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VORWORTE DER VORSITZENDEN

Die Bewältigung der Coro-
na-Pandemie stellt uns alle 
beruflich wie privat vor große 
Herausforderungen. Noch nie 
zuvor wurde der Gesellschaft 
so bewusst wie heute, wie 
wichtig es ist, gesund zu sein, 
und was es bedeuten würde, 
wenn die medizinische Versor-
gung nicht mehr für alle Men-
schen gewährleistet werden 
könnte.

Mit den Aufgaben und den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie werden wir 
uns noch in den nächsten Monaten und wahr-
scheinlich Jahren intensiv beschäftigen. Viele 
Entwicklungen, die bedingt durch Corona auf 
uns zugekommen sind, wurden aber schneller als 
geplant umgesetzt. Gerade im Bereich der elekt-
ronischen Gesundheitsakte ELGA und in teleme-
dizinischen Bereichen gab es viele Fortschritte, 
die den Steirerinnen und Steirern zugutekommen 
sind. Beispielsweise wurde der elektronische 
Impfpass in allen öffentlichen Gesundheitsein-
richtungen eingeführt, und er ist nun auch über 
ELGA abrufbar. 

In den steirischen Leitspitälern, allen Kran-
kenhäusern und in der fachärztlichen Versorgung 
wird höchste medizinische Qualität geboten, wel-
che uns in den letzten herausfordernden Mona-
ten massiv zugutegekommen ist. Im Regionalen 
Strukturplan Gesundheit (RSG) sind die weiteren 
Vorhaben und Umsetzungsschritte bis 2025 klar 
geregelt. Das 2019 in der Steiermark etablierte 
Gesundheitstelefon 1450 hat sich als wichtige 
Maßnahme für einen niederschwelligen und 
gleichwertigen Zugang zur steirischen Gesund-
heitsversorgung erwiesen. Im selben Zeitraum 
wurde auch der Bereitschaftsdienst reorganisiert 
und das Angebot verbessert. Um den Beruf des 
niedergelassenen Allgemeinmediziners für junge 
Ärztinnen und Ärzte interessanter zu machen, 
wurde die Initiative „Attraktivierung der Allge-
meinmedizin“ mit gut abgestimmten Projekten 
weitergeführt. Damit wird auch für die Gesund-
heitszentren ein neues Modell der Zusammenar-
beit geschaffen. Die Steiermark hat hier öster-
reichweit eine Vorreiterrolle eingenommen. Von 
den bis 2025 geplanten 30 Gesundheitszentren 
sind bereits zwölf in Betrieb gegangen.

Mein Ziel ist die bestmögliche Gesundheits-
versorgung für alle Steirerinnen und Steirer. 

Gesundheit bedeutet Lebensqualität, und daher 
steht die Förderung der gesunden Lebensjah-
re der Steirerinnen und Steirer im Zentrum der 
Bemühungen. Aus diesem Grund ist mir die 
Verankerung der Gesundheitsförderung in allen 
Lebensbereichen ein besonderes Anliegen. Hier 
bietet die Steiermark ein sehr breites und viel-
fältiges Spektrum an, welches von den Themen 
Ernährung über Bewegung bis hin zur seelischen 
Gesundheit reicht und allen Steirerinnen und 
Steirerin zur Verfügung steht.

Ich bedanke mich bei allen, die im steirischen 
Gesundheitswesen tagtäglich engagiert sind und 
mithelfen, damit wir auch in Zukunft die best-
mögliche Versorgung gewährleisten können.

Dr.in Juliane Bogner-Strauß

Landesrätin für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege
Vorsitzende der Gesundheitsplattform Steiermark

Selbst die schlimmsten Szenarien, die man sich 
für ein Katastrophenjahr ausmalen könnte, 
wurden 2020 von der Wirklichkeit überholt. Die 
Corona-Pandemie hat unsere Welt innerhalb 
kürzester Zeit auf eine geradezu unvorstellbare 
Art und Weise verändert: rund zwei Millionen 
Todesopfer allein im Jahr 2020, Gesundheitssys-
teme rund um den Globus am Rand des Zusam-
menbruchs oder zeitweise überhaupt kollabiert, 
die Wirtschaft im freien Fall, dazu für undenkbar 
gehaltene Einschränkungen unserer persönlichen 
Freiheit. Ob die weltweit angelaufenen Impfpro-
gramme in der Lage sind, den Menschen ein 
erträgliches Maß an gewohnter Lebensqualität 
zurückzugeben, wird die nahe Zukunft weisen.

Die Österreichische Gesundheitskasse hat-
te im ersten Jahr ihres Bestehens also einen 
Härtetest der besonderen Art zu bestehen. Das 
gilt klarerweise auch für die ÖGK-Landesstelle 
Steiermark, in der mit rund einer Million Men-
schen 80 Prozent der Steirerinnen und Steirer 
krankenversichert sind. Als wären die gesund-
heitlichen Folgen der Pandemie nicht schlimm 
genug, schlitterten viele Versicherte und Betriebe 

in existenzbedrohende Krisen. Es gilt daher, alle 
Betroffenen – Kundinnen und Kunden, Dienstge-
berinnen und Dienstgeber, Vertragspartnerinnen 
und Vertragspartner – möglichst effizient zu un-
terstützen. Die Österreichische Gesundheitskasse 
hat rasch reagiert und jene Maßnahmen gesetzt, 
die in dieser Krise wirklich geholfen haben: von 
der telefonischen Krankmeldung und elektro-
nischen Medikamentenverordnung bis hin zu 
Tausenden unbürokratischen Stundungs- und 
Ratenvereinbarungen zum Abbau von Beitrags-
rückständen und damit zur Sicherung unseres 
Wirtschaftsstandortes.

Selbstverständlich waren und sind auch die 
Gesundheitseinrichtungen der ÖGK während der 
Krise geöffnet. Angebote der Gesundheitsförde-
rung sind gerade in Zeiten wie diesen für viele 
Menschen besonders wichtig und wurden, so 
gut es geht, online angeboten. Allen schwierigen 
Begleitumständen zum Trotz gelang es, nicht zu-
letzt in enger Kooperation mit dem Gesundheits-
fonds, neue Versorgungsmodelle für Regionen zu 
entwickeln, in denen es zunehmend schwieriger 
wird, Planstellen für Kassenärztinnen und Kasse-
närzte auf „herkömmliche“ Weise zu besetzen. 
Als Beispiel sei die prekäre gynäkologische Ver-
sorgungssituation im Oberen Murtal genannt, 
wo es im Zusammenspiel von Land, KAGes, Ge-
sundheitsfonds und ÖGK möglich war, in kurzer 
Zeit eine dislozierte Kassenstelle im LKH Murtal, 
Standort Judenburg, einzurichten. Ein innovatives 
Modell zum Wohl der Versicherten, das durchaus 
österreichweit Schule machen könnte.

Das Extremjahr 2020 hat nachdrücklich be-
wiesen, wie wichtig funktionierende und einge-
spielte Strukturen in unserem Gesundheitssystem 
sind. Die Corona-Pandemie hat uns aber auch 

vor Augen geführt, wie unentbehrlich quasi über 
Nacht Einrichtungen geworden sind, die anfangs 
wegen eher harmloser „Kinderkrankheiten“ so-
fort heftiger öffentlicher Kritik ausgesetzt waren. 
Hand aufs Herz: Wie kämen wir durch die Krise, 
würde es das neue Gesundheitstelefon 1450 
nicht geben? Es hat sich unter schwierigsten 
Umständen bewährt, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an den Telefonen waren vielfach bis 
über ihre Belastungsgrenze hinaus gefordert. Ih-
nen gebührt unser besonderer Dank!

Keine Frage: Wir alle hätten uns das Jahr 
2020 ganz anders vorgestellt. Wenn die Krise 
aber zu einem hoffentlich nicht allzu fernen Zeit-
punkt überwunden ist, werden wir in den Ana-
lysen feststellen, wie gewaltig diese Pandemie 
unser Gesundheitssystem auch in der Steiermark 
weiterentwickelt hat. Wir alle werden für mögli-
che künftige Elementarereignisse besser gerüstet 
sein.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Gesundheitsfonds Steiermark, wir danken Ihnen 
herzlich für Ihr Engagement, Ihre fachliche Kom-
petenz und die hervorragende Zusammenarbeit. 
Weiterhin viel Erfolg – und vor allem: Bleiben Sie 
gesund!

Ing. Josef Harb

ÖGK-Landesstellenausschuss-Vorsitzender (1. 7. bis 31. 12. 2020)

Vinzenz Harrer (re.)

ÖGK-Landesstellenausschuss-Vorsitzender (1. 1. bis 30. 6. 2020)



5

VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Das 15. Jahr des Gesundheitsfonds Steiermark 
war von der Coronakrise geprägt. Viele Vorhaben 
und Projekte mussten diesen neuen Anforderun-
gen angepasst werden. Dabei waren die Gesund-
heitssysteme ganz besonders gefordert, auf die-
ses neue Virus SARS-CoV-2 rasch zu reagieren, 
Menschen bestmöglich vor einer Erkrankung zu 
schützen und bereits Erkrankte zu behandeln. 
Jedoch hat die Corona-Pandemie auch bewiesen, 
wie gut unser Gesundheitssystem auf solche Her-
ausforderungen reagieren kann. Corona-bedingt 
Projekte zum Teil mussten angepasst werden 
bzw. konnten nicht in der ursprünglichen Pla-
nung umgesetzt werden. Auch aus diesem Grund 
wurde im Jahr 2020 die Steirische Gesundheits-
konferenz nicht abgehalten. Die Verleihung des 
Qualitätspreises Gesundheit – SALUS ging in 
kleinstem Rahmen über die Bühne. Die Gewin-
ner-Organisationen bekamen im Spätherbst von 
VertreterInnen des Gesundheitsfonds in ihren 
Einrichtungen die Trophäen überreicht.

Neben den Planungs- und Steuerungsaufga-
ben werden zahlreiche Projekte und Maßnahmen 
zur Gesundheitsversorgung und Gesundheitsför-
derung umgesetzt. Eine der Hauptaufgaben des 
Gesundheitsfonds ist die Planung der Gesund-
heitsversorgung in der Steiermark. 

In Fortführung der Empfehlungen des Bun-
desrechnungshofes erfolgten intensive Arbeiten 
zur Abstimmung im Fachbereich Psychiatrie unter 
Einbeziehung der Koordinationsgruppe Psychi-
atrie sowie der Arbeitsgruppe zur Bedarfs- und 
Entwicklungsplanung der Sozialpsychiatrie, um 
abgestimmte Ergebnisse der bedarfs- und be-
dürfnisgerechten Behandlung und Betreuung 
von Psychiatrie-Betroffenen zu erwirken.

Das Jahr 2020 war Corona-bedingt für alle 
eine große Herausforderung, insbesondere auch 
für den Sucht- und Psychiatriebereich und dessen 
Einrichtungen. Die ambulanten Beratungs- und 
Behandlungseinrichtungen waren immer erreich-
bar und geöffnet. Je nach Möglichkeit wurden 
sämtliche Mittel der Kommunikation (telefonisch, 
per Skype, SMS, E-Mail) genutzt, um Behandlun-
gen und Therapien sicherzustellen. Persönliche 
Kontakte erfolgten natürlich unter Einhaltung 
der gesundheitsbezogenen Sicherheitsauflagen.

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung 
im Gesundheitsbereich besonders gefordert. Die 
elektronische Gesundheitsakte ELGA ist in der 
Steiermark bereits seit 2015 im Einsatz. Eine 
ganz wesentliche Anwendung – der elektroni-
sche Impfpass – wurde 2020 in den öffentlichen 

Gesundheitseinrichtungen 
der Steiermark umgesetzt 
und hat durch Corona eine 
besondere Bedeutung auf-
grund der Dokumentations-
möglichkeit von Impfungen 
im zentralen Impfregister 
erlangt. In der Sitzung vom 
9. Dezember 2019 waren 
die entsprechenden Be-
schlüsse zur Finanzierung 
dieser Pilotierung in der 
Landessanitätsdirektion, 

den steirischen Bezirkshauptmannschaften sowie 
im Magistrat Graz gefasst worden. Das aufgrund 
der Corona-Pandemie abgeänderte Pilotprojekt 
konnte in der Steiermark noch im Dezember 
2020 abgeschlossen werden. In der Landessani-
tätsdirektion inkl. den Bezirkshauptmannschaf-
ten sowie beim Gesundheitsamt Graz lassen sich 
alle nun vorgenommenen Impfungen direkt im 
nationalen Impfregister erfassen. 

Die Steiermark ist nach wie vor Vorreiter im 
Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswe-
sen, wo Projekte initiiert bzw. neue Anwendun-
gen entwickelt werden. Besonders hervorzuhe-
ben sind zwei Projekte im Bereich von Herz- bzw. 
Hauterkrankungen, die derzeit in der Steiermark 
umgesetzt werden. Um diese steirische Vorreiter-
rolle auch zukünftig auszubauen, wurde 2020 
eine Digitalisierungsoffensive gestartet. In der 
Sitzung der Gesundheitsplattform am 9. De-
zember 2019 war der Beschluss gefasst worden, 
einen Fördercall zu initiieren und interessierte Or-
ganisationen zur Entwicklung innovativer Projek-
te im Bereich Digital Healthcare einzuladen – mit 
dem Ziel, Konzepte zu entwickeln und Projekte 
zu pilotieren, die nach erfolgreichem Abschluss 
steiermarkweit bzw. in weiterer Folge auch ös-
terreichweit ausgerollt werden können. Zu die-
sem Fördercall wurde Anfang 2020 eingeladen. 
Eingereichte und förderungswürdige Vorhaben 
können mit max. 200.000 Euro gefördert werden 
und sollen bis 2023 abgeschlossen sein. Die we-
sentlichen Ziele dieser Digitalisierungsoffensive 
sind, die Gesundheitsversorgung durch bestmög-
liche Qualität von Diagnose und Therapien zu 
optimieren sowie individuelles Gesundheitsma-
nagement und die Gesundheitskompetenz der 
BürgerInnen zu fördern. Die von der Jury aus-
gewählten Projekte wurden in der Sitzung der 
Gesundheitsplattform am 10. Juni 2020 für die 
Förderung und Umsetzung beschlossen.

Die Grundlage für alle diese Maßnahmen 
bildet die von den Mitgliedern der Landes-Ziel-
steuerungskommission und der Gesundheits-
plattform im November 2018 beschlossene 
eHealth-Strategie „Digitales Gesundheitssystem 
Steiermark“. 

Natürlich stand auch im Bereich Gesundheits-
förderung/Public Health alles unter dem Eindruck 
der Corona-Pandemie und den sich daraus erge-
benden Maßnahmen. So musste manch Planung 
verworfen und Umsetzung neu gedacht werden. 
Daher wurden Projektlaufzeiten verlängert und 
natürlich auch einiges auf Onlinebetrieb um-

gestellt. Dennoch konnte vieles weitergebracht 
werden: Im Rahmen unserer „G’miasig“-Kam-
pagne wurden zahlreiche neue Rezeptideen 
kreiert und als Postkarten veröffentlicht, schließ-
lich wollen wir die Steirerinnen und Steirer dazu 
animieren, mehr Gemüse zu essen. Um gesunde 
Ernährung und viel Gemüse geht es auch bei der 
Ernährungsberatung: Die Angebote von „GE-
MEINSAM G’SUND GENIESSEN – daheim und 
unterwegs“ wurden auch online und telefonisch 
gut angenommen. Der neu vorgelegte Gesund-
heitsbericht „Tabak- und Nikotinkonsum in der 
Steiermark“ unterstützt die weiteren Planungen 
in der Tabakpräventionsstrategie, und der Leitfa-
den „Orte bewegen Generationen“ unterstützt 
Gemeinden bei der Umsetzung von Angeboten, 
die das Bewegungsverhalten der Menschen im 
Alltag und in der Freizeit fördern.

Weil Gesundheitsförderung gerade in Zeiten 
von Corona ganz wichtig ist, haben der Gesund-
heitsfonds und die Landesstelle Steiermark der 
Österreichischen Gesundheitskasse im Herbst 
gemeinsam noch einmal ganz gezielt auf die 
vielfältigen Angebote in unserem Bundesland 
hingewiesen. Der Oktober 2020 stand wieder 
ganz im Zeichen der Gesundheitskompetenz, 
nach außen hin sichtbar durch die Beflaggung 
der Herrengasse und durch einen eigens design-
ten Mund-Nasen-Schutz, der in Kooperation mit 
SPAR Steiermark verteilt wurde.

Der Gesundheitsfonds Steiermark bekennt 
sich zudem zu einer umfassenden Berücksichti-
gung der Public-Health-Grundsätze. 

Im Sommer 2020 wurde der Webauftritt des 
Gesundheitsfonds (www.gesundheitsfonds-stei-
ermark.at/) grundlegend erneuert. Mit einem kla-
ren Design und modernen, harmonischen Farben 
wurde die Website neu gestaltet, wobei größtes 
Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit ge-
legt wurde. Neben dem optisch runterneuerten 
Webauftritt wurde auch ein weiterer, für den 
Gesundheitsfonds Steiermark neuer Medienka-
nal geöffnet: Der Gesundheitsfonds ist nun auch 
auf Facebook zu finden (www.facebook.com/
GesundheitsfondsSteiermark/).

Ziel der Geschäftsstelle des Gesundheitsfonds 
Steiermark ist es, auch in Zukunft an einer 
bestmöglichen und effizienten Gesundheits-
versorgung für die steirische Bevölkerung zu  
arbeiten.

Mag. Michael Koren           

 
Dr. Bernd Leinich, MBA (re.)

Geschäftsführung des Gesundheitsfonds Steiermark
Koordinatoren der Landes-Zielsteuerungskommission
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DER GESUNDHEITSFONDS

8. Juni 31. Sitzung des Wirtschafts- und Kontrollausschusses

10. Juni 44. Sitzung der Gesundheitsplattform

10. Juni 15. Sitzung der Landes-Zielsteuerungskommission

13. November Übergabe Steirischer Qualitätspreis Gesundheit – SALUS 

13. November 32. Sitzung des Wirtschafts- und Kontrollausschusses

18. November 45. Sitzung der Gesundheitsplattform

18. November 16. Sitzung der Landes-Zielsteuerungskommission

23. November 33. Sitzung der QSK

Chronik 2020
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DER GESUNDHEITSFONDS

Der Gesundheitsfonds
 
 
1.1 Der Gesundheitsfonds – Gremien

Der Gesundheitsfonds Steiermark hat 
als Gesamtrechtsnachfolger des Steier-
märkischen Krankenanstalten-Finanzie-
rungsfonds mit 1. Jänner 2006 dessen 
gesamten Aufgabenbereich übernom-
men. Damit verbunden war eine Aus-
weitung und Neuausrichtung der an 
den Gesundheitsfonds gestellten Auf-
gaben. Eine solche erfolgte auch durch 
die Gesundheitsreform 2013 und deren 
Fortsetzung in der Zielsteuerung-Ge-
sundheit ab 2017. Mit der Finalisierung 
der beiden neuen Vereinbarungen gem. 
Art. 15a B-VG über die Organisation 
und Finanzierung des Gesundheitswe-
sens und der Zielsteuerung-Gesundheit 
für die Jahre ab 2017 wird der mit der 
Reform 2013 eingeleitete Prozess der 
partnerschaftlichen Zielsteuerung im 
Gesundheitswesen zwischen Land und 
Sozialversicherung fortgeführt und wei-
ter intensiviert.

Rechtsgrundlagen

Auf Basis der Vereinbarung gem. Art. 15a 
B-VG über die Organisation und Finan-
zierung des Gesundheitswesens, LGBl. 
Nr. 68/2005 (Vereinbarung alt), wurde 
die Errichtung eines Landesgesundheits-
fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit 
vom Land Steiermark durch das Stei-
ermärkische Gesundheitsfonds-Gesetz 
2006, LGBl. Nr. 6/2006, mit Wirksamkeit 
ab 1. Jänner 2006 umgesetzt. 

Der 2013 eingeleitete Prozess der part-
nerschaftlichen Zielsteuerung durch Bund, 
Länder und Sozialversicherung bringt in 
regelmäßigen Abständen Neuerungen 
der rechtlichen Rahmenbedingungen. Seit 
dem Jahr 2017 gelten die Vereinbarung 
gem. Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Ge-
sundheit, LGBl. Nr. 67/2017, und die 
Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über 

die Organisation und Finanzierung des 
Gesundheitswesens, LGBl. Nr. 68/2017, 
als Grundlage für die Arbeit der Gesund-
heitsfonds in den Ländern. Diese beiden 
Vereinbarungen gem. Art. 15a B-VG sind 
sowohl bundes- als auch landesgesetz-
lich umzusetzen, auf Ebene des Bundes 
erfolgte dies durch das Vereinbarungs-
umsetzungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/2017, 
für die Landesebene durch das Steier-
märkische Gesundheitsfondsgesetz 2017  
(StGFG 2017), LGBl. Nr. 2/2018.

Aufgrund der umfassenden Neuerun-
gen, welche mit den beiden Vereinba-
rungen gem. Art. 15a B-VG erfolgten, 
beschloss der Landtag Steiermark am 
10. Oktober 2017 ein neues Steiermär-
kisches Gesundheitsfondsgesetz 2017 
(StGFG 2017), das am 8. Januar 2018 
im LGBl. Nr. 2/2018 kundgemacht wur-
de und rückwirkend mit 1. Jänner 2017 
in Kraft trat.

Gemäß § 3 Steiermärkisches Ge-
sundheitsfondsgesetz 2017 hat 
der Gesundheitsfonds die in den 
Art.-15a-B-VG-Vereinbarungen betref-
fend die Finanzierung und Organisati-
on des Gesundheitswesens sowie zur 
Zielsteuerung-Gesundheit festgelegten 
Aufgaben wahrzunehmen. Dazu zäh-
len einerseits Aufgaben im Rahmen 
des Modells der leistungsorientierten 
Krankenanstalten-Finanzierung und an-
dererseits Aufgaben im Bereich der Pla-
nung, Steuerung und Finanzierung des 
Gesundheitswesens im Landesbereich, 
wie etwa die Gewährung von Mitteln für 
krankenhausentlastende Maßnahmen, 
Projekte und Planungen. Daneben hat 
das Land Steiermark weitere Aufgaben 
an den Gesundheitsfonds übertragen, 
wie die Gesundheitsberichterstattung, 
die fachliche Unterstützung im Rahmen 
der Subventionsvergabe, die Psychiatrie- 

koordinationsstelle sowie die Suchtkoor-
dinationsstelle und die Wirtschaftsauf-
sicht über die Fondskrankenanstalten. 
Zudem kann die Landesregierung den 
Fonds mit der Umsetzung und Koordi-
nierung einzelner Planungsvorgaben 
des Regionalen Strukturplans Gesund-
heit beauftragen.

Seit 2013 besteht zusätzlich ein Ge-
sundheitsförderungsfonds, welcher zur 
Stärkung der Gesundheitsförderung und 
Prävention als Sondervermögen ohne 
Rechtspersönlichkeit im Gesundheits-
fonds eingerichtet wurde. Über die Ver-
wendung der Mittel dieses Fonds ent-
scheiden Land und Sozialversicherung 
im Einvernehmen.

Das Steiermärkische Gesundheitsfonds-
gesetz 2017 normiert als Organe
•	 die Gesundheitsplattform, 
•	 die Landes-Zielsteuerungskommission,
•	 die/den Vorsitzende/n der Gesund-

heitsplattform und
•	 die Geschäftsführung.

Die Vertretung des Gesundheitsfonds 
nach außen obliegt der/dem Vorsitzen-
den der Gesundheitsplattform und den 
gemeinsam vertretenden Geschäfts-
führerInnen. Die/der Vorsitzende kann 
sich bestimmte Vertretungshandlungen 
vorbehalten und ist gegenüber den Ge-
schäftsführerInnen hinsichtlich ihrer ge-
setzlich geregelten Aufgaben weisungs-
befugt.

Die Gesundheitsplattform besteht 
seit dem Steiermärkischen Gesundheits-
fondsgesetz 2013 aus 20 Mitgliedern 
und ist nach Bedarf, jedenfalls aber zwei-
mal jährlich, einzuberufen. Grundsätzlich 
ist vorgesehen, dass die Gesundheits-
plattform ihre Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
fasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die/der Vorsitzende. 
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In Angelegenheiten des Gesundheits-
fonds als Fonds, wie bspw. hinsichtlich 
des LKF-Systems, Gewährung von Inves-
titionsmaßnahmen etc., hat das Land die 
Mehrheit. Bei allgemeinen gesundheits-
politischen Belangen, wie bspw. bei der 
Weiterentwicklung von Gesundheitszie-
len oder Grundsätzen der Umsetzung 
von Qualitätsvorgaben, ist eine doppelte 
Mehrheit zur Beschlussfassung erforder-
lich. Dies bedeutet, dass zur Zustimmung 
die Stimmen von mindestens drei Viertel 
der VertreterInnen des Landes und der 
Sozialversicherung sowie insgesamt eine 
Stimmenmehrheit erforderlich sind. Der 
Bund hat ein Vetorecht bei Beschlüssen, 
die gegen Beschlüsse der Bundesge-
sundheitsagentur, den Bundes-Zielsteu-
erungsvertrag, die Vereinbarungen gem. 
Art. 15a B-VG oder geltendes Recht ver-
stoßen. 

Die Landtagsparteien, welche nicht 
bereits durch ein Mitglied vertreten sind, 

die Wirtschaftskammer Steiermark, die 
Arbeiterkammer Steiermark, die Apo-
thekerkammer sowie der Österreichische 
Gesundheits- und Krankenpflegeverband 
entsenden VertreterInnen ohne Stimm-
recht zu den Sitzungen der Gesundheits-
plattform. Zudem ist die/der Vorsitzende 
des Fachbeirates für gendergerechte 
Gesundheit der Gesundheitsplattform 
berechtigt, an den Sitzungen der Ge-
sundheitsplattform teilzunehmen. Des 
Weiteren sind seit 2017 je ein/e Ange-
hörige/r der für das Krankenanstalten-
wesen zuständigen Organisationsein-
heit des Amtes der Steiermärkischen 
Landesregierung sowie der für Finan-
zen zuständigen Organisationseinheit 
der Landesstelle der Österreichischen 
Gesundheitskasse berechtigt, an den 
Sitzungen der Gesundheitsplattform teil-
zunehmen.

Die Tätigkeit des Gesundheitsfonds 
ist an den Prinzipien des Gender Main- 

streamings orientiert und hat Anwen-
dung und Umsetzung der Gender- und 
Diversitätskriterien zu berücksichtigen. 
Weiters orientiert sich der Gesundheits-
fonds bei seiner Tätigkeit an den „Ge-
sundheitszielen Steiermark“, den Grund-
sätzen von Public Health, der vom Land 
Steiermark beschlossenen Charta des 
Zusammenlebens sowie an den Prinzi-
pien, Zielen und Handlungsfeldern der 
Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG Ziel-
steuerung-Gesundheit.

Seit Juli 2012 wird die Geschäftsstelle 
des Gesundheitsfonds nicht mehr als Teil 
des Amtes der Steiermärkischen Landes-
regierung, sondern direkt auf Rechnung 
des Fonds geführt. Die Gebarung des 
Gesundheitsfonds unterliegt der Kontrol-
le durch den Bundes- und Landesrech-
nungshof.

ABBILDUNG 1

Struktur des Gesundheitsfonds Steiermark

Landes-Zielsteuerungskommission

Vorsitzende/r der Gesundheitsplattform

GeschäftsführerInnen

Gesundheitsplattform
Ausschüsse

· Wirtschafts- und Kontrollausschuss
· Ausschuss lt. Ärztegesetz

Fachbeirat
· Qualitätssicherungskommission

· gendergerechte Gesundheit

Gesundheitskonferenz

Gesundheitsplattform

Die Gesundheitsplattform hat Aufga-
ben zur Planung, Steuerung und Fi-
nanzierung des Gesundheitswesens im 
Landesbereich wahrzunehmen und die 
Leistungsabgeltung im Rahmen des 
Modells der leistungsorientierten Kran-
kenanstaltenfinanzierung (LKF) sicherzu-
stellen. Unter § 16 des Steiermärkischen  
Gesundheitsfondsgesetzes 2017 sind 
die wahrzunehmenden Aufgaben ange-
führt:

•	 Landesspezifische Ausformung des in 
der Steiermark geltenden leistungs-
orientierten Krankenanstaltenfinan-
zierungssystems (LKF); Abgeltung 
von Betriebsleistungen der Fonds-
krankenanstalten; Umsetzung von 
leistungsorientierten Vergütungssys-
temen; Gewährung von Förderungen 
für Investitionsvorhaben; Gewährung 
von Zuschüssen für Projekte, Planun-
gen und krankenhausentlastende 
Maßnahmen

•	 Voranschlag und Rechnungsabschluss 
des Fonds

•	 Aufgaben, die dem Fonds durch 
die Landesgesetzgebung aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Landes 
übertragen werden. Hierzu zählt bspw. 
die Wirtschaftsaufsicht über die Fonds-
krankenanstalten.

•	 (Weiter-)Entwicklung der Gesundheits-
ziele (inkl. Strategien zur Umsetzung)

•	 Grundsätze der Umsetzung von 
Qualitätsvorgaben für die Erbringung 
von intra- und extramuralen Gesund-
heitsleistungen

•	 Grundsätze der Umsetzung von Vorga-
ben zum Nahtstellenmanagement
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•	 Mitwirkung am Auf- und Ausbau der 
für das Gesundheitswesen maßgebli-
chen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien (wie ELGA, eHealth, 
Telehealth, Telecare)

•	 Umsetzung von Projekten zur Gesund-
heitsförderung

•	 Evaluierung der von der Gesundheits-
plattform auf Landesebene wahrge-
nommenen Aufgaben.

Einzelne Aufgaben der Gesundheitsplatt-
form können an die Landes-Zielsteue-
rungskommission übertragen werden. 
Bisher wurde von dieser Ermächtigung 
kein Gebrauch gemacht.

In der Gesundheitsplattform erfolgen zu 
nachstehenden Punkten Informationen 
und Konsultationen:
1.	 Ressourcenplanung im Pflegebereich;
2.	 Bericht über Festlegungen der Lan-

des-Zielsteuerungskommission.

Mitglieder der  
Gesundheitsplattform
Die Gesundheitsplattform besteht aus 
20 Mitgliedern. Für jedes entsandte Mit-
glied kann zumindest ein Ersatzmitglied 
namhaft gemacht werden.

Entsprechend § 14 Steiermärkisches Ge-
sundheitsfondsgesetz 2017 gehören der 
Gesundheitsplattform an:
1.	 das für das Krankenanstaltenwesen 

zuständige Mitglied der Landesre-
gierung als Vorsitzende/Vorsitzen-
der;

2.	 das für Finanzen zuständige Mitglied 
der Landesregierung sowie drei wei-
tere Mitglieder des Landes, die von 
der Landesregierung entsandt wer-
den; sollte das für das Krankenan-
staltenwesen zuständige Mitglied 
der Landesregierung auch für Finan-
zen zuständig sein, so gehören der 
Gesundheitsplattform neben der/
dem in Z. 1 genannten Vorsitzenden 
vier weitere von der Landesregie-
rung entsandte Mitglieder an;

3.	 vier Mitglieder der Österreichischen 
Gesundheitskasse, wovon drei Mit-
glieder auf Vorschlag des Landes-
stellenausschusses der Österreichi-
schen Gesundheitskasse entsandt 
werden; darunter als Stellvertreterin/
Stellvertreter der/des Vorsitzenden 
jedenfalls die Vorsitzende/der Vorsit-
zende des Landesstellenausschusses 
sowie deren/dessen Stellvertreterin/
Stellvertreter;

4.	 ein Mitglied der bundesweiten So-
zialversicherungsträger (ausgenom-
men die Österreichische Gesund-
heitskasse);

5.	 ein Mitglied, das vom Bund entsandt 
wird;

6.	 zwei Mitglieder, die von der Ärzte-
kammer für Steiermark entsandt 
werden (davon zumindest ein Mit-
glied aus der Kurie der angestellten 
Ärzte);

7.	 je ein Mitglied, das vom Steiermär-
kischen Gemeindebund und von der 
Landesgruppe Steiermark des Öster-
reichischen Städtebundes entsandt 
wird;

8.	 ein Mitglied, das von der Steier-
märkischen PatientInnen- und Pfle-
geombudsschaft entsandt wird;

9.	 zwei Mitglieder, die vom Rechtsträ-
ger der steirischen Landeskranken-
anstalten entsandt werden;

10.	ein Mitglied, das einvernehmlich 
von den Rechtsträgern der sonstigen 
steirischen Fondskrankenanstalten 
entsandt wird;

11.	ein vom Dachverband der Österrei-
chischen Sozialversicherungsträger 
entsandtes Mitglied.

Im Jahr 2020 hat sich die Gesundheitsplattform wie folgt zusammengesetzt:

TABELLE 1: 

Mitglieder der Gesundheitsplattform Steiermark (mit Stimmrecht)

Mitglieder der Gesundheitsplattform Entsendende Stelle

Dr.in Juliane Bogner-Strauß (Vorsitzende)
Anton Lang 
Prof.in Dr.in Sandra Holasek
Barbara Riener
Klaus Zenz 

VertreterInnen des Landes 

Vinzenz Harrer (Vorsitzender Jänner-Juni 2020)
Ing. Josef Harb (Vorsitzender Juli-Dezember 2020)
Mag.a Andrea Hirschenberger
Dr. Ulrich Tumler (bis Juli 2020)
Dr. Arno Melitopulos (ab August 2020)

VertreterInnen der SV 

Dr. Wolfgang Seidl Vertreter der SV (bundesweite Träger, ausgenommen ÖGK)

Dr.in Silvia Türk Vertreter des Bundes

Dr. Eiko Meister 
Dr. Norbert Meindl (bis Oktober 2020)
Dr. Christoph Schweighofer (ab November 2020)

Vertreter der Ärztekammer für Steiermark

Mag. Dr. Martin Ozimic Vertreter des Steiermärkischen Gemeindebundes
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Helmut Leitenberger Vertreter des Städtebundes Landesgruppe Steiermark

Dr.in Michaela Wlattnig Vertreterin der PatientInnen- und Pflegeombudsschaft

Dipl. KHBW Ernst Fartek, MBA 
Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz Tscheliessnigg

Vertreter der KAGes

Dr. Martin Piaty Vertreter der sonstigen Fonds-Krankenanstalten

Dem vom Dachverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger entsendeten Mitglied kommt kein Stimmrecht zu. Gem. § 6  
Abs. 3 der Geschäftsordnung der Gesundheitsplattform können weitere VertreterInnen von Institutionen ohne Stimmrecht berechtigt 
werden, an den Sitzungen der Gesundheitsplattform teilzunehmen. 

TABELLE 2

Mitglieder der Gesundheitsplattform Steiermark ohne Stimmrecht

Mitglieder ohne Stimmrecht Entsendende Stelle

Lena Lepuschütz, MPhil MBA
Ersatzmitglied Dr. Martin Meissnitzer-Faure  

Dachverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger

TABELLE 3

VertreterInnen ohne Stimmrecht gem. § 15 Abs. 6 Steiermärkisches Gesundheitsfondsgesetz 2017

VertreterIn Institution

Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ)
Georg Schwarzl (Die Grünen)
Marco Triller, BA (FPÖ)

Landtagsparteien

Dr. Martin Hoff Wirtschaftskammer Steiermark

Mag. Alexander Gratzer Arbeiterkammer Steiermark

Dr. Gerhard Kobinger Apothekerkammer Steiermark

Mag.a Marianne Raiger Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband

DSAin Lisa Rücker Vorsitzende des Fachbeirats für gendergerechte Gesundheit

TABELLE 4

Teilnahmeberechtigte der Gesundheitsplattform Steiermark gem. § 15 Abs. 6 Steiermärkisches Gesundheitsfondsgesetz 2017

Teilnahmeberechtigte Institution

Dr. Dietmar Müller Abteilung 8, Gesundheit, Pflege und Wissenschaft,  
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

Mag.a Gudrun Brandl Bereich Finanzen, Landesstelle Österreichische Gesundheitskasse

TABELLE 5

Ersatzmitglieder der Gesundheitsplattform Steiermark

Ersatzmitglieder Entsendende Stelle

Dr. Matthias Pokorn
Dr. Michael Tripolt 
Johannes Schwarz

VertreterInnen des Landes

Dr.in Ingrid Totz
Andreas Martiner
Mag. Robert de Montmorency

VertreterInnen der SV

Christa Hörzer Vertreter der SV (bundesweite Träger, ausgenommen ÖGK)
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Mag. Gerhard Embacher
Mag. Thomas Worel 

Vertreter des Bundes

Dr. Herwig Lindner
Dr. Dietmar Bayer

Vertreter der Ärztekammer für Steiermark

Mag. Michael Neuner Vertreter des Stmk. Gemeindebundes

DI Mag. Dr. Gerd Hartinger, MPH Vertreter des Städtebundes LG Stmk.

Gabrielle Steffen Vertreterin der PatientInnen- und Pflegeombudsschaft

Mag. Dr. August Gomsi Vertreter der KAGes

Mag. Robert Schober Vertreter der sonstigen Fonds-KA

Sitzungen und Ergebnisse der 
Gesundheitsplattform
Über die Geschäftsstelle des Gesund-
heitsfonds wurden im Jahr 2020 zwei 
Sitzungen der Gesundheitsplattform 
organisiert und abgewickelt. Insgesamt 

wurden 44 Tagesordnungspunkte vorbe-
reitet. Die Gesundheitsplattform fasste 
33 Beschlüsse und nahm 14 Berichte 
zur Kenntnis. Bestandteil jeder Gesund-
heitsplattformsitzung sind die Berichte 
der/s Vorsitzenden sowie der/s stellver-

tretenden Vorsitzenden; allenfalls wird 
auch über gefasste Umlaufbeschlüsse 
berichtet. 

Folgende Tagesordnungspunkte wur-
den von der Gesundheitsplattform Stei-
ermark im Jahr 2020 behandelt:

 
TABELLE 6: 

Sitzungen und Ergebnisse der Gesundheitsplattform 2020

44. Sitzung der Gesundheitsplattform am 10. Juni 2020

Bericht über Festlegungen der Landes-Zielsteuerungskommission zur Kenntnis genommen

Bericht des Wirtschafts- und Kontrollausschusses zur Kenntnis genommen

Rechnungsabschluss 2019 beschlossen

Beschluss und Bericht über Maßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie beschlossen und zur 
Kenntnis genommen

LKF-Abrechnung Steiermark 2020
•	 Einstufung der speziellen Leistungsbereiche 2020
•	 Auszahlung der Mittel für nicht produzierte LDF-Punkte für das Modelljahr 2019
•	 Zusätzliche Mittel für das Krankenhaus der Elisabethinen

beschlossen
beschlossen
beschlossen

Finanzierung der Investitionskosten zur vorgezogenen Umsetzung einer AG/R-Einheit am Krankenhaus der 
Elisabethinen (KHE)

beschlossen

Fortführung der Gesundheitszentren für Pflege und Soziales in der Steiermark beschlossen

Mündlicher Bericht über die Tätigkeit des Fachbeirates für gendergerechte Gesundheit zur Kenntnis genommen

Bericht über die Projektergebnisse „Attraktivierung Allgemeinmedizin“ und Beschluss der Projektfortführung zur Kenntnis genommen 
und beschlossen

Statusbericht Primärversorgung und Beschluss über Leistungserweiterungen an bestehenden Standorten zur Kenntnis genommen 
und beschlossen

Bericht über den Bereitschaftsdienst Neu und das Gesundheitstelefon 1450 sowie Beschlüsse zur  
Verstärkung der 1450-Arzt-Dienste um COVID-19-ÄrztInnen, Verlängerung der Bereitschaftsordinationen  
sowie Verlängerung der Kooperationsvereinbarungen mit dem Roten Kreuz

zur Kenntnis genommen 
und beschlossen

„Qualitätsstandard ambulante sozialpsychiatrische Angebote Steiermark“ beschlossen

Mündlicher Bericht über laufende eHealth-Projekte in der Steiermark zur Kenntnis genommen
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45. Sitzung der Gesundheitsplattform am 18. November 2020

Bericht über Festlegungen der Landes-Zielsteuerungskommission zur Kenntnis genommen

Bericht des Wirtschafts- und Kontrollausschusses zur Kenntnis genommen

Bericht des Ausschusses lt. Ärztegesetz/Zahnärztegesetz zu Gruppenpraxen zur Kenntnis genommen

Voranschlag 2021 beschlossen

Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung 
•	 LKF-Abrechnung Steiermark 2021
•	 Umwidmung von 24 RNS-Betten in AG/R-Betten am Standort Mürzzuschlag

beschlossen 
beschlossen

Antrag der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. auf Verwendung von Mitteln aus dem Bud-
getansatz „Strukturbedingte Maßnahmen“ 

beschlossen

Beschluss und Bericht über Maßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, Teil 2 beschlossen und zur 
Kenntnis genommen

Bericht über den Bereitschaftsdienst Neu und das Gesundheitstelefon sowie Beschluss über deren  
Finanzierung

beschlossen und zur 
Kenntnis genommen 

Beschluss über die Projekte 
•	 Finanzierung und Umsetzung des Aufbaues eines Versorgungsangebotes im Bereich der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie (KJP) am LKH Hochsteiermark, Standort Leoben
•	 Finanzierung der Weiterführung der „Allgemeinen Psychiatrischen Ambulanz“ sowie der „Suchtmedizini-

schen Ambulanz“ am LKH Hochsteiermark, Standort Bruck

beschlossen

beschlossen

Finanzierung der Wachkomaversorgung am NTK Kapfenberg beschlossen

Statusbericht Primärversorgung inklusive Beschluss über die Finanzierung von Leistungserweiterungen und 
Folgeprojekte

beschlossen und zur 
Kenntnis genommen

Beschluss über die Bereitstellung finanzieller Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen sowie Bericht des 
Fachbeirates für gendergerechte Gesundheit

beschlossen und zur 
Kenntnis genommen

Fortsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Koordinationsstelle Public Health
•	 Überarbeitung der Gesundheitsziele Steiermark
•	 Diversität im Gesundheitswesen 
•	 Steigerung der Gesundheitskompetenz in der Steiermark

beschlossen
beschlossen
beschlossen

Beauftragung einer Analyse der Rettungsfahrten und Krankentransporte (Ist-Soll) in der Steiermark beschlossen

Beschluss über das Arbeitsprogramm der Qualitätssicherungskommission Steiermark (QSK) und die  
Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Umsetzung im Jahr 2021

beschlossen

Finanzierung der Fortführung des Hospizes St. Elisabeth am Standort der Krankenhaus der  
Elisabethinen GmbH in Graz

beschlossen

Finanzierung zur Fortführung des Projektes der kinder- und jugendfachärztlichen Notfall-Primärversorgung  
an Wochenenden und Feiertagen in Graz (KIJNO)

beschlossen

Finanzierung für den Ausbau des Behandlungsangebots für Essstörungen in der Steiermark – Tageszentrum beschlossen

Finanzierung zur Fortführung der Suizidprävention Steiermark „GO-ON“ beschlossen 

Verlängerung und Finanzierung des Programms für die Umsetzung der integrierten nephrologischen Versor-
gung in der Steiermark („niere.schützen 2.0“)

beschlossen

Beschluss über die weitere Förderung zur Entwicklung eines Systems zur Qualitätssicherung und Therapie- 
unterstützung in Einrichtungen der Akutgeriatrie und Remobilisation (Benchmarking in der Geriatrie) 

beschlossen 

Finanzierung der Allgemeinmedizin-Ausbildung in den Lehrpraxen beschlossen

TABELLE 7: 

Gegenstand und Ergebnisse Umlaufbeschlüsse der Gesundheitsplattform 2020

Umlaufbeschluss vom 20. März 2020

Umlaufbeschluss über die Erweiterung des Bereitschaftsdienstmodells Neu um einen Corona-Visitendienst beschlossen
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Ausschüsse und Fachbeiräte
Gemäß Steiermärkischem Gesundheits-
fondsgesetz 2017 ist die Einrichtung ei-
nes Wirtschafts- und Kontrollausschusses 
sowie zweier Fachbeiräte vorgesehen, ein 
Präsidium ist nach der geltenden Rechts-
grundlage nicht verpflichtend zu bestellen 
und wurde bisher nicht eingerichtet.	

Die Gesundheitsplattform verfügt über 
folgende Ausschüsse/Beiräte:
•	 Wirtschafts- und Kontrollausschuss
•	 Fachbeirat für gendergerechte  

Gesundheit
•	 Qualitätssicherungskommission 

(Fachbeirat)

Landes-Zielsteuerungskommission

Im Rahmen der Gesundheitsreform 2013 
kamen die Systempartner Bund, Länder 
und Sozialversicherung überein, eine 
den Interdependenzen entsprechende 
„Governance“ der Zuständigkeiten für 
die Gesundheitsversorgung durch die 
Einrichtung einer partnerschaftlichen 
Zielsteuerung zwischen Bund, Ländern 
und Sozialversicherung herbeizuführen. 
Dies findet in der Vereinbarung gem. 
Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit 
sowie der Einrichtung des Organes der 
Landes-Zielsteuerungskommission im 
Landesgesundheitsfonds seinen Nieder-
schlag. 

Gemäß § 19 Steiermärkisches Ge-
sundheitsfondsgesetz 2017 gehören der 
Landes-Zielsteuerungskommission je fünf 
Mitglieder des Landes sowie der Sozial-
versicherung und ein/e Vertreter/in des 
Bundes an. 

Mit den beiden Vereinbarungen gem. 
Art 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit 
und Organisation und Finanzierung des 
Gesundheitswesens wurden ab 2017 die 
Aufgaben der Landes-Zielsteuerungs-
kommission wiederum erweitert. Die 
Umsetzung des (Bundes-)Zielsteuerungs-
vertrages erfolgt in der Steiermark in den 
Landes-Zielsteuerungsübereinkommen 
und wird ergänzt um spezifische regio-
nale Schwerpunkte, wie beispielsweise 
die nephrologische Versorgung. Daneben 
beschließt dieses Organ Angelegenheiten 
im Rahmen des Gesundheitsförderungs-
fonds und des Regionalen Strukturplans 

Gesundheit. Seit 2017 beschließt die Lan-
des-Zielsteuerungskommission auch jene 
Inhalte des Regionalen Strukturplanes Ge-
sundheit, welche verbindlichen Charakter 
haben und im Wege einer Verordnung 
durch die Gesundheitsplanungs-GmbH 
auch für verbindlich erklärt werden. Dies 
betrifft sowohl den intramuralen Bereich 
(bisher als Landeskrankenanstaltenplan 
des jeweiligen Landes verordnet) als auch 
den extramuralen Bereich.

Im Sinne einer partnerschaftlichen 
Zielsteuerung-Gesundheit wurde der 
Vorsitz in der Landes-Zielsteuerungskom-
mission als Co-Vorsitz von Gesundheits-
landesrätin Juliane Bogner-Strauß sowie 
aufgrund der halbjährlichen Rotation 
in der Funktion als Landesstellenleiter 
der Österreichischen Gesundheitskasse 
durch Vinzenz Harrer von Jänner bis Juni 
2020 und Josef Harb von Juli bis Dezem-
ber 2020 wahrgenommen. 

Gemäß § 19 Steiermärkisches Ge-
sundheitsfondsgesetz 2017 setzt sich die 
Landes-Zielsteuerungskommission wie 
folgt zusammen:
1.	 der Kurie des Landes, der angehören:

a.	das für das Krankenanstaltenwe-
sen zuständige Mitglied der Lan-
desregierung;

b.	das für Finanzen zuständige Mit-
glied der Landesregierung sowie 
drei weitere Mitglieder des Lan-
des, die von der Landesregierung 
entsandt werden; sollte das für 
das Krankenanstaltenwesen zu-
ständige Mitglied der Landesre-
gierung auch für Finanzen zustän-
dig sein, so gehören der Kurie des 
Landes neben dem in lit. a ge-
nannten Mitglied vier weitere von 
der Landesregierung entsandte 
Mitglieder an;

2.	 der Kurie der Sozialversicherung, der 
angehören
a.	vier Mitglieder der Österreichi-

schen Gesundheitskasse, wovon 
drei Mitglieder auf Vorschlag des 
Landesstellenausschusses der 
Österreichischen Gesundheits-
kasse entsandt werden, darunter 
jedenfalls die/der Vorsitzende des 
Landesstellenausschusses sowie 
deren/dessen Stellvertreterin/Stell-
vertreter;

b.	ein Mitglied der bundesweiten 
Sozialversicherungsträger (ausge-
nommen die Österreichische Ge-
sundheitskasse);

3.	 einer Vertreterin/einem Vertreter, 
die/der vom Bund zur jeweiligen  
Sitzung entsandt wird. 
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TABELLE 8: 

Mitglieder der Landes-Zielsteuerungskommission

gemäß § 19 Steiermärkisches 
Gesundheitsfondgesetz 2017

Zusammensetzung der 
Landes-Zielsteuerungskommission

Fünf vom Land bestellte Mitglieder Dr.in Juliane Bogner-Strauß (Vorsitzende)

Anton Lang 

Prof.in Dr.in Sandra Holasek 

Barbara Riener

Klaus Zenz

Vier von der ÖGK entsendete Mitglieder Vinzenz Harrer (Co-Vorsitzender Jänner–Juni 2020)

Ing. Josef Harb (Co-Vorsitzender Juli–Dezember 2020)

Mag.a Andrea Hirschenberger

Dr. Ulrich Tumler (bis Juli 2020)

Dr. Arno Melitopulos (ab August 2020)

Mitglied der bundesweiten SV-Träger Christa Hörzer

Vertreter des Bundes Dr.in Silvia Türk

Aufgaben der Zielsteuerungs- 
kommission 
Der Zielsteuerungskommission obliegen 
gemäß § 21 Steiermärkisches Gesundheits- 
fondsgesetz 2017 folgende Aufgaben:
•	 Koordination, Abstimmungen und 

Festlegungen aller aus dem Zielsteu-
erungsvertrag und dem Landes-Ziel-
steuerungsübereinkommen resultie-
renden Aufgaben und Maßnahmen 
zur Umsetzung;

•	 Mitwirkung am bundesweiten Moni-
toring und Behandlung des Monito-
ringberichts gemäß den Festlegungen 
zum Monitoring und Berichtswesen 
nach der Vereinbarung gem. Art. 15a 
B-VG Zielsteuerung-Gesundheit;

•	 Wahrnehmung von Agenden zum 
Sanktionsmechanismus gem. § 22 
Abs. 2;

•	 Umsetzung der Regelungen für 
vertragliche und gemeinsam von 
Sozialversicherung und Land zu ver-
antwortende sektorenübergreifende 
Finanzierungs- und Verrechnungs-
mechanismen auf Landesebene (z. B. 
Spitalsambulanzen, Gruppenpraxen 
und niedergelassene Fachärztinnen/
Fachärzte, tagesklinische Versorgung, 
innovative Versorgungsformen etc.); 
Umsetzung von vereinbarten innova-
tiven Modellen zur sektorenübergrei-
fenden Finanzierung des ambulanten 
Bereichs;

•	 Angelegenheiten des Regionalen 
Strukturplans Gesundheit gem. Art. 5 

der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG 
über die Organisation und Finanzie-
rung des Gesundheitswesens, diese 
umfassen insbesondere
a.	 Festlegung und Kennzeichnung 

jener Teile des RSG, die rechtliche 
Verbindlichkeit erlangen sollen 
(insbesondere hinsichtlich der Ka-
pazitätsplanung gemäß § 23 Abs. 3 
Z 1 und Z 2 sowie zur überregiona-
len Versorgungsplanung gemäß § 
23 Abs. 3 Z 4). Die im RSG enthal-
tenen Planungsvorgaben sind so 
konkret auszuweisen, dass sie für 
die Bedarfsprüfung herangezogen 
werden können;

b.	 Änderungen des RSG, die sich 
aufgrund eines gemäß § 23 G-ZG 
durchgeführten Begutachtungsver-
fahrens ergeben;

c.	 Festlegung des Beginns der ver-
bindlichen Wirkung der als norma-
tiv gekennzeichneten Teile des RSG 
unter Berücksichtigung entspre-
chender Umsetzungsfristen;

•	 gem. § 21 Abs. 9 G-ZG eingebrachte 
Vorschläge auf Planung der Primär-
versorgung;

•	 Angelegenheiten der Großgeräte 
intra- und extramural;

•	 Strategie zur Gesundheitsförderung;
•	 Angelegenheiten des Gesundheitsför-

derungsfonds gem. § 6 StGFG 2017;
•	 Mitwirkung bei der Umsetzung von 

Qualitätsvorgaben für die Erbringung 
von intra- und extramuralen  

Gesundheitsleistungen;
•	 Umsetzung von Vorgaben zum 

Nahtstellenmanagement;
•	 Evaluierung der von der Landes-Ziel-

steuerungskommission wahrgenom-
menen Aufgaben;

•	 Aufgaben, welche von der Gesund-
heitsplattform gem. § 16 Abs. 2 
StGFG 2017 übertragen wurden.

Daneben erfolgt in der Landes-Ziel-
steuerungskommission eine wechsel-
seitige und rechtzeitige Information und 
Konsultation über Festlegungen zu we-
sentlichen operativen und finanziellen 
Angelegenheiten der Leistungserbrin-
gung im Gesundheitswesen von Land 
und Sozialversicherung.

Für die Beschlussfassung ist Einver-
nehmen zwischen den jeweils als eine 
Kurie zusammentretenden Mitgliedern 
des Landes und der Sozialversicherung 
erforderlich. Jede Kurie hat hierzu eine 
Entscheidung über ihr Stimmverhalten 
innerhalb der Kurie herbeizuführen. Der 
Vertreter/die Vertreterin des Bundes hat 
ein Vetorecht gegen Beschlüsse, die ge-
gen geltendes Recht, die Vereinbarungen 
gem. Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Ge-
sundheit und über die Organisation und 
Finanzierung des Gesundheitswesens, 
den Zielsteuerungsvertrag oder gegen 
Beschlüsse der Organe der Bundesge-
sundheitsagentur verstoßen. 
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Die Wahrnehmung der laufenden 
Geschäfte der Landes-Zielsteuerungs-
kommission üben gem. § 11 Abs. 5 
Steiermärkisches Gesundheitsfondsge-
setz 2017 die von Land und Sozialver-
sicherung bestellten Geschäftsführer als 
gleichberechtigte Koordinatoren aus. In 
ihrer Funktion als Koordinatoren sind sie 
jeweils ihrer entsendenden Institution 
gegenüber verantwortlich.

Sitzungen und Ergebnisse der 
Landes-Zielsteuerungskommission
Über die Geschäftsstelle des Gesund-
heitsfonds wurden im Jahr 2020 zwei 
Sitzungen der Landes-Zielsteuerungs-
kommission organisiert und abgewickelt. 
Insgesamt wurden 22 Tagesordnungs-
punkte vorbereitet. Die Landes-Zielsteu-
erungskommission fasste 17 Beschlüsse 
und nahm 11 Berichte zur Kenntnis.  

Bestandteil jeder Sitzung der Lan-
des-Zielsteuerungskommission sind die 
Berichte der beiden Co-Vorsitzenden 
sowie über allenfalls gefasste Umlauf-
beschlüsse. 

Folgende Tagesordnungspunkte wur-
den von der Landes-Zielsteuerungskom-
mission im Jahr 2020 behandelt:

TABELLE 9

Sitzungen und Ergebnisse der Landes-Zielsteuerungskommission 2020

15. Sitzung der Landes-Zielsteuerungskommission am 10. Juni 2020

Bericht über den Stand der Arbeiten zum Landes-Zielsteuerungsübereinkommen inkl. Bericht über laufende 
eHealth-Projekte in der Steiermark

zur Kenntnis genommen

Stellungnahme zum Finanzmonitoringbericht Zielsteuerung-Gesundheit Berichtsjahr 2019 beschlossen

Bericht über die Umsetzungs- und Projektarbeiten „Attraktivierung Allgemeinmedizin“ und Beschluss über die 
Fortführung der Finanzierung des Projektes

zur Kenntnis genommen 
und beschlossen

Statusbericht Primärversorgung und Beschluss über neue Standorte und Leistungserweiterungen zur Kenntnis genommen 
und beschlossen

Bericht über den Bereitschaftsdienst Neu und das Gesundheitstelefon 1450 sowie Beschluss über die Verlänge-
rung der Bereitschaftsordinationen sowie über die Verstärkung der 1450-Arzt-Dienste um COVID-19-ÄrztInnen

zur Kenntnis genommen 
und beschlossen

 Initialisierung eines Projektes zur Konzeption alternativer Versorgungsformen im niedergelassenen Bereich beschlossen

Anpassung der Geschäftsordnung an die Novelle zum Steiermärkischen Gesundheitsfondsgesetz gemäß SV-OG beschlossen 

Bericht über Maßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zur Kenntnis genommen

16. Sitzung der Landes-Zielsteuerungskommission am 18. November 2020

Stellungnahme zum Finanzmonitoringbericht Zielsteuerung-Gesundheit, Berichtsjahr 2020 beschlossen

Statusbericht Primärversorgung inklusive Beschluss über Leistungserweiterungen und Folgeprojekte zur Kenntnis genommen 
und beschlossen

Bericht über den Projektstatus „Konzeption alternativer Versorgungsformen“ und den Status der Pilotprojekte 
im Murtal (Frauenheilkunde) und Ennstal (Kinderheilkunde)

zur Kenntnis genommen

Weiterführung des Projektes Behindertenambulanz der Barmherzigen Brüder (BHB) in Kainbach beschlossen

Bericht über den Bereitschaftsdienst Neu und das Gesundheitstelefon inklusive Ergebnisse des Evaluierungs-
projekts der EPIG

zur Kenntnis genommen 
und beschlossen

Fortführung des Projektes der kinder- und jugendfachärztlichen Notfall-Primärversorgung an Wochenenden  
und Feiertagen in Graz (KIJNO)

beschlossen

Beauftragung einer Analyse der Rettungsfahrten und Krankentransporte (Ist-Soll) in der Steiermark beschlossen

Bericht über das Ergebnis der Ist-Analyse für das beabsichtigte Projekt „Akuter mobiler Übergangsdienst  
für ältere Menschen“ im Raum Graz

zur Kenntnis genommen

Strukturelle Anpassungen im Rahmen des Regionalen Strukturplans Gesundheit Steiermark 2025  
(RSG-St 2025) idgF

beschlossen

Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Abstimmung von Angeboten der psychosozialen Versorgung, insbesondere 
von Psychotherapie-Leistungen

beschlossen

Bericht und Beschluss über die ambulante kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung und fachärztliche 
Erweiterung im niedergelassenen Bereich

zur Kenntnis genommen 
und beschlossen

Weitere Umsetzung der Allgemeinmedizin-Ausbildung in den Lehrpraxen beschlossen

Verlängerung des Programms für die Umsetzung der integrierten nephrologischen Versorgung in der  
Steiermark („niere.schützen 2.0“)

beschlossen
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TABELLE 10

Gegenstand und Ergebnis des Umlaufbeschlusses der Landes-Zielsteuerungskommission 2020

Umlaufbeschluss vom 20. März 2020

Umlaufbeschluss über die Erweiterung des Bereitschaftsdienstmodells Neu um einen Corona-Visitendienst beschlossen

Qualitätssicherungskommission 
der Gesundheitsplattform 
Steiermark (QSK)

Die Qualitätssicherungskommission 
Steiermark (QSK) wurde im Jahr 2009 
als institutions-, sektoren- und berufs-
gruppenübergreifender Fachbeirat der 
Gesundheitsplattform Steiermark ein-
gerichtet, um diese bei der Initiierung 
und Umsetzung qualitätsrelevanter Fra-
gestellungen zu unterstützen. Sie soll 
zu einer qualitativ hochstehenden und 
sicheren Versorgung der Bevölkerung 
beitragen. Als Grundlage für die Akti-
vitäten der QSK wurde im Juni 2009 
ein Strategiekonzept zu Qualitätsthe-
men im steirischen Gesundheitswesen 
beschlossen. Dieses Strategiekonzept 
wurde in enger Zusammenarbeit aller 
relevanten Institutionen, Sektoren und  

Berufsgruppen des steirischen Gesund-
heitswesens erarbeitet.

Schwerpunkte des Strategiekonzepts:
•	 Steigerung der PatientInnensicherheit;
•	 Verbesserung der Kommunikations- 

und Informationsstrukturen / eHealth;
•	 Ausbau adäquater und qualitätsgesi-

cherter PatientInneninformationen;
•	 Weiterentwicklung von Qualitätsindi-

katoren im Gesundheitsbereich;
•	 Ausbau der Leitlinienarbeit.

Die QSK soll die strukturellen und or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen 
schaffen, damit auf deren Basis die 
erarbeitete Qualitätsstrategie sekto-
renübergreifend umgesetzt und weiter-
entwickelt werden kann. Organisato-
rische Belange der QSK sind über eine 
Geschäftsordnung geregelt. Gemäß § 5 
der Geschäftsordnung hat die QSK jähr-

lich ein Arbeitsprogramm zu erstellen, in 
dem die Vorhaben und die dafür erfor-
derlichen Ressourcen dargestellt wer-
den. Das Arbeitsprogramm ist jährlich 
durch die Landes-Zielsteuerungskom-
mission im Voraus zu genehmigen. Die 
QSK hat die Möglichkeit, Arbeitsgruppen 
einzuberufen und die dafür erforderli-
chen Mitglieder zu nominieren. 

Für die Bearbeitung der Fragen der 
Inanspruchnahme von Versorgungs-
leistungen und der ordnungsgemäßen 
Dokumentation im Bereich der Fonds-
krankenanstalten ist als permanente Ar-
beitsgruppe der QSK die Arbeitsgruppe 
(AG) „LKF Daten- und Leistungsmonito-
ring (medQK)“ eingerichtet.

Für die Mitarbeit in der QSK wurden 
von den vertretenen Institutionen und 
Berufsgruppen die folgenden Mitglieder 
nominiert (Stand 31.12.2020):

TABELLE 11

Mitglieder der Qualitätssicherungskommission Steiermark (Stand 31.12.2020)

Mitglieder der Qualitätssicherungskommission Steiermark Vertretene Institutionen und Berufsgruppen

Vorsitzender

Dr. Johannes Koinig Gesundheitsfonds Steiermark

PatientInnenvertreterIn 

Dr.in Michaela Wlattnig  
Vertretung: N. N.

PatientInnen- und Pflegeombudsschaft 

VertreterInnen der Institutionen 

Mag. Franz Hütter, MAS
Vertretung: Dr. Friedrich Untersweg, MPH 

Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. 

Dr. Herbert Kaloud Unfallkrankenhäuser 

Mag. Dr. Gerd Hartinger, MPH MBA
Vertretung: ÄDir. Prim. Dr. Geza Gemes

Sonstige Fondsspitäler 

Prim. Dr. Franz Schwarzl  
Vertretung: Dr. Michael Hessinger

Privatspitäler/Institute 

Univ. Prof.in Dr.in Freya-Maria Smolle-Jüttner Medizinische Universität Graz

Prim. Dr. Reinhold Pongratz, MBA 
Vertretung: Dr.in Heidelinde Jakse

Sozialversicherungsträger 



19

DER GESUNDHEITSFONDS

BerufsgruppenvertreterInnen 

Dr. Eiko Meister  
Vertretung: Dr. Helmut Rudolf Gallent

Intramural tätige ÄrztInnen / Ärztekammer

Dr. Robert Mader 
Vertretung: Dr. Reinhold Glehr

Extramural tätige ÄrztInnen / Ärztekammer

Mag.a Marianne Raiger  
Vertretung: Karoline Riedler

Intramurale Pflege 

Mag.a Brigitte Schafarik  
Vertretung: Mag. Gerald Mussnig

Extramurale Pflege 

Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger  
Vertretung: Mag.a pharm. Dr.in Alexandra Mandl

PharmazeutInnen 

VertreterIn Fachbeirat für gendergerechte Gesundheit

Dr.in Heidelinde Jakse Fachbeirat für gendergerechte Gesundheit 

Aufgaben der Qualitätssicherungs- 
kommission der Gesundheits- 
plattform Steiermark (QSK)
Als Fachbeirat der Gesundheitsplattform 
Steiermark hat die QSK insbesondere 
folgende Aufgaben:
a.	 die Vorbereitung und Initialisie-

rung der Umsetzung von über die 
Mindestanforderungen des Bundes 
hinausgehenden landesweiten Qua-
litätsvorgaben und Qualitätsindika-
toren;

b.	 die Vorbereitung, Initialisierung 
und Koordination der Umsetzungen 
von Qualitätsaktivitäten und Qua-
litätsprojekten auf Landesebene. In 
diesem Zusammenhang hat die QSK 
ein regelmäßiges Monitoring über 
wesentliche laufende Qualitätsakti-
vitäten und Qualitätsprojekte durch-
zuführen;

c.	 die Beratung der Gesundheitsplatt-
form durch die
	· Erstellung von Expertisen und Stel-

lungnahmen zu Qualitätsthemen,
	· Einbringung von Vorschlägen und 

Innovationen zu Qualitätsthemen,
	· Ausarbeitung von qualitätspoliti-

schen Steuerungsmodellen;
d.	 Fragen der Inanspruchnahme von 

Versorgungsleistungen und der ord-
nungsgemäßen Dokumentation im 
Bereich der Fondskrankenanstalten 
(wird durch die AG LKF Daten- und 
Leistungsmonitoring wahrgenom-
men).

Im Jahr 2020 haben aufgrund der Pan-
demiesituation nur zwei Sitzungen der 
QSK stattgefunden. In einer wurden 

die SALUS-Gewinner des Jahres 2020 
ermittelt. Die im Jahr 2019 eingesetzte 
Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung 
der Initiative PatientInnensicherheit (IPS) 
hat ihre Ergebnisse präsentiert. Durch 
die Weiterentwicklungsmaßnahmen 
soll eine stärkere Fokussierung auf die 
Ergebnisqualität im Rahmen der Pa-
tientInnensicherheit erreicht werden. 
Außerdem sollen Themen für einen Indi-
katorenvergleich innerhalb der IPS-Mit-
glieder festgelegt werden. Als erstes 
Thema wurde „Medikamentensicher-
heit“ festgelegt. 

Eine weitere Problematik, mit der 
sich die QSK 2020 befasste, war der 
Austritt einer steirischen Krankenanstalt 
aus dem Geburtenregister Österreich/
Steiermark. Seitens der QSK wird das 
Geburtenregister mit dem begleitenden 
Fachbeirat als ein sehr wichtiges Inst-
rument in der Qualitätssicherung der 
Geburtshilfe gesehen. Seitens der QSK 
werden Aktivitäten gesetzt werden mit 
der Zielsetzung, eine Änderung der Ent-
scheidung herbeizuführen. Außerdem 
wurde die Langzeitnachsorge (über 
zehn Jahre) von Personen, die als Kin-
der von einer onkologischen Erkrankung 
betroffen waren, diskutiert. Aufgrund 
der bundesländerübergreifenden Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen mit 
Tumorerkrankungen wurde empfohlen, 
dieses Thema in länderübergreifenden 
Gremien zu diskutieren.

Die Arbeiten in den permanenten Ar-
beitsgruppen der QSK, „Aktion Saubere 
Hände (ASH)“, „Initiative PatientInnen-
sicherheit Steiermark (IPS)“, „SALUS“, 

„LKF Daten- und Leistungsmonitoring 
(medQK)“, „Umsetzung der Bundes-
qualitätsleitlinie Aufnahme und Entlas-
sungsmanagement (BQLL AUFEM)“, 
wurden erfolgreich fortgesetzt.

Fachbeirat für gendergerechte 
Gesundheit

Der Fachbeirat für gendergerechte Ge-
sundheit ist ein interdisziplinär arbeiten-
des Fachgremium, das die Gesundheits-
plattform bei der Erfüllung der Aufgaben 
für Gendergerechtigkeit bei der Gesund-
heitsversorgung sowie Gesundheits-
förderung und Prävention unterstützt. 
Österreichweit ist der Fachbeirat für 
gendergerechte Gesundheit das einzige 
Gremium mit dieser Funktion. 

Der Fachbeirat für gendergerechte Ge-
sundheit hat folgende Aufgaben:
1.	 Mitarbeit an bundesweiten Aktivi-

täten zum Thema gendergerechte 
Gesundheitsversorgung

2.	 Monitoring der Forschungsaktivitä-
ten und -ergebnisse zu genderspezi-
fischer Gesundheitsversorgung 

3.	 Beratung der Gesundheitsplattform 
durch
	· Erstellung von Expertisen und Stel-

lungnahmen zu diversen Themen 
unter dem Aspekt der genderge-
rechten Gesundheitsversorgung, 
-förderung und Prävention

	· Einbringen von Aktivitäten und 
Projekten, die die Umsetzung ei-
ner genderspezifischen Gesund-
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heitsversorgung, -förderung und 
Prävention in der Steiermark vor-
anbringen

	· Förderung einer gendergerechten 

Perspektive auf Gesundheit in der 
Gesundheitsplattform als Quer-
schnittsaufgabe

4.	 Aufbereitung von Statistiken zur 
Darstellung von Gendergerechtig-
keit in der Leistungserbringung 

TABELLE 12:

Mitglieder des Fachbeirates gendergerechte Gesundheit (Stand 31.12.2020)

Die Mitglieder des Fachbeirates gendergerechte Gesundheit

Dr.in med. univ. Eva Adamer-König Fachhochschule Joanneum

Dr.in med. univ. Almut Frank KAGes Management/Medizinische Versorgungsplanung und Steuerung

Mag.a Dr.in Felice Gallé Frauengesundheitszentrum

Dr.in Karin Fuchs Marienambulanz (ab November 2020)

Dr.in Barbara Hey Karl-Franzens-Universität, Koordinationsstelle für Geschlechterstudien und Gleichstellung

Dr.in Heidelinde Jakse ÖGK Steiermark

Monika Klampfl-Kenny, MPH Land Steiermark, Abteilung 8

Mag.a (FH) Verena Krammer ÖGK Steiermark

Mag. (FH) Stefan Pawlata Verein für Männer- und Geschlechterthemen GenderWerkstätte

ao. Univ.-Prof.in Dr.in med. univ. Éva Rásky Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Medizinische Universität Graz (bis Okt. 2020)

DSA Lisa Rücker (Vorsitzende) Elisabeth Rücker e. U. – Unternehmensberatung, Vorsitzende

Mag.a Bettina Schrittwieser Arbeiterkammer Steiermark

ao. Univ.-Prof.in Dr.in Heidi Stranzl-Lawatsch Ärztekammer Steiermark

Wie Ende 2019 geplant, wurde an den 
drei Schwerpunkten PVE-Gesundheits-
zentren, leistbare Verhütung für sozial 
besonders benachteiligte Frauen und 
Anhebung der Anzahl der Spontangeb-
urten weitergearbeitet, dennoch traten 
durch die COVID-19-Krise vereinzelt 
Verzögerungen auf. So musste – auch 
wegen der intensiven Befassung einzel-
ner TeilnehmerInnen mit dem Krisenma-
nagement während der Gesundheitskri-
se – eine Verschiebung der Sitzungen 
des Fachbeirates vorgenommen werden. 
Die für Herbst 2020 geplante Klausur 
musste ins kommende Jahr verschoben 
werden.

•	 PVE – Gesundheitszentren:
Fachlicher Austausch mit dem Team 
eines Gesundheitszentrums zur Ab-
stimmung der Praxistauglichkeit der 
Empfehlungen des FB aus dem Jahr 
2019. Ab Herbst 2020 Koordination 
mit der EPIG, um einzelne Kriterien 
der Empfehlungen in der geplanten 
Evaluierung der Primärversorgung 

Steiermark aufzugreifen. Ein weiterer 
Termin mit der Vernetzung der PVEs – 
Gesundheitszentren Steiermark ist für 
den Juni 2021 geplant.

•	 Leistbare Verhütung für sozial beson-
ders benachteiligte Frauen: 
Das Anliegen des Fachbeirates, eine 
Stelle mit einer ganzheitlichen Fami-
lienplanung in Form von Beratung in 
Kombination mit dem Setzen leist-
barer Spiralen bei Frauen mit gerin-
gem Einkommen einzurichten, wurde 
nochmals an die zuständigen Ressorts 
Gesundheit und Soziales herangetra-
gen, jedoch konnten keine Fortschritte 
erzielt werden. Dieses Ziel bleibt da-
her auch 2021 aufrecht.

•	 Anhebung der Anzahl der Spontan-
geburten:
Für diesen Schwerpunkt wurde eine 
Vereinbarung mit dem Gesundheits-
fonds getroffen. Für die Umsetzung 
eines fachlichen Kommunikations-
prozesses unter Einbindung aller 

wesentlichen AkteurInnen der Ge-
burtshilfe auf der Grundlage der 
notwendigen spezifischen Daten für 
die Steiermark wird durch den Ge-
sundheitsfonds ein Auftrag an die  
FH JOANNEUM Gesundheitsmanage-
ment in Kooperation mit der EPIG 
vergeben. Ziel ist, mittelfristig Ansätze 
zur Steigerung der Spontangeburten – 
dort, wo sinnvoll – zu entwickeln und 
dem Gesundheitsfonds und der Politik 
vorzuschlagen. 

•	 Zusätzliche Aktivitäten 2020:
Der Fachbeirat hat zum Höhepunkt 
der Gesundheitskrise aufgrund des 
SARS-CoV-2-Virus eine Stellungnah-
me verfasst. Es ging insbesondere da-
rum, den negativen Auswirkungen auf 
Frauen bzw. jene Berufsgruppen, die 
besonders betroffen sind, rechtzeitig 
entgegenzuwirken. Diese Empfehlun-
gen sind noch immer aktuell.

In der Fachbeiratssitzung am  
1. Juli wurde der Bericht zur Männer-
gesundheit aus dem Jahr 2019 durch  
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Mag.a Elli Scambor präsentiert und im 
FB diskutiert.

Teilnahme an der ExpertInnengrup-
pe zum Gesundheitsbericht 2020 am  
22. Jänner 2020. Zweimalige Teil-
nahme an den Vorbereitungen zum  
Tabakbericht des Gesundheitsfonds 
im Februar und im Oktober 2020.

Mit Herbst 2020 hat Univ.-Prof.in  
Dr.in Éva Rásky ihre Mitarbeit im Fach-
beirat aufgrund ihrer Pensionierung 
zurückgelegt. Ihr folgt Dr.in Karin 
Fuchs von der Marienambulanz.

Ausschuss zur Gründung einer 
Gruppenpraxis

Mit der Novelle zum Ärztegesetz 1998 
(14. Ärztegesetz-Novelle) bzw. zum 
Zahnärztegesetz, BGBl. I Nr. 61/2010, 
wurden im Bereich der ambulanten 
Versorgung auch im Hinblick auf eine 
Entlastung der Spitalsambulanzen nie-
dergelassenen und angestellten (Zahn-)

ÄrztInnen neue Organisationsformen er-
möglicht, um sowohl fachgleich als auch 
fächerübergreifend gemeinsam Leistun-
gen erbringen zu können. Die Regelung 
der ärztlichen Gruppenpraxis in den  
§§ 52a und 52b Ärztegesetz 1998 so-
wie §§ 26 und 26a Zahnärztegesetz hat 
durch diese Novellierung eine grundle-
gende Neupositionierung im Rahmen 
der ambulanten Gesundheitsversor-
gung erfahren. § 52b Ärztegesetz (bzw. 
§ 26a Zahnärztegesetz) enthält das 
Gründungsregime für Gruppenpraxen. 
Die Gründung einer Gruppenpraxis und 
die Aufnahme der ärztlichen Berufsaus-
übung in einer Gruppenpraxis sind an 
die Erfüllung spezifischer Zulassungsvor-
aussetzungen – erforderlichenfalls auch 
im Rahmen eines Zulassungsverfahrens 
gemäß § 52c leg. cit. bzw. § 26b leg. 
cit. – gebunden.

Laut § 52b Abs. 1 Z 2 lit. a in Ver-
bindung mit § 52b Abs. 2 Ärztegesetz 
und lt. § 26a Abs. 1 Z 2 lit. a iVm § 26a  
Abs. 2 Zahnärztegesetz benötigen 

(Zahn-)ÄrztInnen, die bereits einen 
Einzelvertrag mit der örtlich zuständi-
gen Gebietskrankenkasse haben, eine 
schriftliche (wechselseitige) Zusage 
von der örtlich zuständigen Gebiets-
krankenkasse über den Abschluss eines 
Gruppenpraxis-Einzelvertrages. Die Ge-
bietskrankenkasse hat bei der Erteilung 
dieser Zusage auf den Regionalen Struk-
turplan Gesundheit (RSG) Bedacht zu 
nehmen. Diese Zusage ist dem Landes-
hauptmann anzuzeigen. Mit der Anzeige 
hat der Landeshauptmann unverzüglich 
die jeweilige Landesgesundheitsplatt-
form im Rahmen eines Ausschusses zu 
befassen. Aus den Erläuterungen zur 
Novellierung geht hervor, dass davon 
ausgegangen wird, dass der Ausschuss 
aus Vertretern des Landes, der Sozialver-
sicherung und der ärztlichen Interessen-
vertretung besteht. 

Die Mitglieder dieses Ausschusses set-
zen sich wie folgt zusammen:

TABELLE 13

Mitglieder des Ausschusses bei der Gesundheitsplattform gem. § 52b Ärztegesetz sowie lt. § 26a Zahnärztegesetz

gemäß § 52b Ärztegesetz sowie § 26a Zahnärztegesetz Zusammensetzung des Ausschusses

Land Barbara Riener
(Ersatzmitglied Prof.in Dr.in Sandra Holasek)

Sozialversicherung Dr. Robert Gradwohl
(Ersatzmitglied Mag. Gernot Leipold) 

Ärztekammer für Steiermark Mag. Horst Stuhlpfarrer, MPH
(Ersatzmitglied Dr. Johannes Greimel)

Zahnärztekammer für Steiermark DDr. Christof Ruda
(Ersatzmitglied Dr.in Veronika Scardelli)

Der Ausschuss lt. Ärztegesetz befasste sich im Jahr 2020 mit sechs Anträgen zur Gründung einer Gruppenpraxis in Mureck, Fehring, Graz-Eggen-
berg, Admont, Liezen und Leoben. Es handelte sich dabei überwiegend um die Gründung von Gruppenpraxen durch AllgemeinmedizinerInnen.
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Wirtschafts- und Kontrollausschuss

Der Wirtschafts- und Kontrollausschuss 
wurde im Juni 2009 als Ausschuss der 
Gesundheitsplattform Steiermark ein-
gerichtet. Die derzeit gültige Geschäfts-
ordnung wurde am 22. November 2017 
im Rahmen der 39. Sitzung der Gesund-
heitsplattform Steiermark beschlossen. 
Die Novellierung war erforderlich, da 
neben den redaktionellen Anpassungen 
aufgrund der Neuerlassung des Steier-
märkischen Gesundheitsfondsgesetzes 
2017 gem. § 15 Abs. 9 StGFG 2017 
ein/e VertreterIn der für das Kranken-
anstaltenwesen zuständigen Organisa-

tionseinheit des Amtes der Steiermärki-
schen Landesregierung den Sitzungen 
des Wirtschafts- und Kontrollausschus-
ses beizuziehen ist. Zusätzlich wurde die 
Möglichkeit geschaffen, Veranlagungs-
geschäfte zukünftig mittels schriftlicher 
Beschlussfassung (Umlaufbeschlüsse) 
durchzuführen. 

Der Wirtschafts- und Kontrollaus-
schuss setzt sich aus zwei nominierten 
Mitgliedern der Gesundheitsplattform 
zusammen, die von der/dem Vorsitzen-
den der Gesundheitsplattform bestellt 
werden und zwei nominierten Mitglie-
dern der Gesundheitspattform, die von 
der/dem stellvertretenden Vorsitzen-
den der Gesundheitsplattform bestellt 

werden. Im November 2012 wurde der 
Wirtschafts- und Kontrollausschuss um 
je einen/eine VertreterIn der für Finan-
zen zuständigen Organisationseinheit 
des Amtes der Steiermärkischen Lan-
desregierung sowie einer/einem von der 
Sozialversicherung namhaft zu machen-
den VertreterIn aus dem Finanzbereich 
erweitert. Aufgrund der Novellierung im 
November 2017 wurde der Ausschuss 
2018 um eine Vertretung der für das 
Krankenanstaltenwesen zuständigen 
Organisationseinheit des Amtes der 
Steiermärkischen Landesregierung er-
weitert. Diesen VertreterInnen kommt 
kein Stimmrecht zu.
  

TABELLE 14

Mitglieder bzw. VertreterInnen im Wirtschafts- und Kontrollausschusses 

Mitglieder: 

LAbg. Klaus Zenz Land Steiermark, Vorsitzender

LAbg. Prof.in Dr.in Sandra Holasek Land Steiermark 

Mag. Robert De Montmorency Sozialversicherung

Dr. Wolfgang Seidl Sozialversicherung

VertreterInnen (ohne Stimmrecht):

Mag.a Gudrun Brandl Finanzabteilung der Sozialversicherung

Mag.a Barbara Kaller Fachabteilung Gesundheit und Pflegemanagement des Landes

Mag. Hans-Peter Ortner Finanzabteilung des Landes 

Grundsätzlich ist der Wirtschafts- und 
Kontrollausschuss zur Überwachung 
der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Ge-
sundheitsfonds Steiermark eingerichtet. 
Insbesondere kommen dem Wirtschafts- 
und Kontrollausschuss folgenden Aufga-
ben zu:
a.	 Überwachung des ökonomischen 

Vorgehens iSv Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit;

b.	 Überprüfen des Voranschlages;
c.	 Überwachung der Abschlussprü-

fung;
d.	 Prüfung des Jahresabschlusses für 

das zuständige Gremium;
e.	 Vorberatung zustimmungspflichtiger 

Rechtsgeschäfte (insbesondere lt.  
§ 5 Abs. 3 der Geschäftsordnung der 
Geschäftsführung);

f.	 Beratung und Beschluss von Veran-
lagungsgeschäften gem. § 5 Abs 3 
lit j der Geschäftsordnung der Ge-
schäftsführung nach Maßgabe der 
Richtlinie zur risikoaversen Veranla-
gung.

Der Wirtschafts- und Kontrollausschuss 
kann in Bezug auf Veranlagungsge-
schäfte Beschlüsse fassen. Hinsichtlich 
aller anderen zuvor genannten Aufga-
ben werden von ihm Empfehlungen 
zur Vorbereitung der Sitzungen der 
Gesundheitsplattform mit einfacher 
Mehrheit gefasst. Gemäß der Richtlinie 
zur risikoaversen Veranlagung ist für 
die Auswahl der Veranlagungsgeschäf-
te ein übereinstimmender Beschluss 
des Wirtschafts- und Kontrollausschus-
ses und der Geschäftsführung des  

Gesundheitsfonds Steiermark erforder-
lich. 

Die Sitzungen sind nach Bedarf, zu-
mindest zweimal jährlich abzuhalten. 
Der/die Vorsitzende bzw. sein/e Stellver-
treter/in hat der Gesundheitsplattform 
regelmäßig, mindestens jedoch vor Be-
schlussfassung des Voranschlags und 
des Rechnungsabschlusses zu berichten 
bzw. allfällige Handlungsempfehlungen 
abzugeben.

Im Jahr 2020 fanden zwei Sitzungen 
statt. Die erste Sitzung (31. Sitzung des 
Wirtschafts- und Kontrollausschusses) 
fand am 8. Juni 2020 zur Vorbereitung 
der 44. Sitzung der Gesundheitsplatt-
form vom 10. Juni 2020 statt. Die 32. 
Sitzung des Wirtschafts- und Kont-
rollausschusses zur Vorbereitung der  
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45. Sitzung der Gesundheitsplattform 
vom 18. November 2020 wurde am 
13. November 2020 abgehalten. Die 
behandelten Tagesordnungspunkte 
leiten sich aus allen budgetrelevanten 
Tagesordnungspunkten der Gesund-
heitsplattform ab. Zusätzlich wurden 

Veranlagungsgeschäfte beschlossen. 
Für administrative Belange steht dem 
Wirtschafts- und Kontrollausschuss die 
Geschäftsstelle des Gesundheitsfonds 
Steiermark zur Verfügung.

Zur Prüfung des Jahresabschlusses 
2019 wurden die Abschlussprüfer beige-

zogen und zum entsprechenden Tages-
ordnungspunkt in die 31. Sitzung des 
Wirtschafts- und Kontrollausschusses 
eingeladen.  

1.2 Der Gesundheitsfonds – Die Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle des Gesundheits-
fonds Steiermark führt die laufenden 
Geschäfte des Gesundheitsfonds Stei-
ermark. Dazu zählen im Besonderen 
die Gesamtkoordination des intra- und 
extramuralen Bereiches sowie die Ziel-
steuerung-Gesundheit, die Vorbereitung 
der Sitzungen und Koordinierung der 
Beschlüsse der Gesundheitsplattform 
sowie der Landes-Zielsteuerungskom-
mission. Eine weitere Aufgabe ist die 
Erstellung eines Voranschlages und 
Rechnungsabschlusses für die vom Ge-
sundheitsfonds Steiermark zu verwal-
tenden Mittel. 

Die Leitung der Geschäftsstelle des 
Gesundheitsfonds Steiermark wird von 
zwei Geschäftsführern, Hofrat Mag. 
Michael Koren, bestellt vom Land Stei-
ermark, und Dr. Bernd Leinich, MBA, 
bestellt von der Steiermärkischen Ge-
bietskrankenkasse, wahrgenommen. Die 
Geschäftsführung entspricht der Struk-
tur des Gesundheitsfonds und spiegelt 
das Ziel von dessen Errichtung wider: 
die Wahrnehmung einer Gesamtverant-
wortung der Gebietskörperschaften und 
der Sozialversicherungen für die Finan-
zierung, Planung und Steuerung der Ge-
sundheitsversorgung. 

Seit 1. Juli 2012 wird die Geschäfts-
stelle des Gesundheitsfonds auf Rech-
nung des Fonds geführt, damit wird 
angestrebt, den Personal- und Sachauf-
wand der Geschäftsstelle kostenwahr 
der Krankenanstaltenfinanzierung zuzu-
ordnen. 

Die ursprünglichen Aufgaben des Ge-
sundheitsfonds in den Kernbereichen In-
tramural und Extramural wurden in den 
letzten Jahren wiederholt an die rechtli-
che Weiterentwicklung im Gesundheits-

wesen angepasst. Seit der Gesundheits-
reform 2013 hat der Gesundheitsfonds 
die in den Vereinbarungen gem. Art. 15a 
B-VG Zielsteuerung-Gesundheit sowie 
über die Organisation und Finanzierung 
des Gesundheitswesens festgelegten 
Aufgaben sowie sonstige Aufgaben 
wahrzunehmen, die dem Fonds durch 
Landesgesetz übertragen wurden – wie 
etwa die Wirtschaftsaufsicht über die 
Fondskrankenanstalten. Der Fonds hat 
im Rahmen des Modells der leistungsori-
entierten Krankenanstaltenfinanzierung 
insbesondere die Abgeltung der Leistun-
gen der Fondskrankenanstalten für jene 
Personen wahrzunehmen, für die ein Trä-
ger der Sozialversicherung nach der Ver-
einbarung gem. Art. 15a B-VG über die 
Organisation und Finanzierung des Ge-
sundheitswesens leistungspflichtig ist. 
Bei seiner Tätigkeit im Bereich der Pla-
nung, Steuerung und Finanzierung des 
Gesundheitswesens im Landesbereich 
sind die Vorgaben der Bundesgesund-
heitsagentur, des Zielsteuerungsvertra-
ges, des Landes-Zielsteuerungsüberein-
kommens sowie die Festlegungen in der 
Landes-Zielsteuerungskommission ein-
zuhalten und die gesamtökonomischen 
Auswirkungen zu berücksichtigen. Teil 
dieser Tätigkeit ist zudem die Teilnahme 
an österreichweit eingerichteten Ar-
beitsgruppen, um die für die Umsetzung 
der Aufgaben erforderliche Abstimmung 
und Vernetzung zu gewährleisten.
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TABELLE 15

MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle des Gesundheitsfonds Steiermark (Stand Juni 2021)

Geschäftsführung

Mag. Michael Koren +43 (0)316 877-4803 michael.koren@gfstmk.at

Dr. Bernd Leinich, MBA +43 (0)316 877-5567 bernd.leinich@gfstmk.at

Geschäftsführung-Stellvertretung

Dr. Johannes Koinig +43 (0)316 877-5547 johannes.koinig@gfstmk.at 

Assistenz der Geschäftsführung

Sonja Rinner +43 (0)316 877-5571 sonja.rinner@gfstmk.at

Karin Dingsleder +43 (0)316 877-5569 karin.dingsleder@gfstmk.at

Bereich Gesundheitsplanung, Steuerung und Qualität

Dr. Johannes Koinig +43 (0)316 877-5547 johannes.koinig@gfstmk.at 

Dr.in Ulrike Stark +43 (0)316 877-5594 ulrike.stark@gfstmk.at

Alexandra Bechter, MA +43 (0)316 877-5942 alexandra.bechter@gfstmk.at 

Heidelinde Christl +43 (0)316 877-5573 heidelinde.christl@gfstmk.at 

Barbara Fischer +43 (0)316 877-4575 barbara.fischer@gfstmk.at

Nadja Gschaider, BA, MA +43 (0)316 877-5587 nadja.gschaider@gfstmk.at

Izolda Pristojkovic, MA +43 (0)316 877-5431 izolda.pristojkovic@gfstmk.at

Angelika Remmelsberger +43 (0)316 877-2409 angelika.remmelsberger@gfstmk.at

Martina Sailer +43 (0)316 877-5554 martina.sailer@gfstmk.at

Ing. Johannes Strohriegel +43 (0)316 877-5576 johannes.strohriegel@gfstmk.at 

Dr.in Cornelia Weberhofer +43 (0)316 877-5546 cornelia.weberhofer@gfstmk.at

Lisa Schwindsackl, BA (derzeit Karenz)

Psychosoziale Versorgung in der Steiermark

DDr.in Susanna Krainz +43 (0)316 877-3525 susanna.krainz@gfstmk.at 

Suchtkoordination in der Steiermark

Juliane Cichy, MSc +43 (0)316 877-4694 juliane.cichy@gfstmk.at 

Finanzen, Buchhaltung und Wirtschaftsaufsicht

Mag.a (FH) Lydia Stelzl, BA +43 (0)316 877-5478 lydia.stelzl@gfstmk.at

Michaela Schröttner +43 (0)316 877-5578 michaela.schroettner@gfstmk.at 

Sabine Rinner +43 (0)316 877-4469 sabine.rinner@gfstmk.at

Eva Tudor +43 (0)316 877-5581 eva.tudor@gfstmk.at

Dr.in Sandra Wascher +43 (0)316 877-5557 sandra-beatrice.wascher@gfstmk.at

Public Health, Gesundheitsförderung

Mag.a Sandra Marczik-Zettinig, MPH +43 (0)316 877-4976 sandra.marczik-zettinig@gfstmk.at

Mag.a Martina Steiner +43 (0)316 877-4846 martina.steiner@gfstmk.at 

Lisa Bauer, MA +43 (0)316 877-5533 lisa.bauer@gfstmk.at

Dr.in Birgit Gossar-Summer, MA +43 (0)316 877-5527 birgit.gossar-summer@gfstmk.at

Anja Mandl, MA +43 (0)316 877-5598 anja.mandl@gfstmk.at

Anne Rauch, BSc, MA (derzeit Karenz) 

Kristina Walter, MA (derzeit Karenz)

mailto:bernd.leinich@stmk.gv.at
mailto:johannes.koinig@stmk.gv.at 
mailto:sonja.rinner@stmk.gv.at 
mailto:johannes.koinig@stmk.gv.at 
mailto:alexandra.bechter@stmk.gv.at 
mailto:heidelinde.christl@stmk.gv.at
mailto:susanna.krainz@stmk.gv.at 
mailto:johannes.strohriegel@stmk.gv.at 
mailto:michaela.schroettner@stmk.gv.at 
mailto:sandra.marczik-zettinig@stmk.gv.at
mailto:martina.steiner@stmk.gv.at
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Aktionsplan Alkoholprävention

Bianca Heppner, MPH +43 (0)676 6278801 bianca.heppner@gfstmk.at

Petra Wielender, BA, MPH +43 (0)676 6278802 petra.wielender@gfstmk.at

Primärversorgung

Mag.a Waltraud Nistelberger +43 (0)316 877-4842 waltraud.nistelberger@gfstmk.at

Dr. DI Andreas Martischnig +43 (0)316 877-5516 andreas.martischnig@gfstmk.at

Nina Mehsner, MA +43 (0)316 877-2433 nina.mehsner@gfstmk.at

Kommunikation, Marketing und Digitalisierung im Gesundheitswesen

Bernadette Matiz, MAS +43 (0)316 877-4963 bernadette.matiz@gfstmk.at 

Annemarie Ehmann +43 (0)316 877-5442 annemarie.ehmann@gfstmk.at

Rechtsangelegenheiten

Mag.a Karoline Ennemoser +43 (0)316 877-2427 karoline.ennemoser@gfstmk.at

Mag.a Carina Hainzl +43 (0)316 877-5549 carina.hainzl@gfstmk.at

Administrative Services/IT

Ing. Alfred Schwab +43 (0)316 877-5575 alfred.schwab@gfstmk.at 

Assistenz der ReferentInnen

Mag.a Nicole Mangold +43 (0)316 877-5574 nicole.mangold@gfstmk.at

Simone Sonnberger +43 (0)316 877-4829 simone.sonnberger@gfstmk.at 

Gesundheitszentrum Mürzzuschlag

Bettina Huemer 0800 312 234 muerzzuschlag@gesundheitszentren.at

Andrea Tatzgern 0800 312 234 muerzzuschlag@gesundheitszentren.at

Gesundheitszentrum Stolzalpe 

Petra Tockner-Dorfer 0800 312 236 stolzalpe@gesundheitszentren.at

Gerald Zwinger 0800 312 236 stolzalpe@gesundheitszentren.at

mailto:bernadette.matiz@stmk.gv.at 
mailto:alfred.schwab@stmk.gv.at 
mailto:simone.sonnberger@stmk.gv.at
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FINANZEN UND LEISTUNGEN

FINANZEN UND LEISTUNGEN 
DES GESUNDHEITSFONDS 2020

2.1.	 Die finanzielle Gebarung des Gesundheitsfonds 2020

Das Steiermärkische Gesundheitsfonds-
gesetz 2017, LGBl. Nr. 2/2018, sieht in 
§ 16 Abs 1 Z 1 lit b) als Aufgabe der 
Gesundheitsplattform die Erstellung 
von Voranschlägen und Rechnungsab-
schlüssen vor. Der Rechnungsabschluss 
des Gesundheitsfonds Steiermark wurde 
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung sowie der 
Generalnorm, ein möglichst getreues 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Rechnungsabschlusses 
zu vermitteln, freiwillig nach den Be-
stimmungen des UGB (Unternehmens-
gesetzbuch), aufgestellt. Hinzuweisen 
ist, dass es sich beim Gesundheitsfonds 
Steiermark um eine juristische Person sui 
generis handelt, sodass der Ausweis der 
Posten des Jahresabschlusses den Erfor-
dernissen und Aufgaben des Gesund-
heitsfonds Steiermark entsprechend 
angepasst wurde. Zu den Aufgaben des 
Gesundheitsfonds Steiermark zählen 
einerseits Aufgaben im Rahmen des  
Modells der leistungsorientierten Kran-
kenanstaltenfinanzierung und ande-
rerseits Aufgaben im Bereich der Pla-
nung, Steuerung und Finanzierung des 
Gesundheitswesens im Landesbereich, 
wie etwa die Gewährung von Mitteln für 
krankenhausentlastende Maßnahmen, 
Projekte und Planungen.

Tochtergesellschaft
In der 35. Sitzung der Gesundheits-
plattform vom 04.11.2015 wurde die 
Errichtung der Tochtergesellschaft EPIG 
GmbH mit der Joanneum Research 
Forschungsgesellschaft mbH sowie die 
Finanzierung der Gesellschaft für die 
Jahre 2016 bis 2018 beschlossen. Zum 
31.12.2017 hatte der Gesundheitsfonds 
Steiermark mit € 21.350,00 61 % an 
der EPIG GmbH. Mit Notariatsakt vom 
05.10.2018 wurde ein Geschäftsanteil 
in der Höhe von € 1.750,00 an den Bur-
genländischen Gesundheitsfonds abge-
treten. Zum 31.12.2019 beträgt der An-
teil des Gesundheitsfonds Steiermark an 
der EPIG GmbH 56 %. Die Finanzierung 
der Gesellschaft durch den Gesundheits-
fonds Steiermark wurde mit Vertrag vom 
21.09.2018 auf Basis des Beschlusses 
in der 40. Sitzung der Gesundheitsplatt-
form vom 20.06.2018 neu vereinbart.

Die Darstellung der Mittelherkunft und 
Verwendung des Gesundheitsfonds Stei-
ermark gibt einen Überblick über die Auf-
wendungen und Erträge im Jahr 2020. 
Die Gesamterträge in der Höhe von 
€ 1.736.795.732,38 und ihre Zusam-
mensetzung sowie deren Verwendung 
in der Höhe von € 1.772.175.831,51 
sind anschließend im Detail dargestellt.
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Erträge 2020

Die Dotierung des Landesgesundheits-
fonds ist in der Vereinbarung gem. Ar-
tikel 15a B-VG über die Organisation 
und Finanzierung des Gesundheitswe-
sens (OFG) festgelegt und setzt sich im  
Wesentlichen wie folgt zusammen: 
•	 Beiträge der Bundesgesundheits- 

agentur 
•	 Mittel der Sozialversicherungsträger 
•	 Umsatzsteueranteile (Beiträge der 

Länder und Gemeinden) 
•	 Betriebsabgangsdeckungsmittel des 

Landes Steiermark
•	 Zusatzmittel laut Finanzausgleichge-

setz (FAG)
•	 Beihilfe nach GSBG (Gesundheits- und 

Sozialbereichbeihilfengesetz) 1996.

Darüber hinaus zählen zu den Erträgen 
des Gesundheitsfonds Steiermark:
•	 Einnahmen für Behandlungen an 

ausländischen GastpatientInnen
•	 Regresseinnahmen
•	 Kostenbeitrag gem. § 27a Abs 3 

KAKuG
•	 Mittel für den Gesundheitsförderungs-

fonds gem. Art 10 OFG 

Vergütungen an
Fondskrankenanstalten

(Stationäre Vergü-
tungen, Ambulante 

Vergütungen,
Vorweganteile, sonstige 

inkl. GSBG)

1.383.991.496,– 
180.126.685,– 

10.912.362,– 
98.673.072,– 

Beiträge der 
Bundesgesundheits-              

agentur

95.836.688,–

Mittel der  
Sozialversicherung

891.568.025,–

Beiträge des 
Landes Steiermark 

(Umsatzsteueranteile, 
Betriebsabgangs- 
deckungsmittel)

30.668.718,–
577.670.000,–

Beiträge der  
Gemeinden       

GSBG-Beihilfen

20.747.436,–
94.178.485,–

Gesundheits- 
förderungsfonds 

gemäß Art. 10 OFG

2.569.149,–

Sonstige Mittel  
(u. a. ausländ. 

GastpatientInnen, 
Regresse) 

20.120.376,–

Sonstige  
betriebliche  

Erträge

3.436.855,–

Krankenhaus- 
entlastende  

Maßnahmen gem. 
Art. 25 Abs. 9 OFG

7.260.182,– 

Struktur-, Projekt- und
Planungsmittel

64.874.862,– 

Strukturbedingte
Maßnahmen

4.872.660,– 

Gesundheits- 
förderungsfonds 

gemäß Art. 10 OFG

2.569.149,– 

Personalaufwand und
sonstige betriebliche
Aufwendungen inkl.
Beihilfenäquivalent

gem. GSBG

18.895.363,– 

Betriebsergebnis

-35.380.099,– 

1.736.795.732,–

ABBILDUNG 2

Mittelherkunft-Mittelverwendungsrechnung des Gesundheitsfonds Steiermark 2020 (Beträge gerundet)
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ABBILDUNG 3

Erträge 2020 (€ 1,737 Mrd.)

Sonstige Mittel  E 20,1 Mio. / 1,2 %

Sozialversicherung  
E 891,6 Mio. /  

51,3 %

Gesundheitsförderungsfonds E 2,6 Mio. / 0,1 %

Sonstige betriebliche Erträge  E 3,4 Mio. / 0,2 %

Beiträge der Gemeinden E 20,7 Mio. / 1,2 %

Beihilfe nach GSBG  E 94,2 Mio. / 5,4 %

Bundesgesundheitsagentur E 95,8 Mio. / 5,5 %

Land Steiermark  
E 608,3 Mio. / 35,0 %

Die Erträge des Gesundheitsfonds 
Steiermark setzen sich wie folgt 
zusammen:
Der Bund stellt sicher, dass die Bundes-
gesundheitsagentur jährlich mit Mitteln 
dotiert wird, welche sich am Netto-
aufkommen der Abgaben mit einem 
einheitlichen Schlüssel gem. § 10 Abs 
1 FAG 2017 orientieren. Die Bundesge-
sundheitsagentur leistete im Jahr 2020 
an den Gesundheitsfonds Steiermark 
Mittel gem. § 57 Abs 4 Z 1 bis 6 KAKuG 
(bzw. Art 28 Abs 2 Z 1 bis 5 OFG). Zu-
sätzlich hat der Gesundheitsfonds Stei-
ermark Vorweganteile gem. § 59 Abs 6 
Z 1 lit b KAKuG (bzw. Art 27 Abs 3 Z 1 
lit b OFG) erhalten. Im Jahr 2020 sind 
insgesamt € 95.836.687,82 als Bundes-
mittel zugeflossen. Darin enthalten sind 
auch die Vorsorgemittel gem. § 59e KA-
KuG (bzw. Art 35 OFG) in der Höhe von 
€ 243.143,89. Für den Entfall der Kos-
tenbeiträge für Kinder und Jugendliche 
gem. § 57 Abs 2 KAKuG wurden Mittel in 
der Höhe von € 701.950,00 überwiesen. 
Die Bundesmittel sind gegenüber dem 
Vorjahr um -10,51 % gesunken.

Von den Trägern der Sozialversi-
cherung wurden für das Jahr 2020 
€ 891.568.025,32 aufgebracht. Das sind 

Mehreinnahmen von € 30.216.774,84 
gegenüber dem Vorjahr, das entspricht 
einer prozentuellen Steigerung von 
3,51 %. Diese Steigerung muss insofern 
relativiert werden, da der Pauschalbe-
trag mit dem sogenannten Hundertsatz 
angepasst wird. Die Schätzung stammt 
vom November 2019, also vor der  
COVID-19 Pandemie. Derzeit steht für den 
Gesundheitsfonds Steiermark eine mögli-
che Rückzahlung an den Dachverband für 
Sozialversicherungsträger im Raum, die im 
Oktober 2021 schlagend werden könnte. 
Dafür wurde eine Rückstellung gebildet. 
Die Erträge der Sozialversicherung – auf 
Basis des Schreibens vom November 2019 
– setzen sich wie folgt zusammen:
•	 Die Erträge zur Position Pauschalbe-

trag gem. § 447f Abs 3 Z 1 und 2 ASVG 
betragen für 2020 € 875.503.637,10. 
Darin enthalten ist auch die Nachzah-
lung der Träger der Sozialversicherung 
für das Jahr 2019 in Höhe von rund 
€ 4,26 Mio. 

•	 Die Zusatzmittel der Sozialversicherung 
gem. § 447f Abs 3 Z 3 ASVG betragen 
für das Jahr 2020 € 9.321.454,58. 

•	 Die zusätzlichen Mittel für das Geri-
atrische Krankenhaus der Stadt Graz 
betragen 2020 € 3.703.681,19.

•	 Hinsichtlich der Kostenbeiträge gem.  
§ 447f Abs 7 ASVG handelt es sich um 
Beiträge, die Versicherte bei der An-
staltspflege eines Angehörigen (ASVG) 
sowie bei der Anstaltspflege für Versi-
cherte und Angehörige (BSVG) zu leis-
ten haben. Insgesamt wurden im Jahr 
2020 € 2.321.780,45 von den Fonds-
krankenanstalten für den Gesundheits-
fonds Steiermark vereinnahmt. Die 
Kostenbeiträge sind je Bundesland und 
Krankenanstalt unterschiedlich. Da 
diese Mittel in den Krankenanstalten 
verbleiben, steht dieser Ertragsposition 
ein gleich hoher Aufwand gegenüber. 
Für den Entfall der Kostenbeiträge 
für Kinder und Jugendliche bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr bei sta-
tionären Aufenthalten wurde gem.  
§ 447f Abs 7a ASVG von Seiten der So-
zialversicherungsträger eine Ersatzleis-
tung in der Höhe von € 717.472,00 
geleistet.

Die Beiträge des Landes gem. Art 28 Abs 
1 Z 2 OFG (Umsatzsteueranteile) von ins-
gesamt € 30.668.718,00  sind gegen-
über dem Vorjahr um -9,45 % gesunken, 
das ist ein Rückgang in der Höhe von 
€ -3.200.244,00. 
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Die im Rahmen des LKF-Modells 
2020 anrechenbare Betriebsabgangs-
deckung für die Fondskrankenanstalten 
durch das Land Steiermark beträgt ins-
gesamt € 577.670.000,00. Aufgrund des  
Beschlusses der Bundesgesundheitsagen-
tur vom 01.07.2016 ist das Ambulante 
Abrechnungsmodell seit 01.01.2019 
verpflichtend in allen Bundesländern 
anzuwenden. Die Betriebsabgangsde-
ckungsmittel des Landes untergliedern 
sich daher in einen ambulanten Teil in 
der Höhe von € 159.750.000,00 und 
einen stationären Teil in der Höhe von 
€ 417.920.000,00.

Die Beiträge der Gemeinden (Umsatz-
steueranteile) gemäß Art 28 Abs 1 Z 6 OFG 
betrugen im Jahr 2020 € 20.747.436,00. 
Sie sind im gleichen Ausmaß wie die Um-
satzsteueranteile der Länder gesunken.

Gemäß Art 10 OFG wurde ein Gesund-
heitsförderungsfonds zur Stärkung der 
Gesundheitsförderung und Prävention als 
Sondervermögen mit eigenem Verrech-
nungskreis in allen Landesgesundheits-
fonds für die Jahre 2013 bis 2022 einge-
richtet. Das Land Steiermark hat im Jahr 
2020 € 286.714,92 und die Träger der 
Sozialversicherung € 1.865.429,00 auf 
das Konto des Gesundheitsförderungs-
fonds überwiesen. Da im Jahr 2020 die 
Aufwendungen höher waren als die da-
zugehörigen Erträge, wurde ein Betrag 
in der Höhe von € 417.005,53 aus dem 
dazugehörigen Passiven Rechnungsab-
grenzungsposten aufgelöst.

Gem. Art 28 Abs 1 Z 5 OFG zählen zu 
den Mittel der Landesgesundheitsfonds 
auch die Beihilfe gem. Gesundheits-  
und Sozialbereich-Beihilfengesetz (GSBG) 
1996. In § 2 Abs 1 GSBG ist geregelt, 
dass Kranken- und Kuranstalten, die 
nach UStG befreite Umsätze bewirken, 
eine Beihilfe in der Höhe der im Zusam-
menhang mit den befreiten Umsätzen 
stehenden nicht abziehbaren Vorsteuern 
erhalten. Die Auszahlung der Beihilfe 
nach § 2 Abs 1 GSBG hat gem. § 8 Abs 2 
GSBG durch die Landesfonds zu erfolgen. 
Die Abwicklung der Beihilfe nach dem 
GSBG 1996 erfolgt im Wege des Amtes 
der Stmk. Landesregierung. Für 2020 
werden sowohl als Ertrags- als auch als 
Aufwandsposition € 94.178.485,01 im 
Rechnungsabschluss des Gesundheits-
fonds Steiermark dargestell. 

Sonstige Mittel 
Die Kostenbeiträge gem. § 27a Abs 3 
KAKuG sind die von den Fondskranken-
anstalten für den Fonds pro Verpflegstag 
eingenommenen Kostenanteile (€ 1,45/
Verpflegstag) und betrugen im Jahr 
2020 € 1.063.680,49. Auch hier kam es  
COVID-19 bedingt zu einem Rückgang 
der Beiträge.

Die Erträge aus Behandlungen an aus-
ländischen GastpatientInnen betrugen für 
2020 insgesamt € 11.068.424,68. Diese 
Reduktion in der Höhe von -36,03 % 
ist auf das geringere PatientInnenauf-
kommen aus dem Ausland aufgrund  
COVID-19 zurückzuführen.

Die Regresseinnahmen in Höhe von 
€ 2.428.761,37 sind dem Gesundheits-
fonds zugeflossene Mittel aus abgewi-
ckelten Regressverfahren inländischer 
Sozialversicherungsträger. 

Die Erträge Kooperationsbereich für 
das Jahr 2020 beziehen sich auf den Er-
trag zur ambulanten Hämodialyse sowie 
auf die Position Präoperative Diagnostik, 
welche seit 2020 für den Gesundheits-
fonds Steiermark eine Durchlaufposition 
darstellt. Der Ertrag ambulante Hämodia-
lyse ergibt sich aus der Abrechnung 2020 
gemäß Vertrag über die gemeinsame Fi-
nanzierung der Neuzugänge bei den am-
bulanten Hämodialysen vom 02.12.2010. 
Dieser legt fest, dass unabhängig vom Ort 
der Leistungserbringung (spitals- oder 
niedergelassener Bereich) Neuzugänge 
bei den ambulanten Hämodialysen von 
Land und Sozialversicherung gemein-
sam finanziert werden. Die Abrechnung 
ergab aufgrund des Aufkommens von 
Neuzugängen im spitalsambulanten Be-
reich ein Guthaben für den Gesundheits-
fonds in der Höhe von € 2.144.217,48. 
Dem Aufwand zur Präoperativen Diag-
nostik stehen Erträge in der Höhe von 
€ 2.169.000,00 gegenüber. Diese Po-
sition stellt für den Gesundheitsfonds 
Steiermark eine Durchlaufposition dar. 
Für alle anderen Kooperationen wurden 
die Zuzahlungen der Sozialversicherungs-
träger zu gemeinsamen Projekten am je-
weiligen Aufwandskonto erfasst, um den 
tatsächlichen Aufwand des Gesundheits-
fonds Steiermark korrekt darzustellen.

Gem. § 2 Abs 2a Pflegefondsgesetz 
werden für die Erweiterung der Hospiz- 
und Palliativversorgung für die Dauer 

der Finanzausgleichsperiode 2017–2021 
zusätzliche Mittel zweckgebunden zur 
Verfügung gestellt. Die Mittel hierfür 
werden zu gleichen Teilen von Bund, Län-
dern und Trägern der Sozialversicherung 
aufgebracht. Im Fall der Verwendung 
des Zweckzuschusses müssen die Mehr-
ausgaben nachgewiesen werden Dabei 
handelt es sich um die Nachzahlung von 
Erträge aus dem Vorjahr in der Höhe von 
€ 1.246.292,24.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge set-
zen sich aus den Erträgen aus der Auf-
lösung von Rückstellungen in der Höhe 
von € 3.271.360,50 sowie aus übrigen 
Erträgen in der Höhe von € 165.494,02 
zusammen. In den übrigen Erträgen sind 
u.a. Erlöse aus Vorperioden, Erträge zur 
Entgeltfortzahlung der Fondsbedienste-
ten sowie Refundierungen für Personal-
aufwendungen aus dem Gesundheits-
förderungsfonds für die Projekte der 
„Fach- und Koordinationsstelle Ernäh-
rung“ enthalten.

Die Erträge des Gesundheits-
fonds 2020 betragen insgesamt 
€ 1.736.795.732,38 und sind gegen-
über dem Vorjahr um 1,38 % gestiegen, 
das sind rund € 24,00 Mio. In den Er-
trägen ist der Gesamtbetrag des durch 
die Sozialversicherungsträger für 2020 
überwiesene Pauschalbetrags enthalten. 
Um für die im Raum stehende Rückzah-
lung der zu viel erhaltenen Mittel an den 
Dachverband der SV-Träger Vorsorge zu 
treffen, wurde eine Rückstellung gebil-
det, welche aufwandsseitig unter der 
Position Übergenuss Mittel der Sozialver-
sicherung unter sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen zu finden ist.

Mittelverwendung 2020

Die im Jahr 2020 vereinnahmten Mittel 
wurden für folgende Vergütungen und 
Leistungen verwendet:
•	 Stationäre Vergütungen an Fonds-

krankenanstalten
•	 Ambulante Vergütungen 
•	 Vorweganteile (Hospiz- und Palliativ-

versorgung, Wachkomafinanzierung)
•	 Krankenhausentlastende Maßnahmen 

gem. Art 25 OFG
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•	 Struktur-, Projekt- und Planungsmittel
•	 Strukturbedingte Maßnahmen  

gem. Art 1 Abs 1 Z 2 OFG
•	 Gesundheitsförderungsfonds gem.  

Art 10 OFG
•	 Personalaufwendungen
•	 Sonstige betriebliche Aufwendungen 

und Abschreibungen.

Die Vergütungen an die Fonds-
krankenanstalten im Jahr 2020 in 
der Höhe von € 1.673.703.614,97 
setzen sich wie folgt zusammen:

•	 Stationäre Vergütungen an 
Fondskrankenanstalten
	· Unter dem Titel LKF-Mittel erhiel-
ten die steirischen Fondskran-
kenanstalten für das Jahr 2020 
€ 959.521.422,00. 

	· Die Mittel, die seitens des Landes 
Steiermark an die Fondskranken-
anstalten aus der Betriebsabgangs-
deckung über das LKF-Modell zur 
Verfügung gestellt werden, unter-
gliedern sich in einen stationären 
und ambulanten Teil. Über die sta-
tionäre LKF-Abrechnung Steiermark 

2020 wurden seitens des Landes 
Steiermark den Fondskrankenan-
stalten € 417.920.000,00 im Rah-
men des LKF-Modells 2020 unter 
dem Titel Betriebsabgangsdeckung 
Fondskrankenanstalten zur Verfü-
gung gestellt.

	· Zusätzlich wurden unter dem Titel 
Ausgleichszahlungen Aufwendun-
gen in der Höhe von € 6.550.073,90 
erfasst. Darin enthalten sind Aus-
gleichszahlungen gem. LKF-Modell 
2020 sowie COVID-19 Mehraufwen-
dungen an NON-KAGes Fondskran-
kenanstalten gem. Beschluss in der 
45. Sitzung der Gesundheitsplatt-
form vom 18.11.2020.

•	 Ambulante Vergütungen
Ambulantes Abrechnungsmodell
	· Laut Beschluss der Bundesgesund-
heitsagentur vom 01.07.2016 ist 
das Ambulante Abrechnungsmo-
dell seit 01.01.2019 verpflichtend 
in allen Bundesländern anzuwen-
den. Die ambulanten Mittel, wel-
che ertragsseitig unter der Position 
„Beiträge des Landes – Betriebsab-

gangsdeckung Fondskrankenanstal-
ten“ dargestellt sind, in der Höhe 
von € 159.750.000,00 werden an 
den Gesundheitsfonds Steiermark 
überwiesen und dotieren gemein-
sam mit Mitteln des Gesundheits-
fonds Steiermark in der Höhe von 
€ 12.446.038,54 das Ambulante 
Abrechnungsmodell. Insgesamt ka-
men unter dieser Position für 2020 
€ 172.196.038,54 zur Auszahlung. 

Ambulante Dialyseleistungen
	· Im Geschäftsausschuss der ÖGK 
(vormals STGKK) wurde am 
24.11.2015 die Anhebung der Dia-
lysetarife beschlossen. Im Vertrag 
über die gemeinsame Finanzierung 
der Neuzugänge bei ambulanten 
Hämodialysen vom 02.12.2010 so-
wie der Zusatzvereinbarungen vom 
07.04.2014 und 27.03.2015 wurde 
die Valorisierung des einvernehmlich 
vereinbarten Wertes in Analogie zur 
Veränderung des von der Sozialver-
sicherung für den niedergelassenen 
Bereich festgesetzten Dialyseta-
rifs vereinbart. Für jede ambulant 

Ambulante Vergütungen E 180,13 Mio. / 10,2 %

Vorweganteile (Hospiz- und Palliativ-
versorgung, Wachkoma) E 10,91 Mio. / 0,6 %

Sonstige Vergütungen Fondskranken-
anstalten inkl. Kostenbeiträge und GSBG  
E 98,67 Mio. / 5,6 %

Krankenhausentlastende Maßnahmen  
gem. Art. 25 Abs. 9 OFG E 7,26 Mio. / 0,4 %

Struktur-, Projekt- und Planungsmittel  
E 64,87 Mio. / 3,7 %

Strukturbedingte Maßnahmen 
E 4,87 Mio. / 0,3 %

Gesundheitsförderungsfonds  
gem. Art. 10 OFG E 2,57 Mio. / 0,1 %

Personalaufwand und sonstige betrieb- 
liche Aufwendungen inkl.Beihilfen-
äquivalent gem. GSBG E 18,90 Mio. / 1,1 %

Stationäre Vergütungen inkl. Betriebsabgang  
E 1.383,99 Mio. / 78,1 %

ABBILDUNG 4

Mittelverwendung 2020 (€ 1,772 Mrd.)
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durchgeführte Dialyse wurde für das 
Jahr 2020 der seitens der Österrei-
chischen Gesundheitskasse ermit-
telte Dialysetarif inklusive durch-
schnittlichem Labor in der Höhe 
von € 225,70 vergütet. In Summe 
wurden € 7.930.646,60 für inländi-
sche PatientInnen und ausländische 
GastpatientInnen für 35.138 ambu-
lant durchgeführte Dialysen aufge-
wendet. 

•	 Vorweganteile
	· Für die Hospiz- und Palliativver-
sorgung für Erwachsene sowie 
Kinder und Jugendliche in der 
Steiermark wurden im Jahr 2020 
€ 9.209.858,44 aufgewendet. 

	· Die Finanzierung von 20 Wachko-
mabetten (Unresponsive Wakeful-
ness-Syndrom) in den Geriatrischen 
Gesundheitszentren der Stadt Graz 
wurde mit Wirksamkeit 01.05.2008 
bis zum Außerkrafttreten der Ver-
einbarung gem. Art 15a B-VG OFG 
beschlossen. Der Gesundheitsfonds 
übernimmt die Finanzierung jener 
Kosten, die den PatientInnen infol-
ge des Aufenthalts in der Wachko-
mastation nach Anrechnung des 
jeweiligen Ersatzbetrages aus dem 
Pflegegeld und eines allfällig be-
stehenden Pensionsanspruchs ent-
stehen. Mit Verordnung der Steier-
märkischen Landesregierung über 
die Festsetzung des Eurowertes je 
LKF-Punkt sowie der Pflegegebüh-
ren der Allgemeinen Gebührenklasse 
für Fondskrankenanstalten ab 2017 
(LGBl 12/2017) wurde der Pflegege-
bührensatz angehoben, die Aufwen-
dungen für das Jahr 2020 betrugen 
€ 1.702.503,55.

•	 Sonstige Vergütungen an Fonds-
krankenanstalten
	· Die Kostenbeiträge gem. § 447f 
Abs 7 ASVG sind analog zur gleich-
lautenden Ertragsposition der pe-
riodengerechte Ausweis der von 
den Fondskrankenanstalten für den 
Gesundheitsfonds aus diesem Titel 
eingenommenen Kostenanteile und 
betrugen für 2020 € 2.321.780,45. 
Die Einnahmen verbleiben in den 

Fondskrankenanstalten. Die Redukti-
on der Beiträge ist auf das geringere 
PatientInnenaufkommen aufgrund 
COVID-19 zurückzuführen.

	· Die Kostenbeiträge gem. § 27a Abs 
3 KAKuG sind die von den Kranken-
anstalten für die Landesgesundheits-
fonds einzuhebenden € 1,45 pro 
Verpflegstag. Von den Fondskran-
kenanstalten wurden im Jahr 2020 
insgesamt € 1.063.680,49 für den 
Gesundheitsfonds Steiermark einge-
hoben. Die Einnahmen verbleiben in 
den Fondskrankenanstalten. 

	· Gemäß Gesundheits- und Sozialbe-
reich-Beihilfengesetz 1996 (GSBG) 
haben nach dem Umsatzsteuerge-
setz 1994 von der Umsatzsteuer 
befreite Kranken- und Kuranstal-
ten einen Anspruch auf Beihilfe in 
Höhe der im Zusammenhang mit 
den befreiten Umsätzen nicht ab-
ziehbaren Vorsteuern. Die Beihilfe 
stellt für den Gesundheitsfonds eine 
Durchlaufposition dar. Im Jahr 2020 
wurden Beihilfen in der Höhe von 
€ 94.178.485,01 an die Fondskran-
kenanstalten überwiesen.

Für krankenhausentlastende  
Maßnahmen gem. Art 25 Abs 9 
OFG wurden Mittel in der Höhe 
von € 7.260.181,91 für folgende 
Maßnahmen verwendet:
Für das ehemalige Reformpoolprojekt 
MR-Stolzalpe wurde für den voraussicht-
lichen Aufwand des Gesundheitsfonds 
für das Jahr 2020 eine Rückstellung in 
der Höhe von € 206.000,00 gebildet, 
da die Endabrechnung für das Jahr 2020 
erst im Mai 2021 von der Österreichi-
schen Gesundheitskasse übermittelt 
wird. 

Bei der Abrechnung der Mehrauf-
wendungen der Sozialversicherungs-
träger im Rahmen der Finanzierung 
der Hospiz- und Palliativeinrichtungen 
leistet der Gesundheitsfonds je mobil 
betreuter Patientin/mobil betreutem 
Patienten für jeden pro Jahr abgeschlos-
senen Fall (Ende der Betreuung) einen 
Beitrag. Dieser Betrag wird jährlich auf-
grund des vorläufigen Hundertsatzes an-
gepasst (+ 1,67 % für 2020) und betrug 
für das Jahr 2020 € 457,78. Für 1.608 

abgeschlossene Hospizfälle ergaben 
sich daher Aufwendungen in Höhe von 
€ 736.110,20. Die Verrechnung erfolgte 
direkt mit den Sozialversicherungsträ-
gern.

Druckbeatmung: In der Steiermark 
werden jährlich ca. 20 beatmungs-
pflichtige PatientInnen durch eine 
Rund-um-die-Uhr-Intensivpflege zu 
Hause betreut. Die dafür anfallenden 
Sachkosten werden zu 50 % durch den 
Gesundheitsfonds finanziert. Sachkosten 
für PatientInnen, welche in einem Hos-
piz- oder in einem Pflegeheim unterge-
bracht sind, werden ebenfalls zu 50 % 
vom Gesundheitsfonds übernommen. 
Für die Abrechnung des Kostenanteils 
des Gesundheitsfonds Steiermark für 
2020 wurde eine Rückstellung in der 
Höhe von € 150.000,00 gebildet, da 
die Abrechnung erst im Laufe des Jahres 
2021 erfolgt. 

Im Zuge des Regelbetriebs „Integ-
rierte nephrologische Versorgung“ in 
der Steiermark erfolgt zur Fortsetzung 
und Weiterentwicklung des Präventions-
programms „niere.schützen“, die För-
derung der Einrichtung einer zentralen 
Koordinationsstelle an der Klinischen 
Abteilung für Nephrologie am LKH-Univ. 
Klinikum Graz. Die Aufwendungen für 
2020 betrugen € 47.500,00.

Seit 2011 gibt es für die beiden Pro-
jekte DMP „Therapie Aktiv“ und „Herz.
Leben“ eine gemeinsame Regelfinan-
zierung (50:50) zwischen der Österrei-
chischen Gesundheitskasse und dem 
Gesundheitsfonds Steiermark. Für das 
Abrechnungsjahr 2020 wurden für die 
Finanzierung des Disease Management 
Programms „Therapie Aktiv – Diabetes 
im Griff für Diabetes mellitus Typ 2 in der 
Steiermark“ und der Hypertonie-Schu-
lung insgesamt € 646.826,37 an die 
Österreichische Gesundheitskasse re-
fundiert.

Die Koordination des Regelbetriebes 
„Integrierte Versorgung Schlaganfall“ 
erfolgte durch die Schlaganfallkoordina-
tion der Österreichischen Gesundheits-
kasse. Der Anteil des Gesundheitsfonds 
für das Jahr 2020 betrug € 37.907,51.

Mit Beschluss der Bundes-Zielsteu-
erungskommission vom 30.06.2014 
zum Konzept „Das Team rund um den 
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Hausarzt“ wurde die Grundlage zur 
Umsetzung neuer Primärversorgungs-
zentren mittels Pilotprojekte geschaffen. 
In der Steiermark sollen auf Basis der 
Vereinbarung gem. Art 15a B-VG OFG in 
den nächsten Jahren an verschiedenen 
Standorten Primärversorgungseinheiten/ 
Gesundheitszentren in unterschiedlichen 
Ausprägungen umgesetzt werden. Für 
die bereits in Betrieb befindlichen Zent-
ren Mariazell, Eisenerz, Joglland (Vorau), 
Weiz, Graz Medius (St. Leonhard), Graz 
Gries, Gratwein-Straßengel, Mureck, 
Fehring und Admont erfolgt eine ge-
meinsame Finanzierung zwischen dem 
Gesundheitsfonds Steiermark und den 
Sozialversicherungsträgern. Der Anteil 
des Gesundheitsfonds zur Umsetzung 
des Primärversorgungskonzeptes betrug 
für das Jahr 2020 € 2.126.529,96.

Auf Basis des zwischen Sozial-
versicherung und Gesundheitsfonds 
Steiermark an die Forderungen des 
Landes-Zielsteuerungsübereinkommens 
angepassten und abgestimmten Versor-
gungskonzepts „Ambulante psychiatri-
sche fachärztliche Versorgung“ werden 
seit 01.01.2015 als stringente, vorge-
zogene Maßnahme für die geplante, 
schrittweise Umsetzung in den steiri-
schen Versorgungsregionen, finanzielle 
Mittel für je einen fachärztliche Dienst-
posten (0,5 VZÄ) in der Versorgungsre-
gion 61 Graz und in der Versorgungsre-
gion 64 Südoststeiermark zur Verfügung 
gestellt. Für die Versorgungsregion 61 
Graz (Hausmannstätten) werden die 
jährlich anfallenden Kosten im Verhält-
nis 50:50 von der Sozialversicherung 
und dem Gesundheitsfonds Steiermark 
getragen. Im Jahr 2020 wurden vom 
Gesundheitsfonds Steiermark insgesamt 
€ 97.663,64 aufgewendet. 

Untersuchungen vor elektiven Ope-
rationen werden nach unterschiedlichen 
Mustern und häufig umfangreicher 
durchgeführt als dies die entsprechen-
de Leitlinie vorsieht. Durch die Imple-
mentierung der Bundesqualitätsleitlinie  
Präoperative Diagnostik sollen diese ei-
nerseits standardisiert und andererseits 
auf das notwendige Maß beschränkt 
werden. In der Steiermark wurde verein-
bart, die Leistungen der präoperativen 
Diagnostik rein intramural durchzufüh-

ren. Dadurch kommt es zu einer Ver-
schiebung von Leistungen aus dem ex-
tramuralen in den intramuralen Bereich. 
In Anbetracht der positiven Monitorin-
gergebnisse und der allgemeinen Akzep-
tanz der intramuralen Umsetzung wird 
das Projekt in den Jahren 2020 bis 2024 
weitergeführt. Die Leistungsverschie-
bungen sind weiter finanziell auszuglei-
chen. Dafür leistet die Sozialversiche-
rung für 2020 bis 2024 einen jährlichen 
finanziellen Ausgleich in der Höhe von 
€ 2,10 Mio. an den Gesundheitsfonds 
Steiermark, der jährlich valorisiert wird. 
Der Gesundheitsfonds überweist diese 
Mittel entsprechend des festgelegten 
Aufteilungsschlüssel, unter Berücksich-
tigung des Umsetzungsgrades, an die 
Fondskrankenanstalten. Es handelt sich 
somit für den Gesundheitsfonds Steier-
mark um eine Durchlaufposition, welche 
für 2020 € 2.076.258,46 beträgt. Darin 
enthalten sind auch die Aufwendungen 
der begleitenden Evaluierung durch die 
EPIG GmbH.

Aufgaben aufgrund des Landes-Ziel-
steuerungsübereinkommens: Aufgrund 
des Landes-Zielsteuerungsübereinkom-
mens ist es notwendig, seitens des Ge-
sundheitsfonds Steiermark budgetäre 
Vorsorge für die Finanzierung gemein-
samer Aufgaben zu treffen. Für das Jahr 
2020 wurde unter dieser Budgetposition 
zur Finanzierung von Lehrpraxen/Ärzte-
ausbildung, des Geriatrischen Konsiliar-
dienstes (GEKO), Versorgungskonzept 
für Menschen mit chronischem Rücken-
schmerz, Weiterentwicklung der Versor-
gung von Menschen mit erworbenen 
Hirnschäden sowie Aufbau und Betrieb 
einer Beratungsstelle für Menschen mit 
Epilepsie, Aufwendungen in der Höhe 
von € 1.135.385,77 erfasst.

Insgesamt wurden für Struktur-, 
Projekt- und Planungsmittel 
€ 64.874.862,29 für folgende  
Projekte zur Verfügung gestellt:
Für die Finanzierung der ambulanten 
sozialpsychiatrischen und psychosozialen 
Versorgung der Steiermark wurden für 
das Jahr 2020 Fördermittel in Höhe von 
€ 22.224.526,80 abgewickelt.

Mit 01.01.2019 wurde dem Ge-
sundheitsfonds Steiermark vom Land 

Steiermark der Aufgabenbereich der 
Suchtkoordinationsstelle übertragen, 
um Synergien mit den Aufgaben der 
Psychiatriekoordinationsstelle besser 
nutzen zu können. Damit wird neben 
der Durchführung der Netzwerkarbeit 
auch der Bereich der Förderungsabwick-
lung im Themenbereich Suchtbehand-
lung und Suchtprävention durch den  
Gesundheitsfonds Steiermark abge-
wickelt, ausbezahlt und kontrolliert. 
Im Jahr 2020 beträgt der Aufwand 
für Förderungen aus dieser Position  
€ 4.840.908,51.

Mit 01.04.2019 wurde der Bereit-
schaftsdienst entsprechend dem Be-
schluss der 40. Sitzung der Gesund-
heitsplattform vom 20.06.2018 neu 
organisiert. Mit Umlaufbeschluss vom 
08.07.2019 wurde eine Adaptierung 
des Bereitschaftsdienstmodells Neu 
mit Bereitschaftsordinationen an Wo-
chenenden und Feiertagen beschlos-
sen. Mit 01.07.2020 wurden im Zuge 
der Aufnahme der Tätigkeiten der GVG 
die Organisation und Abwicklung des 
Bereitschaftsdienstes von dieser über-
nommen. Zu den weiteren Tätigkeiten 
der GVG zählt die Koordination und 
Administration von Auskünften über den 
öffentlichen Gesundheitsdienst (TEWEB 
– Gesundheitstelefon). Im Jahr 2020 
wurden insgesamt € 3.736.153,43 
unter dieser Position aufgewendet. Die 
Finanzierung erfolgt gemeinsam mit 
der Österreichischen Gesundheitskasse 
(ÖGK) aufgrund der Vereinbarung über 
die gemeinsame Kostentragung vom 
14.08.2019. Im Rechnungsabschluss 
wird nur der Anteil des Gesundheits-
fonds dargestellt.

Investitionszuschüsse gem. Rahmen-
vereinbarungen (KHE, BHB, NTK): Für 
die notwendigen Baumaßnahmen in 
den oben angeführten Krankenanstal-
ten wurden zur Erfüllung der struktu-
rellen Baumaßnahmen gemäß § 20 lit 
b der Rahmenvereinbarung für durch-
geführte Investitionen im Jahr 2020 
vom Krankenhaus der Elisabethinen 
€ 1.108.354,94, vom Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder € 17.593.121,71 
und vom Neurologischen Therapiezent-
rum Kapfenberg € 4.966.200,00 abge-
rechnet.
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Vorsorgemittel gem. Art 35: Mit 
Beschluss der Bundes-Zielsteuerungs-
kommission vom 24.04.2017 wurde in 
Umsetzung des Art 35 der Vereinbarung 
gem. Art 15a B-VG OFG für die Jahre 
2017–2021 die Finanzierung überregi-
onal bedeutsamer Vorsorgemaßnahmen 
zum Schwerpunktthema „Gesundheit-
liche Chancengerechtigkeit bei Kindern 
und Jugendlichen“ beschlossen. Auf 
dieser Grundlage wurden für den o.a. 
Zeitraum Mittel für die Umsetzung des 
Projektes „XUND und DU – Jugend-
gesundheitskonferenzen in der Stei-
ermark“ von der Bundesgesundheits-
agentur freigegeben. Für das Jahr 2020 
wurden Aufwendungen in der Höhe von 
€ 162.875,87 erfasst. Die Refundie-
rung dieser Aufwendungen erfolgt aus 
Mitteln der Bundesgesundheitsagentur 
nach entsprechender Prüfung im Laufe 
des Jahres 2021.

Für das Jahr 2020 wurden für  
sonstige Struktur-, Projekt- und Pla-
nungsmittel gem. Art 33 Abs 3 OFG 
€ 10.242.721,03 für nachstehend an-
geführte Projekte aufgewendet.
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TABELLE 16

Sonstige Struktur-, Projekt- und Planungsmittel 2020

1.	 Planung / Versorgung
Steuerung, Monitoring und Umsetzungsbegleitung (inkl. Gesundheitsplan 2035) € 238.970,28

Leitspital Liezen € 8.025,00

2. Versorgungsrelevante Projekte
Marienambulanz inkl. Dolmetschdienste und Frauensprechstunde € 239.509,86
Hebammenzentrum Voitsberg € 130.860,80
Obdachlosenhospiz und Hospiz Elisabethinen € 182.280,00
Mobile geriatrische Remobilisation - Hörgas € 151.033,00
Laufende Kosten Kinder- und Jugendpsychiatrie LKH Hochsteiermark, Standort Leoben € 675.497,00
Laufende Kosten allgemeinpsychiatrische Ambulanz LKH Hochsteiermark, Standort Bruck/Mur € 1.075.094,00
virtuelle EBA € 30.000,00
Kinder- und jugendärztlicher Notdienst Graz € 55.560,00
Sonderfinanzierung RNS (Remobilisation und Nachsorge) Einheit in der ASK € 565.510,27
Sonderfinanzierung KHE Alterspsychiatrie Graz Mitte € 65.341,79
Sonstige versorgungsrelevante Projekte (Umstrukturierung NTK, Überbrückungsambulanz Psychiatrie,  
Poststationäre Nachbetreuung)

€ 406.555,00

3. Public Health / Gesundheitsförderung
Koordinationsstelle € 189.247,80
Gesundheitskompetenz € 347.540,19
Therapeutische Ernährungsberatung € 117.400,13

4. Qualität und Datenqualität 
Qualitätssicherung, Medizinische Qualitätskontrolle (inkl. Stammzellenspenderdatei) € 57.874,54
Qualitätsarbeit  € 66.568,63
Datenqualität  € 49.932,00
LKF Weiterentwicklung  € 5.517,12

5. Koordinationsstelle Psychiatrie und Sucht

Koordinationsstelle Psychiatrie € 94.336,56

Koordinationsstelle Sucht € 6.969,71

6. Sozialpsychiatrische Projekte
Suizidpräventionsprojekt GO-ON € 858.548,00
Sozialpsychiatrische Versorgung (Infrastruktur PSN Judenburg und HPE) € 144.795,00
ZEBRA: Traumatisierte Flüchtlinge € 320.000,00

7. eHealth      
ELGA Steiermark € 1.230.900,00
eHealth und ELGA-Anwendungen € 820.638,79

8. Gesundheitszentren
Gesundheitszentren € 217.258,60

8. Sonstige Projekte und Maßnahmen
Diversität in steirischen Ambulanzen € 25.997,61
Fachbeirat für gendergerechte Gesundheit (inkl. Projekt Gewalt gegen Frauen hat gesundheitliche Auswirkungen) € 17.900,92
Benchmarking in der Geriatrie € 83.650,00
Sonderfinanzierung spezieller Medikamente € 1.563.408,43
Investitionszuschuss für Versorgungsstrukturen € 200.000,00

Sonstige Struktur-, Projekt- und Planungsmittel gem. Art. 33 Abs. 3 OFG € 10.242.721,03
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Für strukturbedingte Maßnahmen 
wurden im Jahr 2020 insgesamt 
€ 4.872.660,01 aufgewendet:
Aus der im Jahr 2014 gebildeten Rück-
lage „Investitionen KAGes“ wurden im 
Jahr 2020 € 4.872.660,01 für Maßnah-
men laut „Richtlinie für Strukturbeding-
te Maßnahmen“ verwendet.

Die Aufwendungen für den Ge-
sundheitsförderungsfonds gem. 
Art 10 OFG betrugen im Jahr 2020 
€ 2.569.149,45. 
In der 12. Sitzung der Landes-Zielsteue-
rungskommission vom 21.11.2018 wur-
de für acht Themen die Detailplanungen 
entsprechender Projekte genehmigt 
und deren Finanzierung für eine jeweils 
vierjährige Umsetzungsphase (2019 - 
2022) freigegeben. Die Themen waren: 
Frühe Hilfen, Gesunde Kinderkrippen 
und Kindergärten, Gesunde Schule, Ta-
bakprävention mit Fokus auf Kinder und 
Jugendliche, Ernährung, Bewegung, Al-
koholprävention sowie Gesundheit und 
soziale Teilhabe bei älteren Menschen. 

Grundlage für alle Projekte bildet 
die „Gesundheitsförderungsstrategie“ 
im Rahmen des Bundes-Zielsteuerungs-
übereinkommens. Deren zentrales Ziel 
ist es, durch verstärkte Umsetzung von 
breit abgestimmten, qualitätsgesicher-
ten, wirksamen und effizienten Ge-
sundheitsförderungsmaßnahmen einen 
Beitrag für ein längeres, selbstbestimm-
tes Leben bei guter Gesundheit für alle 
Menschen in Österreich zu leisten.

Insgesamt wurden 12 Projekte im 
Rechnungsjahr 2020 fortgeführt. Die 
Projektträger/-umsetzer sind der Ge-
sundheitsfonds Steiermark, die ÖGK, die 
FH JOANNEUM, die BVAEB und SVS.

Personalaufwand und sonstige 
betriebliche Aufwendungen
Unter den Personalaufwendungen sind 
die Gehaltsrefundierungen an das Land 
Steiermark sowie an die Österreichische 
Gesundheitskasse für zwei Geschäfts-
führer, Beamte und Vertragsbedienstete 
enthalten. Inkludiert ist ebenfalls der 
anfallende 30%-ige Pensionssiche-
rungsbeitrag für zugewiesene Beamte. 
Insgesamt betrugen die Refundierungen 
für 2020 an das Land Steiermark und 
an die Österreichische Gesundheits-

kasse € 2.154.998,98. Die Gehaltsauf-
wendungen für im Gesundheitsfonds 
angestellte MitarbeiterInnen betragen 
€ 816.472,10. 

Im Jahr 2020 wurden Abschreibun-
gen für Sachanlagen in der Höhe von 
€ 42.639,07 verbucht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwen-
dungen in der Höhe von € 2.434.996,56 
setzen sich wie folgt zusammen:
•	 Der Verwaltungsaufwand in der Höhe 

von € 677.511,80 beinhaltet alle für 
das Budgetjahr angefallenen Auf-
wendungen für die Geschäftsstelle in 
der Herrengasse 28. Inkludiert sind 
die Mietaufwendungen für die Her-
rengasse sowie die Aufwendungen 
für Reinigung. Des Weiteren sind da-
rin die Nutzung der IT-Services des 
Landes laut Vertrag vom 30.11.2012 
sowie Büromaterial, Internet, Web-
site, Miete für Multifunktionsgeräte 
usw. enthalten. Außerdem erfasst der 
Verwaltungsaufwand Dienstreisen, 
Personalentwicklungsmaßnahmen, 
Sitzungskosten (z.B. Gesundheitsplatt-
form, Landes-Zielsteuerungskommis-
sion) und alle sonstigen anfallenden 
Aufwendungen zur Aufrechterhaltung 
des Bürobetriebes der Geschäftsstelle.

•	 Gem. § 4 Abs 4 der Verordnung des 
Bundesministers für Finanzen zu den 
Beihilfen- und Ausgleichsprozentsät-
zen, die im Rahmen des Gesundheits- 
und Sozialbereich-Beihilfengesetzes 
anzuwenden sind (BGBl. II Nr. 56/1997 
idgF), beträgt das Beihilfenäquivalent 
gem. GSBG für Landesfonds oder in-
ländische Sozialversicherungsträger 
11,1 %. Sofern durch einen Dritten 
eine Kostenerstattung erfolgt, die 
ein Beihilfenäquivalent beinhaltet, ist 
dieses an das FA für Gebühren, Ver-
kehrssteuern und Glücksspiel in Wien 
(ab 2021: Finanzamt für Großbetriebe) 
abzuführen. Bei der Verrechnung von 
Leistungen der Fondskrankenanstalten 
an ausländischen GastpatientInnen 
wurde das in den eingegangenen Be-
trägen enthaltene Beihilfenäquivalent 
in der Höhe von € 1.349.351,49 an 
das zuständige Finanzamt abgeführt.

•	 Unter der Position „Übergenuss Mit-
tel der Sozialversicherung“ wurde 
die im Raum stehende Rückzahlung 
an den Dachverband der Sozialver-

sicherungsträger in der Höhe von 
€ 13.854.389,44 erfasst.
Die Gesamtaufwendungen des Ge-

sundheitsfonds Steiermark für das Jahr 
2020 betrugen € 1.772.175.831,51 
und sind um rund 4,59 % gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen.

Die Gegenüberstellung der Erträ-
ge und der Aufwendungen ergibt für 
2020 ein negatives Betriebsergebnis in 
der Höhe von € -35.380.099,13. Das 
Ergebnis vor Steuern (= Ergebnis nach 
Steuern) beträgt unter Berücksichtigung 
des Finanzergebnisses in der Höhe von 
€ -193.910,46, darin enthalten sind 
u.a. Aufwendungen aus Finanzanlagen 
(z.B. Gesellschafterzuschuss an die EPIG 
GmbH) in der Höhe von € 203.000,00, 
€ -35.574.009,59. Nach Auflösung von 
Rücklagen in der Höhe von insgesamt 
€ 35.574.009,59 ergibt sich für den Ge-
sundheitsfonds Steiermark ein Bilanzge-
winn von Null. 

Die Prüfung des Rechnungsabschlus-
ses 2020 erfolgte durch MOORE BG&P 
Wirtschaftsprüfung GmbH, Graz. Die 
Prüfung fand im Zeitraum April bis Mai 
2021 statt. Die Bilanz zum 31.12.2020 
und die Gewinn- und Verlustrechnung 
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 
sind im Anhang dargestellt. 
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2.2. 	Die Leistungen des Gesundheitsfonds 2020

Leistungsorientierte 
Krankenanstaltenfinanzierung – 
LKF-Kernbereich

Der LKF-Kernbereich ist bundesweit ein-
heitlich gestaltet und basiert auf den leis-
tungsorientierten Diagnosenfallgruppen 
(LDF) und auf den verschiedenen speziel-
len Bepunktungsregelungen für spezielle 
Leistungsbereiche. Er wird aufgrund der 
Erfahrungen aus der praktischen Anwen-
dung seit dem Jahr 1997 kontinuierlich 
weiterentwickelt und aktualisiert und 
jährlich einer Revision unterzogen. 

Wie in der Vereinbarung gemäß Art. 
15 a B-VG über die Organisation und 
Finanzierung des Gesundheitswesens 
festgehalten, sollen die jährlichen Än-
derungen im LKF-Modell grundsätzlich 
auf die aus medizinischer und ökono-
mischer Sicht notwendigen Wartungs-
maßnahmen beschränkt bleiben. Bei 
Änderungen im LKF-System sind Überlei-
tungsregelungen zu definieren, die eine 
Kontinuität von statistischen Zeitreihen 
sicherstellen. 

Im Modell 2020 wurden folgende 
Weiterentwicklungen durchgeführt:
1.	 Wartung der Leistungskataloge Sta-

tionär, Ambulant und Tagesklinisch
2.	 Aktualisierung der Belagsdauerwer-

te inkl. Anpassung der Tageskompo-
nente 

3.	 Anpassung der Abrechnung von 
0-Tagesaufenthalten in den LKF- 
Modellen 2020

Der LKF-Steuerungsbereich
Der Steuerungsbereich ist länderwei-
se gestaltbar und ermöglicht es, auf 
länderspezifische Erfordernisse durch 
zusätzliche Berücksichtigung von struk-
turspezifischen Kriterien Bedacht zu 
nehmen. So können durch entsprechen-
de Gestaltung des Steuerungsbereiches 
beispielsweise die aufgrund des unter-
schiedlichen Versorgungsauftrages der 
Krankenanstalten in einem Bundesland 
sich ergebenden unterschiedlichen per-
sonellen und apparativen Ausstattungen 
der Krankenanstalten bei der leistungs- 

orientierten Mittelzuteilung aus dem 
Landesfonds berücksichtigt werden.

In der Steiermark wurden im Ab-
rechnungsjahr 2020 analog zu den Vor-
jahren die im Kernbereich ermittelten 
LDF-Punkte der Zentralkrankenanstalt 
LKH Univ.-Klinikum Graz mit dem Faktor 
1,3 und die der Schwerpunktkranken-
anstalt LKH Hochsteiermark mit dem  
Faktor 1,05 gewichtet.

LKF-Abrechnung Steiermark 2020 
Mit Beschluss der Bundesgesundheits-
kommission vom 1. Juli 2016 liegt ein 
bundeseinheitliches Modell für den spi-
talsambulanten Bereich zur Anwendung 
vor. Dieses Modell wurde mit 1. Jänner 
2019 in der Steiermark eingeführt. Die 
Auszahlung der Mittel im ambulanten 
Abrechnungsmodell 2020 erfolgt zu 
50 % über die ambulanten Punkte und 
zu 50 % über eine Strukturkomponente.

1.	 Fonds-Mittel (Mittel der leis-
tungsorientierten Krankenan-
stalten-Finanzierung – LKF)
Die Basiszahlen für das stationäre 
und ambulante Modell orientieren 
sich an den im Modelljahr 2018 
gemeldeten LKF-Punkten und be-
ruhen auf einer Hochrechnung des 
Bundesministeriums für Gesundheit, 
teilweise wurden auch kalkulierte 
Planpunkte der Träger übernommen. 
Da die tatsächliche Entwicklung von 
den Planwerten abweichen kann, 
sind die Basiszahlen im ambulanten 
und stationären Bereich als Nähe-
rungswerte zu betrachten. 

2.	 Betriebsabgangsmittel des 
Landes Steiermark
Die Betriebsabgangsdeckungsmittel 
des Landes sind Teil der Auszah-
lungsmodalitäten des Gesundheits-
fonds Steiermark und werden im 
Abrechnungsmodell dargestellt.

a.	„Echter“ Betriebsabgang
Ein Teil der Betriebsabgangsmittel 
wird ohne Modellbezug zur Aus-
zahlung gebracht. Dadurch wurde 

sichergestellt, dass auch Häuser 
mit einem höheren Finanzierungs-
bedarf die zur Aufrechterhaltung 
des Betriebes erforderlichen Mit-
tel erhalten.

b.	Variabler Punktezuschlag
Nach Abzug der Mittel für das 
ambulante Abrechnungsmodell, 
den „echten“ Betriebsabgang 
sowie den Strukturtopf Qualität 
wurden die verbleibenden Mittel 
des Gesellschafteranteils für die 
Steiermärkische Krankenanstal-
tengesellschaft mbH sowie die 
restlichen Betriebsabgangsmittel 
für die Non-KAGes-Häuser als 
variabler Punktezuschlag zur Aus-
zahlung gebracht.
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Die auf den nächsten Seiten darge-
stellten Tabellen geben einen Überblick 
über die Leistungsdaten der steirischen 
Fondskrankenanstalten. Dabei handelt 
es sich um Basisdaten aus der Kranken-
anstalten-Statistik.

Hinweis zur geschlechterspezifischen 
Darstellung der Tabellen:

Eine nach Geschlechtern getrennte 
Darstellung der Daten ist nicht möglich, 
da die Statistikdaten nicht nach Ge-
schlecht getrennt vorliegen.

Kennzahlen 2009 2010 2011 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Systemisierte 
Betten

 6.983  6.961  6.923  7.013  6.847  6.823  6.809  6.809  6.803  6.784  6.561  6.519 

Tatsächlich auf- 
gestellte Betten

 6.858  6.717  6.639  6.713  6.644  6.582  6.520  6.465  6.467  6.390  6.219  5.933 

Stationäre  
PatientInnen

 319.465  318.604  320.409  322.142  324.307  328.860  314.392  321.042  312.188  305.427  291.326  234.081 

Belagstage  1.962.407  1.926.295  1.875.441  1.888.917  1.867.509  1.863.414  1.829.506  1.821.643  1.785.672  1.756.509  1.710.727  1.417.939 

Durchschnittliche 
Verweildauer

 6,14  6,05  5,85  5,86  5,76  5,67  5,82  5,67  5,72  5,75  5,87  6,06 

Ambulante Fälle/ 
PatientInnen

 1.031.379  1.033.919  1.037.916  1.032.851  1.021.932  1.055.486  1.064.926  1.096.947  1.107.553  1.183.943  1.220.966  983.830 

Frequenzen ambu-
lante PatientInnen

 2.062.035  2.061.141  2.048.031  2.027.047  1.991.211  2.036.283  2.032.800  2.104.727  2.128.278  2.256.017  2.353.329  1.830.016 

TABELLE 17

Überblick über die steirischen Fondskrankenanstalten (KA-Statistik)

* Die AMEOS Klinik Bad Aussee wurde per 2012 in das System der Leistungsbezogenen Krankenanstaltenfinanzierung übernommen

2.3. Leistungsdaten 2020



39

FINANZEN UND LEISTUNGEN

Stationäre PatientInnen

Im Jahr 2020 wurden insgesamt  
234.081 stationäre PatientInnen be-
handelt. Dies entspricht einer Reduktion  
von -19,65 % gegenüber dem Vorjahr.

TABELLE 18

Stationäre PatientInnen (KA-Statistik)

Stationäre PatientInnen

Krankenanstalt 2018 in % 2019 in %  % 18 auf 19 2020 in %  % 19 auf 20

 KAV Feldbach-Fürstenfeld  18.133 5,94 %  18.488 6,35 % 1,96 %  15.823 5,43 % -14,41 %

 PSO Bad Aussee  1.016 0,33 %  996 0,34 % -1,97 %  721 0,25 % -27,61 %

 LKH Univ.-Klinikum Graz  83.268 27,26 %  79.827 27,40 % -4,13 %  67.518 23,18 % -15,42 %

 Albert-Schweitzer-Klinik  4.375 1,43 %  2.641 0,91 % -39,63 %  1.977 0,68 % -25,14 %

 KH Barmherzige Brüder Graz  20.222 6,62 %  18.634 6,40 % -7,85 %  13.575 4,66 % -27,15 %

 KH Elisabethinen Graz  13.626 4,46 %  12.673 4,35 % -6,99 %  9.450 3,24 % -25,43 %

 LKH Hartberg  8.950 2,93 %  8.665 2,97 % -3,18 %  7.089 2,43 % -18,19 %

 NTZ Kapfenberg  692 0,23 %  711 0,24 % 2,75 %  626 0,21 % -11,95 %

 LKH Hochsteiermark  46.266 15,15 %  45.758 15,71 % -1,10 %  35.486 12,18 % -22,45 %

 LKH Mürzzuschlag-Mariazell   2.720 0,89 %  2.815 0,97 % 3,49 %  2.333 0,80 % -17,12 %

 KAV Rottenmann/Bad Aussee  10.536 3,45 %  10.110 3,47 % -4,04 %  8.431 2,89 % -16,61 %

 Klinik Diakonissen Schladming  7.209 2,36 %  5.945 2,04 % -17,53 %  5.151 1,77 % -13,36 %

 MKH Vorau  5.711 1,87 %  5.511 1,89 % -3,50 %  4.720 1,62 % -14,35 %

 LKH Süd-Ost Steiermark*  12.945 4,24 %  12.846 4,41 % -0,76 %  9.567 3,28 % -25,53 %

 LKH Weiz  5.165 1,69 %  5.364 1,84 % 3,85 %  4.144 1,42 % -22,74 %

 LKH Weststeiermark**  13.440 4,40 %  12.278 4,21 % -8,65 %  9.766 3,35 % -20,46 %

 LKH Murtal***  20.691 6,77 %  19.696 6,76 % -4,81 %  15.235 5,23 % -22,65 %

 LKH Graz II****  30.462 9,97 %  28.368 9,74 % -6,87 %  22.469 7,71 % -20,79 %

Steiermark  305.427 100,00 %  291.326 100,00 % -4,62 %  234.081 80,35 % -19,65 %

	 *	Zusammenführung der Standorte LKH Bad Radkersburg und LKH Wagna
	 **	Zusammenführung der Standorte LKH Deutschlandsberg und LKH Voitsberg
	 ***	Zusammenführung LKH Stolzalpe mit Spitalsverbund Ju/Kni
	****	Zusammenführung LKH Hörgas mit LKH GRAZ II
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TABELLE 19

Belagstage (KA-Statistik)

Belagstage

Die Anzahl der Belagstage verringerte 
sich im Jahr 2020 auf 1.417.939 oder 
um -17,11 %.

Belagstage

Krankenanstalt 2018 in % 2019 in %  % 18 auf 19 2020 in %  % 19 auf 20

 KAV Feldbach-Fürstenfeld  94.669 5,39 %  96.292 5,63 % 1,71 %  82.909 4,85 % -13,90 %

 PSO Bad Aussee  36.344 2,07 %  36.555 2,14 % 0,58 %  27.139 1,59 % -25,76 %

 LKH Univ.-Klinikum Graz  424.742 24,18 %  422.514 24,70 % -0,52 %  371.351 21,71 % -12,11 %

 Albert-Schweitzer-Klinik  48.347 2,75 %  45.058 2,63 % -6,80 %  33.742 1,97 % -25,11 %

 KH Barmherzige Brüder Graz  111.256 6,33 %  100.198 5,86 % -9,94 %  77.321 4,52 % -22,83 %

 KH Elisabethinen Graz  43.290 2,46 %  44.941 2,63 % 3,81 %  41.197 2,41 % -8,33 %

 LKH Hartberg  39.439 2,25 %  38.916 2,27 % -1,33 %  31.014 1,81 % -20,31 %

 NTZ Kapfenberg  25.013 1,42 %  25.071 1,47 % 0,23 %  21.737 1,27 % -13,30 %

 LKH Hochsteiermark  203.503 11,59 %  196.374 11,48 % -3,50 %  156.191 9,13 % -20,46 %

 LKH Mürzzuschlag-Mariazell   25.102 1,43 %  28.670 1,68 % 14,21 %  22.957 1,34 % -19,93 %

 KAV Rottenmann/Bad Aussee  54.448 3,10 %  53.192 3,11 % -2,31 %  45.911 2,68 % -13,69 %

 Klinik Diakonissen Schladming  26.765 1,52 %  24.368 1,42 % -8,96 %  20.551 1,20 % -15,66 %

 MKH Vorau  28.390 1,62 %  28.756 1,68 % 1,29 %  23.233 1,36 % -19,21 %

 LKH Süd-Ost Steiermark*  65.102 3,71 %  65.456 3,83 % 0,54 %  49.288 2,88 % -24,70 %

 LKH Weiz  26.657 1,52 %  26.603 1,56 % -0,20 %  23.074 1,35 % -13,27 %

 LKH Weststeiermark**  75.649 4,31 %  70.212 4,10 % -7,19 %  55.250 3,23 % -21,31 %

 LKH Murtal***  114.230 6,50 %  113.557 6,64 % -0,59 %  88.177 5,15 % -22,35 %

 LKH Graz II****  313.563 17,85 %  293.994 17,19 % -6,24 %  246.897 14,43 % -16,02 %

Steiermark  1.756.509 100,00 %  1.710.727 100,00 % -2,61 %  1.417.939 82,89 % -17,11 %

	 *	Zusammenführung der Standorte LKH Bad Radkersburg und LKH Wagna
	 **	Zusammenführung der Standorte LKH Deutschlandsberg und LKH Voitsberg
	 ***	Zusammenführung LKH Stolzalpe mit Spitalsverbund Ju/Kni
	****	Zusammenführung LKH Hörgas mit LKH GRAZ II
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Durchschnittliche Belagsdauer

Die durchschnittliche Belagsdauer (Be-
lagstage/stationäre PatientInnen) erhöh-
te sich um 3,15 % und lag damit im Jahr 
2020 bei 6,06 Tagen. 

TABELLE 20

Durchschnittliche Belagsdauer (KA-Statistik)

Durchschnittliche Belagsdauer

Krankenanstalt 2018 2019  % 18 auf 19 2020  % 19 auf 20

 KAV Feldbach-Fürstenfeld 5,22 5,21 -0,24 % 5,24 0,60 %

 PSO Bad Aussee 35,77 36,70 2,60 % 37,64 2,56 %

 LKH Univ.-Klinikum Graz 5,10 5,29 3,76 % 5,50 3,91 %

 Albert-Schweitzer-Klinik 11,05 17,06 54,39 % 17,07 0,04 %

 KH Barmherzige Brüder Graz 5,50 5,38 -2,26 % 5,70 5,93 %

 KH Elisabethinen Graz 3,18 3,55 11,62 % 4,36 22,93 %

 LKH Hartberg 4,41 4,49 1,92 % 4,37 -2,59 %

 NTZ Kapfenberg 36,15 35,26 -2,45 % 34,72 -1,53 %

 LKH Hochsteiermark 4,40 4,29 -2,43 % 4,40 2,56 %

 LKH Mürzzuschlag-Mariazell  9,23 10,18 10,36 % 9,84 -3,38 %

 KAV Rottenmann/Bad Aussee 5,17 5,26 1,81 % 5,45 3,50 %

 Klinik Diakonissen Schladming 3,71 4,10 10,40 % 3,99 -2,66 %

 MKH Vorau 4,97 5,22 4,97 % 4,92 -5,67 %

 LKH Süd-Ost Steiermark* 5,03 5,10 1,32 % 5,15 1,11 %

 LKH Weiz 5,16 4,96 -3,90 % 5,57 12,27 %

 LKH Weststeiermark** 5,63 5,72 1,60 % 5,66 -1,07 %

 LKH Murtal*** 5,52 5,77 4,43 % 5,79 0,39 %

 LKH Graz II**** 10,29 10,36 0,68 % 10,99 6,03 %

Steiermark 5,75 5,87 2,11 % 6,06 3,15 %

	 *	Zusammenführung der Standorte LKH Bad Radkersburg und LKH Wagna
	 **	Zusammenführung der Standorte LKH Deutschlandsberg und LKH Voitsberg
	 ***	Zusammenführung LKH Stolzalpe mit Spitalsverbund Ju/Kni
	****	Zusammenführung LKH Hörgas mit LKH GRAZ II
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Nulltagesfälle

Der Anteil der Nulltagesfälle an den 
Gesamtfällen aller steirischer Fonds-
krankenanstalten betrug im Jahr 2020 
insgesamt 10,90 %.

TABELLE 21

Anteil Nulltagesfälle an stationären Fällen gesamt (KA-Statistik)

Anteil Null-Tagesfälle an stationären Fällen gesamt

Krankenanstalt
Fälle gesamt 

2019
0-Tagesfälle 

2019
Anteil 

0-Tagesfälle
Fälle gesamt 

2020
0-Tagesfälle 

2020
Anteil 

0-Tagesfälle

 KAV Feldbach-Fürstenfeld  18.488  2.559 13,84 %  15.823  1.944 12,29 %

 PSO Bad Aussee  996  1 0,10 %  721  -   0,00 %

 LKH Univ.-Klinikum Graz  79.827  13.141 16,46 %  67.518  9.758 14,45 %

 Albert-Schweitzer-Klinik  2.641  22 0,83 %  1.977  13 0,66 %

 KH Barmherzige Brüder Graz  18.634  1.042 5,59 %  13.575  512 3,77 %

 KH Elisabethinen Graz  12.673  1.993 15,73 %  9.450  1.019 10,78 %

 LKH Hartberg  8.665  984 11,36 %  7.089  826 11,65 %

 NTZ Kapfenberg  711  -   0,00 %  626  1 0,16 %

 LKH Hochsteiermark  45.758  7.857 17,17 %  35.486  5.333 15,03 %

 LKH Mürzzuschlag-Mariazell   2.815  122 4,33 %  2.333  95 4,07 %

 KAV Rottenmann/Bad Aussee  10.110  560 5,54 %  8.431  429 5,09 %

 Klinik Diakonissen Schladming  5.945  608 10,23 %  5.151  598 11,61 %

 MKH Vorau  5.511  981 17,80 %  4.720  971 20,57 %

 LKH Süd-Ost Steiermark*  12.846  1.282 9,98 %  9.567  943 9,86 %

 LKH Weiz  5.364  542 10,10 %  4.144  215 5,19 %

 LKH Weststeiermark**  12.278  1.354 11,03 %  9.766  1.056 10,81 %

 LKH Murtal***  19.696  1.485 7,54 %  15.235  1.062 6,97 %

 LKH Graz II****  28.368  940 3,31 %  22.469  751 3,34 %

Steiermark  291.326  35.473 12,18 %  234.081  25.526 10,90 %

	 *	Zusammenführung der Standorte LKH Bad Radkersburg und LKH Wagna
	 **	Zusammenführung der Standorte LKH Deutschlandsberg und LKH Voitsberg
	 ***	Zusammenführung LKH Stolzalpe mit Spitalsverbund Ju/Kni
	****	Zusammenführung LKH Hörgas mit LKH GRAZ II
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Tatsächlich aufgestellte Betten

Die Anzahl der tatsächlich aufgestellten 
Betten betrug 6.219 im Jahr 2019 und 
5.933 im Jahr 2020. Das entspricht einer 
Reduktion von -4,60 %.

TABELLE 22

Tatsächlich aufgestellte Betten (KA-Statistik)

Tatsächlich aufgestellte Betten

Krankenanstalt 2018 in % 2019 in %  % 18 auf 19 2020 in % % 19 auf 20

 KAV Feldbach-Fürstenfeld  351 5,49 %  356 5,72 % 1,42 %  349 5,61 % -1,97 %

 PSO Bad Aussee  100 1,56 %  100 1,61 % 0,00 %  100 1,61 % 0,00 %

 LKH Univ.-Klinikum Graz  1.524 23,85 %  1.531 24,62 % 0,46 %  1.467 23,59 % -4,18 %

 Albert-Schweitzer-Klinik  135 2,11 %  126 2,03 % -6,67 %  126 2,03 % 0,00 %

 KH Barmherzige Brüder Graz  421 6,59 %  374 6,01 % -11,16 %  351 5,64 % -6,15 %

 KH Elisabethinen Graz  179 2,80 %  180 2,89 % 0,56 %  180 2,89 % 0,00 %

 LKH Hartberg  151 2,36 %  151 2,43 % 0,00 %  159 2,56 % 5,30 %

 NTZ Kapfenberg  70 1,10 %  70 1,13 % 0,00 %  68 1,09 % -2,86 %

 LKH Hochsteiermark  783 12,25 %  759 12,20 % -3,07 %  718 11,55 % -5,40 %

 LKH Mürzzuschlag-Mariazell   92 1,44 %  95 1,53 % 3,26 %  98 1,58 % 3,16 %

 KAV Rottenmann/Bad Aussee  219 3,43 %  216 3,47 % -1,37 %  211 3,39 % -2,31 %

 Klinik Diakonissen Schladming  126 1,97 %  118 1,90 % -6,35 %  101 1,62 % -14,41 %

 MKH Vorau  112 1,75 %  112 1,80 % 0,00 %  112 1,80 % 0,00 %

 LKH Süd-Ost Steiermark*  236 3,69 %  243 3,91 % 2,97 %  208 3,34 % -14,40 %

 LKH Weiz  80 1,25 %  80 1,29 % 0,00 %  80 1,29 % 0,00 %

 LKH Weststeiermark**  292 4,57 %  280 4,50 % -4,11 %  269 4,33 % -3,93 %

 LKH Murtal***  439 6,87 %  437 7,03 % -0,46 %  396 6,37 % -9,38 %

 LKH Graz II****  1.080 16,90 %  991 15,94 % -8,24 %  940 15,11 % -5,15 %

Steiermark  6.390 100,00 %  6.219 100,00 % -2,68 %  5.933 95,40 % -4,60 %

	 *	Zusammenführung der Standorte LKH Bad Radkersburg und LKH Wagna
	 **	Zusammenführung der Standorte LKH Deutschlandsberg und LKH Voitsberg
	 ***	Zusammenführung LKH Stolzalpe mit Spitalsverbund Ju/Kni
	****	Zusammenführung LKH Hörgas mit LKH GRAZ II
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2.4 Wirtschaftsaufsicht 2020

Gemäß § 3 Steiermärkisches Gesund-
heitsfondsgesetz hat der Gesundheits-
fonds Steiermark die in den Vereinba-
rungen gem. Art. 15a B-VG OFG und ZG 
festgelegten Aufgaben sowie sonstige 
Aufgaben, die dem Fonds durch Lan-
desgesetz übertragen werden, wahrzu-
nehmen. § 39 und § 40 des Steiermär-
kischen Krankenanstaltengesetzes 2012 
(StKAG) regeln die Wirtschaftsführung 
und die Wirtschaftsaufsicht der bzw. von 
Fondskrankenanstalten. Entsprechend 
§ 40 (2) StKAG wird die wirtschaftli-
che Aufsicht für diese durch den Fonds 
wahrgenommen.

Erklärte Ziele der Wirtschaftsaufsicht des 
Fonds:
•	 Sicherstellen einheitlicher Daten 

(inhaltlich, zeitlich, organisatorisch)
•	 Gezieltes Monitoring
•	 Festlegung/Vorgabe des Detaillie-

rungsgrades

Explizite Nicht-Ziele der Wirtschaftsauf-
sicht des Fonds:
•	 Vergleich der Krankenanstalten
•	 Bundesländervergleich
•	 Übernahme der (innerbetrieblichen) 

Budgetverantwortung

Richtlinie zur Erstellung der 
Jahresvoranschläge sowie zur 
Durchführung der Wirtschafts- 
aufsicht von steirischen Fonds-
krankenanstalten
Um der wirtschaftlichen Aufsicht einen 
einheitlichen, ordnungsgemäßen sowie 
für die Träger der Fondskrankenanstal-
ten ressourcenschonenden Rahmen zu 
geben, wurde die „Richtlinie zur Erstel-
lung der Jahresvoranschläge sowie zur 
Durchführung der Wirtschaftsaufsicht 
von steirischen Fondskrankenanstalten“ 
unter Einbeziehung aller Beteiligten er-
stellt. Diese wurde in der 42. Sitzung der 
Gesundheitsplattform vom 26.06.2019 
beschlossen und kommt ab Legung  
des Voranschlages 2020 zur Anwen-
dung.

Zielsetzung der Richtlinie
•	 Definitionen von bestimmten Ertrags- 

und Aufwandspositionen und deren 
mögliche Reglementierung durch den 
Fonds

•	 Vereinheitlichung, Nachvollziehbarkeit 
sowie Transparenz der Jahresvoran-
schläge der Krankenanstaltenträger

•	 Praktikabilität und Ressourcenscho-
nung bei der Anwendung

•	 Steuerung (langfristig)1 
•	 Einhaltung der genehmigten Budgets 

bzw. Jahresvoranschläge

Datenbasis und -erfassung –  
WiA-App
Die Richtlinie zur Erstellung der Jahres-
voranschläge sowie zur Durchführung 
der Wirtschaftsaufsicht von steirischen 
Fondskrankenanstalten greift anstelle 
der KRBV-Kennzahlenanalyse auf eine 
Abweichungsanalyse zurück, die ein 
rascheres Handeln sowie eine schnel-
lere Überprüfung ermöglicht. Abwei-
chungsanalysen stellen eine gängige 
Methode der Verwaltung in Fondskran-
kenanstalten dar. Für die Umsetzung 
der Wirtschaftsaufsicht kommt eine 
Webapplikation, welche ein individu-
elles und gesichertes Übermitteln der 
Daten ermöglicht, zur Anwendung. Der 
große Vorteil der WiA-App liegt darin, 
dass ab einer Abweichung von 5 % die 
Fondskrankenanstalten automatisiert 
zur Eingabe einer Begründung aufgefor-
dert werden. 

Die WiA-App, welche eigens für den 
Fonds programmiert wurde, steht ei-
nem vorab definierten Personenkreis zur 
Verfügung und dient der einheitlichen 
Erfassung und Auswertung von Daten 
für die Wirtschaftsaufsicht. Die Daten 
werden anhand ausgewählter und – für 
den Fonds und das Land Steiermark – 
aussagekräftiger Positionen aus den 
Budgets/der G&V der Fondskrankenan-
stalten in der WiA-Datenmaske erfasst. 
Weiters gibt es die Möglichkeit von 
Uploads und weiteren Eingabemasken 
für das Formular bereinigter Betriebsab-
gang (Darstellung des kameralistischen 

Betriebsergebnisses) sowie die Abfragen 
der geplanten/geleisteten Ersatzan-
schaffungen und Dienstposten.

Die WiA-App ist unter www.wia- 
gfstmk.at/ erreichbar. 

Budgetverantwortung
Die Wirtschaftsaufsicht des Fonds hat 
Kontroll- und Begleitfunktion, sie greift 
nicht in die operative Geschäfts-/Be-
triebsführung der Fondskrankenan-
stalten ein. Es sind den mit der Wirt-
schaftsaufsicht betrauten Organen alle 
erforderlichen Auskünfte und Unterla-
gen jederzeit zur Verfügung zu stellen 
(gemäß § 40 (6) StKAG). Die Budget-
verantwortung und deren Einhaltung 
obliegt ausschließlich dem Träger bzw. 
dem Management der Fondskrankenan-
stalten.

Übermittlungsfristen
Die Daten für die Wirtschaftsaufsicht 
werden zu folgenden Zeitpunkten ab-
gefragt:
•	 Meldung 01: Budgetentwurf  

Non-KAGes (01.10.), KAGes (15.10.) 
•	 Meldung 02: Gesamte Budget-Daten 

auf Jahresbasis (acht Wochen vor 
Jahresende)

•	 Meldung 02a: In dem zuständigen 
Träger-Organ beschlossene Budget- 
Daten auf Jahresbasis, falls abwei-
chend von Punkt 2 (vier Wochen  
nach Beschlussfassung) 

•	 Meldung 03: Ist-Daten 1. Halbjahr – 
Hochrechnung auf Jahresbasis inkl. 
Dienstpostenplan (31.08.), KAGes 
erstellt zusätzliche SUCO Berichte je 
Haus bzw. Verbund, jedoch Halbjah-
resmeldung auf Konzernebene

•	 Meldung 04: Gesamte Ist-Daten 
Jahresabschluss inkl. Aufschlüsselung 
KRBV Daten (30.06. des Folgejahres)

Datenbasis und -erfassung
Entsprechend der gesetzlichen Grund- 
lage (8 Wochen vor Jahresende) sind alle 
Budgetdaten auf Jahresbasis inklusive 
Jahresvoranschlag, Dienstpostenplan, 
Formular zur Ermittlung des kosten- 

1 Gemäß § 3 Abs. 1 StGFG 2017 hat der Fonds Aufgaben im Bereich der Planung, Steuerung und Finanzierung im Gesundheitswesen wahrzunehmen.
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deckenden Eurowertes je LKF-Punkt und 
der Pflegegebühren sowie das Formu-
lar der geplanten Ersatzanschaffungen 
(Meldung 02) über die WiA-App zu mel-
den. Zudem muss die dafür vorgesehene 
Tabelle mit den vereinzelten Positionen 
der Budgetdaten auf Jahresdaten befüllt 
werden.

Falls die von dem Träger durch die 
zuständigen Organe endgültig beschlos-
senen Budget-Daten auf Jahresbasis 
von den in Meldung 02 dieser Richtlinie 
angeführten Budget-Daten abweichen, 
sind diese binnen vier Wochen ab dem 
Beschlussdatum zu melden (Meldung 
02a). Diese Änderungen müssen, gleich 
wie Meldung 02, auch mit der entspre-
chenden Tabelleneingabe neu einge-
spielt werden.

Meldung 03 beinhaltet die Ist-Daten  
lt. der vorgegebenen Tabelle des  
1. Halbjahres und eine Hochrechnung 
des Gesamtjahres, gegebenenfalls Ab-
weichungserklärungen und den Dienst-
postenplan. Die KAGes hat neben der 
Meldung des Konzerns auch die träger- 
internen SUCO-Analysen, die die Vor-
schaurechnung je Landeskrankenhaus 
bzw. Verbund ersetzen, hochzuladen.

Die vierte und letzte Meldung (Mel-
dung 04) der Ist-Daten des Jahresab-
schlusses inkl. Um- und Nachbuchungen 
besteht neben dem gesamten Jahresfi-
nanzbericht/Geschäftsbericht/Konzern-
abschluss aus einer Aufstellung der 
geleisteten Ersatzanschaffungen, dem 
Dienstpostenplan sowie dem Formular 
zum bereinigten Betriebsabgang. Zu-
dem sind zusätzlich einzelne Positionen 
aus der vorgegebenen Datenmaske auf 
Jahresbasis zu befüllen.

Auswertungen 2020

Budget 2019
Die Datenmeldung für das 4. Quartal 
erfolgte mit Ende Februar 2020, die 
Meldung des Jahresabschlusses mit 
spätestens 30. Juni 2020. Diese wurden 
entsprechend verarbeitet, ausgewertet 
und das Ergebnis wurde für die Budget- 

erstellung 2021 mitberücksichtigt. 
Beide Datenmeldungen des Wirt-

schaftsjahres 2019 erfolgten noch ent-
sprechend der „Richtlinie zur Durch-
führung der Wirtschaftsaufsicht von 
Krankenanstalten“, deren Gültigkeit 
mit Ablauf des Wirtschaftsjahrs 2019  
endete. 

Budget 2020
Die Planbudgets für 2020 wurden end-
gültig im Jänner 2020 (Meldung 01 
bis inkl. Meldung 02a) gemeldet. Zur 
Budgetmeldung 2020 kam erstmals die 
WiA-App zur Anwendung. Um einen 
mehrjährigen Überblick zu gewährleis-
ten, wurden einmalig die Ist-Werte der 
Vorjahre nachgetragen. Die Halbjah-
resdaten 2020 (Meldung 03) wurden 
Ende August 2020 gemeldet. Die Aus-
wertung der Jahresmeldung erfolgt ab 
30.06.2021.

Budget 2021
Die Meldung 01 wurde – aufgrund 
der Ausnahmesituation durch die  
COVID-19-Pandemie und des entspre-
chend erschwerten Budgetierungspro-
zesses – für 2021 ausgesetzt.

Die Non-KAGes-Häuser wurden 
im Oktober 2020 im Rahmen der 
Wirtschaftsaufsicht vorbehaltlich der 
Beschlussfassung des LKF-Abrech-
nungs-Modells Steiermark 2021 in der 
45. Sitzung der Gesundheitsplattform 
am 18.11.2020 darüber informiert, in 
welcher Höhe Ersatzanschaffungen (kei-
ne Investitionen ieS) für das Wirtschafts-
jahr 2021 laut Modellberechnung für die 
jeweilige Fondskrankenanstalt berück-
sichtigt werden. 

Die Datenmeldung 02 der WiA-App 
(Meldefrist: acht Wochen vor Jahres-
ende) wurde seitens des Fonds Mit-
te Oktober 2020 zur Dateneingabe 
freigeschaltet. Alle Datenmeldungen 
werden im Wirtschaftsjahr 2021 durch 
eine Upload-Möglichkeit zur Meldung 
der COVID-19-Mehr-/Zusatzkosten inkl.  
Vorhaltekosten ergänzt.



46

AKTIVI
TÄTEN3



47

AKTIVITÄTEN

Die Aktivitäten des  
Gesundheitsfonds 2020

3.1. Steirischer Gesundheitsplan 2035

Die demografische Entwicklung, der me-
dizinische Fortschritt, veränderte Krank-
heitsbilder, das sind die Herausforderun-
gen, die in der Gesundheitsversorgung 
zu lösen sind. Der Steirische Gesund-
heitsplan 2035 hat das Ziel, die Ge-
sundheitsversorgung an den geänderten 
Bedarf anzupassen bzw. weiterzuentwi-
ckeln. Im Herbst 2016 wurde der Stei-
rische Gesundheitsplan in allen sieben 
Regionen der Steiermark intensiv disku-
tiert. Die Anregungen der Bevölkerung, 
der politisch Verantwortlichen sowie der 
ExpertInnen bilden eine wichtige Grund-
lage für die Weiterentwicklung des 
Steirischen Gesundheitsplans. Mit dem 
Gesundheitsplan 2035 positioniert sich 
die Steiermark mit ihrer Gesundheitsver-
sorgung im europäischen Spitzenfeld. 
Da Veränderungen in der Gesundheits-
versorgung auch Unsicherheit auslösen 
können, wurden an den Veränderungs-
prozess höchste Anforderungen gestellt 
(www.gesundheitsplan-steiermark.at/).

Ziel des Steirischen Gesundheits-
plans 2035 ist, allen SteirerInnen den 
gleichwertigen Zugang zu bester Ge-
sundheitsversorgung zu sichern. Daher 

konzentriert sich der Gesundheitsplan 
auf folgende Dimensionen:

Mehr Nähe. 
Eine qualitativ hochwertige Gesund-
heitsversorgung ist eine, die möglichst 
nahe an den Menschen ist. In den kom-
menden Jahren wird als Ergänzung zu 
den Einzelpraxen von HausärztInnen 
eine Vielzahl von Gesundheitszentren 
errichtet. Sie sind auch am Tagesrand 
und an Wochenenden erreichbar und 
gut mit den HausärztInnen in Einzelpra-
xen vernetzt. Zusätzlich ist medizinisch 
geschultes Personal 24 Stunden täglich 
per Telefon erreichbar. Mit einem breite-
ren Angebot durch die Einbindung wei-
terer Gesundheitsberufe sollen die Hau-
särztInnen und Gesundheitszentren die 
Menschen der nahen Umgebung künftig 
ein Leben lang in Gesundheitsfragen be-
gleiten. 

Bessere Qualität. 
Mit dem Steirischen Gesundheits-
plan 2035 bekommen alle SteirerIn-
nen genau die medizinische Hilfe, die 
sie brauchen. Damit haben alle einen  

gleichwertigen Zugang zu qualitativ 
hochwertiger Gesundheitsversorgung 
– unabhängig von Wohnort, Alter,  
Geschlecht oder sozialem Status. Die  
Gesundheitszentren sind dabei die zent-
rale Anlaufstelle für alle Gesundheitsfra-
gen. Sie sorgen auf schnellstem Weg da-
für, dass jede Steirerin und jeder Steirer 
die Behandlung bekommt, die er oder 
sie braucht. Sie koordinieren die wei-
teren Behandlungswege, zum Beispiel 
durch FachärztInnen oder Leitspitäler.

Mehr Beteiligung. 
Mit dem Steirischen Gesundheitsplan 
2035 wird die Gesundheitsversorgung 
einfacher und besser verständlich. Die 
Menschen in der Steiermark können sich 
in Zukunft besser darüber informieren, 
wie sie für mehr Gesundheit in ihrem 
Alltag sorgen können. So bleiben die 
SteirerInnen länger gesund und benöti-
gen weniger medizinische Behandlung.

3.2. Planung und Versorgung

Regionaler Strukturplan 
Gesundheit Steiermark 

„Gemeinsam eine gesunde Zukunft 
bauen“ ist das Motto des durch die Lan-
des-Zielsteuerungskommission Steier-

mark beschlossenen Regionalen Struk-
turplans Gesundheit Steiermark 2025 
(RSG-St 2025). Ziel des RSG-St 2025 ist 
es, eine bestmögliche medizinische Ver-
sorgung der SteirerInnen sicherzustellen. 
Der RSG-St 2025 zielt auf eine möglichst 
qualitätsvolle, gleichmäßige, bedarfs- 

gerechte und bestmöglich erreichba-
re, aber auch gesamtwirtschaftlich und 
ökonomisch effiziente, medizinisch 
adäquate und patientInnenorientierte  
Versorgung in der Steiermark ab.

Die Grundlage für den Regionalen 
Strukturplan Gesundheit Steiermark 
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2025 bildet der Österreichische Struk-
turplan Gesundheit (ÖSG), der eine 
gemeinsame, integrierte und sektoren-
übergreifende Planung und Steuerung 
im Gesundheitswesen anstrebt. Die 
Grundsätze der Planung nach dem ÖSG 
sowie die darin festgelegten Rahmen-
vorgaben in Form der Strukturqualitäts-
kriterien wurden im Regionalen Struk-
turplan Gesundheit Steiermark 2025 
umfassend gewahrt. Entsprechend wur-
den auch die im ÖSG festgelegten Fle-
xibilisierungsmöglichkeiten in Spitälern 
und an den Nahtstellen zwischen Spital 
und ambulantem Bereich in der Planung 
des RSG-St 2025 berücksichtigt.

Der Regionale Strukturplan Gesund-
heit Steiermark 2025 stellt zudem einen 
elementaren Teil des Gesundheitsplans 
2035 für die Steiermark dar und versteht 
sich als Detaillierung jener Umsetzungs-
schritte, die auf dem Weg dahin bereits 
bis 2025 erfolgen sollen. Der RSG-St 
2025 ist somit in eine langfristige Stra-
tegie der Weiterentwicklung des steiri-
schen Gesundheitswesens eingebettet 
und hat diese langfristigen Überlegun-
gen in allen enthaltenen Planungsbe-
reichen berücksichtigt. Der Regionale 
Strukturplan Gesundheit Steiermark de-
finiert die Versorgungsstruktur im steiri-
schen Gesundheitswesen, wie sie spä-
testens im Jahr 2025 aussehen soll. Im 
Sinne einer schrittweisen Anpassung der 
einzelnen Strukturelemente, die in Ab-
stimmung mit äußeren Rahmenbedin-
gungen zu erfolgen hat, werden erste 
Umsetzungsschritte rasch, andere erst in 
einigen Jahren beginnen. Ziel ist jedoch 
der Abschluss der erforderlichen Anpas-
sungsmaßnahmen bis spätestens 2025. 
Verlagerungspotenziale im Sinne einer 
integrierten Gesundheitsstrukturpla-
nung und der Ausgleich von Über-, Un-
ter- und Fehlversorgung wurden in den 
Planungen besonders beachtet. Eben-
so wurden genderspezifische Aspekte, 
prognostizierte demografische, epide-
miologische, medizinische und techno-
logische Entwicklungen berücksichtigt. 
Der RSG-St 2025 umfasst die folgenden 
Planungsbereiche:
•	 Akutstationärer Versorgungsbereich 

inklusive tagesklinischer Strukturen
•	 Ambulanter Versorgungsbereich
•	 Rehabilitation 
•	 Alternative Versorgungsformen

•	 Medizinisch-technische Großgeräte
•	 Hospiz- und Palliativversorgung für 

Erwachsene, Kinder und Jugendliche
•	 Hämodialyse
•	 Versorgung des alten Menschen inkl. 

AG/R und RNS
•	 Nahtstelle Pflege
•	 Referenzzentren im Sinne des ÖSG
•	 Notarztwesen
•	 Psychosoziale Versorgung

Wichtige Entwicklungsschritte bis 
2025 auf einen Blick:
1.	 Errichtung von bis zu 30 Primärver-

sorgungseinheiten (Gesundheits-
zentren)

2.	 Abgestufte Notfallversorgung: Die 
abgestufte Notfallversorgung ist der 
wichtigste Schritt für eine adäqua-
te Behandlung im Notfall. Sie wird 
flächendeckend noch optimiert und 
unter Einbindung des ärztlichen Be-
reitschaftsdienstes neu organisiert.

3.	 Einführung interdisziplinärer 
Facharztzentren: Die Versorgung 
durch eine/n Facharzt/-ärztin gilt 
nach der Primärversorgung als 
zweite Versorgungsstufe im Gesund-
heitsplan 2035. Mit dem RSG-St 
2025 wird bereits bis 2025 ein Mehr 
an ambulanter fachärztlicher Versor-
gung für alle SteirerInnen erreicht. 
Möglich ist das durch den Auf-
bau gebündelter interdisziplinärer 
Facharztzentren wie beispielsweise 
für Schladming, Rottenmann und 
Hörgas sowie für Bad Aussee ein 
Gesundheitszentrum mit fachärztli-
cher Erweiterung.

4.	 Errichtung von Leitspitälern: Leitspi-
täler können künftig eine weitaus 
höhere Anzahl an medizinischen 
Fächern anbieten, als Krankenhäu-
ser aufgrund ihrer kleineren Struktur 
es heute können. Der erste wichtige 
Schritt in Richtung Leitspital gelingt 
durch die Schaffung von Kranken-
haus-Verbünden und die Errichtung 
eines neuen Leitspitals in der Region 
Liezen.

5.	 Flächendeckender Aufbau der am-
bulanten Kinder- und Jugendpsych-
iatrie: In der gesamten Steiermark 
gibt es mit der Eingliederung bzw. 
Errichtung von zehn sozialpsychiatri-
schen Ambulatorien für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie einen weiteren 

Eckpfeiler in der Gesundheitsversor-
gung von Kindern und Jugendlichen, 
der Vorbildwirkung für ganz Öster-
reich hat.

6.	 Hospiz- und Palliativversorgung: Im 
Rahmen des RSG-St 2025 wird die 
in der Steiermark schon hervorra-
gend funktionierende Hospiz- und 
Palliativversorgung noch weiter 
optimiert. So werden weitere zehn 
Palliativ- und zusätzliche 18 Hospiz-
betten aufgebaut, sowie die mobile 
Versorgung in Graz weiter gestärkt.

7.	 Neuordnung der akutstationären 
fachärztlichen Versorgung in Graz 
Mitte.

Der Regionale Strukturplan Gesundheit 
Steiermark 2025 ist auf der Homepage 
des Gesundheitsfonds Steiermark veröf-
fentlicht und steht zum Download unter 
https://www.gesundheitsfonds-steier-
mark.at/wp-content/uploads/2020/09/
RSG-St_2025.pdf bereit.

Verbindlicherklärung von Teilen 
des Regionalen Strukturplans 
Gesundheit Steiermark 2025 
Zur Sicherstellung einer bedarfsgerech-
ten qualitativ hochwertigen Gesund-
heitsversorgung ist in § 23 Gesund-
heits-Zielsteuerungsgesetz (G-ZG) sowie 
in § 23 Steiermärkisches Gesundheits-
fondsgesetz 2017 (StGFG 2017) im 
Interesse der in Österreich lebenden 
Menschen vorgesehen, gekennzeichnete 
Teile des RSG durch Verordnung der Ge-
sundheitsplanungs GmbH als verbind-
lich zu erklären.

Gemäß § 21 Abs. 2 Z 5 StGFG 2017 
ist es Aufgabe der Landes-Zielsteue-
rungskommission, einvernehmlich zwi-
schen Land und Sozialversicherung die 
Festlegung und Kennzeichnung jener 
Teile des RSG vorzunehmen, die recht-
liche Verbindlichkeit erlangen sollen 
(insbesondere hinsichtlich der Kapazi-
tätsplanungen sowie zur überregionalen 
Versorgungsplanung). 

Am 20.6.2018 wurde daher der Re-
gionale Strukturplan Gesundheit Steier-
mark 2025 (RSG-St 2025) in der Version 
1.1 von der Landes-Zielsteuerungskom-
mission Steiermark beschlossen, welcher 
gemäß der gesetzlichen Neuregelung 
erstmals die als verbindlich zu erklä-
renden Teile des RSG enthielt. Auf Basis 
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dieses Beschlusses wurden vom Verfas-
sungsdienst des Landes Steiermark in 
Abstimmung mit der Abteilung 8 Ge-
sundheit, Pflege und Wissenschaft des 
Landes Steiermark sowie der Geschäfts-
stelle des Gesundheitsfonds Steiermark 
diese Teile in einen Verordnungstext 
überführt und im Herbst 2018 durch 
die Gesundheitsplanungs GmbH zur Be-
gutachtung ausgesandt. Auf Grundlage 
der dazu eingelangten Stellungnahmen 
wurden Adaptierungen (vorwiegend 
Klarstellungen) vorgenommen. Da bei 
der Entstehung dieser Verordnung ein 
bisher neuer gesetzlicher Weg beschrit-
ten wurde, wurde das Ergebnis des 
Begutachtungsverfahrens als auch ein 
mit dem vorgesehenen Verordnungs-
text deckungsgleicher, als verbindlich zu 
erklärender Text des RSG-St 2025 von 
der Landes-Zielsteuerungskommission 
Steiermark neuerlich als Version 1.2 am 
12. Februar 2019 beschlossen. Die dem 
RSG-St 2025, Version 1.2, entsprechen-
de StRSG-VO wurde von der Abteilung 
8, Gesundheit, Pflege und Wissenschaft, 
des Amtes der Steiermärkischen Landes-
regierung an die Gesundheitsplanungs 
GmbH übermittelt und in weiterer Folge 
im Rechtsinformationssystem des Bun-
des kundgemacht.

Umsetzungsschritte im Sinne des 
RSG-St 2025 und des Steirischen 
Gesundheitsplans 2035
Im Sinne einer schrittweisen Anpas-
sung der einzelnen Strukturelemente, 
in Abstimmung mit den äußeren Rah-
menbedingungen, wurden erste Um-
setzungsschritte bereits eingeleitet. Das 
Ziel ist der Abschluss der erforderlichen 
Anpassungsmaßnahmen bis spätestens 
Ende 2025. So wurden von den Kran-
kenanstaltenträgern strukturelle Anpas-
sungen in einzelnen Krankenanstalten 
im Sinne einer schrittweisen Umsetzung 
der Planungsvorgaben des RSG-St 2025 
idgF im Jahr 2020 vorgenommen. Die 
Planungsarbeiten zur Ausgestaltung und 
Umsetzung des Versorgungsauftrages 
Krankenhaus Graz-Mitte und die künfti-
ge Ansiedelung der Alterspsychiatrie im 
Krankenhaus der Elisabethinen gemäß 
RSG-St 2025 idgF unter Einbindung 
sämtlicher relevanter Stakeholder wur-
den abgeschlossen. Zudem wurden im 
Jahr 2020 weitere Primärversorgungs-

einheiten, wie das Gesundheitszentrum 
Mariazell in seiner Neuorganisation als 
Gruppenpraxis, das Gesundheitszent-
rum Mureck, das Gesundheitszentrum 
Fehring, das Gesundheitszentrum Ad-
mont, der dislozierte Standort Friedberg 
des Gesundheitszentrums Joglland und 
das Gesundheitszentrum Liezen gegrün-
det, wodurch nunmehr insgesamt zwölf 
Primärversorgungsstandorte in der Stei-
ermark bestehen. 

Weiters wurden in Hinblick auf die 
Versorgung älterer Menschen in der 
Steiermark in Zusammenarbeit mit der 
EPIG GmbH eine IST-Analyse der Ver-
sorgungsprozesse älterer Menschen 
mit poststationärem Betreuungsbedarf 
durchgeführt und mit der Entwicklung 
eines Strategiepapiers für eine integrier-
te, abgestufte geriatrische Versorgung in 
der Steiermark begonnen. Hierbei wurde 
in der ersten Phase der Fokus auf das 
Versorgungsthema der geriatrischen Re-
mobilisation im Sinne einer möglichen 
den stationären Aufenthalt ersetzenden 
oder ihm nachfolgenden Leistung ge-
richtet und an einem integrierten, ab-
gestuften Versorgungskonzept für die 
geriatrische Remobilisation in der Steier-
mark im Jahr 2020 gearbeitet.

Leitspital Liezen
Am 21.6.2017 wurde in der Landes-Ziel-
steuerungskommission der „Regionale 
Strukturplan Gesundheit Steiermark 
2025“ beschlossen. Dieser sieht für die 
Versorgungsregion 62 (Bezirk Liezen) 
vor, dass die bestehenden drei Kran-
kenhausstandorte (Rottenmann, Bad 
Aussee und Schladming) zweier Träger 
(Steiermärkische Krankenanstaltenge-
sellschaft m.b.H. und Klinik Diakonissen 
Schladming GmbH) zu einem gemein-
samen „Leitspital Region Liezen“ (LRL) 
zusammengeführt werden sollen. 

Ziel dieser Umstrukturierung ist, mit 
dem neuen Leitspital die Qualität der 
medizinischen Versorgung für die rund 
80.000 EinwohnerInnen im Bezirk Lie-
zen langfristig sicherzustellen. Höhe-
re Fallzahlen an einem zentralisierten 
Standort bedingen eine größere Routine 
des Personals auch bei komplizierteren 
Fällen und wirken sich daher positiv auf 
die Behandlungsqualität aus. Darüber 
hinaus ergeben sich durch die Zusam-
menführung gleicher Fächer aus den 

einzelnen Standorten viele Synergieef-
fekte in der Nutzung der Kapazitäten der 
Einrichtungen. An den derzeitigen Kran-
kenhausstandorten (Rottenmann, Bad 
Aussee und Schladming) werden Primär-
versorgungseinheiten und Facharztzent-
ren entstehen.

Die im Jahr 2019 entnommenen Bo-
denproben am Grundstück südlich des 
Bahnhofes in Stainach haben ergeben, 
dass das Grundstück prinzipiell mittels 
Tiefengründungen auf Pfählen bebaubar 
ist. Im Zuge von anstehenden Verfahren, 
wie etwa einer Naturverträglichkeitsprü-
fung, ist es erforderlich nachzuweisen, 
dass es keinen geeigneteren Standort 
als die ausgewählte Liegenschaft gibt. 
Aus diesem Grund wurde die Gesamt-
projektleitung im Rahmen eines Projek-
tlenkungsausschusses beauftragt, wei-
tere Grundstücke zu überprüfen. Derzeit 
wird diese Überprüfung durchgeführt.

Im Jahr 2020 fanden insgesamt zwei 
Sitzungen des Projektlenkungsausschus-
ses statt. In der zweiten Sitzung des Pro-
jektlenkungsausschusses am 28.7.2020 
wurde der Projektauftrag beschlossen. 
Mit Regierungssitzungsbeschluss vom 
10.8.2020 wurde der Projektauftrag 
auch seitens der steiermärkischen Lan-
desregierung beschlossen.

Durch den unvorhersehbaren Aus-
bruch der COVID-19-Pandemie ist nun 
mit Auswirkungen unbestimmten Aus-
maßes auf die Fortführung der Projekt-
arbeiten zu rechnen. Dementsprechend 
haben sich bereits einige Entscheidun-
gen und Umsetzungsschritte verzögert. 
Nichtsdestotrotz ist die Fortsetzung des 
Projektes für das Jahr 2021 geplant.

Österreichischer Strukturplan 
Gesundheit (ÖSG) 

Der Österreichische Strukturplan Ge-
sundheit (ÖSG) ist der verbindliche 
Rahmenplan für die integrierte Planung 
der österreichischen Gesundheitsver-
sorgungsstruktur. Der ÖSG enthält 
Planungsaussagen für ausgewählte Be-
reiche der ambulanten und der akutsta-
tionären Versorgung, für die ambulante 
und stationäre Rehabilitation und für 
medizinisch-technische Großgeräte. Die 
Qualitätskriterien im ÖSG zielen darauf 
ab, in den verschiedenen Versorgungs-
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strukturen österreichweit gleiche Versor-
gungsstandards zu erreichen. Mit dem 
ÖSG wird sichergestellt, dass die Ge-
sundheitsversorgung in ganz Österreich 
ausgewogen verteilt und gut erreichbar 
ist und in vergleichbarer Qualität auf ho-
hem Niveau angeboten wird.

Der ÖSG wurde erstmals 2006 
vereinbart. Am 30.6.2017 wurde die 
fünfte Revision, der ÖSG 2017, von 
der Bundes-Zielsteuerungskommission 
beschlossen und ist mit diesem Datum 
in Kraft getreten. Der ÖSG 2017 ist ein 
„lebendes Produkt“, befindet sich in 
kontinuierlicher Weiterentwicklung und 
wird daher auch jährlich revidiert. Die 
Planungsaussagen und die Umsetzung 
der Qualitätskriterien des ÖSG 2017 in 
der Fassung vom 18.12.2020 beziehen 
sich auf das Jahr 2025. Zusätzlich wer-
den Orientierungswerte für die Planung 
auf Länderebene für das Jahr 2030 an-
gegeben.

Der ÖSG 2017 basiert auf dem 
Bundesgesetz zur partnerschaftlichen 
Zielsteuerung-Gesundheit (BGBI. I Nr. 
26/2017) und auf den zwischen dem 
Bund und allen Bundesländern getrof-
fenen Vereinbarungen gemäß Art. 15a 
B-VG über die Organisation und Finan-
zierung des Gesundheitswesens sowie 
der Zielsteuerung-Gesundheit. Der ÖSG 
selbst hat die Qualität eines Sachver-
ständigengutachtens. Ausgewählte In-
halte wurden im Juli 2018 erstmals in 
einer Verordnung verbindlich gemacht.

Der ÖSG stellt auch die Grundlage 
für Detailplanungen auf regionaler Ebe-
ne dar – insbesondere für die Regiona-
len Strukturpläne Gesundheit (RSG), die 
vom jeweiligen Land und den zuständi-
gen Sozialversicherungsträgern verein-
bart werden.

Neuerungen im ÖSG 2017
Die Aussagen und Festlegungen des 
ÖSG 2017 orientieren sich an den Ele-
menten des sich gegenwärtig auch in-
ternational vollziehenden Wandels von 
Gesundheitssystemen und Versorgungs-
strukturen. Darauf basieren die folgen-
den richtungsweisenden Konzepte des 
ÖSG 2017:

PatientInnenzentrierte integrierte Ver-
sorgung: Der ÖSG 2017 orientiert sich 
an Versorgungsstufen (mit allen Ge-

sundheitsberufen), konzentriert sich auf 
multiprofessionelle und interdisziplinäre 
Versorgungsformen (Teamorientierung) 
und enthält Grundlagen für die Festle-
gung von Versorgungsaufträgen (Leis-
tungsspektren und Qualitätskriterien) 
auf regionaler Ebene mit den Zielen 
einer patientInnenorientierten Versor-
gung (hinsichtlich Zugang und Umfang) 
und einer transparenten Darstellung von 
Qualität (zur Förderung der PatientIn-
nensicherheit).

Multiprofessionelle und interdisziplinä-
re Versorgungsformen: Der ÖSG 2017 
berücksichtigt, soweit möglich, grund-
sätzlich alle Gesundheitsberufe; da 
allerdings ausreichend validierte Leis-
tungsauswertungen vorerst nur für die 
ärztliche Berufsgruppe vorlagen, konn-
ten die anderen Berufsgruppen zunächst 
nur gesamthaft zugeordnet werden.

Aufgabenprofile und Qualitätskriterien in 
der ambulanten Versorgung wurden auf 
Basis von Vorarbeiten mit multiprofessi-
onellen ExpertInnengruppen völlig neu 
konzipiert. Es wurden Aufgabenprofile, 
Qualitätskriterien und die Zuordnung 
von Leistungen in der Leistungsmatrix 
für den ambulanten Bereich für die Pri-
märversorgung und neun ausgewählte 
Fachbereiche festgehalten.

Akutstationäre und tagesklinische Versor-
gung sowie angrenzende Versorgungsbe-
reiche mit besonderem Regelungsbedarf: 
Primär werden jene Fach- und Versor-
gungsbereiche dargestellt, denen kom-
plexere Versorgungsmodelle zugrunde 
liegen und deren Regelungsbedarf 
über die allgemeinen Qualitätskriteri-
en hinausgeht. Die Qualitätskriterien 
wurden auf Basis von gemeinsam mit 
medizinischen ExpertInnen aus den be-
troffenen Fachbereichen entwickelten 
Vorschlägen gänzlich überarbeitet und  
aktualisiert.

Sicherung der Grundversorgung: Der 
ÖSG 2017 beschreibt eine Reihe von 
Versorgungsformen innerhalb und au-
ßerhalb der Spitäler, die eine dem jewei-
ligen regionalen Bedarf entsprechende 
umfassende medizinische Grundversor-
gung stärken können.
Bündelung der spezialisierten Versor-

gung: Hoch spezialisierte Leistungen 
sollen an gut ausgebauten Spitalsstand-
orten gebündelt werden, um die für aus-
reichende Routine notwendigen Fallzah-
len zu erreichen und die höchstmögliche 
Versorgungsqualität zu gewährleisten.

Überregionale Versorgungsplanung:
Komplexe spezialisierte Leistungen, die 
nur an wenigen Standorten angeboten 
werden, werden im ÖSG 2017 konkret 
mit Standorten, Kapazitäten und Zuord-
nung der zu versorgenden Regionen ge-
plant. Diese Planung wurde gegenüber 
dem ÖSG 2012 um Stammzelltransplan-
tationen (allogen), um die Versorgung 
von Schwerbrandverletzten sowie von 
hochkontagiösen lebensbedrohlichen 
Erkrankungen, um Zentren für medizi-
nische Genetik und um Expertisezentren 
für seltene Erkrankungen erweitert.

Konkrete Umsetzung in den RSG: Der 
ÖSG 2017 enthält Rahmenvorgaben 
für die Erstellung der RSG. Die konkrete 
Umsetzung der Rahmenvorgaben des 
ÖSG in regionale Versorgungsstruktu-
ren bzw. die Entscheidung, wo konkret 
welche Leistungsspektren mit welcher 
Kapazität vorgehalten werden, erfolgt 
auf Länderebene in den Regionalen 
Strukturplänen Gesundheit (RSG).

Im Jahr 2020 erfolgte ergänzend die 
jährliche Aktualisierung und Wartung 
der Leistungsmatrizen des ÖSG auf Basis 
des LKF-Modells. Die jeweils gültige Ver-
sion des Österreichischen Strukturplans 
Gesundheit – ÖSG 2017 samt Anhän-
gen ist auf der Website des Bundesmi-
nisteriums für Soziales, Gesundheit, Pfle-
ge und Konsumentenschutz abrufbar. 
Ebenso finden sich dort weiterführende 
Informationen zu den Neuerungen im 
ÖSG 2017.

Verordnung der Gesundheitspla-
nungs GmbH zur Verbindlichma-
chung von Teilen des Österreichi-
schen Strukturplans Gesundheit 
2017 (ÖSG VO 2020)
Zur Sicherstellung einer bedarfsge-
rechten qualitativ hochwertigen Ge-
sundheitsversorgung ist in § 23 Abs. 1 
und 4 des Bundesgesetzes zur partner-
schaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit  
(BGBl. I Nr. 26/2017, zuletzt geändert 
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durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
100/2018), die Möglichkeit geschaf-
fen worden, Teile des Österreichischen 
Strukturplans Gesundheit (ÖSG) bzw. 
der Regionalen Strukturpläne Gesund-
heit (RSG) durch Verordnung verbindlich 
zu machen. 

Im Juli 2018 hat die Gesundheitspla-
nungs GmbH erstmals eine Verordnung 
zum ÖSG (ÖSG VO 2018) erlassen und 
im Rechtsinformationssystem des Bun-
des (RIS, Rubrik: Sonstige Kundmachun-
gen, Erlässe) kundgemacht. Basierend 
auf dem Beschluss der Bundes-Zielsteu-
erungskommission vom 27.11.2020 
wurden die im Österreichischen Struk-
turplan Gesundheit 2017 in der Fassung 
vom 27.11.2020 (ÖSG 2017) als ver-
bindlich zu machend ausgewiesenen Tei-
le novelliert. Die novellierte Fassung der 
Verordnung der Gesundheitsplanungs 
GmbH zur Verbindlichmachung von Tei-
len des Österreichischen Strukturplans 
Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2020) ist mit 
19. Februar 2021 in Kraft getreten.

Entsprechend den von der Bun-
des-Zielsteuerungskommission im ÖSG 
2017 ausgewiesenen Teilen, die ver-
bindlich zu machen sind, beinhaltet die-
se Verordnung Festlegungen zur überre-
gionalen Versorgung, zur Rehabilitation 
für Erwachsene sowie für Kinder und 
Jugendliche, Festlegungen zum Großge-
räteplan sowie Vorgaben für die Regio-
nalen Strukturpläne Gesundheit (RSG). 
Die verordneten Vorgaben erlangen da-
mit, über die Zielsteuerungspartner hin-
ausgehend, auch Verbindlichkeit für die 
Behörden, die Gesundheitsversorgungs-
einrichtungen, die Gesundheitsdiens-
teanbieterInnen und sonstige Dritte.

Aktionsplan Frauengesundheit

Der „Aktionsplan Frauengesundheit“ 
zielt auf eine Qualitätsverbesserung der 
medizinischen Angebote für Frauen in 
allen Lebensphasen ab.

Frauen und Männer haben verschie-
dene Lebensstile und Gesundheitsrisi-
ken. Unterschiede zeigen sich auch im 
Gesundheitsverhalten und in der Be-
wältigung von Krankheit. Für die gleiche 
Erkrankung können Frauen und Männer 
unterschiedliche Symptome aufweisen 
und auch die medizinische Behandlung 

ist nicht immer ident.
Diese genderspezifischen Gesund-

heitsaspekte sowie ein selbstbestimm-
tes Leben in allen Altersgruppen sind 
ein Anliegen des Aktionsplans Frauen-
gesundheit. Er wurde unter Einbindung 
zahlreicher Fachorganisationen unter 
dem Prinzip „Health in all Policies“ er-
arbeitet, umfasst 17 Wirkungsziele und 
40 Maßnahmen und ist nach den ver-
schiedenen Lebensphasen strukturiert. 
Es sind aber auch altersgruppenüber-
greifende Themen enthalten. 

Beispiele für Wirkungsziele:
•	 Gendergerechte Gesundheitsver-

sorgung und Gesundheitsforschung 
fördern

•	 Gewaltprävention – Hilfe und Unter-
stützung für von Gewalt betroffene 
Frauen ausbauen

•	 Armutsrisiken von Frauen in allen 
Lebensphasen verringern

•	 Bei Mädchen und jungen Frauen ein 
positives Selbstbild für ein gesundes 
Leben fördern

•	 Die sexuelle Gesundheit von Mäd-
chen und jungen Frauen fördern und 
schützen

•	 Durch gerechte Aufteilung der 
bezahlten und unbezahlten Arbeit die 
gesundheitliche Chancengerechtigkeit 
für Frauen fördern

•	 Mehr gesunde Lebensjahre durch 
evidenzbasierte Prävention und Ver-
sorgung der häufigsten frauenspezifi-
schen chronischen Krankheiten (NCD) 
gewährleisten

•	 Rahmenbedingungen schaffen, die es 
den derzeit hauptsächlich weiblichen 
Pflege- und Betreuungspersonen 
ermöglichen, die eigene Gesundheit, 
Selbstbestimmung und Würde zu 
erhalten

•	 Differenziertes, wertschätzendes 
Bild der vielfältigen Lebensrealitäten 
älterer Frauen entwickeln und die 
Teilhabechancen älterer Frauen in der 
Gesellschaft sichern

Zur bundesweiten Umsetzung des Akti-
onsplans Frauengesundheit wurden in 
den einzelnen Bundesländern sog. „Focal 
Points“ eingerichtet. Zur Vernetzung 
und der Nutzung von Synergieeffekten 
finden regelmäßige Treffen der in den 
Focal Points tätigen Frauengesundheits- 

expertinnen der einzelnen Bundesländer 
statt. Bedingt durch die SARS-CoV-2-Pan-
demie wurden die Focal Point Meetings 
2020 als Videokonferenzen abgehalten. 
Thema war insbesondere die Situation der 
Frauen in den verschiedenen Lebenspha-
sen im Umgang mit der Pandemie und 
den ihr geschuldeten Maßnahmen. So 
wurde z. B. eine gemeinsame Liste mit 
Hilfsangeboten aus allen Bundesländern 
erstellt und auf der Homepage des Sozial-
ministeriums veröffentlicht.

Die jährlich stattfindende Veranstal-
tung „FrauenGesundheitsDialog“ musste 
aufgrund der Maßnahmen rund um die 
SARS-CoV-2-Pandemie abgesagt werden. 

Beteiligungen des 
Gesundheitsfonds Steiermark

Der Gesundheitsfonds Steiermark ist 
2020 insgesamt an vier Gesellschaften 
beteiligt.
•	 EPIG GmbH (Tochtergesellschaft)
•	 GVG GmbH
•	 AIHTA GmbH 
•	 ELGA GmbH

EPIG GmbH – Entwicklungs- und 
Planungsinstitut für Gesundheit 
Der Unternehmenszweck der EPIG 
GmbH ist die wissenschaftlich objektive 
Durchführung von Projekten im Gesund-
heits- und Pflegewesen. Seit der Grün-
dung am 6.1.2016 hat sich die EPIG 
GmbH aus wissenschaftlicher und wirt-
schaftlicher Sicht sehr gut entwickelt. 

Seit 2018 sind alle Gesundheitsfonds 
der Versorgungszone Süd Miteigentü-
mer der EPIG GmbH. Das Eigentums-
verhältnis der EPIG GmbH teilt sich wie 
folgt auf:
•	 56 % Gesundheitsfonds Steiermark,
•	 25 % JOANNEUM Research  

Forschungsgesellschaft mbH,
•	 14 % Kärntner Gesundheitsfonds, 
•	 5 % Burgenländischer Gesundheits-

fonds.

Mittlerweile ist die EPIG GmbH in der 
Mehrzahl der österreichischen Bundes-
länder tätig und bestrebt, neben der 
Expertise im Gesundheits- und Pfle-
gewesen auch die wissenschaftliche 
Wahrnehmbarkeit schrittweise weiter zu 
erhöhen. 
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Im Jahr 2020 entwickelte die EPIG 
GmbH die Methoden zur Bewertung der 
Versorgungswirksamkeit von ambulan-
ten ärztlichen Strukturen weiter; auch 
widmete sie sich gemeinsam mit dem 
Dachverband der Sozialversicherungs-
träger (DVSV-BIG) und der Gesundheit 
Österreich GmbH der gemeinsamen 
Abstimmung und Entwicklung von zu-
künftig darzustellenden ambulanten 
Planzahlen – dies im Hinblick auf das 
aktuelle Umrechnungsthema zwischen 
SVE und ärztlichen ambulanten Versor-
gungseinheiten (ÄAVE). 

Dazu kamen eine Vielzahl an Projekt- 
evaluationen sowie Projekte im Bereich 
der Alten- und Langzeitpflege.
Für den steirischen Gesundheitsfonds 
wurden 2020 unter anderem folgende 
Projekte bearbeitet: 
1.	 Evaluation Gesundheitszentren/Pri-

märversorgungseinrichtungen in der 
Steiermark

2.	 Evaluierung des Aufbaus und Be-
triebs einer Beratungsstelle für Men-
schen mit Epilepsie in der Steiermark 
(Landes-Zielsteuerung)

3.	 Evaluation der RNS-Versorgung (Re-
mobilisation und Nachsorge) am 
Albert-Schweitzer-Klinikum der GGZ 
Graz

4.	 Monitoring des ambulanten alters- 
psychiatrischen Versorgungssys-
tems in der Steiermark im Zeitraum 
2019–2022

5.	 Evaluierung des Projekts „Weiter-
entwicklung der Versorgung von 
Menschen mit chronischem Rücken-
schmerz“

6.	 Begleitendes Monitoring und Eva-
luierung zum Projekt „Geriatrischer 
Konsiliardienst zur Optimierung der 
medizinischen Versorgung von Be-
wohnern in Pflegeheimen (GEKO)“

7.	 Monitoring der Angebote der ambu-
lanten Sucht-Versorgung – Entwick-
lung und Implementierung eines 
einheitlichen einrichtungs- und kli-
entenbezogenen Fördercontrollings 

8.	 Gesundheitsberichterstattung Stei-
ermark 2020

9.	 Prozessevaluation „Kinder aus alko-
holbelasteten Familien“ – Gesund-
heitsförderungsfonds-Projekt Alko-
holprävention

10.	Evaluierung Bereitschaftsdienst Neu
11.	Evaluierung Ernährungsberatungspro-

gramm „GEMEINSAM G‘SUND GE-
NIESSEN – daheim und unterwegs“

12.	Evaluation des Projekts „HUPY 
(Help us to help you)“ des Vereins 
IKEMBA zur Diversität in den steiri-
schen Ambulanzen

13.	Konzeption und Durchführung der 
Evaluierung für die „Ambulante kin-
der- und jugendpsychiatrische Ver-
sorgung in der Steiermark“

14.	Entwicklung eines Planungskon-
zepts „Geriatrische Remobilisation 
in der Steiermark“

15.	Prozessevaluierung „Kinder aus 
alkoholbelasteten Familien“ – Ge-
sundheitsförderungsfonds-Projekt 
Alkoholprävention

16.	Gesundheitsberichterstattung „Ta-
bak und Tabakkonsum in der Stei-
ermark“

17.	Programmevaluation Themenschwer-
punkt Gesundheitskompetenz

18.	Analyse von Versorgungsprozessen 
älterer Menschen mit poststationä-
rem Betreuungsbedarf in der Steier-
mark

19.	Begleitendes Monitoring ärztlicher 
Bereitschaftsdienst Neu und Ge-
sundheitstelefon in der Steiermark

20.	Erstellung eines Leitfadens zur 
Behandlung und Betreuung von 
substanzabhängigen Patienten/Pa-
tientinnen, Maßnahmen zur Sucht-
prävention

21.	Weiterentwicklung RSG Steiermark 
2025

22.	Steirischer Suchtbericht 2021
23.	Grobkonzeption zur Vorbereitung 

der RSG-St 2030
24.	Begleitendes Monitoring der Umset-

zung der präoperativen Diagnostik in 
steirischen Fondskrankenanstalten

GVG Gesundheitsversorgungs-GmbH
Die Gesundheitsversorgungs-GmbH, kurz 
GVG, wurde mit dem Abschluss des Ge-
sellschaftsvertrags am 7.11.2019 errich-
tet und mit 19.6.2020 in das Firmenbuch 
eingetragen. Die GVG steht im Eigentum 
von Gesundheitsfonds Steiermark, Land 
Steiermark und der Österreichischen Ge-
sundheitskasse zu gleichen Teilen.

Gegenstand der GVG ist die Koor-
dination, Organisation und Verwaltung 
von Gesundheitsdiensten (z. B. Ärztli-
cher Bereitschaftsdienst, First-Respon-
der-Dienste etc.) zur Beauskunftung und 

Versorgung der Bevölkerung und die Ko-
ordination und Verwaltung von Auskünf-
ten über öffentliche Gesundheitsdienste 
sowie die Umsetzung von zwischen den 
Gesellschaftern einvernehmlich festzule-
genden (Pilot-)Projekten.

Im Jahr 2020 zählten folgende Tätig-
keiten zu den Schwerpunkten der GVG:
•	 Abwicklung des Modells Bereit-

schaftsdienst Neu,
•	 Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Durchführung des Gesundheitstele-
fons 1450 (TEWEB),

•	 Unterstützung der Behörde bei der  
Erteilung von Blaulichtgenehmi- 
gungen,

•	 weitere Tätigkeiten in der mobilen 
ärztlichen und akutmedizinischen 
abgestuften Versorgung.

Austrian Institute for Health Tech-
nology Assessment – HTA Austria 
GmbH (AIHTA)
Die AIHTA wurde mit dem Gesellschafts-
vertrag vom 10.5.2019 errichtet, und 
am 24.12.2019 erfolgte die Eintragung 
ins Firmenbuch. Sie tritt die Nachfol-
ge des ursprünglichen Ludwig-Boltz-
mann-Institutes an und steht im Eigen-
tum des nunmehrigen Dachverbandes 
der Sozialversicherungsträger aller 
Bundesländer/Gesundheitsfonds sowie 
des Bundes. Der Gesundheitsfonds Stei-
ermark ist mit einer Stammeinlage in 
der Höhe von € 1.680 an der AIHTA be-
teiligt, dies entspricht einem Anteil von 
rund 4,66 %. Die Stammeinlage wurde 
gem. Beschluss der Bundes-Zielsteue-
rungskommission vom 27.9.2019 aus 
verbleibenden Mitteln gem. Art. 35 der 
Vereinbarung gem. Art. 15a OFG für die 
Gesundheitsfonds bzw. Länder geleistet.

Die AIHTA verfolgt – wie im Ge-
sellschaftsvertrag festgehalten – den 
Zweck, Forschungs- und Entwicklungs-
projekte zu betreiben. Das Ziel ist eine 
unbeeinflusste, transparent nachvoll-
ziehbare, interdisziplinäre wissenschaft-
liche Unterstützung der Verwaltung des 
österreichischen Gesundheitssystems.

Die AIHTA hat ein Jahresbudget in der 
Höhe von € 1,36 Mio. und ist aus den 
Mitteln der elf Gesellschafter finanziert: je 
42 % aus Mitteln des Dachverbands der 
Sozialversicherungen (DVSV) und der Ge-
sundheitsfonds der neun Bundesländer 
(je € 571.200) sowie 16 % (€ 217.600) 
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aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsu-
mentenschutz (BMASGK).

Hauptgegenstand der Arbeitsberei-
che des AIHTA sind die Weiterentwick-
lung der Health-Technology-Assessment- 
Methoden (zu den HTA-Methoden zäh-
len u. a. Versorgungsforschung und 
-planung, klinische Outcome-Evaluie-
rung …) sowie gesundheitspolitikre-
levante Forschung zu aktuellen Fragen 
der Gesellschafter, Wissenstransfer 
und Nutzbarmachung von internatio-
nalen HTA-Aktivitäten, Wissenschafts-
kommunikation, Durchführung von 
drittmittelfinanzierten Projekten und 
Vernetzung und Austausch mit Uni-
versitäten und Fachhochschulen.  
Dies spiegelt sich im Forschungspro-
gramm wider. 

Das HTA-Forschungsprogramm um-
fasste 2020:

Einzelprojekte:
1.	 COVID-19 Horizon Scanning
2.	 ExoSkelett und funktionelle  

Elektrotherapie
3.	 Lungenkarzinomscreening
4.	 Companion-(Rezeptor-)Diagnostik 

als Triage bei CVD
5.	 Hometreatment-Modelle in der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie
6.	 Musiktherapie

Policy Briefs (Updates oder Zusammen-
fassungen)
1.	 PET-Update zu prioritären  

Indikationen
2.	 Screening psychische Gesundheit, 

Ernährung, soziale Kompetenz 
(Eltern-Kind-Pass)

3.	 Protonen- und Kohlenstoff- 
Ionen-Therapie-Update

Programmlinien (Weiterführung)
1.	 Horizon Scanning Oncology (HSO)
2.	 Bewertung medizinischer Einzel- 

leistungen (MEL)

Weitere Themen
1.	 EUnetHTA 
2.	 Projekt „Village“ (drittmittel- 

finanziert)

Die Berichte sind auf der Website des 
HTA abrufbar. 

ELGA GmbH
Die ELGA GmbH wurde mit Gesell-
schaftsvertrag vom 20.11.2009 errichtet. 
Die Eintragung ins Firmenbuch erfolgte 
mit 20.1.2010. Eigentümer sind Bund, 
Sozialversicherung und die Landesge-
sundheitsfonds bzw. die Bundesländer.

Unternehmensgegenstand ist „die 
nicht auf Gewinn gerichtete Erbringung 
von im Allgemeininteresse liegenden 

Serviceleistungen auf dem Gebiet der 
Daseinsvorsorge im Bereich von e-He-
alth zur Einführung und Implementie-
rung der elektronischen Gesundheitsak-
te (ELGA)“.
Dies umfasst vor allem:
•	 Die Koordination und Integration aller 

operativen Maßnahmen zur Einfüh-
rung der ELGA,

•	 die Errichtung von Systemkomponen-
ten und Begleitung von Pilotierungen 
entsprechend den Vorgaben der 
Bundesgesundheitskommission  
sowie

•	 Qualitäts- und Akzeptanzmanage-
ment für die ELGA.

Zu den Kernaufgaben der ELGA GmbH 
gehören die Weiterentwicklung der 
IT-Architektur der elektronischen Ge-
sundheitsakte, die Weiterentwicklung 
von eingesetzten Standards inklusive 
der internationalen Abstimmung, die 
übergreifende Programmsteuerung über 
alle dafür notwendigen Projekte, das 
Management und die Durchführung 
erforderlicher Integrationstests, die Öf-
fentlichkeitsarbeit, die übergreifende 
Koordination des Betriebs sowie die 
Weiterentwicklung und Kontrolle der  
Informationssicherheit in ELGA.

 
3.3 Projekte des Gesundheitsfonds Steiermark

Im Folgenden soll ein Überblick über die 
laufenden Projekte des Gesundheitsfonds 
Steiermark im Jahr 2020 gegeben werden. 
Da über die Projekte in den vorangegan-
genen Jahresberichten bereits ausführlich 
berichtet wurde, erfolgt nur für diejeni-
gen Projekte ein Bericht, in denen sich 
erwähnenswerte Änderungen ergeben  
haben. Die übrigen Projekte werden le-
diglich aufgelistet. Es wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass die Berichte zu den lau-
fenden und bereits beendeten Projekten  
in den bereits erschienenen Jahresbe-
richten auf der Website des Gesund-
heitsfonds Steiermark nachzulesen sind:  
www.gesundheitsfonds-steiermark.at/
downloads/

Projekte mit sektorenüber-
greifender Finanzierung

Unter dieser Bezeichnung werden dieje-
nigen Projekte subsumiert, die aus den 
Reformpoolprojekten hervorgegangen 
sind oder direkt zwischen Land und So-
zialversicherung außerhalb des Reform-
pools vereinbart wurden.
•	 Hospiz- und Palliativversorgung in der 

Steiermark
•	 Mobile Palliativteams für Erwachsene, 

Kinder, und jugendliche Erwachsene
•	 Hospiz für obdachlose Menschen
•	 Disease-Management-Programme 

„Therapie Aktiv“ und „Herz.Leben“
•	 Integrierte Versorgung von Schlag- 

anfall-PatientInnen in der Steiermark
•	 Gemeinsame Finanzierung der 

Neuzugänge bei der ambulanten 
Hämodialyse

•	 Gemeinsame Kostentragung bei 
Druckbeatmungsgeräten

•	 Ausbau der nephrologischen  
Versorgung in der Steiermark –  
niere.schützen

•	 Kinder- und jugendfachärztliche Not-
fall-Primärversorgung an Wochenen-
den und Feiertagen in Graz (KiJNo)

•	 Weiterentwicklung der Versorgung 
von PatientInnen mit (chronischen) 
Rückenschmerzen

•	 Poststationäre Versorgung von  
PatientInnen mit erworbener Hirn-
schädigung
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Hospiz- und Palliativversorgung 
Die Hospiz- und Palliativversorgung 
gewinnt wesentlich an Bedeutung auf-
grund der zunehmenden Anzahl chro-
nisch kranker, multimorbider Menschen 
jeden Alters mit komplexer medizini-
scher, pflegerischer oder psychosozialer 
Symptomatik und akutem hohem Be-
treuungsaufwand, der den Verbleib zu 
Hause oder in einer anderen Einrichtung 
ausschließt. 

Palliativmedizin hat die Verbesse-
rung der Lebensqualität bei komple-
xen Behandlungssituationen im Fokus. 
Palliativstationen sind eigenständige 
Stationen innerhalb oder im Verbund 
mit Akutkrankenanstalten, die im medi-
zinisch-pflegerischen Handeln autonom 
sind. Weitere Infos unter www.palliativ-
betreuung.at. 

Bei der Hospizbetreuung steht die 
längerfristige Begleitung von Menschen 
und deren Angehörigen mit komplex-
em Versorgungsbedarf am Ende des 
Lebens im Mittelpunkt. Stationäre Hos-
pizeinrichtungen sind eigene Organisa-
tionsstrukturen, die ebenfalls im medi-
zinisch-pflegerischen Handeln autonom 
sind. Sie können einer stationären Pfle-
geeinrichtung zugeordnet sein. Weiter 
Infos unter www.hospiz-stmk.at.

In der Steiermark sind am LKH Rot-
tenmann, LKH Murtal (Standort Knittel-
feld), LKH Hochsteiermark (Standort Le-
oben), LKH Univ.-Klinikum Graz, KH der 
Elisabethinen Graz und LKH Fürstenfeld 
eigene Palliativstationen mit insgesamt 
48 Betten eingerichtet. 

Mittlerweile ist auch die Umsetzung 
der Palliativstation im LKH Weststeier-
mark (Standort Deutschlandsberg) im 
Gange 

Für die stationäre Hospizversorgung 
stehen in der Steiermark insgesamt 
14 Betten in den Einrichtungen Albert 
Schweitzer Hospiz der Geriatrischen 
Gesundheitszentren und Hospiz St. Eli-
sabeth der Elisabethinen zur Verfügung. 
Eine Hospizversorgung für obdachlose 
Menschen mit zusätzlichen zwei Betten 
wurde mit dem VinziDorf-Hospiz ge-
schaffen.

Zusätzlich konnten 2020 im Rahmen 
der Weitergewährung der Pflegefonds-
mittel des Bundes die telefonische Ruf-
bereitschaft und der Ausbau des mobilen 
Palliativteams Graz nochmals erweitert 

werden. Derzeit verfügt die Steiermark 
über 10 Palliativkonsiliardienste, 9 mo-
bile Palliativteams und 32 Hospizteams. 

Die palliativmedizinische Versorgung 
von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen läuft im Kinderzentrum am 
LKH Univ.-Klinikum Graz und in der Ab-
teilung für Kinder- und Jugendheilkun-
de am LKH Hochsteiermark (Standort  
Leoben) zusammen.

Diese spezialisierten Einrichtungen 
betreuen Kinder, Jugendliche und junge  
Erwachsene von 0 bis 18 Jahren mit 
lebensverkürzenden bzw. lebensbe-
drohlichen Erkrankungen und ihre Fami-
lien. Die Beratung erfolgt zu Hause, in  
Pflegeeinrichtungen und im Kranken-
haus, Weitere Infos unter www.kinder-
palliativ.at.

Hospiz für obdachlose Menschen 
(VinziDorf-Hospiz)
In Ergänzung zu den bereits in der Stei-
ermark vorhandenen Strukturen und 
Angeboten für Hospizbetreuung wurde 
in den Jahren 2016 und 2017 das „Vin-
ziDorf-Hospiz“, errichtet. Die Organisa-
tion und Koordination dieses Hospizes 
für obdachlose Menschen erfolgte durch 
die Krankenhaus der Elisabethinen 
GmbH in Graz. Ziel dieser Einrichtung 
ist es, für Frauen und Männer, die auf 
der Straße oder in prekären sozialen 
Wohnsituationen leben und eine Hos-
pizbetreuung benötigen, ungeachtet 
deren Rechtsstatus einen niederschwel-
ligen Zugang zu einer solchen Struktur 
zu schaffen. Als Standort wurde die 
Nähe zu einer bestehenden Obdachlo-
senorganisation – dem „VinziDorf“ in 
Graz – gewählt, um den BewohnerIn-
nen des „VinziDorf-Hospizes“ die Kon-
taktmöglichkeiten zu FreundInnen und 
WegbegleiterInnen zu erleichtern. Wei-
ters kann die bei den Mitarbeitenden 
des Obdachlosenhospizes im „Vinzi-
Dorf“ vorhandene Expertise im Umgang 
mit obdachlosen Menschen genutzt  
werden. 

Das Hospiz wurde vorwiegend aus 
Spendengeldern errichtet und wird unter 
Einbeziehung von Freiwilligen betrieben. 
Der Gesundheitsfonds Steiermark stellt 
jährlich finanzielle Mittel in der Höhe 
von € 60.000 in den ersten fünf Jahren 
für den Betrieb der Hospizeinheit zur 
Verfügung.

Mit 5.4.2017 wurde das Hospiz, 
welches zwei BewohnerInnenzimmer 
umfasst, eröffnet. Seither besteht eine 
kontinuierlich gute Auslastung der Hos-
pizeinrichtung. Im Jahr 2020 haben neun 
BewohnerInnen das „VinziDorf-Hospiz“ 
bewohnt. Davon sind sechs Bewohner-
Innen im Jahr 2020 verstorben und drei 
BewohnerInnen konnten wieder aus 
dem „VinziDorf-Hospiz“ entlassen wer-
den. Die durchschnittliche Verweildauer 
betrug 69 Tage.

Weiterentwicklung der palliativ-
medizinischen Versorgung durch 
ergänzende Hospizbetreuung am 
Standort der Krankenhaus der 
Elisabethinen GmbH Graz  
(Hospiz St. Elisabeth)
Basierend auf dem Beschluss der Ge-
sundheitsplattform Steiermark am 
4.11.2015 wurde das Hospiz St. Elisa-
beth mit zwei Hospizbetten am Stand-
ort der Krankenhaus der Elisabethinen 
GmbH in Graz errichtet und im Mai 
2018 mit einer dreijährigen Pilotprojekt-
laufzeit in Betrieb genommen. Organi-
satorisch wurden diese beiden Hospiz-
betten in einem räumlich abgetrennten 
Bereich in der Struktur des Akutkranken-
hauses verortet. Die Krankenhaus der 
Elisabethinen GmbH in Graz verfügt im 
Rahmen der Abteilung für Innere Me-
dizin über eine Palliativstation mit acht 
Betten und bietet PatientInnen besonde-
re Kompetenzen in der Schmerzmedizin 
an. Die Implementierung der Hospizver-
sorgung am Standort ist als ergänzen-
des Angebot zur palliativmedizinischen 
Versorgung konzipiert. Die ärztliche und 
pflegerische Leitung der Palliativstation 
sowie des Hospizes St. Elisabeth erfol-
gen in Personalunion. 

Im Jahr 2020 haben 18 Bewohner-
Innen das Hospiz St. Elisabeth bewohnt. 
16 dieser BewohnerInnen sind im Jahr 
2020 verstorben, ein/e BewohnerIn 
konnte entlassen werden und ein/e 
BewohnerIn ist verblieben. Die durch-
schnittliche Verweildauer im Hospiz St. 
Elisabeth betrug 34 Tage.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen der 
Evaluation
Die EPIG GmbH wurde mit der Durch-
führung der Evaluation in Hinblick auf 
die Weiterentwicklung der palliativmedi-
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zinischen Versorgung durch eine ergän-
zende Hospizbetreuung am Standort der 
Krankenhaus der Elisabethinen GmbH 
in Graz beauftragt. Das Ziel war es, 
mögliche Effekte eines durchgängigen, 
abgestuften Versorgungsangebotes an 
einem Standort aufzuzeigen. Der Fokus 
der Evaluation lag auf folgenden Fragen:
•	 Werden die PatientInnen entspre-

chend ihrem Bedarf im „richtigen“ 
Bett (palliativ oder Hospiz) versorgt?

•	 Kann die Entlassungsrate auf der 
Palliativstation erhöht werden?

•	 Wird die Wartezeit auf ein Palliativ-
bett durch die bessere Verfügbarkeit 
desselben verringert?

Im Zuge der Evaluation, welche als pro-
spektive formative Evaluation konzipiert 
war, wurde die Versorgungssituation in 
der stationären Palliativ- und Hospizver-
sorgung einschließlich der Wechselwir-
kungen zwischen den beiden Einheiten 
in der Krankenhaus der Elisabethinen 
GmbH in Graz über zwei Jahre beobach-
tet. Der Schwerpunkt der Schlussfolge-
rungen aus dem Evaluations-Endbericht 
liegt auf dem Versorgungsgeschehen 
in der Krankenhaus der Elisabethinen 
GmbH in Graz.

Ergebnisse: Bedarfsgerechte Versorgung 
(palliativ oder Hospiz)
Im Hospiz St. Elisabeth ist die häufigste 
Hauptdiagnose „bösartige Neubildun-
gen“. Der Hauptaufnahmegrund in das 
Hospiz St. Elisabeth ist die Sterbebe-
gleitung, obwohl der häufigste Anfra-
gegrund eine „Weiterversorgung“ war. 
Es wird demnach zwischen Anfrage 
und Aufnahme genau eingeschätzt, wer 
tatsächlich Bedarf an einer stationären 
Hospizbetreuung hat.

Aufgrund der derzeit geltenden recht-
lichen Situation und des Studiendesigns 
war die überwiegende Zahl der in die 
Hospizeinheit St. Elisabeth aufgenom-
menen PatientInnen zuvor stationär auf 
der Palliativstation der Krankenhaus der 
Elisabethinen GmbH. Mit der Implemen-
tierung des Hospizes St. Elisabeth wurde 
intendiert, PatientInnen, die mangels 
Hospizbetreuung auf der Palliativstation 
liegen, in die neue Hospizversorgung 
transferieren zu können. Dieser Effekt ist 
zu einem bestimmten Grad eingetreten.

Die hauptsächlichen Aufnahmegrün-

de auf die Palliativstation der Kranken-
haus der Elisabethinen GmbH waren 
die Symptomkontrolle, gefolgt von einer 
unspezifischen Weiterversorgung und 
der Verschlechterung des Allgemeinzu-
standes. Dagegen war bei der Anfrage 
um einen Hospizplatz „Weiterversor-
gung“ der weitaus häufigste Grund, ge-
folgt von der Symptomkontrolle und der 
Verschlechterung des Allgemeinzustan-
des. Dies ist ebenfalls ein Indikator, dass 
eine bedarfsorientierte Selektion der 
PatientInnen für die Aufnahme erfolgte, 
wenngleich „Weiterversorgung“ einen 
relativ häufigen Aufnahmegrund bildete. 

Eine zusätzliche Überlegung war, ob 
durch die angeschlossene Hospizeinheit 
eine verbesserte Ausdifferenzierung der 
Versorgungsfunktion zwischen Palliativ 
und Hospiz zu erreichen ist. Vier Monate 
vor Inbetriebnahme der zwei Hospiz-
betten lag der Anteil der PatientInnen, 
die während ihres Aufenthaltes auf der 
Palliativstation in der Krankenhaus der 
Elisabethinen GmbH verstorben sind bei 
53,8 %, in den ersten zwei Projektjah-
ren hat sich dieser auf 50,7 % reduziert. 
Dieser Effekt ist zwar nicht statistisch 
signifikant, weist aber dennoch auf das 
Eintreten der intendierten Wirkung hin. 

Die Verkürzung der Verweildauer auf 
der Palliativstation sowie die Erhöhung 
der Entlassungsrate stimmen ebenfalls 
mit der Projektintention überein. Den-
noch finden sich unter den auf der Pal-
liativstation Verstorbenen PatientInnen 
mit langen Verweildauern, die zum Teil 
deutlich über die drei Wochen hinaus-
gehen, auf die eine Palliativstation in 
der Regel ausgerichtet ist. Dies kann als 
Hinweis gewertet werden, dass diese 
PatientInnen besser im Hospiz betreut 
worden wären, allerdings dieser Bedarf 
mit den bestehenden Kapazitäten nicht 
erfüllt werden konnte.

•	 Erhöhung der Entlassungsrate auf der 
Palliativstation
Die Entlassungsrate von der Pallia-
tivstation in der Krankenhaus der Eli-
sabethinen GmbH in Graz konnte nach 
Inbetriebnahme der zwei Hospizbetten 
von durchschnittlich 15 Entlassungen 
pro Monat (Median) auf durchschnitt-
lich 19 bis 20 Entlassungen pro Monat 
(Median) gesteigert werden. Ein sta-
tistischer Zusammenhang der höheren 

Entlassungsrate mit neuen Kapazitäten 
in der stationären Hospizversorgung 
am Standort der Krankenhaus der Eli-
sabethinen GmbH in Graz kann anhand 
der vorliegenden Datenbasis (Unschär-
fen, Beobachtungszeitraum) nicht gesi-
chert festgestellt werden. Es muss auch 
davon ausgegangen werden, dass eine 
höhere Nachfrage nach Palliativbetten 
zu kürzeren Verweildauern und damit 
zu einer gesteigerten Entlassungsrate 
führte. Zwei Effekte wirken demnach 
auf die gesteigerte Entlassungsrate, 
nämlich die gesteigerte Nachfrage und 
die durch das ergänzende Angebot 
einer Hospizeinheit am Standort ent-
standene Möglichkeit, PatientInnen der 
dem jeweiligen Bedarf entsprechenden 
Versorgungsstruktur rascher, aber vor 
allem bedarfsgerecht zuzuführen. Nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass das 
gewählte Organisationsmodell diesen 
Effekt verstärkt hat. 

•	 Verringerung der Wartezeit auf ein 
Palliativbett durch die bessere Verfüg-
barkeit desselben
Die Wartezeit bis zur Aufnahme auf 
die Palliativstation der Krankenhaus 
der Elisabethinen GmbH Graz hat sich 
nach Inbetriebnahme der zwei Hos-
pizbetten verlängert. Im ersten Pro-
jektjahr nach der Inbetriebnahme der 
Hospizbetten betrug die Wartezeit im 
Median 2 Tage, im zweiten Projektjahr 
4 Tage. Es wird angenommen, dass 
die Bedarfsabklärung für stationäre 
Hospizbetreuung auf der Palliativsta-
tion stärker zum Tragen kommt als die 
Transferierung der PatientInnen von 
der Palliativversorgung in die Hospiz-
betreuung. 

•	 Schlussfolgerungen
Sowohl der Österreichische Struktur-
plan Gesundheit (ÖSG) als auch der 
Regionale Strukturplan Gesundheit 
2025 (RSG-St 2025) sehen eine Wei-
terentwicklung der abgestuften Pallia-
tiv- und Hospizversorgung vor. Mit der 
Fortführung der beiden Hospizbetten 
am Standort der Krankenhaus der 
Elisabethinen GmbH in Graz und der 
bereits bestehenden zwölf Hospizbe-
tten im Albert Schweitzer Hospiz der 
Geriatrischen Gesundheitszentren der 
Stadt Graz wäre der im RSG-St 2025 
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festgehaltene Ausbaugrad für Hospiz-
betreuung zumindest in der Versor-
gungsregion 61 Graz erreicht. Auch 
in Hinblick auf die zukünftige Ausrich-
tung der Krankenhaus der Elisabethi-
nen GmbH in Graz auf die Versorgung 
älterer Menschen ist die Fortführung 
der stationären Hospizbetreuung an 
diesem Standort als eine sinnvolle 
Ergänzung zum vorgesehenen Ver-
sorgungsangebot zu sehen. Darüber 
hinaus kann aus den Evaluationser-
gebnissen abgeleitet werden, dass 
die Hospizbetreuung am Standort der 
Krankenhaus der Elisabethinen GmbH 
dazu beiträgt, dass die PatientInnen 
der dem Bedarf entsprechenden Ver-
sorgungsstruktur zugeführt werden 
(„richtiger Patient im richtigen Bett“). 
Damit verbunden erfolgt eine raschere, 
aber vor allem bedarfsgerechte Trans-
ferierung in die jeweilige erforderliche 
Versorgungsstufe (Zielsetzung der 
abgestuften Versorgung). Ein Indiz 
dafür ist, dass die Entlassungsrate auf 
der Palliativstation gesteigert wer-
den konnte. Abgesehen davon sind 
Synergien in der Ressourcennutzung 
(Personal, Infrastruktur), die potenziell 
krankenhausentlastende Funktion, 
aber auch ein unter den Mitarbeite-
rInnen wahrgenommener Wandel hin 
zu einer hospizfreundlichen Kultur zu 
berücksichtigen. Insbesondere fallen 
für die PatientInnen ein belastender 
Ortswechsel und auch ein Wechsel 
im Betreuungspersonal in der letzten 
Lebensphase weg, wenn die Hospiz-
betreuung organisatorisch und räum-
lich am Krankenhausstandort erfolgt. 
Eine Angliederung eines Hospizes an 
eine akutstationäre Versorgung kann 
als eine mögliche Form der Hospiz-
betreuung befürwortet werden. Beim 
weiteren flächendeckenden Ausbau 
der stationären Hospizbetreuung in 
der Steiermark wird die Berücksichti-
gung unterschiedlicher Organisations-
modelle vonseiten der EvaluatorIn-
nen empfohlen, um einen möglichst 
gleichwertigen Zugang für die Bevöl-
kerung zu einer stationären Hospizbe-
treuung sicherzustellen.

Aufgrund der zuvor angeführten Evalu-
ierungsergebnisse, die die Intention des 
Projektes positiv unterstreichen, und 

der sinnvollen Ergänzung zum künftig 
vorgesehenen Versorgungsangebot am 
Standort im Sinne des RSG-St 2025 hat 
die Gesundheitsplattform Steiermark am 
18.11.2020 die Fortführung der stati-
onären Hospizbetreuung im Hospiz St. 
Elisabeth am Standort der Krankenhaus 
der Elisabethinen GmbH in Graz und die 
damit verbundene Verlängerung der Pro-
jektlaufzeit und Finanzierung um weitere 
drei Jahre, das heißt bis Ende April 2024, 
beschlossen. Für die Fortführung der 
stationären Hospizbetreuung im Hospiz  
St. Elisabeth werden finanzielle Mit-
tel in der Höhe von insgesamt maximal 
€ 420.000 für den Projektzeitraum von 
Mai 2021 bis Ende April 2024 als Finan-
zierungsbeitrag bereitgestellt. Darüber 
hinaus wird das Ziel verfolgt, in den 
kommenden Jahren ein abgestimmtes 
Finanzierungsmodell für die bereits be-
stehenden stationären Angebote zur 
Hospizbetreuung in der Steiermark zu 
erarbeiten und grundsätzlich eine ge-
samthafte Lösung hinsichtlich einer bun-
desweit einheitlichen Finanzierung der 
stationären Hospizbetreuung zu erzielen.

Integrierte Versorgung  
von SchlaganfallpatientInnen 
Schlaganfälle stellen eine der führenden 
Todesursachen sowie die häufigste Ur-
sache von bleibender Behinderung im 
Erwachsenenalter dar. Bei Eintreten ei-
nes akuten Schlaganfalls ist die Zeit bis 
zum Therapiebeginn ein kritischer Fak-
tor für den Erfolg der Behandlung. Die 
Optimierung der Rettungskette durch 
Schaffung eines entsprechenden Be-
wusstseins in der Bevölkerung, raschen 
(Rettungs-)Transport in eine geeignete 
Krankenanstalt sowie standardisierte 
und leitlinienkonforme Abläufe in den 
Krankenanstalten bei PatientInnen mit 
Verdacht auf Schlaganfall stehen im 
Vordergrund des Regelbetriebs der In-
tegrierten Versorgung Schlaganfall in 
der Steiermark. Weitere Schwerpunkte 
sind die Verbesserung der Nahtstelle 
zur Rehabilitation sowie die Primär- und 
Sekundärprävention. Die Initiative geht 
auf ein Reformpoolprojekt zurück, das 
durch Beschluss des Präsidiums der Ge-
sundheitsplattform im Dezember 2011 
in den Regelbetrieb übergeführt wurde 
und auch in der Landeszielsteuerung 
verankert ist.

Die bei der ÖGK-Landesstelle Stei-
ermark angesiedelte Schlaganfallkoor-
dination bearbeitet die Nahtstellen im 
Versorgungsprozess und koordiniert die 
Öffentlichkeitsarbeit und Bevölkerungs-
information. Weiters fällt die Sammlung 
der Daten der Versorgungspartner sowie 
deren Zusammenspielen und Auswer-
ten in ihre Zuständigkeit. Im Jahr 2019 
entstand in Zusammenarbeit zwischen 
Schlaganfallkoordination, EPIG GmbH 
und Gesundheitsfonds Steiermark der 
Bericht „Integrierte Versorgung Schlag-
anfall Steiermark – Bericht über die 
Jahre 2013 bis 2017“. Dieser wurde in 
der Dezembersitzung 2019 der Gesund-
heitsplattform Steiermark zur Beschluss-
fassung vorgelegt und anschließend auf 
der Website „Zeit ist Hirn“ veröffentlicht 
(www.zeitisthirn.at/Seiten/Zeit-ist-Hirn.
aspx ). Dieser Bericht umfasst die we-
sentlichen Strukturen, Kennzahlen und 
Entwicklungen der Schlaganfallversor-
gung in der Steiermark im Zeitraum 
2013 bis 2017. Erstmals konnten durch 
die Beiziehung der Expertise der EPIG 
zuverlässige epidemiologische Daten 
über die Schlaganfallhäufigkeit in der 
Steiermark sowie die Versorgung stei-
rischer PatientInnen in angrenzenden 
Bundesländern dargestellt werden. 
Einige Kennzahlen zeigen positive Ent-
wicklungen, wie eine zunehmende Ver-
lagerung der Schlaganfallversorgung an 
neurologische Abteilungen sowie stei-
gende PatientInnenzahlen in den Stroke 
Units. Die Krankenhausmortalität sank, 
vor allem bei Männern. Die alters- und 
geschlechtsstandardisierte Schlaganfal-
linzidenz war im Beobachtungszeitraum 
annähernd konstant. Die Versorgung im 
Krankenhaus ist im Bericht auf Steier-
markebene dargestellt. Den betroffenen 
Krankenanstalten wurden ihre eigenen 
Ergebnisse zur Kenntnis gebracht. Diese 
haben die Daten als Basis für weitere 
Verbesserungsmaßnahmen genutzt und 
in einem Workshop Maßnahmen ausge-
arbeitet. 

In Weiterführung der Informati-
onskampagnen der vergangenen Jah-
re erfolgte auch 2020 rund um den 
Weltschlaganfall-Tag am 29. Oktober 
eine Bevölkerungsinformation. Mit-
tels Radio- und TV-Spots in steirischen 
Medien wurden der Bevölkerung die 
Schlaganfall-Symptome und die Mög-
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lichkeiten, diese zu erkennen, näher-
gebracht. Im Spot wurde besonders 
auf die Dringlichkeit des Handelns bei 
Schlaganfallverdacht hingewiesen. Eine 
Presseinformation ergänzte die Schlag-
anfall-Kampagne. Zur Erhöhung der 
Awareness in der Bevölkerung sollen 
auch die mit den ExpertInnen abge-
stimmten Kärtchen mit dem FAST-Test 
beitragen. Diese zeigen in einfacher 
und prägnanter Form die wesentlichen 
Schlaganfallsymptome und werden an 
Ordinationen und Apotheken zur Aufla-
ge für PatientInnen und KundInnen ver-
teilt. Bei der Schlaganfallkoordination 
können weiterhin Informationsmateriali-
en wie Folder, Bücher und Plakate ange-
fordert werden. Alle relevanten Informa-
tionen zum Thema Schlaganfall sind auf 
der Homepage des Gesundheitsfonds 
Steiermark abrufbar unter https://www.
gesundheitsfonds-steiermark.at/schlag-
anfall/. Die ehemalige Homepage www.
zeitisthirn.at wurde in diese integriert. 
Besonders sei auch auf die Informatio-
nen zur Schlaganfallprävention hinge-
wiesen.

Die KAGes als jener Krankenan-
staltenträger im Bundesland, der alle 
fünf Stroke-Units – das sind die spezi-
alisierten Einheiten zur Versorgung von 
PatientInnen mit akuten Schlaganfällen 
– betreibt, entwickelte ihr Stroke-Regis-
ter im Krankenhausinformationssystem 
(Open Medocs) weiter. Fachlich begleitet 
wird der Prozess vom Fachbeirat zum 
KAGes-Stroke-Unit-Register. Auch im 
Jahr 2020 lag der Schwerpunkt der Ak-
tivitäten auf der weiteren Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen den neu-
rologischen Abteilungen, insbesondere 
zwischen der Neurologischen Univer-
sitätsklinik und den Stroke-Units „pe-
ripherer“ Krankenanstalten für Throm-
bektomie-PatientInnen. Aufgrund der 
Maßnahmen rund um die SARS-CoV-2-
Pandemie fanden weniger Arbeitsgrup-
pentreffen und Fachbeiratssitzungen 
statt. Die Entwicklungen der letzten 
Jahre und insbesondere die Erfahrungen 
aus der Erstellung des Schlaganfallbe-
richts waren Anlass, die Aufgabenver-
teilung innerhalb des Regelbetriebs zu 
hinterfragen. Die Zuständigkeiten und 
konkreten Maßnahmen sollen im Jahr 
2021 neu geregelt werden, um gemein-
sam an einer weiteren Verbesserung der 

integrierten Versorgung von Schlagan-
fallpatientInnen in der Steiermark im 
Sinne der Betroffenen zu arbeiten.

Der auf Bundesebene im November 
2018 beschlossene Qualitätsstandard 
Integrierte Versorgung Schlaganfall 
ist auf der Seite des BMSGPK unter 
folgendem Link abrufbar: www.sozi-
alministerium.at/Themen/Gesundheit/
Gesundheitssystem/Gesundheitssys-
tem-und-Qualitaetssicherung/Quali-
taetsstandards/Qualitaetsstandard-Inte-
grierte-Versorgung-Schlaganfall.html . 
Neben Struktur- und Prozessempfehlun-
gen zur qualitativ hochwertigen Versor-
gung von Betroffenen umfasst der Qua-
litätsstandard eine Basisdokumentation 
für alle stationär behandelten Patien-
tInnen mit einer akuten Schlaganfalldi-
agnose. Die Basisdokumentation wurde 
in die LKF-Dokumentation integriert, ist 
seit dem 1.1.2019 verpflichtend zu er-
fassen und über den Gesundheitsfonds 
an das BMSGPK zu übermitteln. 

Ein Schlaganfall ist im Leben eines/
einer Betroffenen und auch seiner/ihrer 
Angehörigen ein existenziell bedrohli-
ches, kritisches Ereignis. Zur besseren 
Berücksichtigung der PatientInnenper-
spektive in der Weiterentwicklung der 
Integrierten Versorgung Schlaganfall 
bearbeitete die FH JOANNEUM in ei-
nem qualitativen Forschungsprojekt die 
Frage: „Wie stellt sich die subjektive 
gesundheitsbezogene Lebensqualität 
von Menschen mit Schlaganfall zu zwei 
definierten Zeitpunkten dar, und zwar 
am Ende des primären stationären Kran-
kenhausaufenthalts und drei Monate 
nach Abschluss der Rehabilitations-
maßnahmen im Lebensumfeld des/der 
Betroffenen?“ Projektpartner war die 
Neurologische Abteilung des LKH Feld-
bach-Fürstenfeld. Im Jahr 2020 wurde 
das Projekt abgeschlossen. Die Ergeb-
nisse wurden im Rahmen eines Work-
shops TeilnehmerInnen der FH JOAN-
NEUM, des LKHs Feldbach-Fürstenfeld 
und des Gesundheitsfonds Steiermark 
präsentiert sowie gemeinsam bearbeitet 
und reflektiert. Eine weitere Präsenta-
tion fand für MitarbeiterInnen des Ge-
sundheitsfonds Steiermark statt. Die Er-
gebnisse zeigten, dass die PatientInnen 
mit der Versorgung im Krankenhaus sehr 
zufrieden sind. Problembereiche zeigten 
sich allerdings in der ambulanten Nach-

betreuung. Insbesondere weist das An-
gebot an ambulanter Ergotherapie und 
Logopädie Ausbaupotenzial auf. In der 
Wahrnehmung der PatientInnen bzw. ih-
rer Angehörigen wird auch die Wartezeit 
bis zum Rehabilitations-Aufenthalt als 
zu lange empfunden.

niere.schützen – Ausbau der 
nephrologischen Versorgung 
Die Optimierung der nephrologischen 
Versorgung war bereits Ziel des Re-
formpoolprojekts „Nephrologische 
Versorgung in der Steiermark“, dessen 
Endbericht mit der Darstellung der not-
wendigen Maßnahmen zur Umsetzung 
eines integrierten Versorgungskonzepts 
2009 von der Gesundheitsplattform be-
schlossen wurde. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen umfassten in erster Linie 
die Bereiche
•	 präterminales Management,
•	 PatientInneninformation,
•	 Nierentransplantation (NTx-Warteliste 

und NTx-Nachsorge) und
•	 Hämodialyse und Peritonealdialyse
und richteten sich damit an PatientInnen 
mit weit fortgeschrittener Erkrankung.

In den vergangenen Jahren ist es ge-
lungen, sowohl die Anzahl der Nieren-
transplantationen als auch die Anzahl 
der mit Peritonealdialyse versorgten Pa-
tientInnen in der Steiermark zu steigern.

Im Rahmen der Gesundheitsreform 
2013–2016 wurde das Thema im Lan-
des-Zielsteuerungsvertrag wieder auf-
gegriffen. Ausgehend vom Abschlussbe-
richt des Reformpoolprojekts wurde in 
einer Arbeitsgruppe aus StGKK und Ge-
sundheitsfonds gemeinsam mit dem Lei-
ter der Klinischen Abteilung für Nephro-
logie am LKH Univ.-Klinikum Graz, 
Univ.-Prof. Dr. Alexander Rosenkranz, 
das Konzept „Präventionsprogramm 
chronische Krankheiten – Niere (PPCD)“ 
aktualisiert und für die Umsetzung in der 
Steiermark vorbereitet. Die grundsätzli-
che Ausrichtung des Programms zielt 
auf das Verhindern bzw. die Reduktion 
kardiovaskulärer Komplikationen ab. 
Das Präventionsprogramm, das sich an 
evidenzbasierten internationalen Leitli-
nien orientiert, wurde unter dem Namen 
„niere.schützen“ implementiert.

Eine Verschlechterung der Nieren-
funktion bleibt lange Zeit unbemerkt 
und ohne Symptome für die Betroffenen. 
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Durch ein frühzeitiges Erkennen von Ri-
sikopatientInnen bei der Hausärztin/
beim Hausarzt können diese präventiven 
Maßnahmen zugeführt werden. Damit 
kann das Stadium einer terminalen Nie-
reninsuffizienz verhindert bzw. hinaus-
gezögert werden. Gleichzeitig wird das 
Risiko für weitere Komplikationen des 
Kreislaufsystems wie Herzinfarkt oder 
Schlaganfall reduziert.

In den letzten Jahren zeigte sich trotz 
aller Maßnahmen nur eine äußerst zö-
gerliche Annahme des Präventionspro-
gramms in der hausärztlichen Praxis, 
sodass man sich entschloss, die Pro-
jektkoordination mit Anfang 2019 auf 
neue Beine zu stellen. Unter dem Namen 
„niere.schützen 2.0“ wurde das Projekt 
an der Klinischen Abteilung für Nephro-
logie am LKH Univ.-Klinikum Graz ausge-
arbeitet. Für die Neuausrichtung wurden 
auch die Ergebnisse eines wissenschaftli-
chen Projektberichts über die Einstellun-
gen von HausärztInnen zu dem Thema 
und Programm berücksichtigt.

In der 45. Sitzung der Gesundheits-
plattform Steiermark im November 2020 
wurde nach intensiver Planung und De-
tailverhandlungen die Finanzierung des 
Projekts „niere.schützen 2.0“ beschlos-
sen, und in der Folge wurden die Verträ-
ge mit den beteiligten Organisationen 
erstellt. 

Durch zusätzliche Maßnahmen im 
Rahmen des Programms „niere.schützen 
2.0“ soll nun eine Attraktivitätssteige-
rung dieses Awarenessprogramms er-
reicht werden. So können HausärztInnen 
Unklarheiten in der Weiterversorgung 
von TeilnehmerInnen via Hotline mit 
NephrologInnen besprechen und die 
PatientInnen werden umfassend in der 
eigens eingerichteten Progressionsam-
bulanz hinsichtlich ihrer Erkrankung und 
ihres Lebensstils untersucht und beraten. 
Zudem werden die teilnehmenden Hau-
särztInnen entsprechend eingebunden 
und die Möglichkeit der Bestimmung 
des Albumin/Kreatinin-Quotienten (ACR)  
in allen steirischen Laboreinrichtungen 
wird ausgearbeitet. Ziel des Programmes 
ist es, chronische Nierenerkrankungen 
(Chronic Kidney Diseases – CKD) bei 
HochrisikopatientInnen frühzeitig zu er-
kennen. Durch die Bestimmung der eGFR 
(geschätzte glomeruläre Filtrationsrate) 
und ACR können die Nierenfunktion und 

eine mögliche Schädigung erkannt und 
dementsprechend fachgerecht behandelt 
werden. Je nach Stadium der Nierenfunk-
tion werden anschließende Maßnahmen 
laut Kontrollschema („Nierenampel“) 
getroffen. Diese reichen von jährlichen 
Kontrollen im niedergelassenen Bereich 
bis hin zu Überweisungen an ein nephro-
logisches Referenzzentrum.

Ein weiteres Ziel und eine Maßnah-
me des Programms ist es, die Prävalenz 
der CKD in einer definierten Risikopo-
pulation abzuschätzen sowie das Pati-
entInnenkollektiv des steirischen Awa-
renessprogramms „niere.schützen 2.0“ 
in Hinblick auf Demografie und Nie-
renfunktion (eGFR) zu beschreiben. Die 
vordefinierte Risikogruppe umfasst ca. 
1.000 PatientInnen im Alter von 40–65 
Jahren und wird über ein konsekutives 
Screening durch HausärztInnen erreicht. 
Nach derzeitigen Abschätzungen ist da-
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit ca. 40 HausärztInnen notwendig.

Der Projekt-Kick-off fand im Februar 
2021 statt.

Gemeinsame Kostenübernahme 
bei Druckbeatmungsgeräten

Kinder- und jugendfachärztliche 
Notfallversorgung an Wochenen-
den und Feiertagen in Graz (KiJNo)
Der privat organisierte kinder- und ju-
gendfachärztliche mobile Notdienst (Ki-
MoNo) wurde mit Juni 2016 eingestellt. 
Akut erkrankte Kinder und Jugendliche 
wurden außerhalb der Ordinationszeiten 
sowie an Wochenenden und Feiertagen 
vorwiegend an der Notfallambulanz der 
Universitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendheilkunde des LKH Univ.-Klinikums 
Graz versorgt. Daraufhin wurde neu-
erlich ein kinder- und jugendfachärzt-
licher mobiler Notdienst (KiMoNo neu) 
in Graz ins Leben gerufen, der bis Ende 
des ersten Quartals 2018 geführt wurde. 
Erkrankte Kinder und Jugendliche wur-
den an Wochenenden und Feiertagen 
(Samstag, Sonntag und Feiertag) in der 
Zeit von 8–20 Uhr zu Hause von einem 
Facharzt für Kinder- und Jugendheil-
kunde aufgesucht und behandelt. Eine 
vorherige Triagierung erfolgte durch den 
Telefondienst, der ebenso von einem 
Facharzt für Kinder- und Jugendheilkun-
de übernommen wurde.

Die Österreichische Gesundheitskas-
se, Landesstelle Steiermark, der Gesund-
heitsfonds Steiermark und die Ärztekam-
mer für Steiermark haben beginnend mit 
Jänner 2019 eine Neuorganisation der 
kinder- und jugendfachärztlichen Not-
fall-Primärversorgung an Wochenenden 
und Feiertagen in Graz vereinbart. Ziel 
ist, eine abgestufte Versorgung auch an 
Wochenenden und Feiertagen in Graz 
sicherzustellen und die Notfallambulanz 
der Universitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendheilkunde des LKH Univ.-Klinikums 
Graz zu entlasten. An jedem Samstag, 
Sonntag und Feiertag hat nun ein Ver-
tragsfacharzt für Kinder- und Jugend-
heilkunde seine Ordination jeweils vier 
Stunden (im Zeitraum zwischen 8 und 
14 Uhr) geöffnet. Das Projekt erstreckte 
sich bis Ende des Jahres 2020 und wur-
de im Zuge der Sitzung der Gesundheits-
plattform Steiermark am 18.11.2020 bis 
Ende März 2022 verlängert mit dem Ziel, 
künftig eine Kooperation mit bzw. Inte-
gration in den Ärztenotdienst Graz her-
beizuführen. Die Projektkostenübernah-
me erfolgt vereinbarungsgemäß durch 
die Österreichische Gesundheitskasse 
und den Gesundheitsfonds Steiermark.

Die Optimierung der kinder- und ju-
gendfachärztlichen Akutversorgung in 
der Nacht sowie an Wochenenden und 
Feiertagen in Graz wurde als Maßnahme 
im Landes-Zielsteuerungsübereinkom-
men 2017–2021 festgehalten.  

Weiterentwicklung der Versorgung 
von PatientInnen mit (chronischen) 
Rückenschmerzen
Akute und chronische Schmerzen ha-
ben Auswirkungen auf die Lebensqua-
lität der Betroffenen. Die Studie Survey 
of chronic pain in Europe: Prevalence, 
impact on daily life, and treatment (H. 
Breivik et al., 2006) hat ergeben, dass 
die Prävalenz von chronischen Schmer-
zen bei Erwachsenen in Österreich bei 
21 % liegt (2004 Teilnehmende aus Ös-
terreich) – dies ist über dem EU-Durch-
schnitt. Eine neuere Studie von 2014, 
die von der PatientInnenplattform Al-
lianz chronischer Schmerz beauftragt 
wurde, zeigt, dass die Problematik nach 
wie vor vorliegt und der Rücken die am 
häufigsten von chronischen Schmerzen 
betroffene Region darstellt. Aus dem 
Gesundheitsbericht Steiermark 2015 
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geht hervor, dass im Jahr 2014 etwas 
mehr als ein Viertel der steirischen Be-
völkerung in den letzten 12 Monaten an 
chronischen Rückenschmerzen gelitten 
haben (selbstberichtete Daten aus der 
ATHIS-[Austrian Health Interview Sur-
vey]-Erhebung, für die Steiermark hoch-
gerechnet). 

Daher wurde in Umsetzung des stra-
tegischen Zieles 2, „Sicherstellen der 
Zufriedenheit der Bevölkerung durch 
Optimierung der Versorgungs- und 
Behandlungsprozesse“, und des ope-
rativen Zieles 6, „Verbesserung der In-
tegrierten Versorgung“, im Landesziel-
steuerungsübereinkommen 2017–2021 
die „Erarbeitung eines abgestuften inte-
grierten evidenzbasierten Versorgungs-
konzepts für PatientInnen mit chroni-
schen Rückenschmerzen, welches einen 
multimodalen Ansatz berücksichtigt und 
Maßnahmen zur Stärkung der Rücken-
gesundheit inkludiert“ beschlossen. 
Aufgrund des Reformpoolprojekts „Rü-
ckenschmerz ade“ liegen bereits einige 
Erfahrungen vor und wurden Strukturen 
aufgebaut, auf deren Basis weitergear-
beitet werden kann. 

Auf Basis der in den jeweiligen Sit-
zungen der Landes-Zielsteuerungskom-
mission und der Gesundheitsplattform 
Steiermark vom 21.11.2018 beschlos-
senen Maßnahmen wurde mit Beginn 
2019 mit den konkreten Umsetzungs-
maßnahmen begonnen, wobei der 
Schwerpunkt auf dem hausärztlichen 
Bereich lag.

Nach den intensiven Vorarbeiten im 
Jahr 2019 wurde im Jahr 2020 mit der 
konkreten Umsetzung des Behandlungs-
pfades für Menschen mit Rückenschmer-
zen begonnen, wobei der Fokus auf 
den Kreuzschmerz gerichtet ist. Neun 
Ordinationen für Allgemeinmedizin und 
ein Gesundheitszentrum haben sich zur 
Teilnahme gemeldet. Pandemiebedingt 
mussten die für eine Projektteilnahme 
verpflichtenden Schulungen vom Früh-
jahr auf den Sommer verschoben wer-
den. 

Der Aufbau des Teams für eine früh-
zeitige multidisziplinäre Abklärung im 
Rahmen eines interdisziplinären As-
sessments im LKH Hartberg sowie der 
Maßnahmen für eine therapeutische 
Frühintervention für PatientInnen mit 
unspezifischen Kreuzschmerzen im 

subakuten Stadium hat sich durch die 
Pandemiesituation ebenfalls verzögert, 
konnte aber mit August abgeschlossen 
werden. Ebenso konnte die Installation 
des Web-Tools zur PatientInnenführung 
erst verspätet erfolgen. Dennoch war es 
möglich, dass mit September der erste 
Patient in das Projekt eingeschlossen 
wurde. Im Jahr 2021 wird es allerdings 
verstärkter Anstrengungen bedürfen, um 
die Frequenz der in das Projekt einge-
schlossenen PatientInnen zu erhöhen.

Da Bewegung für die Erhaltung und 
das Zurückerlangen von Rückengesund-
heit essenziell ist, ist es ebenfalls Teil der 
Projektarbeit, über die Rückengesund-
heit fördernde Bewegungsangebote in 
den Gemeinden zu informieren bzw. ge-
gebenenfalls gezielt solche anzubieten. 
Zu Beginn des Jahres 2020 erfolgten die 
Meldungen der Gemeinden. Da durch 
die Pandemie diese Angebote nicht 
mehr stattfinden konnten, musste dieser 
Teil des Projekts auf das Jahr 2021 ver-
schoben werden.

Poststationäre Versorgung  
von PatientInnen mit erworbener 
Hirnschädigung
Personen mit erworbener Hirnschädi-
gung, z. B. aufgrund eines Traumas, Sau-
erstoffmangels, einer Blutung oder eines 
Insults, müssen häufig mit Folgeschäden 
verschiedener Arten und Schweregrade 
leben. Nach dem Aufenthalt in einem 
Akutkrankenhaus und in der stationären 
Rehabilitation wird von den Betroffenen 
und deren Angehörigen die weiterfüh-
rende Versorgung häufig als diskontinu-
ierlich und nicht bedarfsgerecht erlebt. 
Das mag auch daher rühren, dass die 
Art der Schädigungen und damit die 
Anforderungen für eine bedarfs- und 
bedürfnisgerechte Versorgung sehr 
vielfältig und unterschiedlich sind. Das 
strategische Ziel 2 des Landeszielsteue-
rungsübereinkommens 2017–2021 zielt 
auf Maßnahmen ab, die die Zufrieden-
heit der Bevölkerung durch Optimierung 
der Versorgungs- und Behandlungspro-
zesse sicherstellen. Aus diesem Grund 
wurde seitens des Gesundheitsfonds 
Steiermark ein Konzept beauftragt, das 
als Ziel die Erarbeitung eines Versor-
gungsmodells für die bedarfsadäquate 
therapeutische Nachsorge von Perso-
nen mit erworbener Hirnschädigung in 

der Steiermark hatte. Es sollten sowohl 
der quantitative und qualitative Bedarf 
an Versorgungsleistungen abgeschätzt 
werden als auch adäquate Zugänge für 
die Leistungserbringung innerhalb der 
bestehenden und somit rahmenbilden-
den Mechanismen des Versorgungssys-
tems gefunden werden.

Dieses Versorgungsmodell ist im 
Versorgungskonzept „Therapeutische 
Nachsorge und Langzeitbetreuung von 
Personen mit erworbener Hirnschä-
digung“ beschrieben, welches unter 
Mitwirkung einer Arbeitsgruppe erstellt 
wurde, in die unter anderen Vertretun-
gen politischer und finanzierender Stel-
len sowie Betroffene einbezogen waren. 

Das Konzept setzt nach der rehabili-
tativen bzw. stationären Versorgung an. 
Es geht vorrangig um eine zielgerichtete 
und sinnvolle therapeutische (Weiter-)
Versorgung der von der akutstationären 
Versorgung bzw. Rehabilitation entlas-
senen Personen, bei denen ein weiteres 
Verbesserungspotenzial durch weiter-
führende Rehabilitation erwartet wer-
den kann. Auch über die therapeutische 
Versorgung hinausgehende Aspekte wie 
Wohnen, Entlastung pflegender Ange-
höriger etc. werden berücksichtigt. Im 
erwerbsfähigen Alter ist die teilweise 
oder gänzliche berufliche Wiedereinglie-
derung bzw. Aufnahme oder Weiterfüh-
rung der Schul- und Berufsausbildung 
ein zusätzlich angestrebtes Ziel. 

Nach intensiven Bemühungen konn-
ten im Jahr 2020 die formalen Vorausset-
zungen für die fachliche Anbindung des 
Case-Managements geschaffen werden. 
Dieses ist nun in der Krankenanstalt der 
Barmherzigen Brüder Steiermark/Kain-
bach angesiedelt. Mit dem Jahr 2021 
kann nun mit den konkreten Umset-
zungsmaßnahmen begonnen werden.

Aufbau und Betrieb einer  
Beratungsstelle für Menschen  
mit Epilepsie
Epilepsie ist eine neurologische Erkran-
kung, die aufgrund der Vielfältigkeit 
der ihr zugrunde liegenden Ursachen 
(Entzündungen, Blutungen, Tumoren, 
unfallbedingte Verletzungen etc.) ein 
sehr unterschiedliches Erscheinungsbild 
zeigt. Epilepsie ist weltweit die häufigste 
neurologische Erkrankung. Im Laufe ih-
res Lebens erkranken daran zumindest 
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vorübergehend ca. 3–5 % der Bevöl-
kerung. Laut Angaben der WHO beträgt 
die Prävalenz (Krankheitshäufigkeit) 
aktiver Epilepsien in Europa etwa 0,83 
%. Die Inzidenz (jährliche Neuerkran-
kungen) wird in entwickelten Ländern 
auf 49–190 Erkrankungen/100.000 
geschätzt. Dies wäre für die Steiermark 
eine Zahl an jährlichen Neuerkrankun-
gen von 600–2.350. Die Altersgipfel des 
Erkrankungseintritts liegen zwischen 
dem 10. und 20. Lebensjahr und jenseits 
des 60. Lebensjahres. Trotz des häufigen 
Auftretens ist sowohl bei den Betroffe-
nen und deren Angehörigen als auch 
generell in der Bevölkerung wenig Wis-
sen über die Erkrankung und das Leben 
mir ihr vorhanden, sodass Menschen mit 
Epilepsie häufig mit Stigmatisierung, 
Diskriminierung und sozialer Ausgren-
zung zu kämpfen haben. Dies bedingt, 
dass das Bildungsniveau von Menschen 
mit Epilepsie unterdurchschnittlich ist 
und sie damit schlechtere Chancen am 
Arbeitsmarkt haben. Ausgrenzung und 
Erwerbslosigkeit sind die Gründe, war-
um bei Menschen mit Epilepsie die Sui-
zidrate im Vergleich zur Gesamtbevölke-
rung 5–10 % höher liegt; in den ersten 
sechs Monaten nach Diagnosestellung 
ist sie sogar 25-fach erhöht.

Vom Institut für Epilepsie, einer ge-
meinnützigen Gesellschaft, die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, Menschen, 
die an Epilepsie erkrankt sind, durch 
entsprechende Angebote im Arbeits- 
und privaten Lebensumfeld zu unter-
stützen, wurde dem Gesundheitsfonds 
Steiermark ein Konzept zum Aufbau und 
Betrieb einer Beratungsstelle für Men-
schen, die an Epilepsie erkrankt sind, 
vorgelegt. Diese Beratungsstelle hat 
vorrangig die Aufgabe, allgemeine Infor-
mationen zum Krankheitsbild zu geben, 
Maßnahmen der Ersten Hilfe bei epilep-
tischen Anfällen vorzustellen und darü-
ber aufzuklären, wo weitere kompetente 
Hilfe zu bekommen ist. Weiters soll sie 
die Menschen mit Epilepsie im Umgang 
mit sozialen und rechtlichen Folgen der 
chronischen Erkrankung unterstützen. 
Dazu zählen Themen wie beispielsweise 
Fragen zu Kinderwunsch, Ausbildung, 
Arbeit, Kündigungsschutz, Führerschein, 
Behindertenausweis, Kinder mit Epilep-
sie, Kindergarten, Schule etc. Ein ande-
res Betätigungsfeld sind Beratungen für 

Menschen, denen die Anfallserkrankung 
Probleme im sozialen Umfeld verursacht. 
Im Rahmen der Umsetzung sind Einzel- 
und Gruppenberatungen geplant, die 
über unterschiedliche Medien erfolgen 
können, wie Telefon, Internet, soziale 
Medien etc. In Einzelfällen soll durch 
die Beratungsstelle auch die Betreu-
ung in Form eines Case-Managements 
erfolgen. Zusätzlich werden Kooperati-
onen mit Betreuungseinrichtungen für 
Epilepsieerkrankte aufgebaut, um so 
ein dichtes Netzwerk für die Behand-
lung und Betreuung der Erkrankten zu 
schaffen. Die Beratungsstelle ist in Graz 
angesiedelt. Es sollen allerdings auch re-
gelmäßig Sprechstunden in den Bezirken 
abgehalten werden. 

In ihren Sitzungen am 21.11.2018 
wurden von der Landes-Zielsteuerungs-
kommission und der Gesundheitsplatt-
form Steiermark die Umsetzung des 
Konzepts und die Freigabe der dafür 
erforderlichen Mittel beschlossen. 

Die Beratungsstelle hat mit Jänner 
2019 umgehend ihre Tätigkeit aufge-
nommen, welche im Jahr 2020 erfolg-
reich fortgesetzt wurde. 

Mit Ende des zweiten Jahres der Pro-
jektumsetzung haben sich bereits mehr 
als 300 Personen über unterschiedliche 
Wege an die Beratungsstelle gewendet. 
Die meisten Menschen, die Rat suchten, 
waren an Epilepsie Erkrankte und deren 
Angehörige. Die Zahl der Beratungsge-
spräche lag allerdings mehr als doppelt 
so hoch, da viele Personen, die Kontakt 
mit der Epilepsieberatungsstelle aufge-
nommen haben, mehrere Gesprächster-
mine benötigten. Der individuelle Bedarf 
an der Anzahl der Gespräche sowie an 
der Gesprächsdauer wies eine hohe 
Schwankungsbreite auf. Durch die SARS-
CoV-2-Pandemie wurde ein großer Teil 
der Beratungen von persönlichen Kon-
takten auf Telefon oder Onlinekommuni-
kation verlegt. Um jenen Menschen, die 
unbedingt einen persönlichen Kontakt 
suchten, ebenfalls eine Beratung anbie-
ten zu können, wurde ein entsprechen-
des Hygienekonzept ausgearbeitet. Trotz 
der Pandemiesituation wurden Sprech-
tage in den Bezirken abgehalten; diese 
fanden teils online statt. Die meisten 
Ratsuchenden kamen aus der Stadt Graz 
und dem Bezirk Graz-Umgebung (2020 
beinahe 50 %). Workshops für Interes-

sentInnen (z. B. PädagogInnen) sowie 
Vorstellungen der Epilepsie-Beratungs-
stelle bei Veranstaltungen wurden eben-
falls fortgesetzt. Die Inanspruchnahme 
der Beratungsstelle hat sich durch die 
Pandemie-Situation nicht wesentlich 
verringert. Die Hauptthemen, mit denen 
sich Menschen an die Beratungsstelle 
gewandt haben, waren Fragen zu Thera-
pie und Diagnose, zum Führerschein und 
Fragen zu ihrer Berufstätigkeit. 

Von der EPIG GmbH wurde mit den 
Arbeiten zur Evaluierung der Beratungs-
stelle begonnen. Die durchgeführten In-
terviews ergaben ein sehr positives Bild.

Geriatrischer Konsiliardienst 
(GEKO) zur Optimierung der  
medizinischen Versorgung von 
BewohnerInnen in Pflegeheimen
Der Geriatrische Konsiliardienst „GEKO“ 
ist seit Mitte des Jahres 2019 in Pfle-
geheimen der Regionen Graz und 
Weststeiermark im Einsatz und soll für 
HausärztInnen sowie die Pflegenden in 
Pflegeheimen eine Unterstützung bei 
der Betreuung erkrankter Pflegeheim-
bewohnerInnen sein. Ziel des GEKO 
ist es, die medizinisch-pflegerische 
Versorgungsqualität von geriatrischen 
PatientInnen in Pflegeheimen weiterzu-
entwickeln. Dazu bietet GEKO einerseits 
allgemeine Beratungsleistungen für die 
Pflegeheimkräfte zu spezifisch geriatri-
schen Fragestellungen an und führt zum 
anderen patientInnenbezogene Konsile 
durch, wenn der betreuende Hausarzt 
/die betreuende Hausärztin dies als 
zweckmäßig erachtet. Damit soll GEKO 
ein Werkzeug für die niedergelassenen 
ÄrztInnen darstellen und ein entlasten-
der bzw. bei Bedarf ein ergänzender 
Support sein. Zudem wird die Pflege 
vor Ort in den Heimen durch das ärzt-
liche und therapeutisch-pflegerische  
GEKO-Team gestützt. 

Die PflegeheimbewohnerInnen pro-
fitieren von einer bedarfs- und bedürf-
nisgerechten Versorgung. So sollen 
vermeidbare stationäre Aufnahmen und 
damit verbunden belastende Kranken-
transporte von Pflegeheimbewohner-
Innen in Akutkrankenhäuser reduziert 
werden. Weitere Bestrebungen im Rah-
men der GEKO-Konsile sind die Reduk-
tion von Polypharmazie bei geriatrischen 
PatientInnen und das Angebot des 
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GEKO, den Pflegenden in den Pflege-
heimen bei Angehörigengesprächen zur 
Seite zu stehen.

Zusätzlich soll der Wissenstransfer 
und Informationsaustausch zwischen 
HausärztInnen sowie dem Pflegeheim-
personal durch gezielte Fortbildungsver-
anstaltungen zu aktuellen Themen ge-
fördert werden. Diese Zusammenarbeit 
und Vernetzung der unterschiedlichen 
Gesundheitsdiensteanbieter soll auch zu 
einer Stärkung sektorenübergreifender 
Kooperationen beitragen.

Der Ausbruch von COVID-19 hat sich 
auf die GEKO-Arbeit enorm ausgewirkt. 
Der wesentliche Baustein der Kommuni-
kation zwischen ÄrztInnen, Pflegenden 
in den Heimen und GEKO wurde stark 
eingeschränkt. Wertvolle interdiszipli-
näre Fortbildungsmaßnahmen konnten 
nicht durchgeführt werden, die jedoch 
ein wichtiges Werkzeug für die gegen-
seitige Wissensvermittlung und die Stär-
kung der Zusammenarbeit zwischen den 
Berufsgruppen darstellen. Um dieses 
grundlegende Element der Kommuni-
kation und Information wieder zu an-
zukurbeln, wird bemüht an Alternativen 
gearbeitet, die sich unter anderem in 
den virtuellen Raum verlagern und eine 
Vernetzung trotz der derzeit schwierigen 
Situation möglich machen sollen.

Das Projekt in den Pilotregionen ist 
bis Ende 2021 geplant. Die Ergebnisse 
der nächsten Projektevaluierung – vor-
aussichtlich im Sommer 2021 – werden 
zeigen, ob GEKO als „Werkzeug“ für die 
niedergelassenen ÄrztInnen angenom-
men wird und trotz oder gerade durch 
die Pandemie ein Nutzen und Mehrwert 
der GEKO-Angebote erkannt wird. 

Umsetzung der im Rahmen der 
Ärzteausbildungsordnung 2015 
verpflichtend vorgesehenen Aus-
bildung von ÄrztInnen für Allge-
meinmedizin in einer Lehrpraxis
Eines der strategischen Ziele des Bun-
des-Zielsteuerungsvertrags Gesundheit 
2017–2021 ist die „Stärkung der am-
bulanten Versorgung bei gleichzeitiger 
Entlastung des akutstationären Bereichs 
und Optimierung des Ressourceneinsat-
zes“ (Strategisches Ziel 1). Dazu müssen 
die „Verfügbarkeit und der Einsatz des 
für die qualitätsvolle Versorgung erfor-
derlichen Gesundheitspersonals sicher-

gestellt sein“ (Operatives Ziel 2). Um das 
Berufsbild Arzt/Ärztin für Allgemeinme-
dizin insbesondere im niedergelassenen 
Bereich zu attraktiveren, wurde die ver-
pflichtende Ausbildung von ÄrztInnen 
für Allgemeinmedizin in Lehr(gruppen)
praxen geschaffen. Dazu musste eine 
ausreichende Zahl an Ordinationen für 
die Akkreditierung als Lehrpraxis ge-
funden werden. Die Akkreditierung der 
Lehrpraxen erfolgt auf Basis eines zwi-
schen Sozialversicherung und Ärztekam-
mer abgestimmten Kriterienkatalogs. 
Die Organisation und Finanzierung der 
Ausbildung der ÄrztInnen für Allgemein-
medizin in einer Lehrpraxis ist über Arti-
kel 42 der Art. 15a B-VG festgelegt. 

Auf Basis des in der 5. Sitzung der 
Bundes-Zielsteuerungskommission am 
6.4.2018 getroffenen Beschlusses über 
die organisatorische Abwicklung und 
Finanzierung der Ausbildung in Lehrpra-
xen für Allgemeinmedizin wurden in der 
Steiermark gemeinsam zwischen Ärzte-
kammer für Steiermark, Gebietskranken-
kasse (stellvertretend für alle steirischen 
Krankenkassen) und dem Gesundheits-
fonds Steiermark die Details für die Um-
setzung erarbeitet. 

In der Steiermark werden die ÄrztIn-
nen während ihrer Ausbildungszeit di-
rekt beim Lehrpraxisinhaber angestellt. 
Die organisatorische Abwicklung erfolgt 
durch die Ärztekammer für Steiermark., 
i. e.: 
•	 Meldung der Zahl an zu erwartenden 

LehrpraktikantInnen (ÄAO 2015) in 
ein österreichweites EDV-Tool, 

•	 die Aufbereitung der Unterlagen für 
die Überprüfung der Förderwürdigkeit 
der LehrpraktikantInnen, 

•	 die Überprüfung der Anträge um 
eine geförderte Lehrpraxis durch die 
LehrpraxisinhaberInnen und 

•	 die Auszahlung der Fördergelder an 
die LehrpraxisinhaberInnen. 

Mit Ende des Jahres 2020 waren in der 
Steiermark 87 Lehrpraxen verfügbar, 
und bereits mehr als 90 ÄrztInnen hat-
ten ihre Ausbildung zum Arzt/zur Ärztin 
für Allgemeinmedizin in einer Lehr(grup-
pen)praxis abgeschlossen. 

Von den bisherigen AbsolventInnen 
haben zeitnah nach Beendigung der 
Lehrpraxis erst wenige Allgemeinmedi-
zinerInnen eine Stelle im niedergelasse-

nen Bereich angenommen. Daher bedarf 
es weiterer Aktivitäten und Maßnah-
men, damit auch zukünftig ausreichend 
ÄrztInnen für Allgemeinmedizin im nie-
dergelassenen Bereich in einer §-2-Kas-
senstelle die Versorgung der Bevölke-
rung übernehmen.

In ihrer Sitzung vom 6. April 2018 hat 
die Bundes-Zielsteuerungskommission 
einen umfassenden Katalog an Maß-
nahmen („Umsetzungsprogramm“) als 
Grundlage zur Umsetzung konkreter 
Schritte zur Attraktivierung der Allge-
meinmedizin beschlossen. Im Rahmen 
der Umsetzungsarbeiten in der Steier-
mark wurde im Juli 2020 erneut eine 
Tagung mit ExpertInnen und den im 
Landtag vertretenen Parteien veranstal-
tet, um Möglichkeiten und Maßnahmen 
zu diskutieren, das Berufsbild Arzt/Ärztin 
für Allgemeinmedizin attraktiver zu ma-
chen. Dabei wurde ein ganzes Bündel 
an Themen genannt, die weiter verfolgt 
werden sollen. 

Außerdem hat die Gesundheitsplatt-
form Steiermark in ihrer 44. Sitzung am 
10.6.2020 die Förderung des Projekts 
„Attraktivierung der Allgemeinmedi-
zin“ bis Ende 2021 beschlossen. Dieses 
wurde vom Institut für Allgemeinmedi-
zin und evidenzbasierte Versorgungs-
forschung (IAMEV) vorgelegt. Ziel des 
Projekts ist, durch die Organisation 
frühzeitiger Kontaktmöglichkeiten der 
Studierenden mit in der Praxis tätigen 
ÄrztInnen für Allgemeinmedizin das Be-
rufsbild kennenzulernen, um es als eine 
Option für ihre berufliche Laufbahn in 
Erwägung zu ziehen. Des Weiteren soll 
der Ausbau des Lehrveranstaltungsan-
gebots spezifisch für die Allgemeinmedi-
zin im Medizinstudium erfolgen.

Aktionsplan zur Ausbildung von 
FachärztInnen für Kinder- und  
Jugendheilkunde für die zukünfti-
ge Versorgung der Obersteiermark
Die kinder- und jugendfachärztliche 
Versorgung in der Steiermark stellt zu-
nehmend eine Herausforderung dar. 
Dies betrifft vor allem den niedergelas-
senen Bereich, aber auch im Bereich der 
Krankenanstalten wird es zunehmend 
schwieriger, in ausreichendem Ausmaß 
ausgebildete FachärztInnen für Kin-
der- und Jugendheilkunde zu finden. 
Außerdem zeigt die Altersstruktur der 
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FachärztInnen für Kinder- und Jugend-
heilkunde, dass ein größerer Teil von 
ihnen in den nächsten Jahren das Alter, 
in dem ein Pensionsantritt möglich wäre, 
erreichen wird. Um bei der kinder- und 
jugendfachärztlichen Versorgung nicht 
in einen Engpass zu kommen und die 
entsprechenden Zielsetzungen laut RSG-
St 2025 erreichen zu können, wurde von 
der Gesundheitsplattform Steiermark in 
ihrer 43. Sitzung vom 9.12.2019 die Fi-
nanzierung von sechs zusätzlichen Aus-
bildungsstellen für TurnusärztInnen zum 
Facharzt/zur Fachärztin für Kinder- und 
Jugendheilkunde am LKH Hochsteier-
mark – Standort Leoben beschlossen. 

Damit die über diese Mittel ausge-
bildeten FachärztInnen für Kinder- und 
Jugendheilkunde dann auch im Versor-
gungssystem der Steiermark wirksam 
werden, müssen sie sich vor Beginn der 
Ausbildung zu einem Verbleib in der 
Steiermark über einen definierten Zeit-
raum verpflichten. Die Zulässigkeit einer 
solchen Verpflichtung wurde juridisch 
geprüft und ist unter gewissen Voraus-
setzungen zulässig. Eine ausreichende 
Zahl an von der Österreichischen Ärzte-
kammer genehmigten Ausbildungsstel-
len ist vorhanden. 

Mit Ende 2020 waren vier der sechs 
zusätzlichen Ausbildungsstellen bereits 
besetzt.

Sonstige Projekte

•	 Caritas Marienambulanz
•	 Zebra – Rehabilitation von  

Flüchtlingen
•	 Wachkoma Albert Schweitzer Klinik
•	 Remobilisation und Nachsorge (RNS) 

Albert Schweitzer Klinik
•	 Psychosoziale Versorgung in der 

Steiermark
•	 Qualitätskriterien für psychosoziale 

Beratungsstellen
•	 „GO-ON“ Suizidprävention des  

Landes Steiermark
•	 „Verrückt? Na und!“ Seelisch fit in 

Schule und Ausbildung – ein  
Projekt im Rahmen des  
Gesundheitsförderungsfonds

•	 GlucoTab
•	 Ambulante (mobile) geriatrische 

Remobilisation am LKH Hörgas- 
Enzenbach

•	 Virtuelle EBA 
•	 Hebammenzentrum Voitsberg
•	 „Gesundheit verträgt keine Gewalt – 

Hinschauen und Nachfragen hilft“
•	 Gesundheitszentren
•	 Selbsthilfe Alzheimer
•	 Omega
•	 Schwalbe
•	 Avalon
•	 Geronto Südost
•	 HPE – Hilfe für Angehörige psychisch 

Kranker
•	 mobiREM
•	 GEKO
•	 Hepatitis-A+B-Impfungen in Suchthil-

feeinrichtungen
•	 Suchtberatung Obersteiermark und 

PVE Gries, Opiat-Substitutions-Therapie
•	 b.a.s., Fachstelle Glücksspielsucht 

Steiermark /Schuldnerberatung, Exis-
tenzsicherungsberatung für Glücks-
spielerInnen

•	 Streetwork im Suchtbereich in den 
einzelnen steirischen Bezirken

•	 Caritas Kontaktladen und Streetwork 
im Drogenbereich, Weiterführung des 
Gruppenangebots für Kompetenz im 
selbstbestimmten Substanzkonsum 

•	 Caritas Kontaktladen und Streetwork 
im Drogenbereich, Onlineberatung

•	 Weiz Sozial, Notschlafstelle „BIWAK“ 
für SuchtklientInnen

Marienambulanz der Caritas
Die Caritas Marienambulanz bietet nie-
derschwellige allgemeinmedizinische 
Erst- und Grundversorgung für Men-
schen an, die keine Krankenversicherung 
haben (In- und AusländerInnen), und für 
Menschen, die zwar versichert sind, wel-
che aber aus unterschiedlichen Gründen 
die Schwelle in das öffentliche Gesund-
heitswesen nicht überwinden können; 
www.caritas-steiermark.at/marienam-
bulanz/.

Zwischenzeitlich wurden noch weite-
re Bereiche in die Caritas Marienambu-
lanz integriert, dies betrifft das Dolmet-
schprojekt sowie die Zahnambulanz. 

Das Dolmetschprojekt verfügt über 
einen bestehenden Pool an Dolmet-
scherInnen und wird durch eine stän-
dig verfügbare Telefon- und Video-Dol-
metsch-Anbindung ergänzt. Dadurch 
wird das Sprachenangebot erheblich 
erweitert und kann zeitungebunden an-
geboten werden. 

Nach Einrichtung eines Zahnambu-
latoriums im November 2019 wird nun 
seit Jänner 2020 seitens der Caritas 
Marienambulanz eine zahnmedizinische 
Grundversorgung angeboten. (konser-
vierend-chirurgische Behandlungen). 
Das Behandlungsausmaß beträgt drei 
Stunden wöchentlich, es werden ca. 
zehn PatientInnen pro Woche behan-
delt. Alle ZahnärztInnen arbeiten unent-
geltlich.

Die PatientInnen kommen u. a. aus 
Afghanistan, Syrien, Irak, Rumänien, 
Iran, Ungarn, Russland, Nigeria, Soma-
lia, Bulgarien. Das Angebot richtet sich 
primär an nicht versicherte PatientIn-
nen, jedoch ist in Ausnahmefällen der 
Zugang für Obdachlose ebenso möglich.

Wachkoma-Versorgung Steiermark 
(Graz und Kapfenberg)
WachkomapatientInnen sind Personen, 
welche durch eine starke Schädigung 
des Gehirns, z. B. infolge einer Kopf-
verletzung nach einem Unfall, eines 
Sauerstoffmangels nach zu spät erfolg-
ter Wiederbelebung oder einer starken 
Stoffwechselstörung, in einen schlafähn-
lichen Zustand gefallen sind. Bislang 
wurden Wachkomabetten nur in den 
Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) 
der Stadt Graz angeboten. Diese werden 
durch den Gesundheitsfonds Steiermark 
finanziert; www.ggz.graz.at.

Um auch für die Obersteiermark eine 
Versorgung für WachkomapatientInnen 
anzubieten, wird der stufenweise Auf-
bau von drei bis sechs Betten im NTK 
Kapfenberg realisiert. Dieses Angebot 
gilt in erster Linie für die Bevölkerung 
der VR 62 – Liezen, VR 63 – Östliche 
Obersteiermark und VR 66 – Westliche 
Obersteiermark. Um diesen planerischen 
Festlegungen zu entsprechen und um 
durch diese Versorgung der Wachko-
mapatientInnen in einem adäquaten 
Umfeld den stationären Bereich zu ent-
lasten, hat die Gesundheitsplattform 
in ihrer 45. Sitzung am 18.11.2020 
beschlossen, diese drei bis sechs Wach-
komabetten am NTK Kapfenberg für die 
Laufzeit von vorerst 2 Jahren zu finan-
zieren; www.ntk.at.

Psychosoziale Versorgung
Das Versorgungsziel für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen ist es, in allen 
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Gebieten der Steiermark jenes Angebot 
an psychiatrischer Diagnostik, Behand-
lung sowie psychosozialer Hilfeleistung 
und Rehabilitation zur Verfügung zu 
stellen, das eine individuell bestmögli-
che Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben ermöglicht.

Daraus ergibt sich als Auftrag für 
den Gesundheitsfonds Steiermark, eine 
flächendeckende und wohnortnahe Ver-
sorgung sicherzustellen, die altersad-
äquat aufgebaut ist und in ihrem Wirken 
großes Augenmerk auf die Kontinuität 
der Versorgung über Nahtstellen hin-
weg legt. Dabei sollen die jeweils am 
besten geeigneten und am wenigsten 
in den gewohnten Lebensstil der Klien-
tInnen eingreifenden Mittel zum Einsatz 
kommen. Dort, wo Heilung nicht das 
Betreuungsziel ist, wird weitestgehende 
Stabilisierung der/des Betroffenen ange-
strebt.

Versorgungsplanung
Der aktuell gültige Regionale Struk-
turplan Gesundheit für die Steiermark 
(RSG-ST 2025) hat das Planungsfeld 
der ambulanten Psychiatrie in Form des 
„Konzeptes zur ambulanten psychiat-
rischen Versorgung in der Steiermark“ 
integriert, sodass das Gesamtkonzept 
neben den stationären und den „klas-
sisch“ ambulanten Strukturen, beste-
hend aus Krankenhausfachambulanzen 
und niedergelassenen FachärztInnen, 
gerade in der psychiatrischen und sozi-
alpsychiatrischen Versorgung auch die 
psychosozialen Dienste für alle Alters-
gruppen umfasst. 

Im Rahmen der zwischen den Sozi-
alversicherungsträgern und dem Land 
stattfindenden Zielsteuerungsverhand-
lungen wurde dieses Konzept zwischen 
den Verhandlungspartnern konzertiert 
und stellt, mit seiner Beschlussfassung 
in der Landes-Zielsteuerungskommissi-
on Steiermark im Dezember 2014, die 
Grundlage für den weiteren Ausbau 
des ambulanten psychiatrischen Versor-
gungssystems dar. 

Die Arbeit der psychosozialen Dienste 
ist einem auf dem Normalisierungsprin-
zip aufsetzenden ressourcenorientierten 
Versorgungsansatz verpflichtet. Dabei 
sollen die Kernangebote sozialpsychia-
trischer Versorgung möglichst wohnort-
nah zur Verfügung stehen. Diese sind:

•	 Psychosoziale Beratungsstellen mit 
multiprofessionellen Teams sowie 
sozialpsychiatrische Ambulatorien

•	 Mobile sozialpsychiatrische Betreuung
•	 Tagesstrukturierende Angebote
•	 Arbeitsrehabilitative Angebote
•	 Betreutes Wohnen
•	 Psychiatrischer Krisendienst

All diese Dienste sind integriert in das 
Gesamtversorgungssystem von statio-
närer psychiatrischer Versorgung sowie 
niedergelassenen FachärztInnen, Psy-
chotherapeutInnen, PsychologInnen, 
ÄrztInnen für Allgemeinmedizin und 
mobilen Diensten zu betrachten.

Im Jahr 2020 wurden an derzeit 21 
Standorten rund 25.000 KlientInnen 
psychiatrisch betreut und es fanden rund 
250.000 KlientInnenkontakte statt. 

Differenziert nach ICD-10-Diag-
nosen zeigt sich hinsichtlich der be-
treuten Klientel eine Fokussierung im 
Bereich F40–F49 (Neurotische, Belas-
tungs- und somatoforme Störungen) 
sowie F30–F39 (Affektive Störun-
gen) mit gesamt weit über 50 %. Die 
ICD-10-Diagnosen F20–F29 (Schiz-
ophrenie, schizotype und wahnhafte 
Störungen) sind mit rund 10 % nicht 
die größte, jedoch die statistisch ge-
sehen betreuungsintensivste Patient- 
Innengruppe.

Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung der kinder- und jugendpsychi-
atrischen Versorgung
Im Rahmen der Weiterentwicklung der 
kinder- und jugendpsychiatrischen (KJP) 
Versorgung liegt der Schwerpunkt im 
Ausbau des ambulanten Bereichs.

Im Regionalen Strukturplan Gesund-
heit Steiermark 2025 (RSG-St 2025) 
sowie im Konzept zur ambulanten psy-
chiatrischen Versorgung der Steiermark 
wurde zur Weiterentwicklung der psych-
iatrischen Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen die Errichtung von zehn 
kinder- und jugendpsychiatrischen Zen-
tren beschlossen. 

Die Zentren sind so konzipiert, dass 
sie aus jeweils einem Ambulatorium 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
einer psychosozialen Beratungsstelle 
bestehen sollen, welche eng verzahnt 
arbeiten. Durch die Errichtung dieser 
regionalen Strukturen wird eine Ver-

sorgungslandschaft geschaffen, welche 
flächendeckend eine niederschwellige, 
wohnortnahe und für den Patienten/
die Patientin kostenfreie psychiatrische 
und psychotherapeutische Versorgung 
ermöglicht. 

Seit 2018 sind die strukturellen 
Voraussetzungen für den Betrieb der 
sozialpsychiatrischen Ambulatorien 
und psychosozialen Beratungsstellen 
geschaffen. Die Personalakquise für 
die Mitarbeitenden aus dem nichtärzt-
lichen Bereich konnte ebenfalls zügig 
abgeschlossen werden, sodass die Bera-
tungsstellen mit dem altersangepassten 
Angebot für Kinder und Jugendliche an 
allen Standorten ihren Betrieb aufneh-
men konnten. Die personelle Besetzung 
der Ambulatorien mit FachärztInnen für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie – einer 
noch jungen selbstständigen Fachdiszi-
plin – stellt jedoch leider nach wie vor 
eine Herausforderung dar. Dies ist aller-
dings ein österreichweites Phänomen. 
Bis Ende 2020 konnten noch immer 
nicht alle zehn Standorte mit Fachärz-
tInnen für Kinder- und Jugendpsychia-
trie besetzt werden, weshalb laufend 
Verhandlungen – auch zu alternativen 
Besetzungsmodellen – stattfinden, um 
möglichst bald eine gesamthafte Umset-
zung zu erreichen.

Suizidprävention GO-ON
2011 wurde über Auftrag der Psychia-
triekoordinationsstelle GO-ON Suizid-
prävention Steiermark als Pilotprojekt 
gestartet, um auf die im Österreichver-
gleich traditionell hohen Suizidraten in 
der Steiermark zu reagieren.

Mittlerweile wird in allen steirischen 
Bezirken an der Enttabuisierung von 
Suizidalität gearbeitet, Kenntnisse über 
Entstehung und Bewältigung von Kri-
sen werden angeboten, Information zu 
Risikofaktoren sowie konkreter Hilfe und 
Unterstützung werden vermittelt. Ziel ist 
die Etablierung eines flächendeckenden 
Präventionsprogramms für die gesamte 
Steiermark, eingebettet in das Know-
how eines Kompetenzzentrums für Sui-
zidprävention.

Über Kooperation mit dem Dachver-
band der sozialpsychiatrischen Vereine 
und Gesellschaften der Steiermark und 
in Zusammenarbeit mit den psychoso-
zialen Diensten im Bundesland ist von 
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Anfang an auf Nachhaltigkeit gesetzt.
Als überregionalen Zugang beinhal-

tet das Konzept von GO-ON Suizidprä-
vention Steiermark auch die forcierte 
Schulung aller MitarbeiterInnen der psy-
chosozialen Dienste im Bundesland zu 
den Themenblöcken Krisenintervention 
und Suizidprävention. 

Ausgehend von den Basisvorträgen 
„Wissen hilft“ wurden mittlerweile im-
mer breitere Kreise von Kooperationen 
und Vernetzungen – u. a. mit der Sicher-
heitsexekutive und dem Roten Kreuz 
– geschaffen, die synergetisch genutzt 
werden und der Bewusstseinsbildung, 
Enttabuisierung und Erleichterung des 
Hilfesuchverhaltens dienen.

Als national wichtigste Vernetzungs-
tätigkeit ist jene zum ExpertInnen-Gre-
mium SUPRA – Suizidprävention Austria 
zu nennen. Bereits im Herbst 2012 wur-
de vom Bundesministerium für Gesund-
heit das österreichische Suizidpräventi-
onsprogramm SUPRA präsentiert, womit 
ein wichtiger Punkt des aktuellen Regie-
rungsprogrammes erfüllt wurde. Ziel ist, 
mithilfe verschiedenster Maßnahmen 
die Suizidrate weiterhin zu senken. Die 
Veröffentlichung eines eigenen Suizid-
berichtes durch das Bundesministerium 
für Gesundheit erfolgt seit 2014 jährlich.

Aus der Steiermark sind die Psychi-
atriekoordinatorin im Gesundheitsfonds 
Steiermark, DDr.in Susanna Krainz, so-
wie Mag.a Sigrid Krisper in die regel-
mäßig stattfindenden Arbeitsgruppen-
sitzungen des ExpertInnengremiums der 
Gesundheit Österreich GmbH eingebun-
den, deren Ziel die Implementierung und 
Koordinierung des Österreichischen Sui-
zidpräventionsplans SUPRA ist.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie 
wurden viele Kontakt- sowie Präsenta-
tionsformate auf digitale Formate wie 
Webinare etc. umgestellt.

http:/ /bmg.gv.at/cms/home/at-
tachments/0/1/5/CH1099/CMS1348 
578975700/supra_kurzfassung.pdf 

„Verrückt? Na und! Seelisch fit 
in Schule und Ausbildung“ – ein 
Projekt im Rahmen des Gesund-
heitsförderungsfonds
Das Schulprojekt „Verrückt? Na und! 
Seelisch fit in Schule und Ausbildung“ 
beschäftigt sich mit dem Thema seelische 
Gesundheit von Jugendlichen ab dem  

14. Lebensjahr aller Schultypen. Es be-
inhaltet eine große Bandbreite an The-
men zur seelischen Gesundheit und geht 
unmittelbar auf die aktuellen Themen/ 
Sorgen/Anliegen der SchülerInnen ein.

Seelische Krankheiten manifestieren 
sich häufig in der Jugendzeit und sind oft 
noch ein Tabuthema. Betroffene trauen 
sich aus Angst vor Diskriminierung nicht 
über ihre Probleme zu sprechen. Mit 
„Verrückt? Na und! Seelisch fit in Schu-
le und Ausbildung“ wird das Schweigen 
gebrochen und Jugendliche werden be-
züglich des Themas seelische Gesund-
heit sensibilisiert. Sie lernen im Rahmen 
eines Workshops ihre eigenen Stärken 
und Ängste besser kennen. Jugendliche 
erfahren, wo und wie sie Unterstützung 
finden und wie sie ihren Freunden helfen 
können. Im Workshop werden auch die 
LehrerInnen miteinbezogen, damit sie 
ein besseres Verständnis für die Gefühls-
welt ihrer SchülerInnen bekommen und 
so ein gutes Klassenklima geschaffen 
werden kann. Das Besondere am Projekt 
ist die Einbeziehung eines Menschen, 
der selbst an einer psychiatrischen Er-
krankung leidet. Erst das persönliche 
Kennenlernen und vor allem der direkte 
Erfahrungsaustausch ermöglichen eine 
Einstellungsveränderung ins Positive. 
Das Thema wird lebensnah, die Jugendli-
chen bekommen einen Praxisbezug und 
können ihre Fragen direkt an den Betrof-
fenen stellen.

Das Projekt wird flächendeckend in 
der gesamten Steiermark umgesetzt und 
über den Gesundheitsfonds Steiermark 
finanziert, weshalb den Schulen und 
auch den SchülerInnen keine Kosten ent-
stehen. Die Abwicklung erfolgt über den 
Dachverband der sozialpsychiatrischen 
Vereine und Gesellschaften Steiermarks, 
welcher alle fünf Trägerorganisationen 
zusammenfasst, die psychosoziale Be-
ratungsstellen und sozialpsychiatrische 
Ambulatorien in der Steiermark betrei-
ben. Die Teams, bestehend aus Profes-
sionistInnen und ExpertInnen in eigener 
Sache, werden vom Dachverband ge-
stellt. Dadurch haben die SchülerInnen 
einen Anknüpfungspunkt zu den Versor-
gungseinrichtungen in ihrer Region und 
verlieren im Bedarfsfall die Scheu, diese 
Institutionen aufzusuchen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie 
war die Anzahl an Workshops in den 

Schulen 2020 deutlich geringer als in 
den vorangehenden Jahren.

Qualitätsstandard ambulante  
sozialpsychiatrische Angebote
Die im Jahr 2011 von der Steier-
märkischen Landesregierung und im 
Steirischen Landtag beschlossenen 
Qualitätskriterien für psychosoziale 
Beratungsstellen sollen dazu beitra-
gen, dass sozialpsychiatrische Versor-
gungsleistungen an allen Standorten 
psychosozialer Beratungsstellen in der 
Steiermark einem einheitlich definierten 
Qualitätsniveau entsprechen. Darauf 
aufbauend soll ein dynamischer Prozess 
im Sinne des PDCA-Zyklus eine ständige 
Weiterentwicklung und Verbesserung 
der Prozesse und Leistungen bewirken. 
Alle Anstrengungen sind darauf zent-
riert, getragen von einer ethisch-mora-
lischen Grundhaltung, dem Menschen 
mit seinen Bedürfnissen wertschätzend 
zu begegnen. 

System- und prozessorientiert zielen 
Qualitätskriterien auf eine Optimierung 
des Leistungsangebotes im Sinne des 
Outcome und nicht auf eine Maximie-
rung (Output) ab. Unbenommen dessen 
kommt der Leistungsdokumentation 
als Beleg der Leistungserbringung und 
Grundlage der Kontrolle und Steuerung 
ein hoher Stellenwert zu.

Auf dieser Basis werden seit dem Jahr 
2012 die psychosozialen Beratungsstel-
len in der Steiermark regelmäßigen Au-
dits unterzogen. 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie 
mussten die Kontakt-Modalitäten in 
den psychosozialen Betreuungsein-
richtungen in hohem Maß auf digitale 
Varianten umgestellt werden. Die dies-
bezügliche Flexibilität der psychosozia-
len Anbieter war 2020 im Zentrum der 
durchgeführten Audits.

Informationsbroschüre zur  
psychosozialen Versorgung –  
Serviceverzeichnis
Um den Zugang zur sozialpsychiatri-
schen/psychosozialen Versorgung zu 
erleichtern, wird vonseiten der Psychiat-
riekoordinationsstelle eine Informations-
broschüre zur Verfügung gestellt, welche 
das komplexe Versorgungsangebot und 
dabei auch zahlreiche wichtige Schnitt-
stellen in übersichtlicher und leicht  
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verständlicher Form darstellt und inhalt-
lich kurz erläutert.

Die Broschüre geht zunächst auf die 
nach wie vor schwierige Situation psy-
chisch kranker Menschen in unserer Ge-
sellschaft ein, um im Anschluss für alle 
Betroffenen, professionellen BetreuerIn-
nen oder fachlich Interessierten den Weg 
zum jeweils passenden Angebot zu wei-
sen. Zu diesem Zweck werden zunächst 
die verschiedenen psychiatrischen Be-
treuungsleistungen beschrieben; danach 
werden – ergänzend zu einer grafischen 
Übersicht – nach Themen geordnet alle 
aktuell verfügbaren Einrichtungen mit 
Kontaktadressen sowie Telefonnummern 
und Websites dargestellt.

Aufgrund der enormen Nachfrage 
nach diesem Serviceinstrument wurde 
im Jahr 2020 bereits die neunte Auflage 
publiziert.

Die Broschüren können im Gesund-
heitsfonds angefordert bzw. über die 
Website www.plattformpsyche.at her-
untergeladen werden.

Etablierung einer ambulanten 
alterspsychiatrischen Versorgung  
Ziele des Projektes der alterspsychiatri-
schen Versorgung sind die Stabilisierung 
eines selbstständigen Lebens alter Men-
schen mit psychischen Erkrankungen 
und damit einhergehend der Erhalt bzw. 
die Verbesserung der Lebensqualität, die 
Entlastung der An- und Zugehörigen, 
das Hintanhalten von Einweisungen in 
stationäre Betreuungseinrichtungen so-
wie die Nutzung der Synergien mit wei-
teren regionalen AnbieterInnen und Ak-
teurInnen zur bestmöglichen Erreichung 
und Betreuung der Zielgruppe. 

Im Rahmen eines Pilotprojektes, 
welches 2015–2018 in den Bezirken 
Leibnitz, Deutschlandsberg und Süd-
oststeiermark unterstützt durch das 
Gerontopsychiatrische Zentrum in Graz 
durchgeführt und von der EPIG GmbH 
über den Zeitraum von drei Jahren eva-
luiert wurde, bestätigte sich die Errei-
chung der angestrebten Zielsetzungen 
in signifikanter Weise. So verringerten 
sich die Kontakte zu niedergelassenen 
(Fach-)ÄrztInnen sowie die Häufigkeit 
von Heilmittelverordnungen bzw. die 
Anzahl der eingenommenen Tablet-
ten pro Tag signifikant gegenüber der 
Kontrollgruppe. Ein am Beginn und  

gegen Ende der Pilotphase durchgeführ-
ter GAF-Test bestätigte eine deutliche 
Steigerung des Funktionsniveaus, was 
als wesentliche Voraussetzung für das 
weitere Verbleiben in den eigenen häus-
lichen Strukturen und damit das Hintan-
halten von Einweisungen in Pflegeheime 
oder andere stationäre Unterbringungen  
bedeutet.

Aufgrund der positiven Evaluierungs-
ergebnisse erfolgt im Zeitraum zwischen 
2019 und 2021 in allen steirischen Be-
zirken an den Standorten der psycho-
sozialen Beratungsstellen/sozialpsychi-
atrischen Ambulatorien die zusätzliche 
Etablierung von alterspsychiatrischen 
Behandlungs- und Betreuungsressour-
cen. Die regionalen Betreuungsteams 
sind wie im sozialpsychiatrischen Be-
treuungssetting grundsätzlich multipro-
fessionell mit FachärztInnen, Psycho-
logInnen, PsychotherapeutInnen und 
SozialarbeiterInnen besetzt.

Migration – Psychosoziale Unter- 
stützung für Geflüchtete und 
Helfende
In zahlreichen Studien konnte gezeigt 
werden, dass Flüchtlinge und Asylsu-
chende eine sehr vulnerable Gruppe 
mit besonderen Vorbelastungen dar-
stellen. Nicht nur die traumatisierenden 
Erlebnisse im Herkunftsland (z. B. Krieg, 
Verlust nahestehender Menschen, Fol-
ter und Misshandlung), sondern auch 
die mitunter nicht minder belastenden 
Erfahrungen während der Flucht (z. B. 
Lebensgefahr, Gewalt und Diskriminie-
rung) oder im asylgewährenden Land 
erhöhen das Risiko der Erstmanifesta-
tion sowie die Dauer vorbestehender 
psychischer Erkrankungen. Die fehlende 
Möglichkeit, über die eigene Zukunft 
bestimmen zu können, Sprachbarrieren 
sowie fehlende Beschäftigung stellen 
ebenso Risikofaktoren dar. Viele Flücht-
linge leiden unter Depressionen, patho-
logischen Trauerreaktionen, Belastungs-
störungen, Panikattacken oder anderen 
Angsterkrankungen. Überdies ist bei 
Flüchtlingen und Asylsuchenden das Su-
izidrisiko signifikant erhöht. Dies und der 
Umstand, dass die Prävalenz der post-
traumatischen Belastungsstörungen bei 
Flüchtlingen um ca. das 10-fache erhöht 
ist, machen es dringend erforderlich, 
sich mit der psychiatrischen Versorgung 

dieser Menschen auseinanderzusetzen.
Neben der Sicherung der Basisbedürf-

nisse stellt die psychosoziale Versorgung 
von Flüchtlingen somit eine wichtige 
Aufgabe dar, welche in der Steiermark 
durch Projekte der Vereine Zebra und 
Omega, welche vom Gesundheitsfonds 
Steiermark mitfinanziert werden, wahr-
genommen wird. Die Etablierung einer 
ständigen transkulturellen Ambulanz 
wäre eine weitere wichtige strukturelle 
Ergänzung.

Steirisches Bündnis gegen  
Depression
Das Nürnberger Bündnis gegen Depres-
sion wurde 2001 mit dem Ziel initiiert, 
die Versorgungssituation depressiv er-
krankter Menschen auf unterschiedli-
chen Ebenen des Versorgungssystems zu 
optimieren.

Über eine wissenschaftliche Begleite-
valuation konnte nachgewiesen werden, 
dass im Interventionszeitraum insbeson-
dere Suizidversuche in der Projektregion 
um 20 % zurückgingen. Aufgrund die-
ser überaus positiven Erfahrungen ent-
stand 2002 das Deutsche Bündnis ge-
gen Depression, in dem sich zahlreiche 
deutschsprachige Regionen gruppierten.

Seit 2004 wird das Konzept des 
Bündnisses gegen Depression mit Unter-
stützung der Europäischen Kommission 
auch in der European Alliance Against 
Depression (EAAD) in Kooperation mit 
20 Partnern aus 18 europäischen Län-
dern international umgesetzt. Die Stei-
ermark beteiligt sich seit 2006 an den 
Aktivitäten.

Ziel des EAAD-Netzwerkes ist die 
Bündelung gleichgerichteter Aktivitäten 
zur Verbesserung der Versorgung de-
pressiv erkrankter Menschen. Grundlage 
des Projektes ist das Bewusstsein, dass 
depressive Erkrankungen im Steigen be-
griffen sind. Nach Untersuchungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
gehören depressive Erkrankungen zu 
den häufigsten Krankheiten weltweit. 
Ihr Anteil wird voraussichtlich noch 
weiter steigen. Für das Jahr 2021 pro-
gnostiziert die WHO, dass Depressionen 
auf Platz zwei der größten Gesund-
heitsprobleme liegen werden. Derzeit 
leiden, Berechnungen zufolge, weltweit 
mehr als 120 Millionen Menschen an  
Depressionen.
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Bezogen auf die Steiermark bedeutet 
das eine Betroffenheitsquote von rund 
59.000 Menschen (5 % der Bevölke-
rung), welche an einer behandlungs-
bedürftigen Depression leiden. Als pro-
blematisch erweist sich dabei auch die 
Tatsache, dass das Vorliegen einer De-
pression oft nicht erkannt wird. Oftmals 
treten körperliche Symptome derart in 
den Vordergrund, dass den sich dahinter 
verbergenden psychischen Beschwerden 
keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Die PatientInnen werden dann hinsicht-
lich ihrer körperlichen Beschwerden 
behandelt. Die Depression wird nicht 
erkannt. Aufgrund dieser Defizite in der 
Diagnostik und Behandlung erhalten 
viele Betroffene keine adäquate The-
rapie. In vielen Fällen wird die richtige 
Diagnose viel zu spät gestellt.

Mit der Gründung des Steirischen 
Bündnisses gegen Depression sollen 
die Diagnosestellung und Behandlung 
depressiv erkrankter Menschen in der 
Steiermark verbessert und eine Verän-
derung des Bewusstseins in der Öffent-
lichkeit und Fachwelt gegenüber dieser 
häufigen und ernsthaften Erkrankung 
und somit auch eine Entstigmatisierung 
Betroffener erreicht werden – und in 
weiterer Folge auch eine Vermeidung 
von Suiziden und Suizidversuchen.

Polizei-Ausbildung zum Umgang 
mit Menschen in Krisensituationen
Das LKH Graz II Standort Süd ist kontinu-
ierlich mit einer hohen Zahl sogenannter 
„Zwangseinweisungen“ konfrontiert. 
Dadurch ergibt sich eine regelmäßige 
Schnittstelle zwischen der Arbeit der Be-
amtInnen der Sicherheitsexekutive und 
jener der psychiatrischen Krankenhäuser, 
die aufgrund ihres Versorgungsauftrages 
Personen, sofern nötig, auch gegen ihren 
Willen zu versorgen haben, aber auch 
zu den regionalen psychosozialen Bera-
tungsstellen/sozialpsychiatrischen Am-
bulatorien. Dieses Nebeneinander meh-
rerer jeweils für sich klar strukturierter 
Organisationen erfordert ein eindeutig 
festgelegtes Schnittstellenmanagement. 
Mehr Informationen und Aufklärung 
über das sozialpsychiatrische Versor-
gungsangebot sind ebenfalls hilfreich.

Durch die geschaffenen Vorausset-
zungen und die gute Zusammenarbeit 
mit dem Bildungszentrum der Sicher-

heitsexekutive (BZS) soll es in Zukunft 
möglich sein, BeamtInnen der Sicher-
heitsexekutive kontinuierlich im Rahmen 
von Grundausbildung bzw. berufsbeglei-
tender Fortbildung zu erreichen.

Das Projekt wird seit 2004 mit gro-
ßem Erfolg durchgeführt und evaluiert. 
Die Ergebnisse zeigen das vorhandene 
Bedürfnis der ExekutivbeamtInnen nach 
Information und Schulung in diesem sen-
siblen Wirkungsbereich. Seit 2007 wer-
den den Schulungen auch Psychiatrie-
betroffene zugezogen, welche im Zuge 
ihrer Krankheit selbst Kontakte mit der 
Sicherheitsexekutive hatten; seit 2008 
ist auch die Angehörigenvertretung HPE 
in die Schulungen eingebunden.

Ambulante Versorgung  
Suchtkranker
Mit Landtagsbeschluss 943 vom 
11.12.2018 wurde das Steiermärkische 
Gesundheitsfondsgesetz (StGFG) no-
velliert und die Suchtkoordination in § 
3 Abs. 6 StGFG dem Gesundheitsfonds 
Steiermark zugeteilt. Die bisherigen 
Aufgaben der Suchtkoordination des 
Landes wurden aufgrund des engen 
thematischen Zusammenhanges mit an-
deren Aufgaben des Gesundheitsfonds, 
wie beispielsweise im Bereich der Psy-
chiatriekoordination, mit 1.1.2019 an 
den Gesundheitsfonds Steiermark über-
tragen. Dieser Aufgabenbereich umfasst 
insbesondere die Netzwerkarbeit auf 
Landes- und Bundesebene und die Ko-
ordination im Bereich Sucht und Drogen 
sowie die Planung und die Vergabe von 
Förderungsmitteln zur Suchtbehandlung 
und -prävention.

Die medizinische Versorgung Sucht-
kranker erfolgt ambulant und (teil)
stationär in den suchtspezifischen Ein-
richtungen oder in suchtspezifischen 
Abteilungen der Psychiatrie. Folgeer-
krankungen von Suchterkrankungen 
werden größtenteils im Rahmen der me-
dizinischen Regelversorgung abgedeckt. 
Für die stationäre Versorgung stehen 5 
unterschiedliche Träger mit insgesamt 7 
Angeboten zur Verfügung. 

Neben den stationären Versorgungs-
angeboten werden die Behandlungen 
der Abhängigkeitserkrankungen zum 
größten Teil von ambulanten Beratungs-
stellen durchgeführt. Die Ausrichtung der 
Beratung, Betreuung und Behandlung ist 

vorwiegend substanzübergreifend. Ge-
samt stellen 13 unterschiedliche Träger 
an insgesamt 30 Betreuungsstandorten 
Angebote für legale, illegale und subs-
tanzungebundene Abhängigkeitserkran-
kungen zur Verfügung. Über 40 Prozent 
aller KlientInnen nehmen aufgrund von 
Alkohol diese Angebote in Anspruch 
und bilden somit die größte KlientInnen-
gruppe. Die grundlegenden Ziele reichen 
von Überlebenssicherung, Schadensmi-
nimierung und Gewährleistung eines 
möglichst gesunden Lebens bis hin zum 
Erreichen einer zufriedenstellenden Ab-
stinenz. Für die Akutversorgung – etwa 
zur Entgiftung von Alkoholintoxikatio-
nen – stehen zur Verfügung: LKH Graz II 
Standort Süd; Krankenhaus der Barmher-
zigen Brüder Graz-Eggenberg sowie das 
LKH Hochsteiermark Standort Bruck/Mur.

Schadensminimierende Angebote (z. 
B. Impfungen gegen Hepatitis A+B) und 
niederschwellig angelegte Beratungen 
und Behandlungen sind genauso wie 
sozialintegrative Beschäftigungsange-
bote ausschließlich in Graz angesiedelt. 

Niederschwelliges und präventiv aus-
gerichtetes Jugend-Streetwork wird in 
allen steirischen Versorgungsregionen 
angeboten.

Bedarfs- und Entwicklungsplan 
„Sucht“ 
In der 13. Sitzung der Landes-Zielsteue-
rungskommission vom 26.6.2019 wur-
de der Bedarfs- und Entwicklungsplan 
„Sucht“ Steiermark (BEP-Sucht-St) be-
schlossen. Der Bericht enthält die Analyse 
der Versorgung suchtkranker Menschen 
ziel- und quellbezogen auf Ebene der 6 
steirischen Versorgungsregionen sowie 
nach unterschiedlichen Suchtarten. Eines 
der wesentlichsten Ergebnisse der Ana-
lyse ist die Schaffung einer einheitlichen 
Datenbasis in Form der Basisdokumen-
tation Psychiatrie/Basisdokumentation 
Sucht (BADOK/BADOS), welche sich in 
der Ausschreibungsphase befindet, so-
wie die Anwendung eines einheitlichen 
Monitorings zum Fördercontrolling. 

Monitoring der ambulanten 
Sucht-Versorgung – einheitliches 
Förderungscontrolling 
Von den insgesamt 41 Einrichtungen 
im Suchthilfebereich werden 32 vom 
Gesundheitsfonds Steiermark gefördert. 
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Die Implementierung eines einheitli-
chen Förderungscontrollings ermöglicht 
ab dem Jahr 2020 erstmals vergleich-
bare Daten. Das entsprechende För-
derungscontrolling liefert klientInnen-, 
angebots- und einrichtungsbezogen ein 
umfassendes Bild und ist für die Weiter-
entwicklung der Suchthilfe essenziell, 
da daraus Aussagen im Hinblick auf die 
Gleichwertigkeit der Versorgung in den 
6 Versorgungsregionen getroffen wer-
den können und Grundlagen für Pla-
nung und Steuerung geschaffen werden.

Des Weiteren wurden im BEP-
Sucht-St quantitative und qualitative 
Maßnahmen vorgeschlagen, um eine 
gleichwertige Versorgung in allen Ver-
sorgungsregionen sicherzustellen. So 
wurden z. B. Förderkriterien (Qualitäts-
kriterien) angepasst und umgesetzt.

Opiat-Substitutions-Therapie (OST) 
Ein großer Teil der PatientInnen, die Opi-
at-Substitutions-Therapie erhalten, wird 
bei niedergelassenen ÄrztInnen betreut. 
Dabei konzentriert sich ein Großteil der 
Versorgung auf eine relativ geringe An-
zahl an ÄrztInnen. Steiermarkweit be-
finden sich etwa 1.600 PatientInnen in 
Substitutionstherapie; davon rund 1.000 
PatientInnen in Graz und Graz-Umge-
bung. Neben der Weiterführung der In-
terdisziplinären Kontakt- und Anlaufstel-
le (I.K.A.) für SubstitutionspatientInnen 
in Graz sowie der Substitutionsambu-
lanz des Suchtmedizinischen Zentrums 
am LKH Graz II Standort Süd und der 
dislozierten suchtmedizinischen Ambu-
lanz am LKH Hochsteiermark Standort 
Bruck/Mur konnte ergänzend die Pri-
märversorgungseinheit (PVE) Graz-Gries 
wie geplant das Angebot der Substitu-
tionsbehandlung auf ca. 100 PatientIn-
nen aufstocken. Des Weiteren wurde 
auf Basis des Beschlusses in der 43. 
Sitzung der Gesundheitsplattform Stei-
ermark am 9.12.2019 mit Jänner 2020 
in der Suchtberatung Obersteiermark als 
Einrichtung nach § 15 SMG die Mög-
lichkeit zur Substitutionsbehandlung  
eingerichtet. 

Weiterführung der Fachstelle 
Glücksspielsucht und  
Existenzsicherungsberatung
Die Glücksspielsucht als stoffungebun-
dene Suchtform teilt viele Merkmale mit 

anderen Abhängigkeitserkrankungen. 
Die Fachstelle koordiniert ein interdis-
ziplinäres Netzwerk für die Behand-
lung der Glücksspielsucht. Aufgrund 
der einrichtungsübergreifenden im-
plementierten Dokumentation ist eine 
steigende Tendenz von Onlineangebo-
ten erkennbar. Ein niederschwelliges 
Beratungs- und Behandlungsangebot 
im Onlinemodus ist in Umsetzung. Mit  
www.wette-glueck.at wurde eine In-
formationsseite entwickelt, welche die 
Sensibilisierung gegenüber Sportwetten 
forciert.

Für Spielsüchtige und ihre Angehöri-
gen stehen in der Steiermark verschie-
dene Beratungs- und Therapieangebote 
im ambulanten und stationären Setting 
zur Verfügung. Ergänzt werden diese 
Angebote durch die Existenzsiche-
rungsberatung im Großraum Graz und 
in der Obersteiermark; www.fachstel-
le-gluecksspielsucht.at. 

Publikation „SUCHT – Daten, 
Fakten, Fachbeiträge, Statements, 
Hilfsangebote. Graz“
Auf Grundlage der vorhandenen Da-
ten und Fakten über die Prävalenz von 
Süchten in der steirischen Bevölke-
rung und über die Versorgungslage der 
Suchthilfe gibt die Publikation „SUCHT 
– Daten, Fakten, Fachbeiträge, Statem-
ents, Hilfsangebote. Graz“ einen Über-
blick über aktuelle Themen im Zusam-
menhang mit Suchterkrankungen und 
Suchtproblematiken. Die angeführten 
Fachbeiträge und Statements der Exper-
tinnen und Experten sollen dazu beitra-
gen, die Aufmerksamkeit auf die Kom-
plexität und Vielfalt des Themas „Sucht“ 
zu lenken und den Fachleuten aus den 
Bereichen Medizin, Pflege, psychosozia-
le Dienste, Schule, Erziehung sowie der 
Exekutive Informationen zu aktuellen 
Themen wie z. B. Internet und Neue 
Medien, neue psychoaktive Substanzen 
oder Sucht im Alter zu geben. Die Pub-
likation ist downloadbar unter https://
www.gesundheitsfonds-steiermark.at/
suchthilfe/ .

COVID-19-Pandemie – Auswir-
kungen auf die Suchthilfe und 
Suchthilfeeinrichtungen
Aufgrund der Anordnungen des Bundes 
wurden in den Suchthilfeeinrichtungen 

unverzüglich die entsprechenden Hygi-
enemaßnahmen vorgenommen. Durch 
alternative Betreuungsformen wurde die 
Betreuung und Behandlung der Klien-
tInnen weitergeführt und sichergestellt. 
Spezielle Herausforderungen waren die 
Aufrechterhaltung des Regelbetriebes 
unter den Kontakteinschränkungen, die 
Weitervermittlung an stationäre Einrich-
tungen und die Kontinuität der Behand-
lungen.

Der sich zu Beginn der COVID-19-Pan-
demie zeigende Rückgang bei Neu- und 
Erstkontakten durch die Umstellung 
auf Telefon- und Videokontakte wurde 
durch die steigende Nachfrage nach Be-
ratungsangeboten im Laufe des Jahres 
2020 abgelöst. Einrichtungen berich-
ten darüber, dass es bei einem Teil der 
KlientInnen zu Verschlechterung bzw. 
Zunahme von Komorbiditäten kam, 
v. a. Depressionen und Angststörungen. 
Langfristige Auswirkungen sind derzeit 
noch nicht abschätzbar, da Effekte auf 
Suchterkrankungen und die psychische 
Gesundheit häufig verzögert auftreten.

Ambulante (mobile) geriatrische 
Remobilisation am Standort  
Hörgas des LKH Graz II (mobiREM)
Aufgrund der demografischen Entwick-
lung wird davon ausgegangen, dass die 
Anzahl der älteren Menschen mit einge-
schränkter Fähigkeit zur selbstständigen 
Alltagsbewältigung, welche eine geria-
trisch remobilisierende Behandlung be-
nötigen, deutlich ansteigen wird. Dazu 
ist es notwendig – neben den bereits 
bestehenden Einrichtungen – alternati-
ve geriatrische Behandlungsmöglichkei-
ten zu schaffen. Die Gesundheitsplatt-
form Steiermark hat in der Sitzung vom 
6.6.2016 die Förderung der Umsetzung 
des Pilotprojekts der ambulanten (mo-
bilen) geriatrischen Remobilisation am 
LKH Hörgas-Enzenbach (seit 1.1.2019 
lautend LKH Graz II Standort Hörgas) für 
die Jahre 2017 und 2018 beschlossen. 
Das Konzept der „Ambulanten (mobi-
len) geriatrischen Versorgung“ wird seit 
1.1.2017 als Pilotprojekt am Standort 
Hörgas umgesetzt und durch die EPIG 
GmbH prospektiv und kontrolliert eva-
luiert. Mit dem Konzept der ambulan-
ten geriatrischen Remobilisation wird 
angestrebt, multimorbiden PatientIn-
nen möglichst lange ein Leben in ihren  
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bestehenden sozialen Strukturen und ih-
rem Wohnumfeld zu ermöglichen. Dabei 
kommt ein ambulantes Team bestehend 
aus ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen, 
ErgotherapeutInnen, SozialarbeiterIn-
nen, PsychologInnen und KoordinatorIn 
zum Einsatz. Die therapeutischen Inhalte 
der ambulanten geriatrischen Remobili-
sation unterscheiden sich grundsätz-
lich nicht von jenen der vollstationären 
Form. Die Besonderheiten liegen in der 
Nutzung der Ressourcen des gewohn-
ten oder ständigen Wohnumfeldes 
einschließlich der Bezugspersonen. Die 
Therapien können besser in die gewohn-
te Tagesroutine eingebaut und an die 
Gegebenheiten der Wohnung angepasst 
werden. Angehörige werden geschult 
und Hilfestellungen werden geleistet. 
Mit dem Konzept der „Ambulanten 
(mobilen) geriatrischen Remobilisati-
on“ sollen die Re-Hospitalisierungsrate 
verringert, die vorbestehende Selbst-
ständigkeit und Mobilität wiederherge-
stellt und dadurch unter anderem das 
Sturzrisiko vermindert werden. Mit der 
Kombination von stationärer, teilsta-
tionärer und ambulanter geriatrischer 
Versorgung besteht die Möglichkeit, mit 
dem je nach Bedarf optimalen und kos-
tengünstigsten Versorgungsmodul den 
drohenden Verlust an Selbstständigkeit 
abzufangen und den sonst anfallenden 
erhöhten Pflegebedarf zu vermeiden 
bzw. zumindest zu verringern. 

Um eine stabile und aussagekräfti-
ge Evaluierung zu erhalten, welche als 
Grundlage für künftige Entscheidungen 
dienen soll, wurde in der Sitzung vom 
21.6.2017 der Gesundheitsplattform 
Steiermark eine Verlängerung der Pro-
jektlaufzeit inkl. Ausdehnung der Pilot-
phase bis Ende 2019 beschlossen. Im 
Zuge dieser Evaluierung kam ein Mix 
aus quantitativen und qualitativen Me-
thoden zum Einsatz. Im Rahmen der 
quantitativen Evaluation wurde ein Kon-
trollgruppenvergleich mit jeweils einer 
Baseline-Erhebung zu Therapiebeginn 
und Follow-up-Erhebungen jeweils zu 
Therapieende sowie jeweils 6 Mona-
te nach Therapieende durchgeführt. 
Weiters wurde die Nutzung des Versor-
gungssystems beider Gruppen (Interven-
tionsgruppe, d. h. vom mobiREM-Team 
betreute PatientInnen, im Vergleich zur 
Kontrollgruppe, d. h. PatientInnen der 

REM-Station im LKH Rottenmann-Bad 
Aussee Standort Rottenmann) analysiert 
und ein Kostenvergleich angestellt. Da-
rüber hinaus wurden im Zuge der qua-
litativen Evaluierungsmethodik Einzelin-
terviews mit betreuten PatientInnen und 
deren An- und Zugehörigen sowie eine 
Fokusgruppendiskussion mit dem mobi-
REM-Team geführt. 

Folgend werden die Evaluationser-
gebnisse der EPIG GmbH zusammenge-
fasst dargestellt:
•	 Die Therapieziele werden in beiden 

Gruppen erreicht, eine deutliche Ver-
besserung in der Funktionalität und 
deutliche Reduktion des Sturzrisikos 
sind feststellbar.

•	 Durch die ambulante (mobile) geri-
atrische Remobilisation werden ver-
gleichbare medizinische Effekte erzielt 
wie bei stationärer Remobilisation.

•	 Die Funktionalität bleibt nach sechs 
Monaten aufrecht, der Verbleib im 
gewünschten Wohnsetting gelingt. 

•	 Es sind keine signifikanten Unter-
schiede in der Nutzung von Versor-
gungsangeboten des Gesundheitswe-
sens innerhalb des sechsmonatigen 
Beobachtungszeitraums feststellbar.

•	 Die durchschnittlichen Endkosten 
pro Fall sind bei der ambulanten 
mobilen Remobilisation um bis zu 
50 % günstiger als in der stationären 
Remobilisation.

Mit der Kombination von stationärer, 
teilstationärer und ambulanter geriatri-
scher Versorgung besteht die Möglich-
keit, mit dem je nach Bedarf optimalen 
und kostengünstigsten Versorgungsmo-
dul den drohenden Verlust an Selbst-
ständigkeit abzufangen und den sonst 
anfallenden erhöhten Pflegebedarf zu 
vermeiden bzw. zumindest zu verrin-
gern. Die ambulante (mobile) geriatri-
sche Remobilisation stellt eine sinnvol-
le Weiterentwicklung der Versorgung 
älterer PatientInnen dar und sollte als 
wesentlicher Bestandteil im Sinne einer 
integrierten, abgestuften geriatrischen 
(PatientInnen-)Versorgung angesehen 
werden. Weiters stellt das genannte 
Projekt eine sinnvolle Ergänzung zur 
künftigen Ausrichtung des Standorts 
Hörgas gemäß RSG-St 2025, nämlich als 
ambulante Versorgungseinrichtung mit 
spezifischer Ausrichtung auf den älteren 
Menschen, dar und wird als wichtiger 

Bestandteil in Hinblick auf die Verwirk-
lichung der Planungsvorgaben des RSG-
St 2025 gesehen.

Auf Basis der zuvor angeführten Eva-
luierungsergebnisse, die die Wirksam-
keit, die Nachhaltigkeit und die Koste-
neffizienz dieses ambulanten (mobilen) 
geriatrischen Versorgungsangebots 
unterstreichen, sowie zur Stärkung der 
genannten künftigen fachlichen Aus-
richtung des Facharztzentrums Hörgas 
werden das Projekt auf Beschluss der 
Gesundheitsplattform Steiermark vom 
26.6.2019 um weitere drei Jahre, das 
heißt bis zum 31.12.2022, verlängert 
und die damit verbundenen finanzi-
ellen Mittel in der Höhe von maximal 
€ 931.869 für die Jahre 2020, 2021 
und 2022 zur Verfügung gestellt. Die 
aus der Evaluierung gewonnenen Er-
kenntnisse dienen der Weiterentwick-
lung des Projektes und sollen im Zuge 
der Ausweitung der Pilotphase Berück-
sichtigung finden.

Die anfallenden Kosten in der Höhe 
von maximal € 931.869 für die Jah-
re 2020, 2021 und 2022 werden von 
der Österreichischen Gesundheitskasse 
(ÖGK), Landesstelle Steiermark, und 
dem Gesundheitsfonds Steiermark zu 
gleichen Teilen getragen.

In Zusammenarbeit mit der EPIG 
GmbH und der ÖGK, Landesstelle Stei-
ermark, wird an der Entwicklung eines 
Strategiepapiers für eine integrierte, 
abgestufte geriatrische Versorgung in 
der Steiermark gearbeitet. Als ein Be-
standteil davon werden in einer ersten 
Phase – aufbauend auf den Ergebnissen 
und gewonnenen Erkenntnissen aus der 
Evaluierung des Pilotprojektes mobiREM 
am Standort Hörgas (Pilotprojektphase 
I) – der Fokus auf das Versorgungsthe-
ma der geriatrischen Remobilisation im 
Sinne einer möglichen den stationären 
Aufenthalt ersetzenden oder ihm nach-
folgenden Leistung gerichtet und ein 
integriertes, abgestuftes Versorgungs-
konzept für die geriatrische Remobili-
sation in der Steiermark erarbeitet. Die 
ambulante geriatrische Remobilisation, 
u. a. mit einer mobilen (aufsuchenden) 
Versorgung und einer tagesambulanten 
Versorgung, wird dabei als wesentliches 
Element eines abgestuften Versorgungs-
konzeptes angesehen. In diesem Sinne 
wird ein flächendeckender Aufbau am-



69

AKTIVITÄTEN

bulanter Remobilisationsformen in der 
Steiermark als sinnvoll erachtet und an-
gestrebt.

Virtuelle EBA
Die virtuelle EBA (virtEBA) ermöglicht 
die Darstellung von Versorgungskapazi-
täten und der Auslastung von Kranken-
häusern in Echtzeit und gestattet so eine 
zielgerichtete Zuweisung von Akutpati-
entInnen auf freie und insbesondere der 
Verdachtsdiagnose entsprechende Ver-
sorgungskapazitäten im überregionalen 
Zusammenwirken von Rettungsdienst 
und Krankenhausbetreibern. Durch stan-
dardisierte PatientInnenzuweisungs-
codes wird den MitarbeiterInnen des 
Rettungsdienstes eine rasche, fehlerfreie 
und zielgerichtete Entscheidungshilfe im 
Berufsalltag zur Verfügung gestellt.

Mit der Einführung der virtuellen 
EBA werden für alle Krankenhauserst-
kontakte die Zielkrankenhäuser in der 
Steiermark vom Roten Kreuz über dieses 
System ausgewählt und die PatientIn-
nen über dieses System vorangekündigt. 
Anfallende Rettungsfahrten mit Akut-
patientInnen werden an den nächst-
gelegenen, richtigen und verfügbaren 
Behandlungsort gebracht und notwen-
dige Informationen vorab direkt an 
das Krankenhaus übermittelt, um eine 
fachgerechte und ressourcenadäquate 
Erstversorgung bzw. Weiterbehandlung 
sicherzustellen. Zusätzlich befindet sich 
ein Modul im Aufbau, das zur Vorbe-
reitung auf und Steuerung von Katas-
trophensituationen (Massenanfall von 
Verletzten – MANV) dienen soll.

Nach Abschluss der Projekte „Vir-
tuelle EBA, Phase 1: Konzeption“ und 
„Virtuelle EBA Steiermark, Phase 2: 
Umsetzung“ durch die KAGes und das 
Rote Kreuz Steiermark als Projektpartner 
erfolgte am 1.1.2017 die Aufnahme des 
Echtbetriebes der virtuellen EBA in der 
Steiermark. Zur Sicherstellung des lau-
fenden Betriebs, der Wartung und der 
Weiterentwicklung der virtuellen EBA in 
der Steiermark sowie um die Einbindung 
weiterer Organisationen und Einrichtun-
gen auch künftig zu ermöglichen, haben 
die KAGes und das Österreichische Rote 
Kreuz, Landesverband Steiermark, auf 
Beschluss der Gesundheitsplattform 
Steiermark vom 22.11.2017 das Projekt 
weitergeführt.

Um auch weiterhin eine zielgerich-
tete Steuerung von AkutpatientInnen 
entsprechend ihrem Versorgungsbedarf 
und der Behandlungs- und Versorgungs-
möglichkeiten der Krankenhäuser zu er-
möglichen und dabei auch strukturelle 
Veränderungen, die mit der Umsetzung 
des Regionalen Strukturplans Gesund-
heit Steiermark 2025 einhergehen, zu 
berücksichtigen, wird die virtuelle EBA 
Steiermark mit Beginn 2020 bis Ende 
2024 von der Steiermärkischen Kran-
kenanstaltengesellschaft m.b.H. weiter-
geführt. Als Projektpartner fungiert wei-
terhin das Österreichische Rote Kreuz, 
Landesverband Steiermark. 

Das Land Steiermark, FA Katastro-
phenschutz und Landesverteidigung, 
Notfall- und Katastrophenmedizin, und 
der Gesundheitsfonds Steiermark sehen 
die Weiterführung der virtuellen EBA als 
integralen Bestandteil des Steirischen 
Gesundheitsplans 2035 und als wesent-
lich für eine effiziente und patientIn-
nenorientierte Notfallversorgung in der 
Steiermark. 

Hebammenzentrum Voitsberg
Das Hebammenzentrum Voitsberg wird 
als ergänzende Einrichtung zur Versor-
gung und Betreuung von Schwangeren 
und jungen Müttern gefördert. Im Jahr 
2020 war das Hebammenzentrum an je-
weils vier Tagen in der Woche zu je vier 
Stunden geöffnet. Zusätzlich wurden 
eine telefonische Beratung sowie ein 
24-Stunden-Notfalldienst angeboten.

Im Berichtsjahr wurden rund 3.100 
telefonische Anliegen bearbeitet und 
über 400 Frauen zum überwiegenden 
Teil mehrfach betreut. Es wurden rund 
870 Ordinationsstunden geleistet und 
zwölf hebammenbegleitete Rettungs-
fahrten durchgeführt. 

„Gesundheit verträgt keine Gewalt 
– Hinschauen und Nachfragen hilft“
Gesundheitliche Auswirkungen von Ge-
walterfahrungen stellen weltweit ein 
großes Problem dar, da die Zahl der von 
Gewalt betroffenen Menschen sehr hoch 
ist. Überwiegend sind von gewalttätigen 
Übergriffen Frauen und Kinder betroffen, 
so zählt insbesondere bei Frauen Gewalt 
zu den größten Gesundheitsrisiken (WHO 
2003). Dies deckt sich auch mit der ös-
terreichischen Prävalenzstudie zu Gewalt 

an Frauen und Männern (2011), die zeigt, 
dass Frauen von Gewalterfahrungen häu-
figer und schwerer betroffen sind (vgl. ÖIF 
2011). Gewalttaten passieren zu 90 % im 
häuslichen Umfeld. Gesundheitseinrich-
tungen sind häufig erste Ansprechpartner 
für von Gewalt betroffene Menschen. Die 
gesundheitlichen Folgen von Gewalt ha-
ben allerdings viele sehr unterschiedliche 
Ausprägungen, die sich bis zu chroni-
schen Erkrankungen entwickeln können, 
insbesondere dann, wenn die PatientIn-
nen keine offensichtlichen Gewaltspuren 
zeigen.

In den Jahren 2017–2018 wurde vom 
Frauengesundheitszentrum (FGZ) Graz ein 
Projekt zum Thema „Gesundheit verträgt 
keine Gewalt – Hinschauen und Nachfra-
gen hilft“ erfolgreich durchgeführt. Ziel 
war es, AkteurInnen im Gesundheitswe-
sen für diese Thematik zu sensibilisieren. 
Dazu wurden Vernetzungsarbeiten geleis-
tet, über das Projekt finanzierte Schulun-
gen für die AkteurInnen im Gesundheits-
wesen abgehalten und gemeinsam mit 
der FH JOANNEUM ein Modul zum Thema 
„Gewalt“ erarbeitet, das bereits im Lau-
fe des Projekts in das Curriculum für die 
Pflegeausbildung an der FH JOANNEUM 
integriert wurde.

Aufgrund des Projekterfolgs wurde 
von der Gesundheitsplattform Steiermark 
in der Sitzung vom 21.11.2018 ein Fol-
geprojekt mit der weiteren Laufzeit von 
zwei Jahren beschlossen. Der Fokus des 
Folgeprojekts liegt auf der strukturel-
len Verankerung von Lehreinheiten zum 
Thema Erkennen von und Umgang mit 
Menschen mit Gewalterfahrungen in den 
Ausbildungscurricula weiterer Gesund-
heitsberufe, insbesondere in der ärztli-
chen Ausbildung. Außerdem ist die Inte-
gration von Fortbildungsangeboten zum 
Thema „Gewalt“ in den bestehenden 
Fortbildungskatalogen der Krankenhäuser 
und der Gesundheitsberufe Ziel des Pro-
jekts, damit diese durch deren Finanzie-
rungsstrukturen abgedeckt werden, um 
so dauerhaft verankert zu sein. 

Die Anfang Juli 2019 begonnenen 
Projektarbeiten wurden im Jahr 2020 
fortgesetzt. Gerade noch rechtzeitig vor 
dem pandemiebedingten Lockdown fand 
am 29.1.2020 eine hochkarätig besetzte 
Kick-off-Veranstaltung statt, der auch LRin 
Dr.in Juliane Bogner-Strauß beiwohnte. 

Sobald es nach dem Lockdown wieder 
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möglich war, erfolgten Austausch- und 
Vernetzungstreffen mit Verantwortlichen 
der Ärztekammer Steiermark, dem Berufs-
verband Österreichischer PsychologInnen 
– Landesverband Steiermark sowie der 
Leiterin der Mutter-Kind-Pass-Stelle der 
ÖGK, um gemeinsame Veranstaltungen 
für die jeweiligen Berufsgruppen und 
Bereiche zum Thema Umgang mit von 
Gewalt Betroffenen zu planen. Um das 
Thema auch in die Ausbildungen weiterer 
Gesundheitsberufe zu bringen, fanden 
zahlreiche Gespräche mit namhaften 
VertreterInnen wesentlicher Stakeholder 
statt, insbesondere mit der Vizerektorin 
für Studium und Lehre an der MUG, der 
Austrian Medical Student´s Association, 
den LeiterInnen der Schulen der Pflegeas-
sistenz, der Leiterin des Ärzteservice der 
KAGes, der Leiterin des Österreichischen 
Gesundheits- und Krankenpflegeverbands 
sowie mit den Leitungen der Referate Ge-
sundheit und Pflegemanagement bzw. 
Gesundheitsberufe. Bei einigen Treffen 
konnten bereits konkrete Veranstaltungen 
vereinbart werden. 

Ein erneutes ExpertInnenforum wur-
de mit den Gewaltschutzbeauftragten 
der KAGes und des LKH Univ.-Klinikums 
Graz geplant.

Aufbauend auf den Erkenntnissen 
des vorangegangenen Projekts wurde 
der Fortbildungskatalog überarbeitet. 
Bedingt durch die Pandemiesituation 
mussten einige bereits gebuchte Veran-
staltungen abgesagt oder verschoben 
werden. Derzeit finden die Fortbildun-
gen hauptsächlich in Online-Formaten 
statt. 

Betreuung beatmungspflichtiger 
Kinder und Erwachsener mit  
hoher Pflegeintensität
Wiederholt werden an die gesundheits-
politischen Stellen in der Steiermark, 
aber auch an Anbieter von Gesundheits- 
und Pflegeleistungen Fälle herangetra-
gen, deren Versorgung bei Entlassung 
aus der Krankenanstalt ins häusliche 
Umfeld aufgrund einer erforderlichen 
invasiven Langzeitbeatmung nicht oder 
nur unter großer Anstrengung der An-
gehörigen gewährleistet werden kann. 
Die Problematik verschärft sich, wenn es 
für diese PatientInnen zusätzlich keine 

geeignete weiterbetreuende stationäre 
Versorgungsform außerhalb der Kran-
kenanstalten gibt. Dies ist vor allem bei 
Kindern der Fall. Ist aufgrund der Kom-
plexität des Versorgungsbedarfs eine 
Entlassung nach Hause nicht möglich 
und stehen keine adäquaten Struktu-
ren in Sonderkrankenanstalten oder 
Langzeitpflegeeinrichtungen zur Verfü-
gung, dann müssen diese PatientInnen 
auch langfristig im stationären Setting 
einer Akutkrankenanstalt betreut wer-
den, was neben der nicht situationsge-
rechten Betreuung zu teils erheblichen 
Mehrkosten führt. Über die Anzahl der 
Menschen, die eine Dauerbeatmung mit 
einem intensivierten medizinisch-pfle-
gerischen Überwachungs- und Betreu-
ungsaufwand benötigen, liegen keine 
genauen Zahlen vor; die Zahl wird aber 
eher gering eingeschätzt, besonders 
wenn es sich um Kinder handelt. Gerade 
weil derartige Fälle nicht häufig auftre-
ten und jeder einzelne eine individuell 
angepasste Versorgungsform benötigt, 
bedarf es eines gesonderten organisato-
rischen Rahmens. 

In der 14. Sitzung der Landes-Ziel-
steuerungskommission am 9.12.2019 
wurde der Gesundheitsfonds Steier-
mark beauftragt, gemeinsam mit den 
erforderlichen VersorgungspartnerInnen 
(Landesabteilungen, Sozialversicherung, 
Krankenanstalten, Trägervereine HKP, 
PatientInnen- und Pflegeombudsschaft 
und weitere) ein Versorgungskonzept 
und einen entsprechenden Finanzie-
rungsvorschlag auszuarbeiten. Im Jahr 
2020 wurde die Arbeitsgruppe zusam-
mengestellt. In den drei stattgefundenen 
Sitzungen erfolgte eine Fokussierung der 
Zielgruppe, die Beschreibung der erfor-
derlichen umgebenden Bedingungen für 
eine Betreuung im häuslichen Umfeld, 
eine Definition der Back-up-Erfordernis-
se für die Pflegenden (ProfessionistInnen 
und Angehörige), die Darstellung der 
derzeitigen Versorgungssituation inkl. 
Kostentragung für diverse Leistungen, 
eine Darstellung der Kosten für DGKP 
bei unterschiedlichen Betreuungsbe-
darfen sowie eine Stichtagserhebung 
langzeitbeatmeter BewohnerInnen in 
Pflegewohnheimen durch die FA Ge-
sundheits- und Pflegemanagement. 

Auf Basis der Ergebnisse dieser um-
fassenden Auswertungen und Recher-
chen wird im Jahr 2021 das Versor-
gungskonzept mit dem erforderlichen 
Finanzierungsvorschlag erstellt werden.

Gesundheitszentren für Pflege  
und Soziales

Weiterhin standen im Jahr 2020 mit den 
Gesundheitszentren (GZ) in den Regionen 
Bruck-Mürzzuschlag, Bad Aussee, Murau 
und Hartberg-Fürstenfeld vier Anlaufstel-
len für Fragen rund um die Themen Ge-
sundheitsversorgung, Pflege, Soziales und 
Gesundheitsförderung der steirischen Be-
völkerung zur Verfügung. In Ergänzung zu 
den regelmäßigen Beratungsgesprächen 
in den Gesundheitszentren fanden 41 Ver-
netzungstreffen mit GesundheitsexpertIn-
nen aus den Regionen statt.

Nachdem seit 2018 von der Pflege-
abteilung des Landes das Konzept für 
Pflegedrehscheiben in der Steiermark 
umgesetzt wird, ist es möglich, die Auf-
gaben der Gesundheitszentren nach 
und nach sowohl in die PVE als auch in 
die Pflegedrehscheiben zu integrieren. 
Daher wurde in der Sitzung der Ge-
sundheitsplattform vom 10.6.2020 der 
Beschluss gefasst, die Gesundheitszen-
tren an den Standorten Mürzzuschlag 
und Stolzalpe bis längstens Ende 2025 
weiterzuführen. Dazu wurden entspre-
chende Verträge mit der KAGes abge-
schlossen. Für die beiden Standorte Bad 
Aussee und Hartberg wurden die Verträ-
ge hingegen nicht weiter verlängert.

Auswertung der KlientInnen- 
Statistik
Im Jahr 2020 wurden in den Gesund-
heitszentren an den Standorten Mürz-
zuschlag, Bad Aussee und Stolzalpe 
insgesamt über 3.000 KlientInnen be-
treut. Am Standort Hartberg wurden die 
angebotenen Leistungen von der Bevöl-
kerung nicht in Anspruch genommen. 

Eine detaillierte Übersicht über die 
Struktur der MitarbeiterInnen gibt die 
nachfolgende Tabelle.
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TABELLE 23

Auswertung der KlientInnen-Statistik der Gesundheitszentren für Pflege und Soziales

Zeitraum 2020 Alle GZ

Anzahl Servicefälle 3164 Anmerkung: Die Summe der Servicefälle 
entspricht nicht der Anzahl an KlientIn-
nen; ein/eine Klient/in könnte auch meh-
rere Anfragen (=Servicefälle) haben. Im 
Gegenzug dazu kann ein Servicefall aber 
auch mehrere Kontakte, Beratungsstun-
den und Aktivitäten fordern. Außerdem 
sind nicht alle KlientInnen damit einver-
standen, ihre Daten in das System eintra-
gen zu lassen.  

Geschlecht (KlientIn)
weiblich
männlich

1850
1310

Alter (KlientIn)
unter 30 Jahre
30–49
50–59
60–69
70–79
80–90
über 90

53
110
348
456
745
1018
302

Gesundheitszentren für 
medizinische Leistungen

Für die Primärversorgung wurden mit 
dem RSG-St 2025 bis zum Jahr 2021 elf 
Primärversorgungseinrichtungen (PVE) 
geplant, bis zum Jahr 2025 sollen 30 
PVE umgesetzt sein. In der Steiermark 
werden diese zum besseren Verständ-
nis „Gesundheitszentren“ genannt. Der 
Primärversorgung liegt das in der Bun-
des-Zielsteuerungskommission beschlos-
sene Konzept „Das Team rund um den 
Hausarzt“ zur multiprofessionellen und 
interdisziplinären Primärversorgung in 
Österreich zugrunde. 

Die mit dem RSG St-2025 vorgege-
bene Herausforderung in der Steiermark, 
bis 2021 elf PVE zu etablieren, konnte 
im Jahr 2020 erfüllt werden. Der Start 
erfolgte bereits im Oktober 2016 mit 
dem Gesundheitszentrum (GZ) Mariazell 
aufgrund der dortigen regionalen Ver-
sorgungserfordernisse. Grundlage war 
das im Primärversorgungsgesetz (BGBl. 
Nr. 2017/131) verankerte Konzept „Das 
Team rund um den Hausarzt“. Es folgten 
im Jahr 2017 das GZ Eisenerz und das 
GZ Joglland in Vorau. In den Jahren 2018 
und 2019 konnten das GZ Weiz, das GZ 
Graz-St. Leonhard (Medius) und das GZ 
Graz-Gries in Betrieb genommen werden. 

Im Jahr 2020 wurden die Gesund-
heitszentren in Mureck, Fehring, Admont 
und Liezen eröffnet und in Friedberg ein 
Filialstandort des GZ Joglland zur wohn-
ortnahen Versorgung der Menschen im 
Einzugsgebiet eingerichtet.

Gesundheitszentrum Mureck 
Das Gesundheitszentrum Mureck hat mit 
1.1.2020 seinen Betrieb aufgenommen. 
Auch hier steht der Bevölkerung ein in-
terdisziplinäres Team zur umfassenden 
Versorgung zur Verfügung. Das Gesund-
heitszentrum ist von Montag bis Freitag, 
aber auch an Samstagen geöffnet. Ne-
ben der Physiotherapie werden insbe-
sondere Ergotherapie und eine polyphar-
mazeutische Sprechstunde angeboten.

Gesundheitszentrum Fehring
Das Gesundheitszentrum Fehring wurde 
am 1.4.2020 eröffnet. Die allgemeinme-
dizinische Versorgung sowie die erwei-
terten Gesundheitsberufe Diätologie und 
Physiotherapie werden um das Angebot 
der psychosozialen Versorgung ergänzt. 
Die erweiterten Öffnungszeiten sind 
Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und 
an Dienstagen bis 21 Uhr.  

Gesundheitszentrum Admont
Mit 1.6.2020 hat das Gesundheitszent-
rum Admont den Betrieb aufgenommen 
und steht der Bevölkerung mit erweiter-
ten Öffnungszeiten zur Verfügung. Ent-
sprechend dem regionalen Bedarf wurde 
das interdisziplinäre Team um die Heb-
ammenleistung erweitert. Die psychoso-
ziale Versorgung findet vor Ort in Koope-
ration mit einem externen Anbieter statt. 

Gesundheitszentrum Liezen
Ebenfalls im Jahr 2020 hat das Ge-
sundheitszentrum Liezen eröffnet. Seit  
Oktober steht der dortigen Bevölkerung 
das erweiterte Leistungsangebot zur  

umfassenden und soweit möglich ab-
schließenden Versorgung zur Verfügung. 
Das Gesundheitszentrum mit seinem 
interdisziplinären Team hat von Mon-
tag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und an 
Samstagen von 7 bis 10 Uhr geöffnet. 

Zur Sicherstellung der Versorgungsergeb-
nisse wurden messbare Qualitätsebenen 
im Rahmen der Vorgaben aufgenommen. 
Aufgrund der neuen Konstruktion bedarf 
es eines regen Informationsaustausches, 
weshalb ein regelmäßiges PVE-Netz-
werktreffen eingerichtet wurde. Als wei-
teres Qualitätsindiz wurde eine jährliche 
PatientInnenbefragung etabliert, um 
neben den vorliegenden Ergebnissen der 
äußerst hohen Zufriedenheit des mul-
tiprofessionellen Systems auch weniger 
gut funktionierende Abläufe zu erheben 
und zu verfolgen. Ein weiterer Aspekt 
ist die Evaluierung in den Gesundheits-
zentren, um Erfahrungen in die Weiter-
entwicklung der Inhalte und Strukturen 
aufnehmen zu können. 

Umsetzung des Bereitschafts-
modells Neu / Gesundheitstelefon 
(TEWEB)

In der Steiermark wurde der freiwillige 
Wochentagsnacht-Bereitschaftsdienst 
mit April 2019 neu organisiert. Nun-
mehr ist eine Teilnahme am neuen 
Bereitschaftsdienst auf freiwilliger Ba-
sis vorgesehen. Dies ermöglicht allen  
zur selbstständigen Berufsausübung 
berechtigten ÄrztInnen für Allgemein- 
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medizin (ius practicandi) die Teilnahme. 
Es wurden 24 Regionen geschaffen 

(das System in Graz blieb dabei unverän-
dert), die Tarife entsprechend angepasst 
und ein Visitendienst eingerichtet. Die 
Auszahlung der Dienste erfolgt zeitnah 
innerhalb einer Woche. Mit dem Visiten-
dienst wurde gleichzeitig die Ausrollung 
des TEWEG/Gesundheitstelefon 1450 
eingeführt und mit der Ärztenotrufnum-
mer 141 zusammengeschaltet. Somit er-
folgt die Dringlichkeitseinschätzung über 
das Gesundheitstelefon mittels eines 
bundesweit einheitlichen Triage-Systems 
durch speziell ausgebildetes diplomier-
tes Gesundheitspersonal. Diesem steht 
bei Rückfragen auch ein Hintergrundarzt 
zur Verfügung. BereitschaftsärztInnen 
erhalten nach entsprechendem Ergebnis 
aus dem Low-Code-System eine Visite 
zugeteilt und müssen innerhalb von 90 
Minuten bei den PatientInnen sein. Das 
System lässt bei Bedarf auch einen regi-
onenübergreifenden Einsatz zu.

Zur Abwicklung wurde im Rahmen 
des abgestuften (Notfall-)Versorgungs-
systems gemeinsam mit dem Roten 
Kreuz, Landesstelle Steiermark, eine 
zentrale Organisation geschaffen. Die 
Buchung erfolgt für den Visiten- und Or-
dinationsdienst online über ein eigenes 
Dienstplanportal. Die Einsatzdokumen-
tation erfolgt mittels ICPC-2-Codierung 
(parallel zur ärztlichen Dokumentations-
pflicht gemäß § 51 Ärztegesetz 1998) 
über eine dafür vorgesehene Bereit-
schaftsdienst-App. Die Organisation und 
Koordination wird von der GVG Gesund-
heitsversorgungs-GmbH durchgeführt; 
ihre Gesellschafter sind das Land Stei-
ermark, die Österreichischen Gesund-
heitskasse und der Gesundheitsfonds 
Steiermark. 

Die Auslastung der Ordinationsdiens-
te ist nahezu vollständig, die Buchungs-
lage der Visitendienste hat sich 2020 
verbessert. Unverändert schwierig bleibt 
die Besetzung an den Weihnachts- und 
Osterfeiertagen. Bedingt durch CO-
VID-19 hat sich die Anzahl der durch-
geführten Visiten deutlich reduziert und 
die Anzahl der Telefon-Konsultationen 
erhöht.

Gesundheitstelefon (TEWEB)
Die TEWEB-Hotline wurde 2019 in der 
Steiermark eingeführt. Sie steht der Be-

völkerung rund um die Uhr unter der 
bundesweit einheitlichen Telefonnum-
mer 1450 zur Verfügung. TEWEB bietet 
Verhalts- und Handlungsempfehlungen 
im Hinblick auf eine allfällige Dring-
lichkeit: „Best Point of Service“ auf der 
Grundlage eines protokollgestützten, 
lizenzbasierten Expertensystems (Low-
Code).

In der Steiermark wurde der Zeit-
punkt der Neuorganisation des Bereit-
schaftsmodells sowie die Ausrollung 
von 1450 zum Anlass genommen, als 
erstes Bundesland eine abgestimmte 
einheitliche Dringlichkeitseinschätzung 
mittels standardisierter Triage (durch das 
Rote Kreuz) unter den Nummern 141 
und 1450 durchzuführen. Das Ziel ist es, 
den PatientInnen die jeweils unmittelbar 
notwendige Versorgung an den „Best 
Points of Service“ zu gewährleisten. 

Im März 2020 hat die WHO den CO-
VID-19-Ausbruch zur Pandemie erklärt. 
Seitens des Gesundheits- und Sozial-
ministeriums wurde das Gesundheit-
stelefon 1450 zur ersten Anlaufstelle 
erklärt, um einen niederschwelligen 
Behandlungszugang bei entsprechen-
der Symptomatik zu sichern. Dies hatte 
zur Folge, dass zusätzliche Corona-Be-
reitschaftsdienste zur medizinischen 
Versorgung eingesetzt werden mussten. 
Die Anrufe bei 1450 mit zu 4.500 Ge-
sprächen an Spitzentagen haben eine 
massive Ausweitung der personellen 
und infrastrukturellen Ressourcen gefor-
dert. Im März und April 2020 und seit 
Oktober 2020 blieben die Anruferzahlen 
bei über 1.000 pro Tag. Bezug nehmend 
auf das COVID-19-Zuschussgesetz kam 
es zu deutlichen Personalaufstockungen 
und Technikinvestitionen, und es wurde 
diesbezüglich mit der Bundesverwaltung 
ein Kostenersatz verhandelt.

Kooperationen

Gemeinsam gut entscheiden – 
Choosing Wisely Austria
„Gemeinsam gut entscheiden – eine 
Initiative gegen Überversorgung“ ist 
ein Kooperationsprojekt des Instituts 
für Allgemeinmedizin und evidenzba-
sierte Versorgungsforschung (IAMEV) 
der Medizinischen Universität Graz und 
der Nichtregierungsorganisation (NGO) 

Cochrane Österreich am Department für 
evidenzbasierte Medizin und Evaluation 
der Donau-Universität Krems.

Der Gesundheitsfonds Steiermark hat 
seit Beginn des Projektes 2017 gemein-
sam mit der steirischen und niederöster-
reichischen GKK (jetzt ÖGK) sowie dem 
Gesundheitsfonds Niederösterreich das 
Projekt unterstützt und gefördert.

In den USA wurde 2010 die Kampa-
gne „Choosing Wisely“ gegründet, um 
einer Fehlversorgung von Patientinnen 
und Patienten entgegenzusteuern. Nach 
amerikanischem Vorbild wurden in vie-
len Ländern ähnliche Initiativen gegrün-
det, so auch in Österreich. Es geht dabei 
um die „gute Versorgung“ der Patienten 
und darum, wie man unnötige Unter-
suchungen und Therapien vermeiden 
kann. Dazu werden unter Einbindung 
von Fachgesellschaften in verschiedenen 
Themenbereichen die fünf wichtigsten 
Behandlungen und Untersuchungen, die 
wenig Nutzen und viele Nachteile ha-
ben, auf Basis aktueller wissenschaftli-
cher Erkenntnisse ausgewählt und über-
prüft. Die Informationen darüber werden 
in kompakter Form für Patienten/Patien-
tinnen und Ärzte/Ärztinnen aufbereitet.

Es gibt derzeit Empfehlungen für die 
Altersmedizin, die Allgemeinmedizin, 
die Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
(Gynäkologie) und für Vorsorgeunter-
suchungen. Diese wurden unter Einbin-
dung der entsprechenden Fachgesell-
schaften erstellt. Die angeführten Tests 
und Therapien werden in der Praxis zu 
häufig oder falsch eingesetzt und kön-
nen somit einen Schaden anrichten. Zu 
den Top-Themen zählen zum Beispiel der 
unbegründete Einsatz von Antibiotika, 
exzessive Röntgen- und MRT-Untersu-
chungen, der Einsatz von Harnkathetern 
bei inkontinenten älteren Menschen, 
routinemäßige Blutuntersuchungen auf 
Vitamin-D-Mangel bei Erwachsenen und 
die medikamentöse Ruhigstellung von 
an Demenz Erkrankten ohne Suche nach 
den Ursachen. 

Das wissenschaftliche Team von „Ge-
meinsam gut entscheiden“ stellt sicher, 
dass diese Empfehlungen auf aktuel-
len Studienergebnissen basieren, und 
gestaltet das Informationsmaterial für 
Laien. 

Ausführliche Infos finden sich unter: 
www.gemeinsam-gut-entscheiden.at/
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3.4. Gesundheitsförderung Steiermark

Gesundheitsziele-Newsletter

2020 wurden zusätzlich zum monatlich 
erscheinenden Newsletter zwei Sonder-
ausgaben versendet: im März eine „Son-
derausgabe COVID“ und im Oktober ein 
Sonder-Newsletter im Rahmen des „He-
alth Literacy Month“ zum Schwerpunkt 
Gesundheitskompetenz.

Netzwerk Gesundheitsförderung

Das Netzwerk Gesundheitsförderung 
ist für steirische Gesundheitsförderer/ 
Gesundheitsförderinnen sowohl Vernet-
zungs- und Austauschplattform als auch 
eine Lernplattform, auf der Fachinputs 
und Praxiswissen zusammenkommen. 

Im Jahr 2020 wurde eine Netzwerk-
veranstaltung erstmals im Online-Format 
organisiert, die von rund 30 VertreterIn-
nen von Vereinen und Organisationen 
aus dem Bereich der Gesundheitsför-
derung und Prävention besucht wurde. 
Das Netzwerktreffen fand unter dem 
Titel „Herausforderungen und Chancen 
für die Gesundheitsförderung in Zeiten 
einer globalen Pandemie“ statt und bot 
den TeilnehmerInnen einen spannenden 
Austausch zum Umgang mit den Ein-
schränkungen bei der Umsetzung von 
Gesundheitsförderungs-Maßnahmen.

Gemeinsam G’sund Geniessen

Die Fach- und Koordinationsstelle Ernäh-
rung forciert durch ein vielfältiges Arbeits-
programm das steirische Gesundheitsziel 
„Mit Ernährung und Bewegung die Ge-
sundheit der SteirerInnen verbessern“ in 
Ernährungsbelangen und unterstützt die 
Umsetzung des siebten Gesundheitsziels 
für Österreich: „Gesunde Ernährung 
mit qualitativ hochwertigen Lebensmit-
teln für alle zugänglich machen“. Ins-
besondere sollen Ernährungsfachleute, 
Ernährungsinitiativen und auch Ernäh-
rungsorganisationen von der Fach- und Ko-
ordinationsstelle angesprochen werden. Im 
Rahmen der Initiative GEMEINSAM G´SUND  

GENIESSEN sollen aber im Grunde alle  
SteirerInnen erreicht werden. Spezielle 
Zielgruppen sind je nach Maßnahmen-
paket definiert. Alle Informationen zur 
Fach- und Koordinationsstelle sind auf der  
Website www.gemeinsam-geniessen.at 
nachzulesen. 

Folgende Maßnahmen wurden im 
Jahr 2020 umgesetzt:

Projektmarketing/Öffentlichkeits-
arbeit
2020 wurde die gut besuchte Website 
www.gemeinsam-geniessen.at überar-
beitet und in die Website des Gesund-
heitsfonds Steiermark integriert. Darüber 
hinaus waren in jedem Gesundzeits-
ziele-Newsletter des Gesundheitsfonds 
Steiermark zwei Beiträge der Fach- und 
Koordinationsstelle Ernährung zu finden. 
Im Februar 2020 wurde ein Messestand 
bei der Krone-Fit-Messe betreut und 
klassische Pressearbeit mit Interviews 
und Presseaussendungen wurde durch-
geführt. Letzteres erfolgte insbesondere 
im Rahmen der Gemüsekampagne „Sei 
amol g‘miasig“. Darüber hinaus wurden 
im Rahmen dieser Kampagne klassische 
Plakatwerbung gestaltet, Gemüsesaat-
gut verpackt und verteilt, Instagram 
betreut (508 AbonnentInnen bis Ende 
2020, zielgruppenspezifische Werbung 
sahen im Durchschnitt jeweils zwischen 
12.000 und 35.000 Personen) und Re-
zepte entwickelt. So gibt es über 50 
gelingsichere gemüsereiche Rezepte, für 
deren Entwicklung auch Kooperationen 
mit der FH JOANNEUM und der Päda-
gogischen Hochschule Steiermark einge-
gangen wurden. Für weitere Kooperati-
onspartnerInnen wurden Tischaufsteller 
und Plakate produziert. Um die jugend-
liche Zielgruppe gut einzubinden, wurde 
eine Fokusgruppe eingeladen und eine 
jugendgerechte Freecard entwickelt.

Servicestelle für gesunde Informa-
tionen/Ernährungsberatung
Es wurden laufend ernährungsspe-
zifische Anfragen beantwortet und 
Broschüren aktiv versendet bzw. ak-
tualisiert. So wurde beispielsweise der 
Kalender 2017 zu einem Dauerkalender 

umgestaltet. Gesunde Informationen 
zum Thema Ernährung stehen jetzt für 
ältere Menschen in einer attraktiven 
Form wieder zur Verfügung.

Insgesamt wurden 1.422,5 Stun-
den kostenlose Ernährungsberatung im 
Rahmen des Programms „GEMEINSAM 
G’SUND GENIESSEN – daheim und un-
terwegs“ von den 12 Diätologinnen, 
welche von der FH JOANNEUM koordi-
niert werden, im Jahr 2020 steiermark-
weit durchgeführt. In jedem Bezirk wurde 
das vorhandene Stundenkontingent fast 
zu 100 % ausgeschöpft, und dies trotz 
der Corona-Entwicklungen. Dies gelang 
durch die Etablierung einer zusätzlichen 
Möglichkeit für eine telefonische oder vir-
tuelle Beratung. Insbesondere die telefo-
nische Beratung wurde intensiv genutzt. 
Rund ein Viertel aller Beratungen im Jahr 
2020 erfolgte telefonisch. Im Rahmen 
des Programms wurden insgesamt 643 
SteirerInnen ein- bis neunmal beraten. 
Knapp zwei Drittel aller Beratungen wa-
ren wieder dem Thema Gewichtsreduk-
tion gewidmet. Knapp drei Viertel aller 
Personen, die das Programm genutzt 
haben, waren Frauen und am häufigsten 
wurden Steirerinnen und Steirer im Alter 
von 45 bis 64 Jahren sowie mit Pflicht-
schule bzw. Lehrabschluss als höchstem 
Bildungsabschluss beraten. Knapp zwei 
Drittel aller KlientInnen (n=273), die 
ihren Beratungszyklus abgeschlossen 
haben, beurteilten die Erreichung des 
gemeinsam definierten Behandlungsziels 
mit „Sehr gut“ oder „Gut“. Insgesamt 
sprechen die Daten für eine sehr gute 
Annahme des Programmes.

Das Programm wurde 2020 zusätz-
lich durch die EPIG GmbH positiv eva-
luiert, damit wurden auch Möglichkeiten 
zur Weiterentwicklung aufgezeigt.

Projektkoordination/Projekt- 
unterstützung
Eine weitere Aufgabe ist die Unterstüt-
zung von Institutionen bei unterschiedli-
chen Ernährungsprojekten. So arbeitete 
die Fach- und Koordinationsstelle mit 
dem Land Steiermark in Hinblick auf 
die Optimierung der Verpflegung in  
den steirischen Jugend(sport)häusern 
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zusammen. Darüber hinaus wurden die 
Diätologinnen der Primärversorgungs-
einheiten durch die Zurverfügungstel-
lung von standardisierten Unterlagen 
unterstützt und gemeinsam mit der Med 
Uni Graz zum Thema Sporternährung ge-
arbeitet. Eine weitere Kooperation wur-
de mit Maturantinnen der HLW Hartberg 
eingegangen und diverse Bakkalaure-
atsarbeiten mit Interviews unterstützt.

Schulungen, Workshops, Vorträge
Neben der Bewerbung verschiedens-
ter Angebote von Vernetzungspartnern 
wurden von der Fach- und Koordina-
tionsstelle auch selbst Schulungen 
durchgeführt, aufgrund der Corona-Ent-
wicklungen jedoch reduziert und rein 
virtuell. So wurden eine Fortbildung 
für ErnährungsexpertInnen zum Thema 
„Steirische Mindeststandards in der 
Gemeinschaftsverpflegung“ sowie eine 
Schulung von angehenden Ernährungs-
pädagogInnen durchgeführt. Darüber 
hinaus waren die steirischen Mindest-
standards in der Gemeinschaftsverpfle-
gung Thema bei Lehreinheiten der FH 
JOANNEUM, Lehrgang „Nachhaltiges 
Lebensmittelmanagement“, und beim 
Netzwerk Gesunder Kindergarten.

Netzwerktätigkeiten/Vernetzung
Vernetzung konnte 2020 großteils nur 
telefonisch oder virtuell stattfinden,  
u. a. wurde im Dezember beispielsweise 
das Netzwerktreffen Ernährung virtuell 
durchgeführt. Auch weiterhin ist die Lei-
terin der Fach- und Koordinationsstelle 
stellvertretende Ländervertretung für die 
zweite Funktionsperiode der Nationalen 
Ernährungskommission. 

Qualitätsstandards in der  
Gemeinschaftsverpflegung
Im Jänner 2020 wurden die aktuali-
sierten „Steirischen Mindeststandards 
für die Gemeinschaftsverpflegung“ in 
Checklistenform veröffentlicht. Im Zuge 
dessen wurden auch die zahlreichen 
Werkzeuge (Speiseplanchecks …) ak-
tualisiert und veröffentlicht. Als neues 
Instrument wurde zudem die Broschüre 
„So werden Ihre vegetarischen Gerichte 
zum Erfolg“ veröffentlicht. 

Damit sich Gemeinschaftsverpfle-
gungseinrichtungen professionell mit 
den Standards auseinandersetzen kön-

nen bzw. um die Umsetzung der Min-
deststandards zu fördern, gab es für 
2020 wieder eine Förderungsmöglich-
keit. 43 Einrichtungen (überwiegend 
Kinderbildungs- und -betreuungsein-
richtungen sowie Pflegeheime) nahmen 
diese Möglichkeit an und setzten sich 
im Rahmen der Förderung mit den stei-
rischen Mindeststandards auseinander. 

Mit der Umsetzung des Teilprogram-
mes „GEMEINSAM G´SUND GENIESSEN 
– Unser Schulbuffet“ wurde im März 
2020 Styria vitalis beauftragt. Gemein-
sam mit der Fach- und Koordinations-
stelle Ernährung wurde intensiv an der 
Etablierung des Programmes gearbeitet 
und Marketingprodukte (Aufsteller, Auf-
kleber, Jausensackerl …) wurden entwi-
ckelt. Aufgrund der Corona-Entwicklun-
gen konnte das Programm 2020 aber 
nur partiell (z. B. Schulungen) durchge-
führt werden. 

Aktionsplan Alkoholprävention

Die Initiative „Weniger Alkohol – Mehr 
vom Leben“ schafft Bewusstsein für 
die Folgen von übermäßigem und miss-
bräuchlichem Alkoholkonsum und macht 
die steirische Bevölkerung durch unter-
schiedliche Maßnahmen und Aktivitäten 
auf einen genussvollen Umgang mit Al-
kohol aufmerksam. Sensibilisierung und 
Information rund um das Thema Alkohol 
stehen im Vordergrund, ohne dabei den 
Alkohol zu verbieten. Die Steiermark 
übernimmt österreichweit mit der Um-
setzung des Aktionsplans zur Alkoholprä-
vention eine Vorreiterrolle und setzt in 
sieben Schwerpunkten Maßnahmen um. 

Schwerpunkt 1: Kinder,  
Jugendliche und Familien
Die Maßnahmen sollen zur Umsetzung 
des steirischen Gesundheitsziels „Be-
wusstsein im Umgang mit Alkohol för-
dern“ beitragen und über die Substanz 
Alkohol sachlich und altersadäquat in-
formieren. 

2020 wurden von VIVID – Fachstelle 
für Suchtprävention des Landes Steier-
mark Maßnahmen für Kinder, Jugend-
liche und Familien sowie Multiplikato-
rInnen und für ältere Menschen sowie 
MultiplikatorInnen entwickelt und um-
gesetzt, die einen bewussten Umgang 

mit Alkohol in der Steiermark fördern, 
gleichzeitig aber auch Bewusstsein für 
die Folgen von übermäßigem Alkohol-
konsum schaffen. Damit wurden über 
830 MultiplikatorInnen aus Kinderkrip-
pen und -gärten, Schulen, Kinderbil-
dungs- und -betreuungseinrichtungen, 
Jugendeinrichtungen sowie Kinder und 
Jugendliche und deren Eltern im Rah-
men von 53 Veranstaltungen mit den 
unterschiedlichen Fortbildungsformaten, 
wie z. B. Seminarreihen, Workshops und 
Vorträgen, in der ganzen Steiermark er-
reicht. Auf die Herausforderung durch die 
Pandemie wurde schnell reagiert und ein 
Online-Angebot für die verschiedenen 
Zielgruppen geschaffen. 32 % der Veran-
staltungen wurden online durchgeführt.

Das theoretische Konzept für „Ältere 
Menschen (Generation 60+) und Multi-
plikatorInnen“ wurde inhaltlich detail-
liert konzipiert und die dazugehörige In-
formationsbroschüre erarbeitet, grafisch 
gestaltet und gedruckt.

Von der Drogenberatung des Landes 
Steiermark wird ein Angebot für die Ziel-
gruppe der Kinder aus alkoholbelasteten 
Familien in den Versorgungsregionen 65 
(Deutschlandsberg, Leibnitz und Voits-
berg) und 62 (Liezen) geschaffen und um-
gesetzt. Durch die COVID-19-Krise konn-
te die Impulsveranstaltung am 30.3.2020 
nicht stattfinden. Trotzdem wurden durch 
das Projekt rund 200 Personen unterstützt 
(Stärkung und Unterstützung der Kinder, 
Unterstützung der Eltern in ihrer Rolle 
und Verantwortung sowie Kompetenzer-
weiterung für Fachkräfte der Kinder- und  
Jugendhilfe).

Schwerpunkt 2: Betriebliche  
Alkoholprävention
Durch die Förderoffensive „Weniger Al-
kohol – Mehr vom Leben“ für Betriebe, 
getragen durch eine Kooperation von 
Land Steiermark, Gesundheitsfonds Stei-
ermark, Arbeiterkammer Steiermark und 
Wirtschaftskammer Steiermark, wurden 
2020 in drei Betrieben aus dem öffent-
lichen und privaten Sektor Bausteine 
der betrieblichen Alkoholprävention im-
plementiert. Mit der Förderung werden 
Bausteine der betrieblichen Alkoholprä-
vention in steirischen Unternehmen 
umgesetzt, wie zum Beispiel Coaching 
für Führungskräfte, Sensibilisierung für 
MitarbeiterInnen und Informationen 
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über Hilfsmöglichkeiten. „Mehr vom 
Leben“-Coaching-ExpertInnen stellen 
in der Einstiegsberatung Ziele und Mög-
lichkeiten vor und helfen bei der Imple-
mentierung einer Präventionsstrategie, 
die verbindliche Standards im Umgang 
mit Alkohol im Betrieb festlegt. 

Das „Mehr vom Leben für Lehr-
linge“-Paket, umgesetzt vom Koope-
rationspartner VIVID – Fachstelle für 
Suchtprävention, ist 2020 neu dazuge-
kommen und spricht die schützenswer-
teste Zielgruppe an. Ein umfassendes 
Angebot für Lehrlinge, Lehrlingsbeauf-
tragte, Berufsschulen und Lehrlingshei-
me wurde konzeptioniert und steht zur 
Verfügung. Auch Online-Angebote wur-
den geschaffen. 

Im Juli des Jahres wurde das „Mehr 
vom Leben“-TOOLKIT FÜR BETRIEBE 
in einer Pressekonferenz mit der Lan-
desrätin für Gesundheit, Dr.in Juliane 
Bogner-Strauß, vorgestellt. Der Werk-
zeugkoffer, der Unternehmen bei der 
Verankerung von Alkoholprävention in 
ihrem Betrieb unterstützt, enthält als 
Herzstück einen Leitfaden mit vielen wis-
senswerten Informationen rund um das 
Thema Alkohol und seine Auswirkungen 
auf das Unternehmen sowie praktische 
Handlungsempfehlungen. Weiters be-
inhaltet das Toolkit in 13 Kapiteln wei-
terführende Informationsmaterialien, 
die bei der Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen helfen. 

In Kooperation mit der Arbeiterkam-
mer Steiermark und VIVID wurde ein 
Workshop angeboten, in dem das The-
ma Alkohol und Arbeit aus rechtlicher 
Perspektive in den Vordergrund rückte. 
Es nahmen 15 ExpertInnen aus der gan-
zen Steiermark am virtuellen Format teil. 

Zwei Veranstaltungen zum Thema 
Alkoholprävention im Betrieb wurden 
berufsspezifisch angepasst und damit 
mehr als 150 Personen mit Schlüssel-
funktionen in den Betrieben erreicht und 
für das Thema sensibilisiert.

Schwerpunkt 3: Gastronomie, 
Handel und Tankstellen
Zur Steigerung des Problembewusst-
seins wird in diesem Schwerpunkt vor 
allem auf AnbieterInnen in Tankstellen, 
Handel und Gastronomie fokussiert – 
Branchen, die unmittelbar in die Alko-
holwirtschaft eingebunden sind, aber 

vor allem 2020 schwer belastet waren.
Die Info-Broschüre „Was darf´s zu 

trinken sein?“ – ein Jugendschutz-Hand-
lungsleitfaden für Gastronominnen und 
Gastronomen – wurde gemeinsam mit 
der Stadt Graz erarbeitet und ab 2020 
in einer barrierefreien Version auf der 
Website angeboten. Die ursprünglich 
geplanten Eventkooperationen konnten 
aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht 
umgesetzt werden.

Schwerpunkt 4: Feste und Feiern
Vereine stellen für viele Menschen einen 
wichtigen sozialen Ort des Freizeitlebens 
dar. Die Mitgliedschaft in einem Verein 
wirkt sich nachweislich positiv auf die 
körperliche und geistige Gesundheit der 
Menschen aus. Diese positiven Aspekte 
und die Vorbildwirkung gilt es besonders 
auch im Umgang mit Alkohol bei Ver-
einsfesten und Veranstaltungen zu re-
flektieren und zu nutzen. Gerade Vereine 
können im Umgang mit der „Alltagsdro-
ge“ Alkohol präventive Maßnahmen 
unterstützen, da Alkoholkonsum durch 
gesellschaftliche, soziale und individuel-
le Faktoren beeinflusst wird.

Es wurde ein „Mehr vom Leben“- 
TOOLKIT FÜR VEREINE entwickelt. Die-
ses Toolkit unterstützt Vereine Schritt für 
Schritt bei der Einführung bzw. Veranke-
rung einer Vereinskultur, die auf einen 
präventiven und jugendschutzfreundli-
chen Umgang mit Alkohol setzt. Dazu 
braucht es spezielle Informationen, die 
das Toolkit beinhaltet: den Leitfaden 
„Weniger Promille – Mehr vom Fest“ mit 
Informationen zum Steiermärkischen Ju-
gendgesetz sowie zahlreichen Ideen und 
Anregungen für eine Festgestaltung, die 
auf „Genuss statt Rausch“ ausgerich-
tet ist. Checklisten, Informations- und 
Kampagnenmaterial (Poster, Freecards, 
Rezepte für alkoholfreie Cocktails etc.) 
unterstützen bei der Umsetzung in der 
Praxis. Das „Mehr vom Leben“-Toolkit 
für Vereine wurde in einer Pressekonfe-
renz mit Frau Landesrätin für Gesund-
heit, Dr.in Juliane Bogner-Strauß, im Juli 
2020 vorgestellt.

„Weniger Alkohol – Mehr vom Le-
ben“ förderte 2020 steirische Eltern-
vereine mit bis zu 700 Euro, die einen 
verantwortungsbewussten und kontrol-
lierten Umgang mit Alkohol vorleben. El-
tern sollen eine Vorbildrolle einnehmen 

und klare Regeln im Umgang mit Alko-
hol bei Schulveranstaltungen vermitteln. 
Aufgrund der Förderung kostenfreie Vor-
träge oder Seminare mit ExpertInnen bo-
ten Anregungen, wie solche Regeln im 
Alltag umgesetzt werden können. Stei-
rische Elternvereine an Grundschulen, 
Mittelschulen, allgemeinbildenden hö-
heren Schulen, berufsbildenden höheren 
Schulen und polytechnischen Schulen 
konnten um die Förderung ansuchen.

Mit tatkräftiger Unterstützung des 
steirischen Landesverbandes der Eltern-
vereine nahmen 18 Elternvereine an der 
Aktion teil und setzten alkoholpräven-
tive Maßnahmen um. Es fanden sechs 
Vorträge und zwölf Seminare (fast alle 
online) zum Thema „Über Alkohol reden 
– Was Eltern wissen sollten“ statt. 

Schwerpunkt 5: Beratung  
und Therapie
Früherkennung und Frühintervention 
bei Personen mit problematischem und 
abhängigem Konsumverhalten durch so 
viele Gesundheitsdienste wie möglich 
sind wesentliche Ziele in diesem Schwer-
punkt.

Das Seminar „Motivierende Ge-
sprächsführung“ für unterschiedliche 
Berufsgruppen aus dem Gesundheits- 
und Sozialbereich wurde im Fortbil-
dungsprogramm für Gesundheits- und 
Sozialberufe der Arbeiterkammer mit 
jeweils einem Termin pro Sommer- und 
Wintersemester angeboten. Auch an ei-
nem LKH-Standort der KAGes war das 
Seminar Teil ihres innerbetrieblichen 
Fortbildungsangebots. Aufgrund der  
COVID-19-Pandemie mussten jedoch 
alle Seminare abgesagt werden.

Schwerpunkt 6: Kommunikation
Auf der Website www.mehr-vom-leben.
jetzt und auf sozialen Medien sind lau-
fende Aktivitäten von „Weniger Alkohol 
– Mehr vom Leben“ und aktuelle The-
men zu Alkohol zu finden. 2020 wurde 
begonnen, die Website zu aktualisieren 
sowie neue Elemente der Kampagne 
einzubauen und vorzustellen. Im Jahr 
2020 gab es ca. 20.550 Websitezugriffe, 
davon wurden zum Beispiel die Seite mit 
Hilfsangeboten ca. 3.300-mal, der Bei-
trag „100 Tage ohne Alkohol“ 2.600-
mal, die Seite „Info & Service“ ca. 2.650-
mal geöffnet und ca. 1.080-mal der 
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Selbsttest zur Alkoholgefährdung durch-
geführt. Die „Mehr vom Leben“-Face-
book-Seite hat 1.180 AbonnentInnen, 
davon sind 63 % weiblich. Es wurden 
228 Postings erstellt und gesamt rund 
233.340 Personen erreicht. Bis Ende des 
Jahres 2020 wurden 50.920 Personen 
über den Instagram-Kanal erreicht, 200 
Postings erstellt und 335 Personen ha-
ben die Seite abonniert.

Im „Mehr vom Leben“-Newslet-
ter wird über aktuelle „Mehr vom Le-
ben“-Aktionen und Themenschwerpunk-
te berichtet. Mit einer Öffnungsrate von 
durchschnittlich 35 % bringt der News-
letter gute Ergebnisse und wird von 223 
AbonnentInnen regelmäßig gelesen.

Unter dem Motto „Sprüche von und 
für SteirerInnen“ wurden im Jänner 
Sprüche gesucht, die sich auf humorvol-
le Art und Weise mit dem Thema Alkohol 
auseinandersetzen und zu einem verant-
wortungsbewussten Trinkverhalten an-
regen. Aus über 150 Einreichungen kür-
ten die Jurorinnen und Juroren Mag.a 
Dr.in Juliane Bogner-Strauß, Landesrätin 
für Gesundheit, HR Mag. Michael Ko-
ren, Geschäftsführer Gesundheitsfonds 
Steiermark, Alf Poier, Kabarettist, Klara 
Fuchs, Autorin, Dipl. Mentaltrainerin, 
angehende Sportwissenschafterin & 
Bloggerin, und Paul Prattes, bekannt als 
„Wetterpauli“, die 15 besten Sprüche. 
Gewinner des „Sprücheklopfer-Cont-
ests“ ist die Einrichtung Caritas Aloisi-
anum mit dem Spruch „Ich bin ein Son-
nenschein, auch ohne Wein!“. 

Mit der „Mocktail(=alkoholfreie 
Cocktails)-Masterclass“ in der Cock-
tailbar Katze Katze im September 2020 
konnten acht ausgewählte steirische 
BloggerInnen und InstagramerInnen 
sowie Lifestyle-Medien und deren Follo-
werInnen unter der Regie von Alexander 
Knoll entdecken, dass Genuss auch ganz 
ohne Alkohol funktioniert.

Die Adventzeit wurde zur Sensibi-
lisierung genutzt. Ein „Mehr vom Le-
ben“-Adventkalender wurde an viele 
Stakeholder und KooperationspartnerIn-
nen verschickt. Auf Social Media kamen 
24 Tage wertvolle Tipps, Rezepte und ein 
Gewinnspiel zum Einsatz.

Die Allianz aus SteirerInnen, die sich 
aktiv für das Thema einsetzen und durch 
das Unterzeichnen der „Mehr vom Le-
ben“-Unterstützungserklärung die Ver-

pflichtung eingehen, Vorbild im Umgang 
mit Alkohol zu sein, hat sich auf knapp 
150 Personen ausgedehnt. Testimonials, 
die durch ihre Bekanntheit und/oder ihre 
Reichweite in sozialen Netzwerken auf 
das Thema „verantwortungsvoller Um-
gang mit Alkohol“ aufmerksam machen, 
sind weiterhin Teil der Kampagne.

Durch die Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Medien konnte eine breite Öf-
fentlichkeit, z. B. für Vereinsaktionen, Be-
triebscheck oder Jugendschutzschulung, 
erreicht werden. Die Wirtschaftskammer 
Steiermark, die Arbeiterkammer Steier-
mark, die Österreichische Gesundheits-
kasse, die AUVA sowie die steirischen 
Vereine haben unterstützend auf ihren 
eigenen Kanälen wie Zeitungen, News-
letters oder Aussendungen das Thema 
verbreitet.

Schwerpunkt 7: Politische  
Gesundheitsarbeit
Im Jahr 2020 fand erstmals ein virtuel-
les Netzwerktreffen „Weniger Alkohol 
– Mehr vom Leben“ statt, das sich dem 
Thema „AlkCoach und Corona“ widme-
te. Durch das virtuelle Format konnten 
auch Gäste aus den anderen Bundes-
ländern begrüßt werden. Es nahmen 
rund 20 ExpertInnen am Treffen teil und 
aktualisierten ihr Wissen zu Zahlen, Da-
ten, Fakten, Interventionsprogrammen 
sowie Präventionsmaßnahmen dank des 
Inputs von Mag.a Dr.in Doris Malischnig 
– Institut für Suchtprävention der Sucht- 
und Drogenkoordination Wien.

Das Wissenscenter auf der Websi-
te www.mehr-vom-leben.jetzt/wissen/ 
wird kontinuierlich mit wissenschaftli-
chen Studien und relevanten Unterlagen 
aus unterschiedlichen Datenbanken zu 
den jeweiligen Schwerpunkten erwei-
tert. Damit steht eine vielfältige fachli-
che Ressource zum Thema Alkohol für 
EntscheidungsträgerInnen, ExpertInnen 
und Interessierte zur Verfügung.

Um dem Grundsatz „Health in all 
Policies“ zu entsprechen und das Thema 
„Weniger Alkohol – Mehr vom Leben“ 
in Interessengruppen zu platzieren, die 
sozial und politisch wirken, sowie un-
terschiedliche Stakeholder miteinander 
zu vernetzen, wurden drei Vorträge in 
Serviceclubs präsentiert.

Die KroneFIT-Gesundheitsmesse am 7. 
und 8.2-2020 in der Grazer Messe konn-

te als Eventkooperation genutzt werden, 
um niederschwellig zum Thema Alkohol 
zu informieren und sensibilisieren.

Diversität

Die vorhandene und weiter zunehmende 
Vielfalt der Gesellschaft stellt eine stei-
gende Herausforderung für das Gesund-
heitssystem und seine Einrichtungen in 
Hinblick auf die Qualitätssicherung und 
-entwicklung ihrer Angebote und Leis-
tungen dar. Auf Grundlage der „Charta 
des Zusammenlebens in Vielfalt in der 
Steiermark“ wurde der Gesundheitsfonds 
Steiermark lt. Beschluss der Gesundheits-
plattform Steiermark vom 21.11.2018 
mit der Umsetzung des Projektvorhabens 
„Diversitätsorientierte Qualitätsentwick-
lung und -sicherung in steirischen Ambu-
lanzen“ beauftragt. 

In diesem Zusammenhang wurde das 
Projekt HUPY (Help us to help you) vom 
Verein IKEMBA initiiert und 2020 für wei-
tere sechs Monate durch eine Förderung 
unterstützt. Für Menschen mit Migrati-
onshintergrund wurden Informationen 
bezüglich des Verhaltens in Ambulanzen 
und Ordinationen vor Ort in den Com-
munities niederschwellig erklärt und ihre 
Relevanz betont. Unter Einhaltung der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen fanden 
120 Outreacheinheiten in vier verschie-
denen Communities, 20 Workshops und 
vier Kommunikationskurse statt. Über 
die durchgeführten Maßnahmen wurden 
knapp 800 Personen aus afrikanischen, 
arabischsprachigen, rumänischen und al-
banischsprachigen Communities erreicht. 
Das Projekt wurde begleitend durch die 
EPIG GmbH evaluiert, um eine Entschei-
dungsgrundlage für eine Weiterführung 
und/oder Ausrollung des Projektes bzw. 
der Maßnahmen zu erhalten.

Studienergebnisse zeigen, dass ins-
besondere bei Frauen ein negativer Zu-
sammenhang zwischen Migrationsstatus 
und Gesundheit feststellbar ist. Außer-
dem kann aus der Literatur geschlossen 
werden, dass in den Herkunftsländern 
von MigrantInnen wenig Prävention und 
Gesundheitsförderung angeboten wird. 
Viele Abläufe im Gesundheitswesen der 
Herkunftsländer sind gänzlich anders als 
in Österreich. Daher wurde speziell für 
Frauen mit Migrationshintergrund ein 
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zusätzliches Schulungsangebot zu ge-
sundheitsspezifischen Themen geschaf-
fen, das ab 2021 in den nächsten zwei 
Jahren umgesetzt werden soll. Der Fokus 
liegt vordergründig auf Informationen zur 
Frauengesundheit und migrantinnenspe-
zifischen Gesundheitsförderung. Erste 
Themenschwerpunkte wie z. B. Mutter-
Kind-Pass und Vorsorgeuntersuchungen 
wurden bereits festgelegt. Der Zugang 
zum Gesundheitssystem soll dadurch 
erleichtert und mehr Bewusstsein für die 
eigene Gesundheit bei Frauen mit Migra-
tionshintergrund geweckt werden. Die 
Kontaktaufnahme soll durch Frauenver-
eine erfolgen, die einen interkulturellen 
Schwerpunkt haben und deren Angebote 
sich an Frauen mit Migrationshintergrund 
richten. 

Ein Vernetzungstreffen der Arbeits-
gruppe Konfliktprävention fand im Okto-
ber 2020 statt. Es nahmen fünf ExpertIn-
nen aus den Bereichen Medizin, Pflege, 
Verwaltung und Betriebssicherheit teil. 
Es wurde aus den unterschiedlichen Be-
reichen berichtet, Erfahrungen wurden 
ausgetauscht und über die Pandemie 
bzw. über Krisensituationen sowie mögli-
che Ergänzungen im Maßnahmenkatalog 
„Konfliktprävention in steirischen Kran-
kenhäusern“ diskutiert.

Der Workshop zum Thema „Interkul-
turelle Kommunikation“, der für medi-
zinisches Personal angeboten wird, um 
den Alltag mit PatientInnen aus verschie-
denen Kulturen zu erleichtern, wurde auf-
grund der pandemischen Situation nicht 
in Anspruch genommen.

Die Website patientinfo.at wurde um 
Informationen für medizinisches Fach-
personal erweitert. Alle Produkte, wie z. 
B. Kommunikationskarten zu den Verhal-
tensregeln in 39 Sprachen, die Leitlinie 
zum Umgang mit Sprachbarrieren, der 
Maßnahmenkatalog zur Konfliktprä-
vention etc., stehen zum Download zur 
Verfügung bzw. können kostenlos beim 
Gesundheitsfonds Steiermark bestellt 
werden.

XUND und DU

Das Projekt XUND und DU wird bereits 
in der zweiten Umsetzungsperiode von 
2017 bis 2021 im Auftrag des Gesund-
heitsfonds Steiermark von LOGO ju-

gendmanagement umgesetzt. Ziel des 
Projektes ist die Steigerung der Gesund-
heitskompetenz von Jugendlichen in der 
gesamten Steiermark.

Im Umsetzungsjahr 2020 konnten be-
reits 8.804 Jugendliche erreicht werden, 
die sich an den unterschiedlichen Maß-
nahmen von XUND und DU beteiligten.

Im Zuge von „regionalen Initiativen“ 
wurden steiermarkweit im Jahr 2020 
85 partizipativ erarbeitete Aktivitäten 
und Maßnahmen zur Förderung der Ge-
sundheitskompetenz von Jugendlichen 
initiiert. An den verschiedenen Mikropro-
jekten beteiligten sich 4.747 Jugendliche 
aktiv. Weiters haben die 20 Projektpart-
nerorganisationen von XUND und DU im 
letzten Jahr insgesamt 83 Aktivitäten zur 
Förderung der Gesundheitskompetenz 
von Jugendlichen umgesetzt, an denen 
sich 2.784 Jugendliche aktiv beteiligten. 
Fünf Projektpartnerorganisationen nah-
men wieder an der Prozessbegleitung zur 
gesundheitskompetenten Jugendorgani-
sation teil.

Im Jahr 2020 konnten keine Jugend-
gesundheitskonferenzen durchgeführt 
werden. Als Ersatz werden im 1. Quartal 
2021 Online-Jugendgesundheitskonfe-
renzen umgesetzt. 

Der Workshop „XUND entscheiden“ 
wurde im Frühjahr 2020 15-mal mit un-
terschiedlichen Gruppen – hauptsächlich 
in Schulen, aber auch in anderen forma-
len Settings (z. B. Produktionsschulen) 
– durchgeführt. Insgesamt nahmen 300 
Jugendliche an den Workshops in der 
ganzen Steiermark teil. Nachdem der 
Workshop als Präsenz-Angebot konzipiert 
ist, konnte er in dieser Form ausschließlich 
im Frühjahr 2020 angeboten werden.

Als Reaktion auf die COVID-Pande-
mie und die Verbreitung von Falsch- und 
Fehlinformation im Internet wurde ein 
Online-Workshop unter dem Titel „XUND 
entscheiden – Corona Faktencheck“ als 
einstündiges Angebot für Schulen konzi-
piert. Dieser Online-Workshop wurde im 
Jahr 2020 46-mal durchgeführt und es 
nahmen insgesamt 933 Personen teil.

Bewegung

In den steirischen Gesundheitszielen 
nimmt die Förderung der Bewegung 
aufgrund unzureichender Bewegungs-

niveaus in allen Altersgruppen der Be-
völkerung einen zentralen Stellenwert 
ein. Mit den Bewegungsprojekten im 
Rahmen des Gesundheitsförderungs-
fonds werden bewegungsfördernde Ak-
tivitäten gesetzt und die Umsetzung des 
Gesundheitsziels „Mit Ernährung und 
Bewegung die Gesundheit der SteirerIn-
nen verbessern“ unterstützt.

Im Leitfaden „Orte Bewegen Gene-
rationen“ wurden 2020 die Ergebnisse 
und Erfahrungen aus zweijähriger Pilot-
phase der Projekte „Gemeinden leben 
bewegt“ und „Generationenspielplatz“ 
zusammengefasst. Der Leitfaden „Orte 
Bewegen Generationen“ richtet sich 
hauptsächlich an lokalpolitische Ent-
scheidungsträgerInnen und enthält wert-
volle Anregungen sowie Hilfestellungen 
für die Praxis, wie ein bewegungsfreund-
liches Lebens- und Wohnumfeld geschaf-
fen werden kann. Der Leitfaden wurde 
im Auftrag des Gesundheitsfonds Steier-
mark von der FH JOANNEUM, Institut Ge-
sundheits- und Tourismusmanagement, 
entwickelt und liegt in allen steirischen 
Gemeinden auf. Auf den Leitfaden „Orte 
Bewegen Generationen“ wurden über 
25 ExpertInnen geschult und stehen den 
steirischen Gemeinden zur Verfügung. Sie 
begleiten Analyse- und Planungsschritte 
effektiv und ressourcenschonend und 
bringen durch ihre langjährige Zusam-
menarbeit mit Gemeinden wertvolle Er-
fahrungen sowie Ideen ein. Sie zeigen als 
unabhängige Fachpersonen Potenziale, 
wie Gemeinden bewegungsfreundlicher 
und attraktiver gestaltet werden kön-
nen. Für die Begleitung durch ExpertIn-
nen wurde eine Förderungsmöglichkeit 
geschaffen. Bis Ende 2022 steht eine 
Förderungssumme von € 120.000 für 
Prozessbegleitungen zur Verfügung.

Im Projekt „Primary Care“ entwi-
ckelte das Institut für Gesundheits- und 
Tourismusmanagement der FH JOANNE-
UM im Auftrag des Gesundheitsfonds 
Steiermark ein Modellprojekt zur Stei-
gerung der Physical Literacy im Kontext 
der Primärversorgung. Aufgrund der 
positiven Erfahrungen aus den Modell-
regionen wurde 2020 das Pilotprojekt 
gemeinsam mit der ÖGK auf die steiri-
schen Primärversorgungseinrichtungen 
ausgerollt. Als Unterstützung für die 
Umsetzung von Bewegungskursen in 
Primärversorgungseinrichtungen wurde  
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ein eigenes Praxishandbuch entwi-
ckelt, um einen einheitlichen Standard 
im Rahmen der Durchführung einer 
Intervention zur Steigerung der Physi-
cal Literacy zu schaffen. Es wurden 13 
PhysiotherapeutInnen und Sportwis-
senschafterInnen auf das Praxishand-
buch geschult und zum zertifizierten 
Physical Literacy Coach ausgebildet. 
Das standardisierte Trainingsprogramm 
wurde ab Herbst 2020 in die ÖGK-Lan-
desstelle Steiermark implementiert. In 
Angeboten der Primärversorgung der 
ÖGK werden körperlich inaktive Erwach-
sene identifiziert und zum Programm  
eingeladen.

Subventionen

Der Gesundheitsfonds führt seit dem 
Jahr 2012 die fachliche Begutach-
tung der Förderansuchen im Bereich 
„Gesundheitsförderung und Präven-
tion“ durch. Im Jahr 2020 wurden 87 
Ansuchen, die bei der Fachabteilung 
A8 – Gesundheit, Pflege und Wissen-
schaft eingereicht wurden, inhaltlich  
geprüft.

Gesundheitsförderungsfonds 
Steiermark

2013 wurden zur Stärkung der Ge-
sundheitsförderung und Prävention 
in allen Landesgesundheitsfonds die 
sogenannten „Gesundheitsförderungs-
fonds“ eingerichtet. Für die Umsetzung 
von Projekten in der Steiermark in den 
Jahren 2019 bis 2022 wurden seitens 
der Landes-Zielsteuerungskommission 

€ 9,4 Mio. freigegeben. Folgende Pro-
jekte wurden im Jahr 2020 umgesetzt:
•	 Aktionsplan Alkoholprävention 

Steiermark
•	 HEPA Steiermark – Bewegungspro-

gramm JACKPOT
•	 Fach- und Koordinationsstelle 

Ernährung – GEMEINSAM G’SUND 
GENIESSEN

•	 Ernährungsberatung für Schwangere 
und junge Eltern – Richtig essen von 
Anfang an!

•	 Frühe Hilfen 
•	 Bewegungsförderung im Setting 

Primärversorgung und Gemeinde – 
Nachhaltigkeitsphase

•	 Gesunder Kindergarten – Gemeinsam 
wachsen

•	 Gesundheitsförderung am Arbeits-
platz Kindergarten

•	 Gesundheitsförderung am Arbeits-
platz Schule

•	 Fit4Life – Gesunde Lebenswelt Schule
•	 Altern mit Zukunft
•	 Tabak, Alkohol, Medien – Alternati-

ven, Antworten, Ansätze

Im Jahr 2020 ging die Anzahl der er-
reichten Personen aufgrund der Ein-
schränkungen durch die COVID-19-Pan-
demie leicht zurück. Dennoch konnten in 
den Projekten gesamt 1.186 Angebote 
in allen steirischen Bezirken umgesetzt 
werden und dadurch 19.043 Personen 
erreicht werden.

Weitere Informationen und 
Links zu den einzelnen Projekten:  
https://www.gesundheitsfonds-steier-
mark.at/gesundheitsfoerderung/ 
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3.5 Qualitätsarbeit im steirischen Gesundheitswesen

PlattformQ SALUS 2020: 
Qualität als gestaltende Kraft im 
Gesundheitswesen – praxisnahe 
Ansätze

Steirischer Qualitätspreis Gesund-
heit 2020 – SALUS
Der Steirische Qualitätspreis Gesundheit 
– „SALUS“ zeichnet Aktivitäten im stei-
rischen Gesundheitswesen aus, die für 
die konsequente Verfolgung systemati-
scher Qualitätsarbeit stehen. Der Preis 
steht aber nicht nur für diese Aktivitäten 
und deren Ergebnisse, vielmehr rückt 
er jene Menschen, Teams oder Organi-
sationen in den Vordergrund, die hinter 
diesen Aktivitäten und somit für die 
konsequente Verfolgung systematischer 
Qualitätsarbeit stehen. Der Steirische 
Qualitätspreis Gesundheit soll Ansporn 
für alle sein, sich an der Verbesserung 
der Qualität zu beteiligen.

Trotz der COVID-19 Situation wurden 
Bewerbungen für den Steirischen Qua-
litätspreis Gesundheit 2020 – „SALUS“ 
eingereicht und konnten von der jewei-
ligen Fach-Jury anhand der definierten 
„SALUS“-Kriterien und weiterer Kriteri-
en bewertet werden. Je Kategorie wur-
den von der Fach-Jury drei Finalisten er-
mittelt, die sich im Zuge eines Hearings 
den Fragen der jeweiligen Jury stellten. 
Das Hearing wurde erstmals in die 
Räumlichkeiten der Landesbuchhaltung 
des Landes Steiermark verlegt, um die 
covidbedingten Maßnahmen einzuhal-
ten. In Ergänzung zu den Bewerbungs-
unterlagen entschied die jeweilige Fach-
Jury anhand definierter Key-Questions 
über das Endergebnis und ermittelte 
so die GewinnerInnen des Steirischen 
Qualitätspreises Gesundheit 2020 –  
„SALUS“ der jeweiligen Kategorie.

In Zeiten der Pandemie war auch hin-
sichtlich der Verleihung des Steirischen 
Qualitätspreises Gesundheit – „SA-
LUS“ Kreativität gefragt. Eine feierliche 
Überreichung der „SALUS“-Trophäen 
an die GewinnerInnen im Rahmen einer 
Abendgala in der Alten Universität Graz 
konnte nicht stattfinden. Dennoch wur-
de auf eine Würdigung der Menschen 

hinter diesen Projekten nicht verzichtet. 
In kleinem Rahmen überbrachten die 
Geschäftsführer des Gesundheitsfonds 
Steiermark im Namen der Gesundheits-
landesrätin sowie der beiden steirischen 
Landesstellenausschuss-Vorsitzenden 
der Österreichischen Gesundheitskas-
se ihre herzlichsten Glückwünsche und 
überreichten den GewinnerInnen die 
„SALUS“-Trophäe. 

Der zwölfte Steirische Qualitätspreis 
Gesundheit – „SALUS“ in den beiden 
Kategorien Gesundheitsförderung und 
Gesundheitsversorgung erging dieses 
Jahr an folgende wertvolle Projekte und 
die Menschen hinter diesen Aktivitäten: 

•	 Kategorie Gesundheitsförderung  

In der Kategorie Gesundheitsför-
derung wurde der „SALUS“ an die 
Aidshilfe Steiermark für das Projekt 
„sexuell gesund“ – Die Jugend-App 
der AIDS-Hilfe Steiermark vergeben. 
Die Jugend-App bietet umfassende 
jugendgerechte Informationen zum 
Thema „Sexuelle Gesundheit – mit 
den Schwerpunkten HIV/AIDS und 
sexuell übertragbare Infektionen“ 
und ist nach dem Download auf dem 
Smartphone (nicht am Computer oder 
Tablet) auch ohne Internetzugang ver-
wendbar. Die Themen in der App rei-
chen von Körperwissen über Sex und 
das Gesetz/rechtliche Grundlagen bis 
hin zu Verhütung und sexuell über-
tragbaren Infektionen. Vervollständigt 
wird die App durch interessante Links 
zu den Themen, Notrufnummern und 
die Kontaktdaten von Beratungsstel-
len in allen Bundesländern und den 
AIDS-Hilfen Österreichs. Kurze Videos 
(1 bis 2 Minuten) bieten einen guten 
Einblick in das jeweilige Thema. Im 
Wissensspeicher gibt es zu jedem Be-
reich vertiefende Informationen. 

•	 Kategorie Gesundheitsversorgung

„Altenpflege von Profis lernen“ –  
Albert Schweitzer Trainingszentrum 
der Geriatrischen Gesundheitszentren 
der Stadt Graz

Die informelle Pflege stellt den größten 
Pflegedienst in Österreich dar. Um diese 

tragende Säule unseres Gesundheits- 
und Pflegesystems aufrechtzuerhalten, 
ist es erforderlich, Entlastungsangebote 
sowie Angebote zur Kompetenzerweite-
rung für pflegende Angehörige zu schaf-
fen. Im Albert Schweitzer Trainingszent-
rum erhalten pflegende Angehörige seit 
April 2018 die Möglichkeit, im Rahmen 
von praxisorientierten Gruppenschulun-
gen zu unterschiedlichen Pflegethemen 
und speziellen Krankheitsbildern si-
mulationsbasiert ihre Kompetenzen zu 
fördern. Eine Kursteilnehmerin, selbst 
pflegende Angehörige beider Elternteile, 
schildert im Zuge eines Interviews ihre 
Erfahrungen mit den Kursen im Albert 
Schweitzer Trainingszentrum folgender-
maßen:

„Also ich würde sie jedem Pflegen-
den empfehlen. […] Alleine, in den Kurs 
zu kommen, alleine, in den Pausen mit 
den Pflegenden zu reden und zu hören 
und zu spüren, denen geht es gleich, ist 
schon eine riesige Bereicherung. Und 
dann natürlich die praktischen Tipps: Wie 
hebt man, wie pflegt man, wie geht man 
mit dem Demenzkranken um, wie richtet 
man die Wohnung ein. Also das war fas-
zinierend für mich. Auch die Musterwoh-
nung […]. Zu sehen, was alles möglich 
ist und worauf man alles achten muss, 
[…] bei den Stolperfallen. […] Es zahlt 
sich aus, dass man da auch ein bisschen 
einen Spagat macht und da inzwischen 
jemanden hat, der den zu Pflegenden 
betreut. Es lohnt sich wirklich.“

Stimmen wie diese sollen dabei 
unterstützen, die Bedeutung solcher 
Entlastungsangebote aufzuzeigen und 
dazu anregen, einen flächendeckenden, 
bedürfnisgerechten und regionalen Aus-
bau von Entlastungsangeboten voranzu-
treiben.

PROP – Präoperative Befundung

Die Bundesqualitätsleitlinie (BQLL) Präo-
perative Diagnostik wurde im Novem-
ber 2011 als Qualitätsstandard gemäß 
Gesundheitsqualitätsgesetz von der 
Bundesgesundheitskommission zur ös-
terreichweiten Anwendung beschlossen. 
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Sie gilt für elektive Eingriffe bei Erwach-
senen. In der Zielsteuerung-Gesundheit 
2013–2016 wurde die Implementierung 
der BQLL PROP sowohl in der Bundes- 
als auch in der Landes-Zielsteuerung 
vereinbart. Die Implementierung sollte 
auch bei der Verkürzung der präopera-
tiven Verweildauer vor elektiven Eingrif-
fen unterstützen. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen 
der Ist-Stand-Darstellung 2010 des 
präoperativen Leistungsgeschehens (JO-
ANNEUM RESEARCH Health, Abnahme 
des Endberichts in der 3. Sitzung der 
Landes-Zielsteuerungskommission im 
Juni 2014) wurden mehrere Umset-
zungsvarianten der BQLL PROP in einer 
Arbeitsgruppe im Rahmen der Zielsteue-
rung Gesundheit erarbeitet. 

Nach intensiven Verhandlungen der 
Zielsteuerungspartner wurde in der 
8. Sitzung der Landes-Zielsteuerungs-
kommission am 23.11.2016 die aus-
schließliche intramurale Umsetzung in 
den steiermärkischen Fondskrankenan-
stalten beschlossen. Das heißt, sowohl 
die leitlinienbasierte Festlegung, welche 
weiterführenden Untersuchungen nach 
Anamnese und klinischer Untersuchung 
erforderlich sind, als auch deren Durch-
führung erfolgen in der Krankenanstalt. 
Durch die flächendeckende Umsetzung 
des leitlinienkonformen präoperativen 
Prozesses ist eine qualitative Verbesse-
rung der präoperativen Versorgung ge-
lungen, die PatientInnen unnötige Wege 
und unnötige Untersuchungen erspart, 
jedoch sicherstellt, dass erforderliche 
Untersuchungen durchgeführt werden. 

Diese Entscheidung hat eine Leis-
tungsverschiebung in den intramuralen 
Bereich zur Folge, wofür die Kranken-
versicherungsträger in den Jahren 2017 
bis 2019 einen jährlichen Ausgleich in 
der Höhe von maximal € 2 Mio. an die 
Krankenanstaltenträger leisteten. Zusätz-
lich unterstützte der Gesundheitsfonds 
die Implementierung der präoperativen 
intramuralen Diagnostik in den Fonds-
krankenanstalten in den Jahren 2017 bis 
2019 mit einem Gesamtbetrag von € 3 
Mio. Die Mittelverteilung auf die Träger 
erfolgte auf Basis der Aufnahmen für 
elektive chirurgische Eingriffe. Die Imple-
mentierung wurde von einem Monitoring 
durch die EPIG GmbH begleitet. 

Die Schaffung der organisatorischen 
Voraussetzungen für die intramurale 
Durchführung der präoperativen Diag-
nostik verbunden mit der flächendecken-
den Implementierung der medizinischen 
Quell-Leitlinie erforderte in vielen Kran-
kenanstalten einen komplexen Ände-
rungsprozess. Als besonders herausfor-
dernd erwies sich die Implementierung 
in den beiden größten Krankenanstalten 
LKH Hochsteiermark und LKH Univ.-Kli-
nikum Graz. Ab dem dritten Quartal 
2018 waren die Prozessanpassungen 
in allen Fondskrankenanstalten weitge-
hend abgeschlossen, sodass ab diesem 
Zeitpunkt von einer Vollumsetzung aus-
zugehen ist. Die Monitoringergebnisse, 
die wegen der späten Verfügbarkeit der 
Daten aus dem niedergelassenen Be-
reich erst mit zeitlicher Verzögerung zur 
Verfügung standen, zeigen einen kon-
tinuierlichen Anstieg des intramuralen 
Leistungsanteils. Im Monitoringbericht 
aus dem Jahr 2020 zeigt sich für 2019 
im Durchschnitt eine steiermarkweite 
Vollumsetzung. 

Zur erfolgreichen Umsetzung bedarf 
es auch der Mitarbeit der zuweisen-
den ÄrztInnen, die keine präoperativen 
„Standardbefunde“ veranlassen sollen, 
damit das hohe Niveau der beschluss-
konformen Umsetzung des leitlinien-
orientierten präoperativen Prozesses in 
allen steirischen Fondskrankenanstal-
ten und damit die bedarfsgerechte und 
qualitativ hochwertige präoperative Un-
tersuchung vor geplanten Operationen 
gehalten werden kann.

Von den PatientInnen wird das Pro-
jekt gut angenommen. Ebenso sind die 
Erfahrungen und Rückmeldungen der 
Krankenanstaltenträger und der Sozi-
alversicherung überwiegend positiv, 
sodass in der 43. Sitzung der Gesund-
heitsplattform Steiermark am 9.12.2019 
beschlossen wurde, das Erfolgsprojekt in 
den Jahren 2020 bis 2024 bei Valorisie-
rung der Mittel für die Ausgleichszahlun-
gen weiterzuführen. 

Die Bindung der Auszahlung von 
Mitteln aus dem LKF-Qualitätstopf an 
die Umsetzung des BQLL-Prozesses der 
präoperativen Diagnostik wurde im Jahr 
2020 fortgeführt und die Mittel gelang-
ten in Anerkennung der Umsetzungs-
aktivitäten vollständig zur Auszahlung. 

Diese Bindung wird auch im Jahr 2021 
bei unveränderter Summe und identen 
Kriterien fortgeführt:
•	 Korrekte Kodierung der Aufnahmeart 

2 (95 % korrekt) 
•	 Konsequente Einhaltung des Pro-

zesses der präop. Evaluierung vor 
geplanten Eingriffen gemäß der BQLL 
PROP und der ihr zugrunde liegenden 
medizinischen Quell-Leitlinie (Beur-
teilung des individuellen OP-Risikos, 
dann Festlegung und Durchführung 
der erforderlichen Untersuchungen) in 
allen chirurgisch tätigen Abteilungen. 
Entsprechend dem Beschluss der 
Landes-Zielsteuerungskommission 
vom 23.11.2016 haben sowohl die 
Risikobeurteilung als auch die Durch-
führung der Untersuchung in den 
Krankenanstalten zu erfolgen.

•	 Der Gesundheitsfonds behält sich vor, 
sowohl die Kodierqualität (AA2) als 
auch die Umsetzung stichprobenartig 
(Ablauf vor Ort, Krankengeschichten) 
zu überprüfen.

A-IQI Austrian Inpatient Quality 
Indicators

A-IQI, Austrian Inpatient Quality Indi-
cators, ist ein Verfahren zur Messung 
von Ergebnisqualität aus Routinedaten, 
das seit dem Jahr 2012 bundesweit in 
allen Fonds- und PRIKRAF-Kranken-
anstalten implementiert ist. In einem 
ersten Schritt werden statistisch sig-
nifikante Auffälligkeiten in definierten 
Qualitätsindikatoren ermittelt. Wenn 
sich bei der Überprüfung der den Auffäl-
ligkeiten zugrunde liegenden Kranken-
hausaufenthalte keine Erklärung finden 
lässt, werden diese einem Peer-Review 
zugeführt. Im Peer-Review analysieren 
speziell geschulte PrimarärztInnen die 
Krankengeschichten und erarbeiten im 
kollegialen Dialog mit den Primarärz-
tInnen der betroffenen Abteilungen 
Verbesserungsmöglichkeiten, die in ei-
nem Protokoll festgehalten werden. Die 
Messung der Ergebnisqualität mit A-IQI 
ist sowohl im Bundes- als auch im Lan-
des-Zielsteuerungsvertrag verankert.

Das System wird methodisch und 
fachlich in Kooperation sowohl mit 
den Systemen in Deutschland und der 
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Schweiz als auch mit der A-IQI-Steue-
rungsgruppe und dem wissenschaftli-
chen Beirat mit Einbindung der Fachge-
sellschaften vom BMSGPK gewartet. Auf 
der Homepage des BMSGPK finden sich 
der A-IQI-Bericht, die aktuelle Version 
des Organisationshandbuchs sowie die 
A-IQI-Dokumente und Formulare für das 
Peer-Review-Verfahren in der aktuell gül-
tigen Form: www.sozialministerium.at/ 
Themen/Gesundheit/Gesundheitssys-
tem/Gesundheitssystem-und-Quali-
taetssicherung/Ergebnisqualitaetsmes-
sung/Peer-Review-Verfahren.html

Schwerpunktindikatoren
Für das Jahr 2019 (Datenbasis 2018) 
wurden die Indikatorengruppen 02 
Herzinsuffizienz (Hauptdiagnose), 13 
Lungenentzündung und 14 Chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung (HD 
COPD) als bundesweite Schwerpunk-
te vereinbart. Im Gegensatz zu dem 
nur wenige Standorte betreffenden 
Schwerpunktindikator des Jahres 2018 
Adipositaschirurgie betrafen diese In-
dikatoren sehr viele Krankenanstal-
ten. Die Peer-Reviews wurden in der 
A-IQI-Steuerungsgruppe festgelegt und 
die Durchführung für das erste Halbjahr 
2020 geplant. Zusätzlich war ein freiwil-
liges Peer-Review in der Steiermark zum 
Thema Revision von Knieendoprothesen 
geplant. Aufgrund der Maßnahmen rund 
um die SARS-CoV2-Pandemie mussten 
alle Peer-Reviews österreichweit abge-
sagt werden.

Neben den Schwerpunktindikatoren 
werden auch Auffälligkeiten in anderen 
Indikatoren beobachtet und ggf. analy-
siert. Das Vorgehen wird mit den Kran-
kenanstaltenträgern und in der AG LKF 
Daten- und Leistungsmonitoring abge-
stimmt. Vereinzelte Auffälligkeiten zu den 
Indikatoren „offene Cholezystektomie“ 
und „Knieendoprothesen-Revisionen“ 
wurden in der Folge mit dem Krankenan-
staltenträger thematisiert.

Insgesamt kann festgehalten werden, 
dass das System A-IQI mit seinen Peer-Re-
views ein integraler Bestandteil der Qua-
litätsarbeit in den Krankenanstalten ge-
worden ist. Eine enge Zusammenarbeit 
und Abstimmung mit den KA-Trägern ist 
Voraussetzung einer erfolgreichen Quali-
tätsarbeit mit A-IQI.

Maßnahmenmonitoring
Besondere Bedeutung kommt dem 
Maßnahmenmonitoring sowie der Be-
obachtung der Kennzahlen im zeitlichen 
Verlauf zu. Die in den vergangenen 
Jahren immer zu Jahresende eingehol-
ten Rückmeldungen bei den Kranken-
anstalten zum Umsetzungsgrad von in 
den Peer-Reviews der letzten drei Jahre 
empfohlenen Maßnahmen wurde 2019 
vom BMSGPK auf Anfang 2020 ver-
schoben. Aufgrund der vorherrschenden 
Tätigkeiten des Bundes rund um die 
SARS-CoV2-Pandemie fand dies auch 
2020 nicht statt. Grundsätzlich soll das 
Maßnahmenmonitoring die kontinuierli-
che Qualitätsverbesserung im Sinne des 
PDCA-Zyklus unterstützen. Peer-Reviews 
mit auch nach drei Monitoringschleifen 
offenen Maßnahmenempfehlungen 
werden aus dem Nachfrageverfahren 
ausgeschieden, aber den auslösenden 
auffälligen Indikatoren wird weiterhin 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Für Krankenanstalten mit im Verlauf 
mehrerer Jahre fehlender Verbesserung 
auffälliger Kennzahlen werden Kriterien 
für ein neuerliches Peer-Review disku-
tiert. 

Üblicherweise im September findet in 
Wien jährlich ein A-IQI-Peer-Review-Fol-
low-up-Treffen statt. Dieses wurde 2020 
aufgrund der Pandemie ebenfalls nicht 
abgehalten. 

Die Ergebnisse der Qualitätsarbeit 
mit Routinedaten werden in Form eines 
jährlichen bundesweiten Berichts zusam-
mengefasst, der sich in erster Linie an 
ExpertInnen richtet. Die A-IQI-Berichte 
der Jahre 2013 bis 2020 sind, jeweils seit 
Abnahme durch die Bundes-Zielsteue-
rungskommission, auf der Homepage des 
BMSGPK öffentlich verfügbar.

kliniksuche.at
Im Auftrag der Bundes-Zielsteuerungs-
kommission wurde seit Herbst 2015 
intensiv an der Entwicklung eines 
Webtools zur Veröffentlichung ausge-
wählter Qualitätsdaten für die Bevöl-
kerung gearbeitet. Seit April 2016 sind 
über die Website kliniksuche.at Informa-
tionen zu ausgewählten Leistungen in 
den diversen Krankenanstalten abrufbar. 
Die Website hat das Ziel, als unabhän-
gige und qualitätsgesicherte Informati-

onsquelle für die Bevölkerung zu dienen, 
die sich vor einer Operation oder einem 
Eingriff über geeignete Einrichtungen 
informieren will. Neben der Anzahl be-
handelter Fälle in den einzelnen Kran-
kenanstaltenstandorten finden sich auf 
der Website Informationen zu Verweil-
dauer, Operationstechnik sowie zu all-
gemeinen Kriterien des Krankenhauses. 
Die Anzahl der gelisteten Eingriffe wird 
schrittweise erweitert und umfasst be-
reits mehr als 40 häufig durchgeführte 
Operationen. Die Datengrundlage von 
kliniksuche.at basiert auf Auswertungen 
aus A-IQI und wird gemeinsam mit der 
A-IQI-Steuerungsgruppe weiterentwi-
ckelt. So wurden beispielsweise die im 
Portal dargestellten Kriterien für die 
Qualitätsindikatoren überarbeitet. Seit 
dem Herbst 2018 ist der Spitalskompass 
in kliniksuche.at integriert, sodass auch 
Informationen über Struktur und Leis-
tungsangebot der Krankenanstalten in 
Österreich abrufbar sind.

Revisionsoperationen nach  
Hüft- und Knieendoprothesen
Das System A-IQI mit seinen Instrumen-
ten wird auch genutzt, um weitere re-
levante Qualitätsfragen zu bearbeiten. 
2015 wurden u. a. in der Steiermark 
als einem von drei Bundesländern ers-
te Erfahrungen mit Probe-Peer-Reviews 
zu Revisionsoperationen nach elektivem 
Hüftendoprothesenersatz gesammelt. 
Ziel ist es, gemeinsam mit der erwei-
terten LKF-Dokumentation die Ergeb-
nisqualität dieser häufigen, standardi-
sierten Operation zu analysieren und zu 
verbessern. Aufbauend auf den Ergeb-
nissen der Peer-Reviews wurde 2016 
in enger Absprache mit der Fachgesell-
schaft eine standardisierte Erfassung 
für Revisionen nach Endoprothesen 
des Hüft- und Kniegelenks entwickelt. 
Weiters wurde ein Verfahren zur Bear-
beitung der PatientInnensicherheitsindi-
katoren „Todesfälle bei Erstimplantation 
einer Endoprothese“ in einem der bei-
den Gelenke akkordiert. Die Ergebnisse 
der ersten Erhebung im Herbst 2017 
wurden einerseits an die Krankenanstal-
ten rückgespielt, andererseits im Bericht 
„Hüft- und Knieendoprothetik in Öster-
reich“ zusammengefasst und veröffent-
licht (https://www.sozialministerium.at/ 
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Themen/Gesundheit/Gesundheitssys-
tem/Gesundheitssystem-und-Quali-
taetssicherung/Ergebnisqualitaetsmes-
sung.html). Die Erhebung wurde nach 
den Erfahrungen des Vorjahres ange-
passt und für die Daten 2017 Anfang 
2019 durchgeführt. Durch die Nutzung 
pseudonymisierter Daten sind Auswer-
tungen zu frühen Revisionsoperationen 
innerhalb definierter Zeiträume möglich 
(z. B. 12 oder 24 Monate). Seit 2020 
ist eine kontinuierliche Dateneingabe 
möglich, was gegenüber der jährlichen 
Meldung den Komfort für die Dokumen-
tierenden erhöht.

Dem Gesundheitsfonds kommt die 
Funktion einer Drehscheibe zwischen der 
A-IQI-Steuerungsgruppe und den Kran-
kenanstaltenträgern zu, insbesondere in 
der Analyse der Schwerpunktindikatoren, 
der Organisation von Peer-Reviews und 
dem Monitoring von Verbesserungsmaß-
nahmen. Eine Vertreterin des Gesund-
heitsfonds arbeitet in der A-IQI-Steue-
rungsgruppe an der Weiterentwicklung 
des Systems mit. 

Bundesqualitätsleitlinie 
Aufnahme- und 
Entlassungsmanagement

Um eine lückenlose Versorgung der 
PatientInnen an den Versorgungsüber-
gängen sicherzustellen, wurde im Jahr 
2012 die Bundesqualitätsleitlinie zum 
Aufnahme- und Entlassungsmanage-
ment (BQLL AUFEM) durch die Bundes-
gesundheitskommission beschlossen. 
AdressatInnen für die BQLL AUFEM sind 
GesundheitsdienstleisterInnen aus dem 
medizinischen, pflegerischen, therapeu-
tischen, psychosozialen und sozialen 
Bereich mit Aufgaben in der PatientIn-
nenversorgung. Die Umsetzung der Bun-
desqualitätsleitlinie zum Aufnahme- und 
Entlassungsmanagement ist sowohl im 
Rahmen der steirischen Qualitätsstrate-
gie als auch im Rahmen des Landes-Ziel-
steuerungsvertrags vorgesehen. 

Im Herbst 2013 fand eine österreich-
weite Erhebung zum Umsetzungsstand 
der BQLL AUFEM statt, die verstärkt den 
Bedarf an Aktivitäten auf Landes- und 
regionaler Ebene aufzeigte. Daher wurde 
unter Einbeziehung der QSK Steiermark 

eine Projektgruppe mit den relevanten 
StakeholdervertreterInnen eingesetzt. 
Die Detailerhebung in allen Fondskran-
kenanstalten im Jahr 2015 zeigte, dass 
insbesondere in den Prozessen der Zu-
weisung, aber auch bei der gesicherten 
Weiterversorgung nach einem Kran-
kenhausaufenthalt Entwicklungsbedarf 
bestand. Daraufhin erfolgten verstärk-
te Umsetzungsaktivitäten seitens des 
Gesundheitsfonds gemeinsam mit der 
Arbeitsgruppe. Unter anderem wurden 
die niedergelassenen ÄrztInnen über die 
BQLL AUFEM informiert. Ebenso wurde 
ab 2017die Umsetzung der BQLL AUF-
EM an den Qualitätstopf im Rahmen 
des LKF-Modells geknüpft. Für eine de-
taillierte Beurteilbarkeit der Umsetzung 
wurden von der Arbeitsgruppe ein Erhe-
bungsinstrument entwickelt und Bewer-
tungskriterien vorgeschlagen. 

Trotz der schwierigen Rahmenbedin-
gungen durch die SARS-CoV-2-Pande-
mie haben auch im Jahr 2020 alle Kran-
kenanstalten erneut die vorgegebenen 
Bewertungskriterien im Wesentlichen 
erfüllt und kam es nur in wenigen Berei-
chen zu einem Rückgang des Erfüllungs-
grades. Der Erfüllungsgrad beim Zu-
weisungsprozess konnte in allen Items 
gehalten bzw. ausgebaut werden. Dies 
wurde unter anderem dadurch erreicht, 
dass mehrere Krankenanstalten ihre 
Homepage und Unterlagen für die Pa-
tientInneninformation aktualisiert sowie 
Aufklärungsfilme im Internet veröffent-
licht haben. Der hohe Erfüllungsgrad des 
Aufnahmeprozesses sowie des Kernpro-
zesses Entlassungsvorbereitung konnte 
in den meisten Krankenanstalten eben-
falls gehalten werden. Einschränkun-
gen gab es punktuell, da z. B. umbau-
bedingt zwischenzeitlich kein indirektes 
Entlassungsmanagement angeboten 
wurde und aufgrund der Pandemiesitu-
ation keine ausführlichen Schulungen 
im Zuge der Entlassungsvorbereitung 
durchgeführt werden konnten. In eini-
gen Krankenanstalten/Kliniken erfolgte 
die Implementierung des elektronischen 
Rezeptdrucks, was die Mitgabe von Re-
zepten erleichtert und damit wesentlich 
zur Versorgungskontinuität beiträgt. 

Die in den vergangenen Jahren be-
gonnenen Vernetzungsaktivitäten mit 
dem extramuralen Bereich wurden über 

unterschiedliche Medien fortgesetzt.  
Einige mussten jedoch pandemiebedingt 
ausgesetzt werden. Um die Qualität der 
Zusammenarbeit mit den niedergelasse-
nen ÄrztInnen zu erheben, führten die 
KAGes-Krankenanstalten ZuweiserIn-
nenbefragungen durch.

Die Erkenntnisse aus den Vor-Ort-Be-
suchen im Jahr 2019 wurden in der 
Arbeitsgruppe und mit weiteren Ver-
antwortlichen diskutiert. Ein Teil der 
Themen ist bereits Gegenstand der Be-
arbeitung in anderen Arbeitsgruppen 
(z. B.: Gesamtstrategie „Versorgung des 
älteren Menschen“). 

Um den bislang erzielten Umset-
zungsgrad gut halten zu können, wurde 
beschlossen, dass die Umsetzung der 
BQLL AUFEM auch 2021 an den Qua-
litätstopf gebunden bleibt und eine er-
neute Erhebung mit denselben Kriterien 
erfolgen soll.

„Aktion Saubere Hände“ im 
steirischen Gesundheitswesen 

Auf Initiative der Gesundheitsplattform 
Steiermark wird seit 2011 die deutsche 
Kampagne „Aktion Saubere Hände“ 
(ASH) im steirischen Gesundheitswe-
sen umgesetzt. Als Kooperationspartner 
konnte das Projektteam der „Aktion 
Saubere Hände“ der Charité Universi-
tätsmedizin Berlin gewonnen werden. 
Die „Aktion Saubere Hände“ ist eine seit 
2008 etablierte Kampagne zur Verbesse-
rung des Händedesinfektionsverhaltens 
in Gesundheitseinrichtungen, welche 
auf der WHO-Kampagne „Clean Care 
is Safer Care“ basiert. Die Inhalte der 
„Aktion Saubere Hände“ berücksichti-
gen die unterschiedlichen medizinischen 
Gegebenheiten und sind in drei Module 
unterteilt: Krankenhäuser (Krankenhäu-
ser und Rehabilitationskliniken), Alten- 
und Pflegegeheime, ambulante Medizin. 
In Anlehnung an die WHO-Kampagne 
baut die „Aktion Saubere Hände“ auf 
folgenden Elementen auf:
•	 Einführung des WHO-Modells „My 5 

Moments of Hand Hygiene“ („Die 5 
Indikationen der Händedesinfektion“)

•	 Aktive Unterstützung durch Leitung 
und Administration

•	 Fortbildungen 
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•	 Unmittelbare Verfügbarkeit von Hän-
dedesinfektionsmittel 

•	 Messung der Compliance der Hände-
desinfektion (indirekt durch Messung 
des Verbrauchs von Händedesinfekti-
onsmittel und direkt durch Messung 
der Compliance durch Beobachtung)

•	 Messung der Effektivität der verbes-
serten Compliance

Mitglieder
In der Steiermark nehmen zahlreiche 
Krankenanstalten und Kliniken, darunter 
sämtliche Fondskrankenanstalten, eini-
ge Alten- und Pflegeheime sowie zahl-
reiche ambulante Einrichtungen an der 
Kampagne teil und leisten damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der 
PatientInnen- bzw. BewohnerInnensi-
cherheit. 

Erfahrungsaustausch und Infor-
mationsveranstaltungen sowie 
Aktionstage zur „Aktion Saubere 
Hände“
Im Jahr 2020 wurden aufgrund des 
Vorherrschens der Pandemie sämtliche 
Vernetzungstreffen und Veranstaltungen 
im Rahmen der „Aktion Saubere Hän-
de“ auf das Jahr 2021 verschoben. Die 
Mehrheit der Mitglieder hat auch keine 
Aktionstage veranstaltet. Der Fokus der 
Mitglieder lag in diesem Jahr vor allem 
auf der Durchführung von Schulungen 
für die MitarbeiterInnen. Hierbei kamen 
unterschiedliche Formate in Hinblick auf 
die Wissensvermittlung und die Sensi-
bilisierung der MitarbeiterInnen für die 
Wichtigkeit des Themas zur Anwendung.

Zertifikat „Aktion Saubere Hände“ 
Zahlreiche steirische Gesundheitsein-
richtungen haben ein Zertifikat über 
die Teilnahme an der „Aktion Saubere 
Hände“ und damit über die erfolgreich 
umgesetzten Maßnahmen zur Verbes-
serung der Händedesinfektion von der 
Charité Universitätsmedizin Berlin er-
worben. Um ein solches Zertifikat zu 
erlangen, mussten die Gesundheitsein-
richtungen die von der „Aktion Saube-
re Hände“ festgelegten Anforderungen 
erfüllen. Ziel ist es, mit dem Zertifikat die 
Teilnahme und die Qualität der Umset-
zung sowie das Niveau der erreichten 
Veränderungen abzubilden. 

Es zeigt sich, dass das Niveau der 
Umsetzung und der erreichten Verände-
rungen von Jahr zu Jahr steigt. Im Jahr 
2020 verfügten 24 steirische Kranken-
anstalten über ein Zertifikat der „Akti-
on Saubere Hände“ – davon sind vier 
steirische Krankenanstalten Träger eines 
Gold-Zertifikates, neun steirische Kran-
kenanstalten Träger eines Silber-Zertifi-
kates und elf steirische Krankenanstal-
ten Träger eines Bronze-Zertifikates der 
„Aktion Saubere Hände“. 

Auch zahlreiche ambulante steirische 
Gesundheitseinrichtungen erhielten von 
der Charité Universitätsmedizin Berlin 
ein Zertifikat für ihre erfolgreich umge-
setzten Maßnahmen zur Optimierung 
der Händedesinfektionscompliance.

Verpflichtende Teilnahme für  
steirische Fondskrankenanstalten
Die Teilnahme an der „Aktion Saubere 
Hände“ wurde für die steirischen Fonds-
krankenanstalten im Jahr 2012 erstmals 
an finanzielle Mittel geknüpft. Dazu wird 
ein Teil der bestehenden Mittel der leis-
tungsorientierten Krankenanstaltenfi-
nanzierung (LKF) nur dann an die Fonds-
krankenanstalten ausbezahlt, wenn sich 
diese aktiv an der Aktion beteiligen. 
Diese Verpflichtung wurde auch für das 
Jahr 2020 von der Gesundheitsplattform 
Steiermark fortgeschrieben und mit fol-
genden Kriterien hinterlegt:
•	 Vollständige Eingabe der HAND-KISS-

Daten für das Jahr 2020 in webKess 
– Portal für KISS

•	 Durchführung von Beobachtungen 
zur Bestimmung der Compliance 
der Händedesinfektion gemäß den 
Empfehlungen und Anforderungen 
der „Aktion Saubere Hände“ auf zu-
mindest einer Station mit besonderem 
Infektionsrisiko

•	 Übermittlung des Formulars zu den 
durchgeführten Maßnahmen im 
Rahmen der Umsetzung der „Aktion 
Saubere Hände“ im Jahr 2020

•	 Übermittlung eines kurzen Berichtes 
über die Durchführung eines Akti-
onstages und/oder über die Durch-
führung von Schulungen im Rahmen 
der Umsetzung der „Aktion Saubere 
Hände“ im Jahr 2020 

•	 Teilnahme am Erfahrungsaustausch 
der „Aktion Saubere Hände“ im Jahr 

2020 (Anmerkung: Aufgrund des 
Vorherrschens der Pandemie im Jahr 
2020 wurde kein Vernetzungstreffen 
abgehalten.)

Nach der erfolgreichen Implementierung 
und Evaluierung des Projekts wurde in 
der 8. Sitzung der Landes-Zielsteue-
rungskommission die Fortsetzung der 
„Aktion Saubere Hände“ (ASH) im 
steirischen Gesundheitswesen im Re-
gelbetrieb beschlossen. Weiters ist die 
Fortführung der Umsetzung der „Aktion 
Saubere Hände“ im steirischen Gesund-
heitswesen und dessen Ausweitung auf 
weitere Sektoren als laufende Arbeit im 
Landes-Zielsteuerungsübereinkommen 
festgehalten.
 

Initiative PatientInnensicherheit 
Steiermark

Die IPS ist eine Initiative der Gesund-
heitsplattform Steiermark und setzt un-
terstützende Maßnahmen zur Steigerung 
der PatientInnensicherheit und zur Etab-
lierung und Arbeit der organisationsspe-
zifischen Learning & Reporting-Systeme 
der Gesundheitsdiensteanbieter in der 
Steiermark. Ziel der Initiative PatientIn-
nensicherheit Steiermark (IPS) ist es, Ge-
sundheitsdiensteanbieter beim Lernen 
aus Meldungen über kritische Ereignisse 
in der PatientInnenbehandlung zu unter-
stützen und zu vernetzen. Von anderen 
zu lernen und andere an den eigenen 
Lernprozessen teilhaben zu lassen ist 
ein wesentlicher Ansatz der Initiative. 
Nach der erfolgreichen Implementierung 
des Projekts wurde in der 8. Sitzung der 
Landes-Zielsteuerungskommission am 
23.11.2016 die Fortsetzung der Initia-
tive PatientInnensicherheit Steiermark 
im Regelbetrieb beschlossen. Weiters 
wurde die Fortführung und kontinuier-
liche Weiterentwicklung der Initiative 
PatientInnensicherheit Steiermark in den 
steirischen (Fonds-)Krankenanstalten als 
laufende Arbeit im Landes-Zielsteue-
rungsübereinkommen festgehalten.

Neben allen steirischen Fondskran-
kenanstalten zählen mittlerweile auch 
die AUVA-Unfallkrankenhäuser Graz und 
Kalwang, die Rehabilitationsklinik Tobel-
bad und die Privatklinik Graz-Ragnitz zu 
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den Mitgliedern der IPS und arbeiten ge-
mäß den IPS-Kriterien erfolgreich mit ih-
ren organisationsspezifischen Learning & 
Reporting-Systemen. Zu den IPS-Kriterien 
zählen beispielsweise die Verantwortung 
der Führung für den Betrieb des Learning 
& Reporting-Systems, die Einbindung der 
MitarbeiterInnen, eine klare Beschreibung 
des Meldeweges, Nutzung anderer Infor-
mationsquellen zur Verbesserung der Pa-
tientInnensicherheit (z. B. Beschwerden) 
und die Evaluierung der Systeme selbst 
sowie der einzelnen Meldungen. 

Im Rahmen eines IPS-Reviews wird 
die Wirksamkeit dieser Learning & 
Reporting-Systeme durch geschulte 
IPS-ReviewerInnen überprüft. Für die 
Durchführung des IPS-Reviews werden 
zwei Personen aus unterschiedlichen 
Einrichtungen und Berufsgruppen aus-
gewählt. Im Vordergrund des IPS-Re-
view-Verfahrens stehen das Voneinan-
der-Lernen und die Weiterentwicklung 
des zur Anwendung kommenden Lear-
ning & Reporting-Systems. 

Verleihung der IPS-Auszeichnung
Voraussetzungen für die Verleihung 
der IPS-Auszeichnung sind die Erfül-
lung der IPS-Kriterien im Rahmen der 
Learning & Reporting-Systeme (IPS-Re-
view) als auch die Mitarbeit im IPS-Fee-
dback-System. Über die Verleihung 
der IPS-Auszeichnung entscheidet die 
Qualitätssicherungskommission Steier-
mark. Die IPS-Auszeichnung stellt eine 
Anerkennung für die Bemühungen der 
IPS-Mitglieder rund um die PatientIn-
nensicherheit dar und macht diese auch 
der Öffentlichkeit sichtbar.

Im Jahr 2020 konnten IPS-Auszeich-
nungen an sechs Einrichtungen verlie-
hen werden. Die Auszeichnungen ergin-
gen an:
•	 Ameos Klinikum Bad Aussee (Rezerti-

fizierung)
•	 Geriatrische Gesundheitszentren 

(Rezertifizierung)
•	 LKH Feldbach-Fürstenfeld  

(Rezertifizierung)
•	 Klinik Diakonissen Schladming  

(Rezertifizierung)
•	 Krankenanstaltenverbund Rotten-

mann-Bad Aussee (Rezertifizierung)
•	 AUVA-Rehabilitationsklinik Tobelbad 

(Erstzertifizierung)

IPS-Feedback-System
Über das IPS-Feedback-System haben 
die an der Initiative teilnehmenden Ge-
sundheitseinrichtungen die Möglichkeit, 
ihre Meldungen anderen IPS-Mitglie-
dern zur Verfügung zu stellen. Ziel ist 
es, durch den Austausch der Meldungen 
über Risiken, Beinahe-Fehler und Fehler 
von anderen Einrichtungen zu lernen, 
damit diese Gefahrenquellen überall 
bereits im Vorfeld minimiert werden 
können. 155 Meldungen über kritische 
Ereignisse wurden für die IPS-Mitglieder 
im Rahmen von Best-Practice-Reports 
im Zuge der IPS-Newsletter zugänglich 
gemacht. 

Ein wichtiges Lernfeld und Bestand-
teil des IPS-Feedback-Systems sind der 
Vergleich und die gemeinsame Diskus-
sion der vereinbarten IPS-Indikatoren. 
Die IPS-Indikatoren beziehen sich bei-
spielsweise auf die Rate der bearbeit-
baren Meldungen (im Vergleich zu der 
Gesamtzahl der Meldungen), Verteilung 
der abgegebenen Meldungen auf die 
Berufsgruppen, Lösungsfindung (Struk-
tur-, Prozessveränderung oder Infor-
mation), Entwicklung der Fehlerkultur 
(Anzahl der namentlich abgegebenen 
Meldungen) oder auf die Evaluation der 
Lösung (hat die Lösung zur gewünschten 
Wirkung geführt?). Die IPS-Indikatoren 
aller IPS-Mitglieder werden anonymi-
siert in einem gemeinsamen Workshop 
– dem IPS-Indikatoren-Netzwerktreffen 
– vorgestellt und diskutiert, um gemein-
same Verbesserungen abzuleiten. Ziel 
ist es, dass jede Einrichtung durch den 
Vergleich mit anderen die Möglichkeit 
erhält, Verbesserungen für das eigene 
System zu identifizieren.

Zusätzlich zu den organisationsspe-
zifischen Meldungen können IPS-Mit-
glieder Probleme an den Versorgungs-
übergängen beispielsweise in den 
niedergelassenen Bereich oder Pflege-
bereich melden, welche für die Verbes-
serung der PatientInnensicherheit von 
Relevanz sind. Diese Beispiele zur sek-
torenübergreifenden PatientInnensicher-
heit werden der Qualitätssicherungs-
kommission Steiermark vorgestellt und 
in weiterer Folge von dieser bearbeitet.

Schulungen & Veranstaltungen für 
IPS-Mitglieder
Die IPS bietet ihren Mitgliedern jähr-
lich Schulungen zu relevanten Themen 
in Bezug auf die PatientInnensicherheit 
sowie Vernetzungstreffen für einen insti-
tutions- und berufsgruppenübergreifen-
den Austausch an. Im Jahr 2020 muss-
ten alle geplanten IPS-Veranstaltungen 
aufgrund der Pandemie-Situation abge-
sagt werden.

IPS-Methodenschulungen
Im Rahmen der IPS-Methodenschu-
lungen werden relevante Themen im 
Zusammenhang mit Learning & Repor-
ting-Systemen sowie Themen, die für 
die PatientInnensicherheit von Relevanz 
sind, aufgegriffen. 

IPS-Jahrestagung 
Die für 2020 geplante IPS-Jahrestagung 
zum Thema „PatientenInnensicherheit: 
Offene Herausforderungen erkennen & 
annehmen!“ wurde auf 2021 verscho-
ben. Die im Rahmen dieser Veranstal-
tung verliehenen IPS-Auszeichnungen 
mussten diesmal auf elektronischem 
Weg an die sechs ausgezeichneten 
Krankenanstalten übermittelt werden. 
Eine anerkennende Überreichung der 
Auszeichnung wird aber im Rahmen der 
IPS-Jahrestagung 2021 nachgeholt. 
IPS-Indikatoren-Netzwerktreffen

Trotz des Ausfalls des Indikato-
ren-Netzwerktreffens 2020 und damit 
der Möglichkeit einer persönlichen 
Vernetzung erhielten die IPS-Mitglie-
der zumindest die Ergebnisse aus dem 
Indikatoren-Vergleich anonymisiert und 
aufbereitet für das jeweilige Haus zur In-
formation und internen Verwendung in 
elektronischer Form übermittelt. 

Arbeitsgruppe IPS (weiter)gestalten
Die IPS versteht sich als ein dynamischer 
Prozess, der eine ständige und vertie-
fende Weiterentwicklung anstrebt. Da 
das übergeordnete Ziel einer flächende-
ckenden Implementierung der Learning 
& Reporting-Systeme in den steirischen 
Fonds-Krankenanstalten erreicht ist, 
wurde 2020 eine Arbeitsgruppe ins 
Leben gerufen, um die Ziele und Auf-
gaben der IPS weiterzuentwickeln. Als 
Ergebnis hat die Arbeitsgruppe zwei 
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Hauptziele formuliert, auf deren Ba-
sis das IPS-Review-Verfahren und das 
IPS-Feedback-Verfahren angepasst wur-
den. Zum einen sind die IPS-Mitglieder 
aufgefordert, sich noch detaillierter mit 
ihren Evaluationsergebnissen auseinan-
derzusetzen, zum anderen wird durch 
ein zusätzliches Schwerpunktthema 
eine vertiefende Auseinandersetzung 
der IPS-Mitglieder mit diesem Thema 
herbeigeführt. Dadurch werden die 
Selbstreflexion erhöht und der Indikato-
ren-Vergleich auf ein bestimmtes Thema 
vertieft. 

Nach Beschluss in der Sitzung 
der Qualitätssicherungskommissi-
on Steiermark im Herbst 2020 werden  
diese Weiterentwicklungsmaßnahmen 
gemeinsam mit den IPS-Mitgliedern 
weiter ausgebaut und gemeinsam  
umgesetzt. 

Internationaler Tag der  
PatientInnensicherheit
Der Internationale Tag der PatientInnen-
sicherheit konnte trotz Pandemie abge-
halten werden. Der Aktionstag fand am 
17.9.2020 und in der darauffolgenden 
Woche bereits zum sechsten Mal statt. 
Im Mittelpunkt stand das Thema „Pa-
tientensicherheit und COVID-19. Mit 
Resilienz Krisen meistern“. In diesem 
Rahmen wurden alle Gesundheitsein-
richtungen eingeladen mitzumachen. 
Dabei konnten unterschiedlichste The-
menschwerpunkte gesetzt werden – 
immer mit dem Ziel, mehr Bewusstsein 
für das Thema PatientInnensicherheit 
zu schaffen. Soweit es die Rahmenbe-
dingungen zuließen, wurde in der Stei-
ermark auch in Zeiten der Pandemie 
aktiv an Maßnahmen zur Steigerung der  
PatientInnensicherheit gearbeitet. 

Verpflichtende Teilnahme für  
steirische Fondskrankenanstalten
Die Teilnahme am Projekt Initiative Pa-
tientInnensicherheit Steiermark (IPS) ist 
seit dem Jahr 2012 für die steirischen 
Fondsspitäler an finanzielle Mittel ge-
knüpft. Dazu wird ein Teil der beste-
henden Mittel der leistungsorientierten 
Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) nur 
dann an die Fondskrankenanstalten 
ausbezahlt, wenn sich diese aktiv am 
Projekt beteiligen. Diese Verpflichtung 
wurde auch für das Jahr 2020 von der 
Gesundheitsplattform Steiermark fort-
geschrieben. 

3.6. Medizinische Datenqualität

Die im Zuge der leistungsorientierten 
Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) 
erfassten Daten stellen die Basis für 
Weiterentwicklungen im stationären 
und spitalsambulanten Bereich dar. Es 
handelt sich dabei um Daten, die zum 
Zwecke der Finanzierung der Leistungs-
erbringung erfasst werden und damit 
die Basis für die Mittelverteilung darstel-
len. Die LKF-Daten sind die einzige um-
fassende Datenquelle für Diagnose- und 
Leistungsberichte im stationären und 
zunehmend auch im spitalsambulanten 
Bereich. Sie werden neben der Finanzie-
rung auch für Gesundheitsplanung und 
Qualitätsarbeit, z. B. die Ergebnisquali-
tätsmessung mit A-IQI, herangezogen. 
Eine möglichst vollständige und korrekte 
Dokumentation ist daher unerlässlich. 

Die Überprüfung der medizinischen 
Datenqualität stellt eine wesentliche 
Aufgabe der Gesundheitsfonds dar. 
Dafür arbeitet die Geschäftsstelle des 
Gesundheitsfonds Steiermark mit der 
ExpertInnengruppe LKF Daten- und Leis-
tungsmonitoring (medQK) und mit der 
Datenqualitätsgruppe der Bundesländer 
zusammen.

Arbeitsgruppe LKF Daten- und 
Leistungsmonitoring (medQK)

Ziele und Aufgaben
Die Arbeitsgruppe LKF Daten- und Leis-
tungsmonitoring wurde in der Steiermark 
mit der Einführung der leistungsorientier-
ten Krankenanstaltenfinanzierung einge-
richtet. Sie unterstützt die Geschäftsstel-
le des Gesundheitsfonds als beratendes, 
begleitendes und konzepterstellendes 
Organ in Fragen der ordnungsgemä-
ßen medizinischen Dokumentation der 
Diagnosen- und Leistungsberichte. Die 
Schwerpunkte dabei sind:

Überprüfung der Datenqualität
Die Überprüfung der Datenqualität stellt 
eine gesetzliche Kernaufgabe des Gesund-
heitsfonds Steiermark dar. Die AG LKF Da-
ten- und Leistungsmonitoring unterstützt 
die Geschäftsstelle bei der Festlegung und 
Ausgestaltung von Prüfungen.
•	 Festlegung von DQ-Prüfungen 

(Zufallsstichproben, statistische Auf-
fälligkeitsanalysen, anlassbezogene 
Prüfungen …)

•	 Festlegung von Prozessen für 
DQ-Prüfungen, z. B. Kommunikations-
prozesse

•	 Diskussion und Vorschläge für 
mögliche Konsequenzen auf Basis der 
Ergebnisse von DQ-Prüfungen

LKF-Weiterentwicklung
Die AG LKF Daten- und Leistungsmoni-
toring soll über (bundesweite) Diskus-
sionen/Vorhaben rechtzeitig informiert 
werden und in einer unterstützenden 
Form Empfehlungen zu laufenden Mo-
delldiskussionen und Änderungen ein-
bringen. Durch Beobachtung und Ana-
lyse demografischer, medizinischer und 
ökonomischer Entwicklungen soll auf 
zukünftige Entwicklungen und Weiter-
entwicklungen in allen Bereichen des 
Modells eingegangen werden (Kata-
loge, Fallpauschalen, Sonderbereiche, 
Tagesklinik, Überführung in den ambu-
lanten Bereich usw.).

Inanspruchnahme
Die AG LKF Daten- und Leistungsmoni-
toring befasst sich mit der Inanspruch-
nahme medizinischer Behandlungs-
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leistungen (Krankenhausleistungen/
Gesundheitsleistungen) bezogen auf 
die Bevölkerung/Bevölkerungsgruppen. 
Diese ist eng verbunden mit dem Bedarf 
medizinischer Versorgung einer Bevölke-
rung und den Fragen der Unter-, Über- 
und Fehlversorgung. Dazu gehört die 
Prüfung der Angemessenheit von Kran-
kenhausaufnahmen und -behandlungen 
durch:
•	 Leistungsmonitoring, z. B. Erstellung 

von Leistungsberichten für Fondskran-
kenanstalten 

•	 Versorgungsmonitoring
•	 Initiierung und Ausgestaltung von 

Belegungsprüfungen 

Medizinisches Datenmanagement
Die AG LKF Daten- und Leistungsmonito-
ring unterstützt die Gesundheitsplattform 
Steiermark bei der strategischen Steue-
rung der Gesundheitsversorgung durch 
die Analyse und entscheidungsorientierte 
Aufbereitung strategisch bedeutsamer 
Informationen sowie die Entwicklung 
und Weiterentwicklung entsprechender 
Methoden und Instrumente.

Arbeitsschwerpunkte der AG LKF 
Daten- und Leistungsmonitoring 
2020:
•	 Monitoring der Zielsteuerung- 

Gesundheit

•	 ÖSG-Tool
•	 A-IQI
•	 Datenqualitätsprüfung UICC-Stadien 

Kolorektales Karzinom
•	 Planung Datenqualitätsprüfung 

Endoskopie

Mitglieder der AG LKF Daten- und 
Leistungsmonitoring
Die AG LKF Daten- und Leistungsmoni-
toring besteht derzeit aus sieben Mit-
gliedern, welche in der folgenden Tabel-
le dargestellt werden.
 

TABELLE 24

Nominierte Mitglieder der AG LKF Daten- und Leistungsmonitoring für das Jahr 2020 

Mitglied Institution

Mag. Dr. August Gomsi, MPH (Vorsitzender) Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.  
KAGes Management/Medizin- und Pflege-Management

Prim. Univ.-Doz. Dr. Vinzenz Stepan, MBA Krankenhaus der Elisabethinen Graz – Innere Medizin

Prim. Priv.-Doz. Dr. Geza Gemes Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz – Ärztliche Direktion und Anästhesie und 
Intensivmedizin

Mag.a Dr.in Isabella Bauer-Rupp ÖGK – Medizinischer Dienst

Prim. Dr. Reinhold Pongratz, MBA ÖGK – Medizinischer Dienst

Prim. Dr. Heinrich Leskowschek Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.  
Landeskrankenhaus Hochsteiermark/Innere Medizin

Univ. Prof.in Dr.in Freya-Maria Smolle-Jüttner Medizinische Universität Graz – Univ.-Klinik für Chirurgie/Thoraxchirurgie

Datenqualitätsprüfung UICC- 
Stadien Kolorektales Karzinom
Die medizinische Dokumentation soll 
Informationen über die jeweilige Pati-
entInnenbehandlung liefern, gesetzliche 
Vorgaben erfüllen, Daten für die Abrech-
nung, Kostenanalyse oder Forschungs-
zwecke bereitstellen sowie zur foren-
sischen Absicherung dienen. Um den 
gesetzlichen Grundlagen zu entsprechen 
und eine den Leistungen nach LKF ent-
sprechende gerechte Mittelverteilung zu 
gewährleisten, ist der Gesundheitsfonds 
zur Kontrolle der Datenqualität ver-
pflichtet. Im Rahmen von A-IQI wurde 
vonseiten des Bundesministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz eine bundesweite Da-
tenqualitätsprüfung zur Kodierung der 
UICC-Stadien beim kolorektalen Karzi-

nom initiiert. Ausschlaggebend hierfür 
war eine Analyse zur leitliniengerechten 
lndikation/Therapie des kolorektalen 
Karzinoms anhand der Kodierung der 
UICC-Stadien. Bei der Analyse der Fäl-
le, die in Stadium I eine Chemo- oder 
Strahlentherapie erhalten haben, wurde 
vermutet, dass erhebliche Kodier-Un-
schärfen bestehen.

Die Landesgesundheitsfonds wurden 
daher vom Bundesministerium zur Prü-
fung der Kodierqualität bei Aufenthalten 
mit Kolon- und Rektumkarzinom beauf-
tragt. Die zu prüfenden Aufnahmezahlen 
wurden ebenfalls vom Bundesministe-
rium übermittelt. Geprüft wurden 49 
Aufenthalte mit Kolonkarzinom und 
25 Aufenthalte mit Rektumkarzinom in 
11 Fondskrankenanstalten. Die Fehlco-
dierungsrate in der Steiermark lag bei  

ca. 50 %. Die Ergebnisse wurden in der 
AG LKF Daten- und Leistungsmonito-
ring besprochen und an die Krankenan-
staltenträger übermittelt.

Datenqualitätstreffen der 
Bundesländer

Seit Einführung der leistungsorientierten 
Krankenanstaltenfinanzierung finden 
regelmäßig Treffen der Datenqualitäts-
beauftragten der Bundesländer statt. 
An den Treffen nehmen VertreterInnen 
aller Landesgesundheitsfonds sowie des 
Privatkrankenanstalten-Finanzierungs-
fonds (PRIKRAF) und des Bundesminis-
teriums teil. Die Treffen finden in der  
Regel zweimal jährlich statt, wobei sich 
die einzelnen Bundesländer bzw. der 
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PRIKRAF mit der Ausrichtung abwech-
seln.

Ziel dieser Treffen ist ein Informati-
onsaustausch der einzelnen Bundeslän-
der über die Codierpraxis einzelner MELs, 
Datenqualitätsprüfungen, Prüfumfang, 
Prüfmethodik, Auffälligkeiten und ihre 
Übertragbarkeit auf andere Bundeslän-
der. Aufgrund der zunehmenden Anfor-
derungen an die LKF-Dokumentation 
infolge der Nutzung für Planung, Steu-
erung und Qualitätsarbeit werden die 
Kataloge jährlich adaptiert und ausge-
baut. Die Treffen dienen daher auch dem 
Erfahrungsaustausch im Umgang mit 
den Neuerungen und der erforderlichen 
Anpassung der Prüfroutinen.

Das für Mai geplante Treffen in Salz-
burg musste aufgrund der Maßnahmen 
rund um die SARS-CoV-2-Pandemie ab-
gesagt werden.

Errors und Warnings

Im LKF-Scoring-Programm sind routine-
mäßige Plausibilitätskontrollen enthal-
ten. Ziel dieser Plausibilitätskontrollen 
ist die rechtzeitige Feststellung und Be-
seitigung von Mängeln bei der Datener-
hebung.

Es gibt zwei Arten von Plausibilitäts-
prüfungen: Formale Prüfungen beziehen 
sich auf Datenstrukturen und Wertebe-
reich (z. B. gültiges Datum). Medizinische 
Prüfungen gehen von einer inhaltlichen 
Verknüpfung mehrerer Informationen 
einer Patientin/eines Patienten aus. Es 
werden beispielsweise die Diagnosen 
und Leistungen in Bezug auf Alter und 
Geschlecht der Patientin/des Patienten 
geprüft oder auf die Dokumentation 
einer geeigneten Diagnose bei der Do-
kumentation von Leistungen geachtet. 
Werden Plausibilitätskriterien verletzt, 
wird eine Fehler- oder Warnmeldung 
(Error oder Warning) generiert. Diese 
sind vom Krankenhaus und in weiterer 
Folge von den Krankenanstaltenträgern 
zu prüfen und die Dokumentation gege-
benenfalls zu korrigieren. 

Fälle, die mit einer Errormeldung ver-
sehen sind, können nicht abgerechnet 
werden. Da medizinische Plausibilitäts-
prüfungen nur einen Teil der „medizi-
nischen Wirklichkeit“ abbilden können, 

kann nach genauer Prüfung eines Falls 
die Fehlermeldung vom Gesundheits-
fonds akzeptiert und damit der Fall ab-
gerechnet werden.

Auch im Jahr 2020 hat der Gesund-
heitsfonds Steiermark nach Vorlage 
durch die Träger zahlreiche Errors und 
Warnings geprüft. Zusätzlich wurden 
2020 erstmals die Warnings zum ÖSG-
Tool überprüft. Das ÖSG-Tool, welches 
2019 zur Vorbereitung der Kranken-
anstalten als Parallelrechnung geführt 
wurde, kam mit 2020 zur praktischen 
Anwendung. Mithilfe dieses Tools ist es 
möglich, eine automatisierte Prüfung 
der strukturellen Qualitätskriterien des 
ÖSG 2017 über die Leistungsmatrix 
durchzuführen. Dies vereinfacht die Kon-
trolle und Freigabe derjenigen Leistun-
gen, die zur Abrechnung je KA-Standort 
freigegeben werden. In der Ausformung 
„Warning“ bedeutet dies, dass die mit 
einem ÖSG-Warning versehenen Pati-
entInnendatensätze zwar abgerechnet 
werden, jedoch werden Leistungen, für 
die die ÖSG-Kriterien nicht erfüllt sind, 
aus der Berechnung der LDF-Punkte he-
rausgenommen, d. h. nicht abgerechnet. 
Die Umsetzung wird in anderen Bun-
desländern unterschiedlich gehandhabt, 
zum Teil ergibt sich bei nicht erfüllten 
Kriterien ein „Error“, was zur Folge hat, 
dass der gesamte Aufenthalt nicht abge-
rechnet werden kann.

Entwicklung der Warningraten
In der nachstehenden Tabelle wird die 
Entwicklung der Warningrate zwischen 
2011 und 2020 dargestellt. Im Jahr 
2020 lag die Warningrate bei 0,4 % und 
war damit unter dem von der AG LKF 
Daten- und Leistungsmonitoring festge-
legten Wert von 1,5 %.
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Entwicklung der Warningrate 2011 - 2020

Krankenanstalt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Albert Schweitzer Klinik 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Ameos Klinikum Aussee 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

KAV Murtal

Standort Judenburg
0,4 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,6 %

0,9 % 0,4 % 0,5 %Standort Knittelfeld

Standort Stolzalpe 1,9 % 1,1 % 1,7 % 0,9 % 1,5 % 1,2 % 1,5 %

Klinik Diakonissen Schladming 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 2,2 % 2,2 % 0,7 %

Krankenanstaltenverbund Rottenmann-Bad Aussee

Standort Rottenmann
0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %

Standort Bad Aussee

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz

Standort Marschallgasse 0,0 % 0,1 % 0,0 %
0,1 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 10,7 % 0,1 % 1,7 %

Standort Kainbach 0,5 % 0,5 % 0,6 %

Krankenhaus der Elisabethinen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Krankenhausverbund Feldbach-Fürstenfeld

Standort Feldbach 0,8 %
0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,8 % 0,5 % 0,6 % 0,1 %

Standort Fürstenfeld 0,3 %

LKH Graz II

Standort West 1,9 % 1,3 % 1,2 % 0,9 %

0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,9 % 0,6 % 0,8 %
Standort Hörgas

Standort Enzenbach

Standort Süd 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

LKH Hartberg 1,2 % 1,6 % 2,0 % 1,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,4 %

LKH Hochsteiermark

Standort Leoben und Eisenerz 0,6 % 0,5 % 0,8 % 0,6 %
0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,3 % 0,5 % 0,6 %

Standort Bruck a.d. Mur 1,3 % 1,1 % 1,0 % 1,0 %

LKH Mürzzuschlag-Mariazell 0,2 % 0,0 % 1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

LKH Südsteiermark

LKH Bad Radkersburg 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 %
0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,7 %

LKH Wagna 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,5 %

LKH Univ.-Klinikum Graz 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % 1,0 % 0,6 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %

LKH Weiz 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

LKH Weststeiermark

Standort Deutschlandsberg 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Standort Voitsberg 0,5 % 2,9 % 6,2 % 1,7 % 0,2 % 1,4 %

MKH Vorau 0,1 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 7,6 % 0,7 % 2,1 % 0,0 % 0,2 %

Neurologisches Therapiezentrum 
Kapfenberg

1,2 % 0,6 % 0,7 % 1,1 % 0,9 % 1,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,3 %

Steiermark gesamt 0,6 % 0,7 % 1,0 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 1,0 % 0,8 % 0,4 %
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3.7 Digitalisierung im Gesundheitswesen

eHealth-Strategie „Digitales 
Gesundheitssystem Steiermark“

Auf Basis der EU-weiten Vorgaben zu Di-
gitalisierung im Gesundheitswesen und 
des „Konzepts für eine österreichische 
eHealth-Strategie“ hat die Steiermark 
bereits 2007 eine eigene eHealth-Stra-
tegie entwickelt. Aufgrund der raschen 
Entwicklung von eHealth ist es not-
wendig, diese Strategie kontinuierlich 
zu adaptieren. Die Implementierung der 
elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) 
bzw. die Aktivierung der ersten Anwen-
dungen, wie beispielsweise eMedika-
tion, sind abgeschlossen und weitere 
eHealth-Projekte (Telemonitoring) wer-
den erprobt bzw. sind in Ausrollung. Des 
Weiteren ist im Landes-Zielsteuerungs-
übereinkommen im Steuerungsbereich 
Versorgungsprozesse das operative Ziel 
5 „Gezielter Einsatz von IKT zur Pati-
entenversorgung, Systemsteuerung und 
Innovation“ beschrieben, das die Um-
setzung von eHealth-Anwendungen und 
Telegesundheitsdiensten zum Ziel hat.

Aus diesem Grund wurde die bishe-
rige Strategie in einer Arbeitsgruppe mit 
den wesentlichen Stakeholdern des stei-
rischen Gesundheitssystems überarbeitet 
und neu formuliert. Die eHealth-Strategie 
„Digitales Gesundheitssystem Steier-
mark“ wurde in der Sitzung der Lan-
des-Zielsteuerung und in der Sitzung der 
Gesundheitsplattform vom 21.11.2018 
beschlossen und steht auf der Website 
des Gesundheitsfonds Steiermark zum 
Download zur Verfügung: http://www.ge-
sundheitsfonds-steiermark.at/Seiten/eHe-
alth-Strategie-DigGes_ST_2019.aspx .

Die eHealth-Strategie „Digitales Ge-
sundheitssystem Steiermark“ versteht 
sich als Rahmen- und Impulsgeber für 
eine systematische und zukunftsorientier-
te Weiterentwicklung des Einsatzes der 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie im steirischen Gesundheits- und 
Pflegesystem. Die eHealth-Strategie der 
Steiermark stimmt die Anwendungen mit 
den Möglichkeiten und Anforderungen 
der ELGA als eHealth-Basisinfrastruktur 
Österreichs ab. 

eHealth-Beirat

Um die Vorhaben im Bereich Digita-
lisierung im Gesundheitswesen um-
zusetzen und durch die beschlossene 
eHealth-Strategie „Digitales Gesund-
heitssystem Steiermark“ zu unterstüt-
zen, wurde ein eHealth-Beirat eingesetzt. 
Dieser Beirat trifft sich in regelmäßigen 
Abständen, koordiniert durch den Ge-
sundheitsfonds Steiermark, unter dem 
Vorsitz von o. Univ.-Prof. DI Dr. Karl P. 
Pfeiffer und begleitet beratend die Ent-
wicklung der digitalen Versorgung in 
der Steiermark. Dieser Beirat setzt sich 
aus VertreterInnen des Landes, der So-
zialversicherung, der Krankenhausträger, 
der Ärztekammer Steiermark, der Apo-
thekerkammer Steiermark, dem Österrei-
chischen Gesundheits- und Krankenpfle-
geverband – Landesverband Steiermark 
sowie der Pflegeombudsschaft und dem 
Human-Technologie-Cluster Steiermark 
zusammen.

ELGA – die elektronische 
Gesundheitsakte

Seit Dezember 2015 ist ELGA – die 
elektronische Gesundheitsakte in der 
Steiermark Realität. ELGA ist ein Infor-
mationssystem, das PatientInnen einen 
gesicherten orts- und zeitunabhängigen 
Zugang zu den eigenen Gesundheitsda-
ten ermöglicht. Für Versicherte in allen 
steirischen Fonds-Krankenhäusern, die 
stationär oder ambulant aufgenommen 
werden, werden ELGA-Befunde erstellt. 
Der Zugang für BürgerInnen erfolgt über 
das ELGA-Portal. Seit Mai 2018 sind 
alle niedergelassenen ÄrztInnen gesetz-
lich verpflichtet, die ELGA-Anwendung 
„eMedikation“ zu verwenden. „eMe-
dikation“ ist neben den „eBefunden“ 
eine weitere Funktion der elektronischen 
Gesundheitsakte ELGA. In die eMedika-
tionsliste werden die von den behan-
delnden ÄrztInnen verordneten bzw. die 
von den PatientInnen in der Apotheke 
abgeholten Arzneimittel eingetragen. 
Zudem ist es möglich, nicht rezeptpflich-

tige, aber wechselwirkungsrelevante 
Medikamente ebenfalls in die Liste mit 
aufzunehmen. Dafür muss die eCard der 
Patientin oder des Patienten in der Apo-
theke gesteckt werden. 

Das ELGA-Gesetz sieht vor, dass 
eigene ELGA-Ombudsstellen für Bür-
gerInnen zur Verfügung stehen. Die 
ELGA-Ombudsstelle ist bei der Patien-
ten- und Pflegeombudsstelle des Landes 
Steiermark eingerichtet, die schon über 
jahrelange Erfahrung bei der Hilfestel-
lung für die PatientInnen verfügt. 

Für ELGA gelten die höchsten Si-
cherheitsstandards. Entlassungsbriefe 
oder Befunde bleiben – wie bisher – im 
Verantwortungsbereich des Spitals oder 
der Ärztin/des Arztes gespeichert. Die 
ELGA-Gesundheitsdaten werden aus-
schließlich in verschlüsselter Form und 
in speziell für das Gesundheitswesen 
etablierten sicheren Gesundheitsnetzen 
transportiert. Zusätzlich werden alle 
Zugriffe auf die eigenen Gesundheits-
daten protokolliert. Damit können Pati-
entInnen jederzeit über das ELGA-Portal 
kontrollieren, wer wann auf ihre Daten 
zugegriffen hat.

ELGA-Bereich Steiermark
Mit dem Aufbau des ELGA-Bereichs 
Steiermark (Affinity Domain) wurde 
eine Infrastruktur errichtet, die als Ba-
sis für den Datenaustausch zwischen 
Gesundheitsdiensteanbietern (GDA) ei-
nerseits und anderen ELGA-Bereichen 
andererseits dient. Mit der Umsetzung 
von ELGA und eHealth-Anwendungen 
steigt die Bedeutung für den Bereich 
der Gesundheitstelematik. Sie leisten 
jedenfalls einen entscheidenden Beitrag 
zur Überwindung der Schnittstellen bzw. 
zur Verbesserung des Nahtstellenma-
nagements zwischen den verschiedenen 
Sektoren des Gesundheitswesens, zum 
Entlassungsmanagement bzw. zu weite-
ren Gesundheitsdiensteanbietern und zu 
den PatientInnen.

Um in der Steiermark das Funkti-
onieren von ELGA zu gewährleisten, 
war es erforderlich, einen eigenen EL-
GA-Bereich Steiermark zu errichten. 
In der Sitzung der Landesregierung 
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Steiermark vom 28.2.2013 wurde mit 
Stimmenmehrheit beschlossen, die Er-
richtung eines ELGA-Bereichs für die 
Steiermark durch die KAGes zu geneh-
migen und den Vorstand der KAGes mit 
der Umsetzung zu beauftragen. In der 
Sitzung der Gesundheitsplattform vom 
20.6.2018 wurde der Beschluss gefasst, 
den Betrieb und die Weiterentwicklung 
des ELGA-Bereichs Steiermark bis Ende 
Oktober 2023 weiterhin zu fördern.

 

eImpfpass

Auf Betreiben der Steiermark wurde 
bereits im Jahr 2012 ein österreichweit 
abgestimmtes Konzept zur Umsetzung 
der Anwendung eImpfpass im Rahmen 
der elektronischen Gesundheitsakte 
ELGA entwickelt. Vor dem Hintergrund 
der Beschlüsse der Bundes-Zielsteue-
rungskommissionen vom 30.6.2017 
(Entwicklung eines Lastenheftes) bzw. 
vom 29.6.2018 (Beauftragung der Pi-
lotierung inkl. Finanzierung) haben die 
Landes-Zielsteuerungskommission und 
die Gesundheitsplattform Steiermark am 
21.11.2018 den Beschluss gefasst, dass 
die Steiermark eines der drei Pilot-Bun-
desländer – neben Niederösterreich und 
Wien – sein soll, und in der Sitzung vom 
9.12.2019 auch die entsprechenden Be-
schlüsse zur Finanzierung dieser Pilotie-
rung in der Landessanitätsdirektion, den 
steirischen Bezirkshauptmannschaften 
sowie im Magistrat Graz gefasst.

Aufgrund der Corona-Pandemie 
wurde im Frühjahr 2020 von der Bun-
des-Zielsteuerungskommission entschie-
den, die ELGA GmbH zu beauftragen, 
den Schwerpunkt der Pilotierung anzu-
passen und ein Konzept mit folgenden 
Rahmenbedingungen zu erarbeiten: 
•	 keine Altersgruppeneinschränkung
•	 österreichweite Beteiligung
•	 Erfassung von weiteren Impfungen
•	 Schaffung der notwendigen rechtli-

chen Rahmenbedingungen
Die gesetzlichen Grundlagen liegen 

mit der Novelle des Gesundheitstele-
matikgesetzes (Bundesgesetzblatt I Nr. 
115/2020 vom 14.10.2020) vor. 

Das abgeänderte Pilotprojekt konn-
te in der Steiermark noch im Dezember 
2020 abgeschlossen werden: Die Lan-
dessanitätsdirektion inkl. Bezirkshaupt-

mannschaften haben mit 21.12.2020 
und das Gesundheitsamt Graz mit 
7.12.2020 den Echtbetrieb gestartet 
und können direkt in das nationale 
Impfregister dokumentieren.

Rollout HerzMobil Steiermark

In Österreich leiden bis zu 300.000 Men-
schen an chronischer Herzschwäche. Die 
Kosten der Herzinsuffizienz betragen pro 
Jahr rund 350 Millionen Euro. 70 Pro-
zent davon sind Spitalskosten. Pro Jahr 
werden rund 24.000 PatientInnen we-
gen Herzinsuffizienz in Spitälern aufge-
nommen. Nur die Hälfte der Behandel-
ten nimmt die notwendige Medikation 
auch so ein, dass sie ausreichend wirken 
kann. Ein Disease-Management-Pro-
gramm für Herzinsuffizienz-PatientInnen 
wie HerzMobil unter Einbindung von 
niedergelassenen ÄrztInnen und mit 
ambulant eingesetzten Pflegepersonen 
hat den höchsten Empfehlungsgrad der 
Europäischen Guidelines für Herzinsuf-
fizienz. Hauptziel von HerzMobil ist die 
Verhinderung von Spitalsaufnahmen 
und eine Senkung der Mortalität, welche 
sonst den bösartigsten Krebserkrankun-
gen entspricht. 

Nach Abschluss eines erfolgreichen 
Pilotprojektes in der Region Mürztal 
wurde in der Sitzung der Gesundheits-
plattform am 21.11.2018 der Beschluss 
gefasst, HerzMobil steiermarkweit 
auszurollen. Mit der Umsetzung und 
steiermarkweiten Ausrollung bis Ende 
2022 wurde die Steiermärkische Kran-
kenanstaltengesellschaft m.b.H. betraut. 
Es ist davon auszugehen, dass rund 
600 PatientInnen steiermarkweit pro 
Jahr im HerzMobil-Programm behandelt 
werden können. Mit der kollaborativen 
Herzinsuffizienz-Versorgung von Herz-
Mobil werden PatientInnen aktiv in ein 
Herzinsuffizienz-Netzwerk durch ein 
mobilfunktechnologie-basiertes Telemo-
nitoring-System eingebunden. In diesem 
Netzwerk arbeiten neben Kranken-
haus-ÄrztInnen, niedergelassenen In-
ternistInnen und praktischen ÄrztInnen 
auch geschultes Herzinsuffizienz-Dip-
lom-Gesundheits- und Krankenpersonal 
(HI-DGKS/P) zusammen. 

Mit der Umsetzung wurde in der Re-
gion Hochsteiermark – Bruck / Leoben / 

Mürzzuschlag im Jahr 2019 begonnen. 
In dieser Versorgungsregion ist das Pro-
jekt gut etabliert. In der Region Hart-
berg konnten trotz Corona-Pandemie 
Netzwerktreffen erfolgreich umgesetzt 
werden. In dieser Versorgungsregion 
werden auch die Landeskrankenan-
stalten Weiz und Fürstenfeld sowie das 
Marienkrankenhaus Vorau zukünftig 
PatientInnen einmelden. In der Region 
Liezen läuft das Projekt derzeit noch 
intramural und in einem zweiten Schritt 
werden die zu betreuenden PatientInnen 
an den niedergelassenen Bereich weiter-
vermittelt. 

Die für 2020 geplanten Projektschrit-
te wurden durch die Corona-Pandemie 
massiv eingeschränkt, da viele notwen-
dige persönliche Kontakte zwischen be-
treuenden ÄrztInnen/Pflegekräften und 
PatientInnen nicht möglich waren.

PatientInnenbefragung

Seitens der KAGes wurde im ersten 
Halbjahr 2020 eine PatientInnenbefra-
gung mit folgenden Ergebnissen durch-
geführt:
•	 Einschulung, Betreuung und Informa-

tion werden sehr positiv beurteilt. 
•	 Bedienung von ID-Karte, Waage, Blut-

druckgerät und Smartphone wird von 
94 % der PatientInnen als einfach 
eingeschätzt.

•	 Gesundheitszustand ist auf allen 
Dimensionen besser geworden.

•	 99 % der PatientInnen geben an, 
dass ihnen das System geholfen hat, 
ihren Blutdruck besser zu überwa-
chen. 

•	 Alle PatientInnen geben an, nach 
Ende der Teilnahme auch ohne 
Telemonitoring die Medikationsemp-
fehlungen konsequent umsetzen zu 
können und weiterhin besser auf ihre 
Gesundheit zu achten.

•	 95 % der PatientInnen finden, dass 
das Telemonitoring-Programm eine 
gute Idee ist, und würden Bekann-
ten empfehlen, an einem ähnlichen 
Programm teilzunehmen.
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Telemonitoring Mürztal – 
Gesundheitsdialog 

Im Rahmen des Pilotprojektes „Telemo-
nitoring Mürztal – Gesundheitsdialog“ 
(Beschluss 41. Sitzung der Gesundheits-
plattform vom 21.11.2018) wurden im 
Jahr 2019 in der Modellregion Mürztal 
PatientInnen mit Diabetes mellitus (Typ 1 
oder Typ 2) und mit Hypertonie telemedi-
zinisch betreut. Mit der Umsetzung wurde 
die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen 
und Bergbau – VAEB beauftragt. Auf-
grund der Erkenntnisse des Projektes von 
2019 hat der Projektlenkungsausschuss 
in seiner Sitzung Anfang November 2019 
einen Abschlussbericht mit den „Lear-
nings“ aus dem Projekt präsentiert. Er-
kenntnis des bisherigen Projektes war es, 
dieses Programm für Diabetes-Erkrankun-
gen zumindest ein Jahr in der Region wei-
terzuführen. Die konkreten Ziele für die 
Weiterführung dieses Projektes sind die 
Etablierung von zumindest zwei Telehe-
alth-ÄrztInnen, durch deren Unterstüt-
zung der Aufwand für die Integration in 
den Ordinationsalltag von niedergelasse-
nen VertragsärztInnen verringert werden 
soll, womit eine größere Gruppe an Ärz-
tInnen erreichbar wird. Zusätzlich soll die 
Zusammenarbeit mit anderen Gesund-
heitsberufen und Reha-Einrichtungen 
verbessert werden. Ein weiteres Ziel ist es, 
die Parameter für die Evaluierung zu kon-
kretisieren, um damit konkrete Aussagen 
hinsichtlich der Auswirkungen von Tele-
monitoring auf den Gesundheitszustand 
der PatientInnen und die Inanspruch-
nahme von niedergelassenen ÄrztInnen 
treffen zu können. Der Beschluss für eine 
Weiterführung des Projektes wurde in der 
Sitzung der Gesundheitsplattform vom 
9.12.2019 gefasst. Die Corona-Pande-
mie hat eine Umsetzung des Projektes im 
Jahr 2020 leider verhindert. Daher wurde 
– nach Abstimmung mit dem Lenkungs-
ausschuss – der Start dieses Projektes auf 
April 2021 verschoben.

Technische Integration von 
Telegesundheitsdiensten in die 
IT-Infrastruktur der ELGA  

Für Versorgungsangebote von Tele-
gesundheitsdiensten soll auch die  

ELGA-Infrastruktur genützt werden. Da-
für ist es notwendig, bei bestehenden 
Programmen die technischen Vorausset-
zungen zu adaptieren. Ziel dabei ist es, 
die Anbindung von telemedizinischen 
Disease-Management-Programmen 
insbesondere für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen oder Diabetes mellitus an 
die IT-Infrastruktur der ELGA und die 
Bereitstellung zusätzlicher spezifischer 
Dokumentenklassen zu spezifizieren, 
zu implementieren und am Beispiel des 
Telegesundheitsdienstes HerzMobil zu 
pilotieren. Dieses Programm soll auf-
bauend und weiterentwickelt an das 
Pilotprojekt „Telemonitoring und tele-
medizinische Versorgung in Bezug auf 
die Indikation Herzerkrankungen“ an-
schließen. 

In der Sitzung der Landes-Zielsteue-
rungskommission vom 20.6.2018 wur-
de der Beschluss gefasst, die technische 
Integration von Telegesundheitsdiensten 
in die IT-Infrastruktur der ELGA umzuset-
zen. Die steiermarkweite Ausrollung von 
HerzMobil soll mit dieser Infrastruktur 
unterstützt werden.

Projekt Teledermatologie

Trotz guter medizinischer Versorgung 
in Österreich ist in gewissen Regionen 
die flächendeckende dermatologische 
Versorgung der Bevölkerung von Eng-
pässen geprägt. Diese Tatsache spiegelt 
sich in teils monatelangen Wartezeiten 
auf Termine in Kassen- und Wahlarztor-
dinationen, in überfüllten Ambulanzen 
sowie oft stundenlangen Wartezeiten 
der Betroffenen in den genannten Ein-
richtungen wider – ob mit oder ohne 
Termin. PatientInnen mit einem der-
matologischen Problem konsultieren 
sehr häufig AllgemeinmedizinerInnen 
oder nicht dermatologische FachärztIn-
nen. Kann die Erkrankung nicht ausrei-
chend behandelt werden, werden die 
PatientInnen an eine/n Hautärztin/Haut-
arzt überwiesen. Dadurch kann sich die 
dermatologische Behandlung verzögern. 
Im Rahmen des Projektes soll einerseits 
eine bessere interdisziplinäre Kommu-
nikation erreicht werden, andererseits 
kann durch Triagieren je nach Schwere 
der Erkrankung eine raschere Behand-
lung durch DermatologInnen erfolgen. 

Das Ziel des Projektes ist es, die Warte-
zeiten in dermatologischen Ordinatio-
nen und Ambulanzen sowie undifferen-
zierte PatientInnenströme zu verringern. 
Dadurch können Valenzen geschaffen 
werden, um dringliche medizinische Pro-
bleme vorrangig behandeln zu können. 
Des Weiteren soll es eine Einsparung 
der zeitlichen und finanziellen Ressour-
cen geben, indem unnötige Besuche bei 
DermatologInnen eingedämmt werden, 
da die Behandlung der zuweisenden 
Ärztin oder dem zuweisenden Arzt emp-
fohlen wird. Ernste Erkrankungen sollen 
hingegen frühzeitig erkannt und bevor-
zugt behandelt werden. Die Qualität der 
Versorgung, die Zufriedenheit der Pati-
entInnen, aber auch der mitwirkenden 
ÄrztInnen soll erhöht werden. Als Um-
setzungszeitraum für das Projekt sind 
zwei Jahre beginnend mit Jänner 2020 
(bis Dezember 2021) vorgesehen, vor-
bereitende Projektarbeiten haben im Juli 
2019 begonnen. Das Projekt wird von 
der Ärztekammer Steiermark pilotiert 
und in der Region Liezen umgesetzt. 
Der Beschluss für die Umsetzung und 
Finanzierung dieses Projektes ist in der 
Sitzung der Gesundheitsplattform am 
26.6.2019 gefasst worden.

Bis Ende Dezember 2020 wurden 
964 Fälle behandelt. Die Auswertung 
der dermatologischen Begutachtung bis 
inkl. Nov. 2020 ergab folgende Resulta-
te:
•	 20 % keine Therapie nötig
•	 6 % Akuttermin bei Hautarzt
•	 9 % Normaltermin bei Hautarzt
•	 60 % Hausärztin/Hausarzt kann 

behandeln
•	 1 % PatientIn gehört an die Klinik
•	 4 % andere Gründe

Steirische Digitalisierungs-
offensive im Gesundheitsbereich

Der digitale Wandel durchdringt immer 
mehr Lebensbereiche. Gerade im Ge-
sundheitsbereich sind digitale Anwen-
dungen an der Tagesordnung. Mit dem 
Einsatz der elektronischen Gesundheits-
akte ELGA und der Anwendung eMe-
dikation haben sowohl behandelnde 
ÄrztInnen als auch PatientInnen einen 
besseren Überblick und mehr Informati-
onen rund um die Gesundheit. Die Stei-
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ermark ist in Sachen eHealth bzw. digi-
tale Gesundheit österreichweit Vorreiter. 
Bereits seit Dezember 2015 ist die elek-
tronische Gesundheitsakte in steirischen 
Spitälern umgesetzt, und seit Mai 2018 
können alle berechtigten ÄrztInnen die 
Medikationsdaten ihrer PatientInnen 
einsehen bzw. digital verordnen. Auch 
für Menschen mit chronischen Erkran-
kungen, wie beispielsweise Herzerkran-
kungen oder Diabetes, gibt es Projekte, 
die betroffene PatientInnen mit abge-
stimmten Programmen unterstützen und 
damit besser und qualitätsvoller versor-
gen. Vor diesem Hintergrund wurde in 
der Sitzung der Gesundheitsplattform 
am 9.12.2019 der Beschluss gefasst, 
einen Fördercall zu initiieren und inter-
essierte Organisationen zur Entwicklung 
innovativer Digital-Healthcare-Projek-
te einzuladen, mit dem Ziel, Konzepte 
zu entwickeln und Projekte zu pilotie-
ren, die nach erfolgreichem Abschluss 
steiermarkweit bzw. in weiterer Folge 
auch österreichweit ausgerollt werden 
können. Wichtig dabei ist, dass diese 
Entwicklungen und Vorhaben auf die 
ELGA-Infrastruktur aufbauen bzw. in der 
technischen Umsetzung internationale 
Standards erfüllen. Diese Programme 
und Anwendungen sollen einerseits das 
individuelle Gesundheitsmanagement 
und die Gesundheitskompetenz der 
BürgerInnen fördern und andererseits 
die AnbieterInnen von Gesundheitsleis-
tungen (ÄrztInnen, Pflegepersonal …) 
bei der Versorgung unterstützen. Der 
Einsatz dieser Technologien soll auch die 
Information und Kommunikation sowie 
die Abläufe und Prozesse verbessern. 
Die Umsetzung der Projekte muss dabei 
innerhalb der nächsten drei Jahre ab-
geschlossen sein. Zu diesem Fördercall 
wurde Anfang 2020 eingeladen, einge-
reichte und förderungswürdige Vorha-
ben können dabei mit max. € 200.000 
gefördert werden und sollen bis 2023 
abgeschlossen sein. Um Förderungen 
konnten ausschließlich gemeinnützige 
Organisationen, Universitäten, FHs und 
außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen mit Sitz in Österreich einreichen. In 
den Förderrichtlinien waren die techni-
schen Voraussetzungen sowie der Zweck 
und die Ziele klar definiert. 

Ziele dieser Digitalisierungsoffensive:
•	 Gesundheitsversorgung durch 

optimale Qualität von Diagnose und 
Therapien optimieren,

•	 individuelles Gesundheitsmanage-
ment und die Gesundheitskompetenz 
der BürgerInnen fördern,

•	 AnbieterInnen von Gesundheitsleis-
tungen bei der Versorgung unterstüt-
zen.

•	 Eingesetzte Technologien sollen 
Information/Kommunikation sowie 
Abläufe und Prozesse verbessern 
sowie GDA-übergreifende Prozesse 
fördern.

•	 Projekte sollen auf ELGA-Infrastruktur 
aufbauen bzw. internationale Stan-
dards erfüllen und interoperabel sein.

Insgesamt wurden 15 Anträge ein-
gereicht. Diese wurden von einer Ex-
pertInnenjury, dem eHealth-Beirat des 
Gesundheitsfonds Steiermark, inhaltlich 
begutachtet. Anhand der Förderungs-
kriterien wurden die Einreichungen be-
wertet und der Gesundheitsplattform 
eine Empfehlung übermittelt. In der 
Sitzung der Gesundheitsplattform vom 
10.6.2020 wurden folgende Projekte für 
eine Förderung vorgesehen: 

Telewundmanagement, eingereicht 
vom Austrian Institute of Technology 
(AIT)

Teledermatologie-Behandlungspfad 
für den Routinebetrieb. Ziel: Piloteinsatz 
inkl. implementierter Schnittstellen für 
PatientInnen mit chronischen Wunden; 
Entwicklung von Behandlungspfaden 
für Teledermatologie; Integration ver-
schiedener Teledermatologie-Systeme 
in einem Hub, der Anbindung an Kran-
kenhausinformationssysteme (KIS) und 
an ELGA ermöglicht. Pilotstudie mit 
dem Behandlungspfad für PatientInnen 
und den implementierenden Schnitt-
stellen. Konzept für Regelversorgung, 
ELGA-konformer dermatologischer Epi-
sodenbericht bzw. Einbettung in die 
eHealth-Versorgungsstrukturen. Wei-
teres Ziel: effiziente Nutzung bereits 
bestehender Infrastrukturen. Förderung 
und Stärkung der Gesundheitskompe-
tenz der PatientInnen. 

Rehabilitation onkologischer HNO- 
PatientInnen, eingereicht von der  
Medizinischen Universität Graz

Etablierung von eHealth in der Re-
habilitation onkologischer HNO-Patien-
tInnen. Ziel ist es, eine hochspezifische 
Rehabilitationstherapie im gewohnten 
sozialen und häuslichen Umfeld anzu-
bieten und dadurch den betroffenen 
PatientInnen eine schnellere Rückkehr 
in den Alltag zu ermöglichen (Therapi-
en für die Bereiche Atmung, Schlucken, 
Stimme/Kommunikation in telethe-
rapeutischer Form). Entwicklung, Im-
plementierung und Etablierung einer 
User-centered-online-Therapieplattform.

Prevention Support Tool, eingereicht 
von der Steiermärkischen Krankenan-
staltengesellschaft m.b.H.

Prävention von kardiovaskulären 
und nephrologischen Erkrankungen 
durch machine-learning-basiertes Risi-
ko-Screening. Ziel der Software ist es, 
die Prävention von ausgewählten Volks-
krankheiten entscheidend zu verbessern. 
Potenziell gefährdete PatientInnengrup-
pen werden gezielt gescreent, ein indivi-
duelles Risikoprofil wird erstellt. Das zu 
entwickelnde Prevention-Support-Tool 
(PST) berechnet mithilfe künstlicher In-
telligenz ein individuelles Risiko für Pa-
tientInnen. Im Sinne einer „Explainable 
Artificial Intelligence“ beinhaltet das 
PST eine Web-App, die individuelle Ri-
sikofaktoren mit dem stärksten Einfluss 
auf das Ergebnis anzeigt (Laborwerte, 
Diagnosen, Medikationen etc.).
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3.8 Gesundheitsberichterstattung

Gesundheitsberichte sind die Grundla-
ge, um gesundheitliche Problemfelder 
aufzuzeigen und planerischen Hand-
lungsbedarf sowohl in der Gesundheits-
förderung als auch in der -versorgung 
abzuleiten. Der Gesundheitsfonds ist 
laut Steiermärkischem Gesundheits-
fondsgesetz für die Gesundheitsbe-
richterstattung zuständig. Ziel ist es, 
datenbasierte Grundlagen für Ent-
scheidungsträgerInnen zu schaffen und 
Fakten für die Fachwelt und die inte-
ressierte Öffentlichkeit zu liefern. Auf 
Bundesebene ist der Gesundheitsfonds 

in der „Plattform Gesundheitsberichter-
stattung“ vertreten, um gemeinsam mit 
dem Bund, den anderen Bundesländern 
sowie der Sozialversicherung die Ge-
sundheitsberichterstattung in Österreich 
als kontinuierlichen politikrelevanten 
Prozess zu etablieren.

2020 wurde ein Gesundheitsbericht 
aus der Reihe „Im Blickpunkt“ veröf-
fentlicht, der sich mit dem „Tabak- und 
Nikotinkonsum in der Steiermark“ be-
schäftigt. Mit dem neuen Gesundheits-
bericht über Tabak- und Nikotinkonsum 
in der Steiermark werden wesentliche  

und auf die Steiermark bezogene Da-
ten zu Konsumgewohnheiten, zur Mor-
bidität und zur Mortalität sowie zu 
Rahmenbedingungen des Rauchens 
zusammengetragen. Neben Daten zum 
Zigarettenkonsum werden auch Daten 
zum Konsum anderer tabak- und niko-
tinhaltiger Produkte wie E-Zigaretten 
oder Shishas beschrieben. Dieser Ge-
sundheitsbericht wurde von der EPIG 
GmbH unter Gesamtkoordination des 
Gesundheitsfonds verfasst.

 
3.9 Gesundheitskompetenz

Gesundheitskompetenz umfasst das 
Wissen, die Motivation und die Fä-
higkeiten von Menschen, relevante 
Gesundheitsinformationen zu finden, 
zu verstehen, zu beurteilen und anzu-
wenden, um im Alltag in den Bereichen 
Gesundheitsförderung, Prävention und 
Krankenversorgung Entscheidungen 
treffen zu können, die zur Erhaltung 
oder Verbesserung der Lebensqualität 
und Gesundheit des gesamten Lebens-
verlaufs beitragen. 

Laut der Health-Literacy-Studie des 
Jahres 2012 ist die Gesundheitskom-
petenz der ÖsterreicherInnen, darunter 
besonders jene der SteirerInnen, unzu-
reichend. Aus diesem Grund wurden 
international und national Maßnahmen 
gesetzt. In der Steiermark wurde über 
den Grundsatz „Mehr Beteiligung“ im 
Gesundheitsplan 2035 das Thema Ge-
sundheitskompetenz aufgegriffen. 

Aufgrund der Maßnahmen zur Ein-
dämmung der COVID-19-Pandemie und 
der damit verbundenen Einschränkun-
gen in der Projektumsetzung gab es die 
Möglichkeit einer Laufzeitverlängerung 
für die Projekte aus dem Fördercall für 
Gesundheitskompetenz aus dem Jahr 
2017 und die beiden Projekte der So-
zialversicherung. Diese wurde von na-
hezu allen Projektträgern in Anspruch  

genommen, womit die Laufzeit der Pro-
jekte bis Juni 2021 verlängert wurde. 
Das Projekt „Gemeinsam Gesundheit 
Gestalten“ des Vereins Akzente wurde 
noch im Juni 2020 abgeschlossen. Die 
Projekte „Mini-Med-BotschafterInnen“ 
und „Gesundheitskompetente Gesund-
heitszentren“ wurden vom Gesund-
heitsfonds selbst umgesetzt und im Jahr 
2020 weitergeführt bzw. abgeschlossen. 

Mini-Med-BotschafterInnen 

Im Jahr 2020 lag der Fokus auf der 
fachlichen Unterstützung der 19 aus-
gebildeten BotschafterInnen bei der 
Umsetzung ihrer Projekte in den ziel-
gruppenspezifischen Settings. Im Herbst 
fand der zweite Fortbildungstag statt, 
diesmal in einem Online-Format. Es wur-
den drei Projekte der BotschafterInnen 
als Best-Practice-Beispiele vorgestellt. 
Zusätzlich gab es fachliche Inputs von 
den Projektpartnern (FH JOANNEUM, 
Regionalmedien Austria AG und Medi-
zinische Universität Graz). Das Projekt 
„Mini-Med-BotschafterInnen“ wurde 
mit Jahresende abgeschlossen und fließt 
in die Programmevaluation des The-
menschwerpunkts Gesundheitskompe-
tenz mit ein. 

Gesundheitskompetente 
Gesundheitszentren 

Seit 2018 unterstützt der Gesund-
heitsfonds Steiermark die steirischen 
Gesundheitszentren dabei, das Thema 
Gesundheitskompetenz in den Praxi-
salltag zu integrieren. Dabei finden 
Erstgespräche, Einführungsworkshops 
und Halbjahresgespräche zum Thema 
Gesundheitskompetenz statt. In jedem 
Gesundheitszentrum gibt es eine/n Be-
auftragte/n für Gesundheitskompetenz. 
Diese nehmen an den Netzwerktreffen 
teil und sind für die Umsetzung kleiner 
Gesundheitskompetenz-Projekte in den 
Gesundheitszentren verantwortlich. 

2020 fanden drei Erstgespräche 
in den Gesundheitszentren Mureck, 
Admont und Fehring statt. Ein Einfüh-
rungsworkshop mit 19 TeilnehmerInnen 
wurde im Gesundheitszentrum Mureck 
veranstaltet. Neben sieben Halbjah-
resgesprächen gab es auch in diesem 
Jahr ein gemeinsames Netzwerktreffen. 
Dieses fand im November als Videokon-
ferenz gemeinsam mit der Österreichi-
schen Gesundheitskasse statt. Neben 
einem praktischen Austausch der Betei-
ligten standen auch fachliche Inputs zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung, zur 
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motivierenden Gesprächsführung und 
zum „Selbsteinschätzungsinstrument 
für Gesundheitskompetenz in Primärver-
sorgungseinheiten“ am Programm. 18 
MitarbeiterInnen aus sechs steirischen 
Gesundheitszentren widmeten sich be-
sonders dem Thema „Gute Gesprächs-
qualität“ und nahmen an der Fortbildung 
„Patientenzentrierte Kommunikation im 
Setting Primärversorgung“ teil. 

Kampagne „Gesund informiert 
entscheiden“ 

Die im Jahr 2019 gestartete Kampagne 
wurde 2020 weitergeführt. Die Web-
site www.gesund-informiert.at wurde 
neu strukturiert, um den monatlich 
neu dazukommenden Gesundheitsthe-
men mehr Präsenz zu geben. Mittler-
weile findet man zu 12 verschiedenen 
Gesundheitsthemen faktenbasiertes 
und unabhängiges Wissen. Die beiden 

Schwerpunkte der Kampagne, „Gute 
Gesundheitsinformation“ und „Gute 
Gesprächsqualität“, wurden weiterhin 
verfolgt und entsprechende Materialien, 
wie zum Beispiel das Heft „Mein Arzt-
gespräch – Fragen und Antworten“, für 
die Unterstützung der Arzt/Ärztin-Pa-
tientInnen-Kommunikation entwickelt. 
Ziel ist es, der Bevölkerung informierte 
Entscheidungen für die eigene Gesund-
heit zu erleichtern. Die Post- und Termin-
karten mit den „Drei Fragen für meine 
Gesundheit“ wurden vor allem in den 
steirischen Primärversorgungseinheiten 
verteilt und erprobt. 

Um die Kampagne und damit ein-
hergehend das Thema Gesundheits-
kompetenz noch bekannter zu machen, 
wird nicht nur der Social-Media-Kanal 
des Gesundheitsfonds genutzt, sondern 
auch der „Health Literacy Month“ im 
Oktober zum Anlass genommen. In 
dieser Zeit schmückten 16 Flaggen mit 
dem Motto „Bleib gesund – Schau auf 

gesund-informiert.at“ die Grazer Her-
rengasse. Außerdem wurden im Rahmen 
der Kampagne 26.000 Stück Mund-Na-
sen-Schutz aus Stoff bedruckt und über 
SPAR Steiermark verteilt. 

Weitere Maßnahmen

Im Rahmen eines Netzwerktreffens fand 
ein breiter Austausch aller Projektleite-
rInnen aus dem Themenschwerpunkt 
Gesundheitskompetenz statt. Im Früh-
ling wurde österreichweit eine Erhebung 
zur Gesundheitskompetenz durchge-
führt, welche repräsentative Daten für 
die Steiermark enthält. Die Auswertung 
dieser Daten wird 2021 vorliegen. 
Ebenso wird der Themenschwerpunkt 
Gesundheitskompetenz maßnahmen-
übergreifend evaluiert. Ein umfassen-
der Ergebnisbericht dazu wird ebenfalls 
2021 fertiggestellt.

 
3.10 Sonstige Aktivitäten der Gesundheitsförderung

„fit im job“ – Förderpreis 
für geistige und körperliche 
Gesundheit

Der Gesundheitsfonds Steiermark ist 
Mitglied der Fachjury für die Vergabe 
des steirischen Gesundheitspreises „fit 
im job“. Am 28.10.2020 wurden bereits 
zum neunzehnten Mal steirische Un-
ternehmen ausgezeichnet, die heraus-
ragende BGF-Projekte umgesetzt bzw. 
ganzheitliche BGM-Programme imple-
mentiert haben. 

ONGKG

Der Gesundheitsfonds Steiermark ist 
förderndes Mitglied des Österreichi-
schen Netzwerks gesundheitsfördernder 
Krankenhäuser und Gesundheitseinrich-
tungen (ONGKG). Ziel des ONGKG ist, 
durch gesundheitsförderliche Weiterent-
wicklung von Strukturen und Prozessen 
den größtmöglichen Gesundheitsge-
winn von PatientInnen, BesucherInnen, 
MitarbeiterInnen und der Bevölkerung 
zu sichern.

Im ONGKG-Rundbrief, der zweimal 
jährlich erscheint, wurde 2020 über die 
steirischen Initiativen „Händedesinfekti-
on schützt“ und „Mehr vom Leben für 
Betriebe“ berichtet. 

Tabakpräventionsstrategie 
Steiermark

Bereits seit 2007 wird in der Steiermark 
eine Tabakpräventionsstrategie umge-
setzt. Mit der Übernahme der Suchtkoor-
dination ist der Gesundheitsfonds seit 
2019 auch Mitglied in der Steuergruppe 
und fördert die Umsetzung der Strategie. 
Die operative Umsetzung der Tabakprä-
ventionsstrategie erfolgt durch VIVID – 
Fachstelle für Suchtprävention in Koope-
ration mit der ÖGK. Zusätzlich wird auch 
das österreichweite Rauchfrei-Telefon 
(ebenfalls von der ÖGK betrieben) finan-
ziell unterstützt.
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3.11. Sonstige Aktivitäten des Gesundheitsfonds

Arbeitsgruppen auf Bundesebene

Neben den zuvor dargestellten Aufga-
benbereichen waren und sind die Mit-
arbeiterInnen der Geschäftsstelle in di-
versen Arbeitsgruppen auf Bundesebene 
eingebunden:

•	 Bundes-Zielsteuerungskommission
	 • Ständiger Koordinierungsausschuss

	· Fachgruppe Versorgungsstruktur
	· Fachgruppe Versorgungsprozesse
	· Fachgruppe Public Health
	· Fachgruppe eHealth

•	 	Generalversammlung der ELGA GmbH
	· ELGA Koordinierungsausschuss

•	 GeschäftsführerInnentreffen der 
Landesgesundheitsfonds

•	 Wissenschaftlicher Beirat  
„System of Health Accounts“  
(Gesundheitsausgaben)

•	 Patientensicherheitsbeirat
•	 HTA-Board
•	 Österreichischer Psychiatriebeirat
•	 Exptertengremium Suizidprävention 

Austria
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AB Arztbrief

AEE Ambulante Erstversorgungseinheit

AG Arbeitsgruppe

AG/R Akutgeriatrie und Remobilisation

A-IQI Austrian Inpatient Quality Indicators

ANetPas Austrian Network for Patient Safety 

ASH Aktion Saubere Hände

ÄAVE Ärztliche ambulante Versorgungs-
einheiten

ÄZQ Ärztliches Zentrum für Qualität in der 
Medizin

BAG Bundesamt für Gesundheit

BDMW Belagsdauermittelwert

BGK Bundesgesundheitskommission

BHB Barmherzige Brüder

BHG Bundeshaushaltsgesetz

BIP Bruttoinlandsprodukt

BIQG Bundesinstitut für Qualität im 
Gesundheitswesen

BKK Betriebskrankenkasse

BMASGK Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz

BQLL Bundes-Qualitätsleitlinie

B-VG Bundes-Verfassungsgesetz

CABG Coronary Artery Bypass Graft

CIRS Critical Incidents Reporting System

DGKP Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegeperson

DIAG Dokumentations- und 
Informationssystem für Analysen im 
Gesundheitswesen

DKH Klinik Diakonissen

DMP Disease-Management-Programm

DQ Datenqualität

DVSV-BIG Business Intellegence im Gesund-
heitswesen innerhalb des Dachver-
bands der Sozialversicherungsträger

EBA Erstuntersuchung – Beobachtung – 
Aufnahme

EbM Evidence-based Medicine

EDV Elektronische Datenverarbeitung

EFA Early Functional Abilities

EUSOMA European Society of Breast Cancer 
Specialists

FAG Finanzausgleichsgesetz

FH Fachhochschule

FOKO Folgekostenprogramm der StGKK

Fonds-KA Fondskrankenanstalten

GDA Gesundheitsdiensteanbieter

GGZ Geriatrische Gesundheitszentren der 
Stadt Graz

GÖG Gesundheit Österreich GmbH

GSBG Gesundheits- und Sozialbereich-
Beihilfengesetz

GWF Gewichtungsfaktor

GZ Gesundheitszentren

HD Hauptdiagnose

HTA Health Technology Assessment

IHE Integrating the Healthcare Enterprise

IHS Institut für Höhere Studien

IKT Informations- und 
Kommunikationstechnologie

Abkürzungsverzeichnis
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IPS Initiative PatientInnensicherheit 
Steiermark

IQWiG Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen

IVOM Intravitreale operative 
Medikamentengabe

IVSA Integrierte Versorgung Schlaganfall

KA Krankenanstalt

KAL Katalog ambulanter Leistungen

KAGes Steiermärkische 
Krankenanstaltengesellschaft mbH

KAKuG Bundesgesetz über Krankenanstalten 
und Kuranstalten

KB Kostenbeitrag

KDok Krankenanstalten-Dokumentation 
(Bepunktungsprogramm)

KH Krankenhaus

KRBV Krankenanstalten-Rechnungs- 
abschluss-Berichtsverordnung

LAP Leistungsangebotsplanung

LBI Ludwig Boltzmann Institut

LDF Leistungs- und Diagnosefallpauschale

LG Landesgruppe

LGBl. Landesgesetzblatt

LKF Leistungsorientierte 
Krankenanstaltenfinanzierung

LKH Landeskrankenhaus

LSF Landesnervenklinik Sigmund Freud

L&R Learning & Reporting

MBDS Minimal Basic Data Set

medQK ExpertInnengruppe medizinische 
Qualitätskontrolle

MEL Medizinische Einzelleistung

MPT Mobiles Palliativteam

MR Magnetresonanz

MRT Magnetresonanztomograph

NEK Nationale Ernährungskommission

ÖGARI Österreichische Gesellschaft für 
Anaesthesiologie, Reanimation und 
Intensivmedizin

ÖSG Österreichischer Strukturplan 
Gesundheit

PCI Percutaneous Coronary Intervention

PKD Palliativkonsiliardienst

PRIKRAF Privater 
Krankenanstaltenfinanzierungsfonds

PSO Psychosomatik

QDok Qualitätstool der Krankenanstalten- 
Dokumentation

QSK Qualitätssicherungskommission

RSG Regionaler Strukturplan Gesundheit

SKA-RZ Sonderkrankenanstalt 
Rehabilitationszentrum

SOP Standard Operating Procedure

StGKK Steiermärkische Gebietskrankenkasse

SUPRA Suizidprävention Austria

StKAG Steiermärkisches 
Krankenanstaltengesetz

SV Sozialversicherung

WHO World Health Organization

ZAE Zentrale Aufnahmeeinheit

ZD Zusatzdiagnose
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4.2 Anhang

BILANZ ZUM 31.  DEZEMBER 2020

AKTIVA PASSIVA
2020 2019 2020 2019
EUR TEUR EUR TEUR

A.
  Anlagevermögen

A.
Fondskapital

I. Sachanlagen: I. Rücklagen 79.255.133,57 103.115

1. 	Bauten 
davon Investitionen in fremde Gebäude

6.545,00 
6.545,00

8 II. Zweckgewidmete Rücklagen 122.068.140,97 133.781

2. 	Betriebs- und Geschäfts- 
	 ausstattung

162.970,28 197 201.323.274,54 236.897

B.
Rückstellungen

II. Finanzanlagen: I. Sonstige Rückstellungen 21.729.093,49 23.288

1. 	Anteile an verbundenen  
	 Unternehmen

19.600,00 20 C.
Verbindlichkeiten

2. 	Beteiligungen 14.980,00 14

204.095,28 238 I. Verbindlichkeiten aus Vergütungen  
und Leistungen

286.777.550,88 253.180

B.
Umlaufvermögen

II. Verbindlichkeiten gegenüber  
verbundenen Unternehmen

143.605,89 59

I. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände:

III. Sonstige Verbindlichkeiten 620.376,15 386

1.	 Forderungen aus Vergütungen  
	 und Leistungen

311.893.089,16 303.179 287.541.532,92 253.625

2. 	Sonstige Forderungen und  
	 Vermögensgegenstände

100.042.103,15 60.052 D.
Rechnungsabgrenzungsposten

II. Kassabestand, Guthaben bei  
Kreditinstituten

99.259.231,59 155.080 I. Gesundheitsförderungsfonds gem. 
Art. 10 OFG

2.328.319,43 2.745

511.194.423,90 518.311 II. Sonstige Passive Rechnungs- 
abgrenzung

900.000,00 2.094

B.
Rechnungsabgrenzungsposten

2.423.701,20 100 3.228.319,43 4.839

Summe   A K T I V A 513.822.220,38 518.650 Summe   P A S S I V A 513.822.220,38 518.650



101

VERZEICHNISSE UND ANHANG

BILANZ ZUM 31.  DEZEMBER 2020

AKTIVA PASSIVA
2020 2019 2020 2019
EUR TEUR EUR TEUR

A.
  Anlagevermögen

A.
Fondskapital

I. Sachanlagen: I. Rücklagen 79.255.133,57 103.115

1. 	Bauten 
davon Investitionen in fremde Gebäude

6.545,00 
6.545,00

8 II. Zweckgewidmete Rücklagen 122.068.140,97 133.781

2. 	Betriebs- und Geschäfts- 
	 ausstattung

162.970,28 197 201.323.274,54 236.897

B.
Rückstellungen

II. Finanzanlagen: I. Sonstige Rückstellungen 21.729.093,49 23.288

1. 	Anteile an verbundenen  
	 Unternehmen

19.600,00 20 C.
Verbindlichkeiten

2. 	Beteiligungen 14.980,00 14

204.095,28 238 I. Verbindlichkeiten aus Vergütungen  
und Leistungen

286.777.550,88 253.180

B.
Umlaufvermögen

II. Verbindlichkeiten gegenüber  
verbundenen Unternehmen

143.605,89 59

I. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände:

III. Sonstige Verbindlichkeiten 620.376,15 386

1.	 Forderungen aus Vergütungen  
	 und Leistungen

311.893.089,16 303.179 287.541.532,92 253.625

2. 	Sonstige Forderungen und  
	 Vermögensgegenstände

100.042.103,15 60.052 D.
Rechnungsabgrenzungsposten

II. Kassabestand, Guthaben bei  
Kreditinstituten

99.259.231,59 155.080 I. Gesundheitsförderungsfonds gem. 
Art. 10 OFG

2.328.319,43 2.745

511.194.423,90 518.311 II. Sonstige Passive Rechnungs- 
abgrenzung

900.000,00 2.094

B.
Rechnungsabgrenzungsposten

2.423.701,20 100 3.228.319,43 4.839

Summe   A K T I V A 513.822.220,38 518.650 Summe   P A S S I V A 513.822.220,38 518.650

GESUNDHEITSFONDS STEIERMARK: GEWINN-  UND VERLUST-RECHNUNG 2020
2020 2019

1.	 Erträge und sonstige Vergütungen und Leistungen EUR EUR

a) Beiträge der Bundesgesundheitsagentur

Ertragsanteile Bund gem. § 57/4/1 KAKuG 43.711.674,19 49.412.424,23

Bundesmittel gem. § 57/4/2 KAKuG 3.689.053,04 4.170.168,66

Bundesmittel gem. § 57/4/3+4 KAKuG 11.893.455,40 12.041.915,50

Bundesmittel gem. § 57/4/5 KAKuG 17.143.445,66 19.873.904,00

Bundesmittel gem. § 57/4/6 KAKuG 14.093.965,64 16.302.353,12

Bundesmittel gem. § 59/6/1b KAKuG 4.360.000,00 4.360.000,00

Bundesmittel gem. § 57/2 KAKuG (Wegfall Selbstbehalte für Kinder und Jugendliche) 701.950,00 703.100,00

Vorsorgemittel gem. § 59e KAKuG 243.143,89 224.719,92

95.836.687,82 107.088.585,43

b) Mittel der Sozialversicherung

Pauschalbetrag gem. § 447f/3/1+2 ASVG 875.503.637,10 844.899.124,98

Zusatzmittel SV gem. § 447f/3/3 ASVG 9.321.454,58 9.367.575,67

Zusatzmittel SV GGZ 3.703.681,19 3.574.213,23

Kostenbeiträge gem. § 447f/7 ASVG 2.321.780,45 2.793.605,60

Entfall Kostenbeitrag Kinder und Jugendliche gem. § 447f/7a ASVG 717.472,00 716.731,00

891.568.025,32 861.351.250,48

c) Beiträge des Landes Steiermark

USt.-Anteile gem. Art. 28/1/2 OFG 30.668.718,00 33.868.962,00

Betriebsabgangsdeckung Fondskrankenanstalten 577.670.000,00 570.889.815,00

608.338.718,00 604.758.777,00

d) Beiträge der Gemeinden gem. § 27 FAG (Art. 28/1/6 OFG) 20.747.436,00 22.912.407,00

e) Gesundheitsförderungsfonds gem. Art. 10 OFG (2013 - 2022) 2.569.149,45 2.129.278,25

f) Kostenbeiträge gem. § 27a/3 KAKuG 1.063.680,49 1.287.174,83

g) Ausländische GastpatientInnen 11.068.424,68 17.302.662,96

h) Regresseinnahmen 2.428.761,37 2.436.493,84

i) Beihilfe nach dem GSBG 1996 94.178.485,01 87.799.730,72

j) Erträge Kooperationsbereich 4.313.217,48 2.151.224,00

k) Zweckzuschuß gem. § 2/2a PFG 1.246.292,24 1.967.388,94

1.733.358.877,86 1.711.184.973,45

2.	 sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3.271.360,50 1.620.715,76

b) übrige 165.494,02 391.286,46

3.436.854,52 2.012.002,22
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GESUNDHEITSFONDS STEIERMARK: GEWINN-  UND VERLUST-RECHNUNG 2020
2020 2019

3.	 Aufwendungen für Vergütungen und Leistungen EUR EUR

a) Vergütungen Fondskrankenanstalten

1. Stationäre Vergütungen

LKF-Mittel 959.521.422,00 880.856.408,56

Betriebsabgangsdeckung Fondskrankenanstalten 417.920.000,00 438.259.155,00

Ausgleichszahlungen 6.550.073,90 23.214.237,53

1.383.991.495,90 1.342.329.801,09

2. Ambulante Vergütungen

Ambulante Dialyseleistungen 7.930.646,60 8.787.000,10

Ambulantes Abrechnungsmodell 172.196.038,54 144.613.231,30

180.126.685,14 153.400.231,40

3. Hospiz- und Palliativversorgung 9.209.858,44 8.462.107,07

4. Wachkomafinanzierung GGZ Graz 1.702.503,55 1.957.798,55

5. sonstige Vergütungen Fondskrankenanstalten

Kostenbeiträge gem. § 447f/7 ASVG 2.321.780,45 2.793.605,60

Kostenbeiträge gem. § 27a/3 KAKuG 1.063.680,49 1.287.174,83

Ersatzleistungen für den Entfall der Kostenbeiträge für Kinder und Jugendliche 1.109.125,99 1.506.720,57

Beihilfe nach GSBG 1996 94.178.485,01 87.799.730,72

98.673.071,94 93.387.231,72

1.673.703.614,97 1.599.537.169,83

b) Krankenhausentlastende Maßnahmen (Kooperationsbereich)

1. MR Stolzalpe 206.000,00 206.250,00

2. Mehraufwendungen für abgeschlossene Hospiz- und Palliativfälle 736.110,20 741.578,10

3. Druckbeatmungsgeräte 150.000,00 210.000,00

4. Regelbetrieb Integrierte nephrologische Versorgung in der Steiermark 47.500,00 47.500,00

5. DMP Therapie Aktiv und herz. leben 646.826,37 751.575,61

6. Integrierte Versorgung Schlaganfall 37.907,51 60.156,19

7. Primärversorgungskonzept 2.126.529,96 1.236.287,66

8. Ambulante psychiatrische fachärztliche Versorgung 97.663,64 95.137,07

9. Präoperative Diagnostik 2.076.258,46 811.999,99

10. Aufgaben aufgrund des Landes-Zielsteuerungsübereinkommens 1.135.385,77 822.832,90

7.260.181,91 4.983.317,52

c) Struktur-, Projekt und Planungsmittel

1. Sozialpsychiatrische und psychosoziale Versorgung 22.224.526,80 20.360.614,47

2. Suchtberatung 4.840.908,51 4.748.003,57

3. Bereitschaftsdienst inkl. TEWEB 3.736.153,43 2.310.685,27

4. Investitionszuschüsse 23.667.676,65 27.247.591,93

5. Vorsorgemittel gem. Art. 35 162.875,87 242.124,09

6. Sonstige Struktur-, Projekt- und Planungsmittel                                                              10.242.721,03 15.153.062,94

64.874.862,29 70.062.082,27
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GESUNDHEITSFONDS STEIERMARK: GEWINN-  UND VERLUST-RECHNUNG 2020
2020 2019

d) strukturbedingte Maßnahmen

Investitionen KAGes 4.872.660,01 12.361.901,60

4.872.660,01 12.361.901,60

e) Gesundheitsförderungsfonds gem. Art. 10 OFG 2.569.149,45 2.129.278,25

1.753.280.468,63 1.689.073.749,47

4.	 Personalaufwand

a) Refundierungen 2.154.998,98 2.087.159,44

b) Personalverrechnung Geschäftsstelle 816.472,10 782.264,02

2.971.471,08 2.869.423,46

5.	 Abschreibungen

a) auf Sachanlagen 42.639,07 44.351,87

6.	 sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Verwaltungsaufwand 677.511,80 659.957,03

b) Beihilfenäquivalent gemäß GSBG 1.349.351,49 1.775.039,53

c) Übergenuss Mittel der Sozialversicherung 13.854.389,44 0,00

15.881.252,73 2.434.996,56

7.  Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis) -35.380.099,13 18.774.454,31

8.  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 22.772,20 58.242,94

9.  Aufwendungen aus Finanzanlagen 203.000,00 200.000,00

10.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.682,66 14.544,83

11.  Zwischensumme aus Z 8 bis 11 (Finanzergebnis) -193.910,46 -156.301,89

12.  Ergebnis vor Steuern (= Ergebnis nach Steuern) -35.574.009,59 18.618.152,42

13.  Auflösung von Rücklagen 35.574.009,59 38.428.591,93

14.  Zuweisung zu Fondskapital 0,00 57.046.744,35

15.  Bilanzgewinn 0,00 0,00
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Ambulante Patienten und Frequenzen

Ambulante Patienten und Frequenzen

Krankenanstalt
Ambulante 
Patienten 

2018

Ambulante 
Frequenzen 

2018

Ambulante 
Patienten 

2019

Ambulante 
Frequenzen 

2019

Ambulante 
Patienten 

2020

Ambulante 
Frequenzen 

2020

KAV Feldbach-Fürstenfeld  73.556  144.754  75.765  146.121  60.733  114.648 

PSO Bad Aussee  -    -    -    -    -    -   

LKH Univ.-Klinikum Graz  454.172  912.810  473.482  955.970  382.232  745.462 

Albert-Schweitzer-Klinik  -    -    3.893  3.893  2.166  2.166 

KH Barmherzige Brüder Graz  61.207  100.050  63.932  103.999  63.541  105.806 

KH Elisabethinen Graz  22.778  38.049  25.005  41.014  19.830  31.778 

LKH Hartberg  31.986  58.944  32.628  59.223  25.381  46.434 

NTZ Kapfenberg  958  2.357  1.061  2.149  717  1.677 

LKH Hochsteiermark  125.715  271.575  128.633  280.976  104.703  228.823 

LKH Mürzzuschlag-Mariazell   18.367  49.099  18.926  50.991  11.204  20.098 

KAV Rottenmann/Bad Aussee  37.207  72.310  38.092  71.228  31.891  60.074 

Klinik Diakonissen Schladming  37.900  60.986  30.898  58.155  26.651  47.858 

MKH Vorau  19.690  33.411  20.739  35.793  15.925  26.437 

LKH Süd-Ost Steiermark*  67.018  115.503  67.836  117.752  50.854  87.589 

LKH Weiz  43.859  63.206  46.240  65.716  35.420  50.407 

LKH Weststeiermark**  52.421  89.677  53.417  98.403  41.266  68.684 

LKH Murtal***  76.484  134.194  76.027  134.504  61.767  105.250 

LKH Graz II****  60.625  109.092  64.392  127.442  49.549  86.825 

Steiermark  1.183.943  2.256.017  1.220.966  2.353.329  983.830  1.830.016 

	 *	Zusammenführung der Standorte LKH Bad Radkersburg und LKH Wagna
	 **	Zusammenführung der Standorte LKH Deutschlandsberg und LKH Voitsberg
	 ***	Zusammenführung LKH Stolzalpe mit Spitalsverbund Ju/Kni
	****	Zusammenführung LKH Hörgas mit LKH GRAZ II



105

VERZEICHNISSE UND ANHANG

LD
F-

Pa
us

ch
al

en
 2

02
0 

– 
D

ar
st

el
lu

ng
 d

er
 E

in
ze

lk
om

po
ne

nt
en

 K
ra

nk
en

an
st

al
t 

Le
is

tu
ng

sk
om

po
ne

nt
e

Ta
ge

sk
om

po
ne

nt
e

Pu
nk

te
 B

el
ag

sd
au

er
-

ob
er

gr
en

ze
 ü

be
rs

ch
rit

te
n

In
te

ns
iv

pu
nk

te
M

eh
rle

is
tu

ng
s-

 
zu

sc
hl

äg
e

Pu
nk

te
 s

pe
z. 

Le
is

tu
ng

sb
er

ei
ch

e
Pu

nk
te

  
to

ta
l

Pu
nk

te
 

am
bu

la
nt

 K
AV

 F
el

db
ac

h-
Fü

rs
te

nf
el

d 
 1

1.
92

7.
33

0 
6,

24
 %

 3
1.

74
2.

68
9 

6,
44

 %
 3

.9
24

.6
86

 
5,

18
 %

 6
.2

75
.8

80
 

5,
53

 %
 2

.2
87

.8
92

 
5,

52
 %

 3
.8

40
.5

28
 

5,
42

 %
 5

9.
99

9.
00

5 
 1

2.
16

3.
02

4 

 P
SO

 B
ad

 A
us

se
e 

 1
66

 
0,

00
 %

 8
.0

85
.2

06
 

1,
64

 %
 4

.0
55

 
0,

01
 %

 -   
0,

00
 %

 -   
0,

00
 %

 -   
0,

00
 %

 8
.0

89
.4

27
 

 -   

 L
KH

-U
ni

v. 
Kl

in
ik

um
 G

ra
z 

 8
8.

31
8.

01
0 

46
,1

7 
%

 1
53

.9
32

.7
98

 
31

,2
4 

%
 2

5.
27

4.
29

9 
33

,3
4 

%
 6

1.
45

5.
38

5 
54

,1
4 

%
 2

4.
96

7.
02

3 
60

,2
2 

%
 6

.7
57

.8
28

 
9,

53
 %

 3
60

.7
05

.3
43

 
 8

9.
90

0.
15

7 

 A
lb

er
t S

ch
w

ei
tz

er
 K

lin
ik

 
 -   

-
 -   

 -   
-

 -   
-

 -   
-

 1
3.

09
2.

02
6 

18
,4

6 
%

 1
3.

09
2.

02
6 

 4
65

.6
90

 

 B
ar

m
he

rz
ig

e 
Br

üd
er

 G
ra

z 
 8

.1
65

.5
95

 
4,

27
 %

 3
0.

51
5.

25
7 

6,
19

 %
 3

.8
51

.8
23

 
5,

08
 %

 1
.6

86
.8

64
 

1,
49

 %
 1

.2
59

.3
36

 
3,

04
 %

 -   
0,

00
 %

 4
5.

47
8.

87
5 

 6
.4

45
.5

25
 

 E
lis

ab
et

hi
ne

n 
Gr

az
 

 6
.2

16
.1

16
 

3,
25

 %
 1

6.
18

5.
09

7 
3,

28
 %

 1
.3

48
.6

29
 

1,
78

 %
 1

.0
64

.0
75

 
0,

94
 %

 4
93

.1
27

 
1,

19
 %

 3
.5

62
.4

62
 

5,
02

 %
 2

8.
86

9.
50

6 
 1

.8
24

.4
07

 

 L
KH

 H
ar

tb
er

g 
 3

.5
51

.3
04

 
1,

86
 %

 1
4.

14
9.

34
2 

2,
87

 %
 1

.5
34

.0
63

 
2,

02
 %

 2
.0

50
.2

71
 

1,
81

 %
 2

33
.3

60
 

0,
56

 %
 -   

0,
00

 %
 2

1.
51

8.
34

0 
 2

.3
54

.3
54

 

 N
TZ

 K
ap

fe
nb

er
g 

 -   
-

 -   
-

 -   
-

 -   
-

 -   
 1

0.
44

3.
48

2 
14

,7
3 

%
 1

0.
44

3.
48

2 
 4

6.
57

7 

 L
KH

 H
oc

hs
te

ie
rm

ar
k 

 2
7.

79
7.

28
5 

14
,5

3 
%

 6
5.

68
5.

31
8 

13
,3

3 
%

 9
.2

83
.8

34
 

12
,2

5 
%

 1
8.

33
3.

25
1 

16
,1

5 
%

 5
.8

77
.9

92
 

14
,1

8 
%

 3
.0

40
.9

32
 

4,
29

 %
 1

30
.0

18
.6

12
 

 2
6.

70
6.

83
0 

 L
KH

 M
ür

zz
us

ch
la

g-
M

ar
ia

ze
ll 

 
 1

93
.0

94
 

0,
10

 %
 3

.0
42

.0
55

 
0,

62
 %

 4
52

.1
16

 
0,

60
 %

 4
19

.6
28

 
0,

37
 %

 -   
0,

00
 %

 5
.4

30
.0

30
 

7,
66

 %
 9

.5
36

.9
23

 
 1

.0
75

.6
76

 

 K
AV

 R
ot

te
nm

an
n/

Ba
d 

Au
ss

ee
 

 3
.3

75
.0

06
 

1,
76

 %
 1

5.
43

2.
11

1 
3,

13
 %

 1
.9

84
.5

88
 

2,
62

 %
 2

.4
17

.9
18

 
2,

13
 %

 3
53

.5
69

 
0,

85
 %

 3
.1

68
.8

51
 

4,
47

 %
 2

6.
73

2.
04

3 
 2

.9
07

.1
40

 

 K
lin

ik
 D

ia
ko

ni
ss

en
 S

ch
la

dm
in

g 
 3

.8
23

.8
92

 
2,

00
 %

 9
.2

81
.5

58
 

1,
88

 %
 8

16
.9

56
 

1,
08

 %
 5

50
.5

66
 

0,
49

 %
 2

79
.5

21
 

0,
67

 %
 -   

0,
00

 %
 1

4.
75

2.
49

3 
 2

.1
71

.2
28

 

 M
KH

 V
or

au
 

 1
.9

83
.7

81
 

1,
04

 %
 6

.5
34

.5
90

 
1,

33
 %

 5
37

.1
08

 
0,

71
 %

 3
14

.8
80

 
0,

28
 %

 6
5.

44
6 

0,
16

 %
 3

.6
10

.6
33

 
5,

09
 %

 1
3.

04
6.

43
8 

 9
25

.3
07

 

 L
KH

 S
üd

st
ei

er
m

ar
k*  

 7
.8

11
.1

56
 

4,
08

 %
 1

9.
30

0.
29

2 
3,

92
 %

 2
.2

21
.1

28
 

2,
93

 %
 3

.4
13

.2
04

 
3,

01
 %

 4
86

.3
22

 
1,

17
 %

 -   
0,

00
 %

 3
3.

23
2.

10
2 

 3
.2

76
.7

28
 

 L
KH

 W
ei

z 
 2

.9
92

.8
91

 
1,

56
 %

 8
.4

88
.5

23
 

1,
72

 %
 1

.2
99

.0
10

 
1,

71
 %

 1
.6

54
.5

99
 

1,
46

 %
 2

14
.0

71
 

0,
52

 %
 -   

0,
00

 %
 1

4.
64

9.
09

4 
 1

.9
45

.4
63

 

 L
KH

 W
es

ts
te

ie
rm

ar
k**

 
 3

.5
97

.8
44

 
1,

88
 %

 1
9.

18
3.

02
3 

3,
89

 %
 2

.7
90

.3
59

 
3,

68
 %

 3
.1

50
.4

86
 

2,
78

 %
 1

58
.1

46
 

0,
38

 %
 2

.3
55

.0
45

 
3,

32
 %

 3
1.

23
4.

90
3 

 3
.1

83
.0

13
 

 L
KH

 M
ur

ta
l**

* 
 1

2.
49

9.
88

7 
6,

53
 %

 3
1.

01
6.

25
0 

6,
29

 %
 3

.8
55

.8
90

 
5,

09
 %

 3
.7

18
.3

96
 

3,
28

 %
 2

.4
50

.1
87

 
5,

91
 %

 3
.9

46
.9

80
 

5,
57

 %
 5

7.
48

7.
59

0 
 5

.7
25

.4
24

 

 L
KH

 G
ra

z I
I**

**
 9

.0
34

.6
87

 
4,

72
 %

 6
0.

16
3.

85
1 

12
,2

1 
%

 1
6.

62
3.

61
8 

21
,9

3 
%

 7
.0

09
.6

34
 

6,
18

 %
 2

.3
32

.8
29

 
5,

63
 %

 1
1.

67
0.

80
7 

16
,4

6 
%

 1
06

.8
35

.4
26

 
 6

.1
08

.0
19

 

 S
te

ie
rm

ar
k 

Ge
sa

m
t 

 1
91

.2
88

.0
44

 
10

0,
00

 %
 4

92
.7

37
.9

60
 

10
0,

00
 %

 7
5.

80
2.

16
2 

10
0,

00
 %

 1
13

.5
15

.0
37

 
10

0,
00

 %
 4

1.
45

8.
82

1 
10

0,
00

 %
 7

0.
91

9.
60

4 
10

0,
00

 %
 9

85
.7

21
.6

28
  

16
7.

22
4.

56
2 

	
* 	

Zu
sa

m
m

en
fü

hr
un

g 
de

r S
ta

nd
or

te
 L

KH
 B

ad
 R

ad
ke

rs
bu

rg
 u

nd
 L

KH
 W

ag
na

	
**

	Z
us

am
m

en
fü

hr
un

g 
de

r S
ta

nd
or

te
 L

KH
 D

eu
ts

ch
la

nd
sb

er
g 

un
d 

LK
H 

Vo
its

be
rg

	*
**

	Z
us

am
m

en
fü

hr
un

g 
LK

H 
St

ol
za

lp
e 

m
it 

Sp
ita

lsv
er

bu
nd

 Ju
/K

ni
	**

**
	Z

us
am

m
en

fü
hr

un
g 

LK
H 

Hö
rg

as
 m

it 
LK

H 
G

RA
Z 

II 

 D
at

en
ba

sis
: M

BD
S 

Ja
hr

es
m

el
du

ng
 2

01
9;

 M
ai

 2
02

0 
– 

Ke
in

e 
Un

te
rs

ch
ei

du
ng

 z
w

isc
he

n 
Fo

nd
sr

el
ev

an
t u

nd
 N

ich
t-F

on
ds

re
le

va
nt

 				





	



106

Kenngrößen aus der 
Krankenanstaltenstatistik

0-Tagesaufenthalte: stationäre Aufenthalte, 
bei denen Aufnahme und Entlassung am sel-
ben Kalendertag erfolgt

Ambulante Patient/inn/en: Anzahl der 
während des Kalenderjahres (Berichtsjah-
res) auf den einzelnen nichtbettenführenden 
Hauptkostenstellen behandelten, nicht-sta-
tionären Patienten/Patientinnen. Zu zählen 
sind – unabhängig vom Krankheitsbild – die 
Erstbesuche von nichtstationären Patienten/
Patientinnen auf den einzelnen nicht-betten-
führenden Hauptkostenstellen. Die Erfassung 
stellt allein auf die Zahl der Erstbesuche der 
auf den einzelnen nicht-bettenführenden 
Hauptkostenstellen behandelten Patienten/Pa-
tientinnen ab. Treten in Bezug auf ein und den-
selben Patienten bzw. ein und dieselbe Patien-
tin während des Kalenderjahres Änderungen 
im Krankheitsbild oder neue Krankheitsbilder 
auf, so sind keine weiteren ambulanten Patien-
ten/Patientinnen in der Krankenanstalten-Sta-
tistik zu zählen. In-vitro-Untersuchungen ohne 
Untersuchung bzw. Behandlung am/an der 
ambulanten Patientin sind weder als ambulan-
te Frequenzen noch als ambulante Patientin 
zu zählen. Erfolgt unmittelbar im Anschluss 
an die ambulante Behandlung am selben Tag 
eine stationäre Aufnahme, so ist dieser/e Pati-
ent/in nicht als ambulanter Patient/ambulante 
Patientin zu zählen und es sind die an diesem 
Tag erfolgten Frequenzen auf nicht-bettenfüh-
renden Hauptkostenstellen als stationäre Fre-
quenzen zu dokumentieren.

Frequenzen an amb. Patienten/inn/en: 
Anzahl der Besuche von ambulanten Patien-
ten/Patientinnen einer nicht-bettenführenden 
Hauptkostenstelle.

Aufenthalte: Anzahl der stationären Aufent-
halte (gezählt wird die Anzahl der übermit-
telten Datensätze; im Gegensatz dazu ist das 
Merkmal „stationäre Aufenthalte (KJ)“ eine 
errechnete Größe, daher sind Abweichungen 
zwischen diesen beiden Merkmalen möglich)

Aufnahmen: Anzahl der Patient/inn/en, die 
im Berichtsjahr im Krankenhaus stationär auf-
genommen werden

Belagstage: Summe der Mitternachtsstände 
der Patient/inn/en in einem definierten Zeit-
raum

Durchschnittliche Auslastung: Betten-
auslastung in Prozent im Jahresdurchschnitt  
(Berechnungsformel siehe unten)

Durchschnittliche Belagsdauer: durch-
schnittliche Dauer eines Aufenthalts im Kran-
kenhaus in Tagen (Berechnungsformel siehe 
unten)

Durchschnittsbelag: durchschnittliche Zahl 
der Patient/inn/en je Tag (Berechnungsformel 
siehe unten)

Entlassungen: Anzahl der Patient/inn/en, die 
im Berichtsjahr aus dem stationären Bereich 
des Krankenhauses entlassen werden (inklusi-
ve Überstellungen in ein anderes Krankenhaus, 
aber exklusive Verstorbene und am Jahresende 
Verbleibende)

Frequenzen ambulanter Patient/inn/en: 
Anzahl der Besuche von ambulanten Patient/
inn/en einer nicht-bettenführenden Haupt- 
kostenstelle

Frequenzen stationärer Patient/inn/en: 
Anzahl der Besuche von stationären Patient/
inn/en einer nicht-bettenführenden Haupt-
kostenstelle, inkl. Besuche von stationären 
Patient/inn/en anderer Krankenhäuser, die zu 
einer ambulanten Untersuchung/Behandlung 
überwiesen werden

LDF-Gruppen: leistungsorientierte Diag-
nosenfallgruppen, die die Grundlage für die 
Bepunktung der stationären Aufenthalte im 
LKF-System darstellen

LDF-Pauschale: LKF-Punkte (Fallpauschale) 
je leistungsorientierter Diagnosenfallgruppe 
(LDF)

LKF, LKF-System: Österreichisches System 
der leistungsorientierten Krankenanstaltenfi-
nanzierung zur Abrechnung stationärer Kran-
kenhausaufenthalte

LKF-Gruppen: Synonym für LDF-Gruppen

LKF-Punkte: Gesamtsumme der für sta-
tionäre Aufenthalte ermittelten Punkte im 
LKF-System (Summe aus LDF-Pauschale, 
Punkte Belagsdauerausreißer nach unten,  
Punkte spezieller Bereiche, Zusatzpunkte 
Belagsdauerausreißer nach oben, Zusatz-
punkte Intensiv, und Zusatzpunkte Mehrfach- 
leistungen)

Punkte Belagsdauerausreißer nach un-
ten (LKF): reduzierte LDF-Pauschale für Pati-
ent/inn/en, deren Belagsdauer kürzer ist als die 
Belagsdaueruntergrenze ihrer LDF

Punkte spezieller Bereiche: Summe der 
tageweise ermittelten Punkte für stationäre 
KH-Aufenthalte in speziellen Leistungsbereichen 
(insbes. in den Bereichen Psychiatrie, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Entwöhnung, Akutgeriatrie/
Remobiisation, Remobilisation/Nachsorge, Pal-
liativmedizin, neurologische Akutnachbehand-
lung, Psychosomatik,stroke unit)

Stationäre Aufenthalte (KJ) (vormals 
Stationäre Patient/inn/en): Anzahl der 
stationären Aufenthalte (errechnete Größe, 
Berechnungsformel siehe unten; im Gegensatz 
dazu ist das Merkmal „Aufenthalte“ eine ge-
zählte Größe, daher sind Abweichungen zwi-
schen diesen beiden Merkmalen möglich)

Systemisierte Betten: Betten (inkl. Tageskli-
nikbetten), die durch sanitätsbehördliche Be-
willigung festgelegt sind

Tatsächlich aufgestellte Betten: Betten 
(inkl. Tagesklinikbetten), die im Berichtsjahr 
im Jahresdurchschnitt oder mindestens sechs 
Monate aufgestellt waren, unabhängig davon, 
ob sie belegt waren (Funktionsbetten, wie z.B. 
Dialysebetten, post-operative Betten im Auf-
wachraum, Säuglingsbetten der Geburtshilfe 
u.ä. zählen nicht dazu)

Zusatzpunkte Belagsdauerausreißer nach 
oben (LKF): degressiver LKF-Punktezuschlag 
für Patient/ inn/en, deren Belagsdauer länger 
ist als die Belagsdauerobergrenze ihrer LDF

Zusatzpunkte Intensiv (LKF): zusätzliche 
LKF-Punkte für Aufenthalte auf (abrechnungs-
relevanten) Intensivbehandlungseinheiten

Tagesklinische Leistungen: Es handelt sich 
dabei um ausgewählte operative/ nicht-opera-
tive stationäre medizinische Einzelleistungen, 
die dem gültigen, tagesklinischen LKF-Leis-
tungskatalog entstammen und innerhalb von 
12 Stunden erbracht werden können, wenn
	· grundsätzlich die PatientInnen vorab abge-

klärt sind und geplant stationär aufgenom-
men wurden (keine Notfälle), 

	· für die PatientInnen ein systemisiertes Bett 
verwendet wird, wobei Betten der Tageskli-
nik systemisierte Betten sind, 

	· die pflegerische ambulante oder stationäre 
medizinische Nachsorge gewährleistet ist.
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Fondskrankenanstalten in der Steiermark (Stand 31.12.2020)

Rechtsträger/Krankenanstalt Adresse

Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH

LKH Feldbach/Fürstenfeld

Standort Feldbach Ottokar-Kernstock-Straße 18 8330 Feldbach 

Standort Fürstenfeld Krankenhausgasse 1 8280 Fürstenfeld

LKH-Universitätsklinikum Graz Auenbruggerplatz 1 8036 Graz

LKH Hartberg Krankenhausplatz 1 8230 Hartberg

LKH Hochsteiermark

Standort Leoben Vordernberger Straße 42 8700 Leoben

Standort Bruck a.d. Mur Tragösserstraße 1 8600 Bruck a.d. Mur

LKH Mürzzuschlag Grazer Straße 63-65 8680 Mürzzuschlag

LKH Rottenmann/Bad Aussee

Standort Rottenmann St. Georgen 2-4 8786 Rottenmann

Standort Bad Aussee Sommersbergseestraße 396 8990 Bad Aussee 

LKH Südsteiermark

Standort Wagna Pelzmannstraße 18 8435 Wagna

Standort Bad Radkersburg Dr. Schwaiger-Straße 1 8490 Bad Radkersburg 

LKH Weiz Franz Pichler-Straße 85 8160 Weiz

LKH Weststeiermark

Standort Deutschlandsberg Radlpassstraße 29 8530 Deutschlandsberg 

Standort Voitsberg Conrad-von-Hötzendorf-Straße 31 8570 Voitsberg

LKH Murtal

Standort Judenburg Oberweggasse 18 8750 Judenburg

Standort Knittelfeld Gaaler Straße 10 8720 Knittelfeld

Standort Stolzalpe Stolzalpe 38 8852 Stolzalpe

Landeskrankenhaus Graz II

Standort West Göstinger Straße 22 8020 Graz

Standort Hörgas Hörgas 68 8112 Gratwein-Straßengel

Standort Enzenbach Hörgas-Pauliweg II 30 8112 Gratwein

Standort Süd Wagner-Jauregg-Platz 1 8053 Graz
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Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz

Standort Marschallgasse Marschallgasse 12 8020 Graz

Standort Eggenberg Bergstraße 27 8020 Graz

Therapiestation für Drogenkranke – „WALKABOUT“ Pirkenhofweg 10 8047 Kainbach bei Graz

Krankenhaus der Elisabethinen GmbH

Krankenhaus der Elisabethinen Elisabethinergasse 14 8020 Graz

NTK – Neurologisches Therapiezentrum Kapfenberg GmbH

Neurologisches Therapiezentrum Kapfenberg Anton-Buchalka-Straße 1 8605 Kapfenberg

Klinik Diakonissen Schladming GmbH

Diakonissenkrankenhaus Schladming Salzburger Straße 777 8970 Schladming

Marienkrankenhaus Vorau Gemeinnützige GmbH

Marienkrankenhaus Vorau Spitalstraße 101 8250 Vorau

Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz

Albert Schweitzer Klinik Albert-Schweitzer-Gasse 36 8020 Graz

ROMED Austria Klinik Consulting Grundbesitzgesellschaft mbH

Ameos Klinikum Bad Aussee für Psychosomatik und Psycho-
therapie assoziert an die Medizinische Universität Graz

Sommersbergseestraße 395 8990 Bad Aussee
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